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Zustellungen werden nur  an die  Bevollmachtigten erbeten 

Vollmacht/Auftrag  

Der  Partnerschaft  mit  beschränkter Berufshaftung 

Becker Buttner  Held, MagazmstгаI  е  15-16,10179 Berlin;  Pfeuferstraße7,  81373 Munchen;  KAP  am 
Sudkai, Agrippmawerft  z6-3o, 50678  Köln;  Kaiser-Wilhelm-Straße  93,  zо355 Hamburg; 
Industriestraße  3, 70565 Stuttgart;  Regieruпgsstгаl  е  64, 99084 Erfurt; Avenue  Marnix  28,  B-l000 
Briissel; I 

sowie  den  fiir sie tätigen Rechtsanwälten, Wirtschaftspriifern und Steuerberatern wird hiermit  in  Sachen 

Polskie Górnictwо Naftowe  i  Gazownictwo  SA  (PGNiG  SA), 25  Kasprzaka  St.,  o1-zz4 War-

schau, Polen, vertreten durch  den  Vorstand 

gegen Bundesnétzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation,  Post  und Eisenbahnen, Tui-

penfeld  4,53113 Bonn,  vertreten durch  den  Präsidenten Jochen Homann 

wegen Beiladung Zertifizierung Nord stream 2 AG SS 4a, 4b EnWG 

Vollmacht  und  Auftrag  (S  675  BGB) erteilt: 

1. zur Prozessfiihrung  (u.  a.  nach  SS 81  ff. ZPO), einschließlich  der  Befugnis zur Erhebung  und  zur Riick-
nahme  von  Widerklagen, 

i 
z. zur Vertretung  in  sonstigen gerichtlichen  und  behördlichen Verfahren einschließlich Insolvenzverfahren 

und  bei aul егgerichtIichen Verhandlungen  aller  Art  (insbesondere  in  Vertragsverhandlungen bzw. vor-
prozessualen Verhandlungen), i 

3. zur Begründung  und  Aufhebung  von  Vertragsverhältnissen, zur Abgabe  und  zum Empfang sonstiger 
Willenserklarungen  (i.  B.  Kundigungen) sowie zur Vornahme  und  Entgegennahme rechtsgeschäftsähn-
licher Handlungen  (z. B.  Mahnungen), 

4. zur Akteneinsicht bei Behorden  und  Gerichten, 

5. zur Erteilung  von  Untervollmachten  und  weiteren Prozessvollmachten, 

6. zur Entgegennahme vоп Geldern, Wertsachen  und  Urkunden, insbesondere auch  des  Streitgegenstan-
des  und  der  vom Gegner,  von der  Justizkasse oder  von  sonstigen stellen zu erstattenden Beträge. 

Die  Vollmacht gilt  fir  alle Gerichtsbarkeiten  und  Instanzen  und  erstreckt sich auch auf Neben.  und  Folgever-
fahren  aller  Art (z. B.  Arrestund einstweilige Verfíigung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckung'-,  Inter-
ventions-,  Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs-  und  Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenz-  und 
Vergleichsverfahren  über  das Vermögen  des  Gegners).  Sie  umfasst insbesondere  die  Befugnis, Zustellungen 
zu bewirken  und  entgegenzunehmen, Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, 
den  Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu er-
ledigen. 

Warschau,  21.07.2021 

gesetzliche Vertretung  des  Mandanten 
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Zustellungen werden nur  ari  die  Bevollmächtigten erbeten 

Voli  ma  с  h  ti  Au ft r  а  g 

Der  Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung 

Becker  Bittrier Held, Magazinstraße 15-z6,1О  .79 Berlin;  Pfeuferstгаl  е7,  61373  linchen;  KAР  am 

Sidkai, Agrippiпaweгft  26.30, 50678  Kёlп; Кaiseг-Wilhelm-Straße  93, 10355  Hamburg; 

Iпdustгiest~aße  3,70565  Stuttgагt Regierungsstraße  64, 99084 Erfurt; Avenue  Marnix  z8,  В-loco 

Brussel; 

sowie  den fir  sie tätigen Rechtѕaпwälten, Wirtschaftsprifern  und  Steuerberatern wird hiermit  in  Sachen 

PG NiG  Supply  &  Trading  GmbH, Amulfstraße  19, 80335  linchen,  vertreten durch  den  Ge-

ѕсhаftsfйhrer Bartlomiej Korzeniewski & Olgierd Hurka 

gegen Bundesnеtzagentur  fir  Elektrizität, Gas, Telekommunikation,  Post  und  Eisenbahnen, Tul-
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wegen Beiladung Zertifizierung  Nord Stream 1 AG SS 4a, 4b  EnWG 

Vollmacht  und  Auftrag  (S  675  BGB) erteilt: 

1, zur Prozessfihruhg  (u.  a.  nach  SS  81  ff. ZPO), einschließlich  der  Befugnis zur Erhebung  und  zur  Rick-
nehme  von  Widerklagen, 

z. zur Vertretung insonstlgen gerichtlichen  und  behёrdlichen Verfahren einschließlich lnsolvenzverfahren 
und bel  auf!'ergerlchttichen Verhandlungen  aller  Art  (insbesondere  in  Vertragsverhandlungen bzw. vor-
prozessualen Verhandlungen), 

3. zur Begrundung únd Aufhebung  von  Vertragsverhältnissen, zur Abgabe  und  zum Empfang sonstiger 
Willenserklärungen  (z. B.  Kiindigungen) sowie zur Vornahme  und  Entgegennahme rechtsgeschäftsähn-
licher Handlungen  (z. B.  Mahnungen), 

4. zur Akteneinsicht bei Behörden  und  Gerichten, 
1 

5. zur Erteilung  von  Untervollmachten  und  weiteren Prozessvollmachten, 

6. zur Entgegennahme  von  Geldern, Wertsachen  und  Urkunden, insbesondere auch  des  Streitgegenstan-
des  und  der  vom Gegner,  von der  Justizkasse oder  von  sonstigen Steilen zu erstattenden Beträge. 

Die  Vollmacht gilt  fir  alle Gerichtsbarkeiten  und  Instanzen  und  erstreckt sich auch auf Neben-  und  Folgever-
fahren  aller  Art (z. B.  Arrest  und  einstweilige Verfigung, Kosterifestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-,  Inter-
ventions-,  Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs-  und  Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenz-  und 
Vergleichsverfahren iber das Vermбgen  des  Gegners).  Sie  umfasst insbesondere  die  Befugnis, Zustellungen 
zu bewirken  und  entgegenzunehmen, Rechtsmittel einzulegen, zur&kzunehmen oder auf sie zu verzichten, 
den  Rechtsstreit oder  á ußergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu er-
ledigen. 
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TRANSIT GAS PIPELINE SYSTEM (TGPS) 

The Transit Gas Pipeline System [TGРS] in Poland represents a part of the gas pipeline system measuring an estimated 4000 km, running from Russia through 
Belarus and Poland to Western Europe. 

The Polish TGPS section is owned by Transit Gas Pipeline System EuRoPol  GAZ  s.a., a company seated in Warsaw and is operated by Gas Transmission 
Operator  GAZ-SYSTEM S.A. 

The President of the Energy Regulatory Office issued á decision on 17 November 2010 appointing  GAZ-SYSTEM S.A. as the independent operator of the 
Polish section of the Yamal pipeline. Pursuant to this decision, the company will perform this function until 31 December 2025. 

Q  View the  ERO  President's decision appointing the Company as the independent operator of the Polish section of the Yamal pipeline.  

SGT route 

The transit pipeline crosses Poland from East to West i.e. from the Polish-Belarusian border in the area of the Kondratki village to the Polish-German border in 
the municipality of Góizyca. The gas pipeline route runs through the following administrative areas of the country: 

• 5 voivodships (podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie and lubuskie), 
• 27 districts and 
• 69 communes. 

Basic technical specifications of the Polish section of the transit pipeline 

• Operating pressure: 8.4 MPa 
, -' • Length: 683.9 km 

• Pipeline diameter: DN1400 
• 1 physical entry point: Kondratki 
• 3 physical exit points: Mallnow, Lwówek, Wloclawek 
• 5 compressor stations representing  а  total installed capacity of 400  MW: TG  Kondratki,  TG  ZambróW,  TG  Ciechanów,  TG  Wloclawek,  TG  Szamotuly 
• 5 compressor connections with the pig entry and exit chambers, and 33 valve stations (eleven double) equipped with cut-off valve systems 
• 7 cathode protection station (including one backup station) 
• Service communication system 
• SCADA  telemechanics and control system 

Abrufbar unter: https://en.gaz-system.pl/customer-zone/transit-yamal-pipeline/ 
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Beglaubigte Úbersetzung aus  der  polnischen Sprache 

RECHTSGUTACHTEN 

erstellt:  

am 3.  Januar  2020 

fur Polskie Górnictwo Naftowe  i  Gazownietwo S.A.  mit  Sitz  in Warszawa 

[Warschauj 

durch

Rechtsberater  von der  Rechtsanwaltskanzlei GWW 

Grynhoff  i  Partnerzy Radcowie Prawni  i  Doradcy Podatkowi Sр.р. 

besonderen rechtlichen Status  der  PGNiG S.A. und anderer Gesellschaften 

der  PGNiG-Kapitalgruppe im Hinblick auf  den  Wettbewerbsschutz und 

die  Gewährleistung  der  sicheren Erdgasversorgung  in  Polen angesichts 

der  Bewerbung um  den  Status  der  Beteiligten  am  Verfahren zur 

Ausnahmeregelung für  die Nord Stream 2-Erdgasleitung durch dic 

PGNЮ S.A. 
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I. GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN 

1.  Gcgenstand und Ziel  des  Rechtsgutachtens 

Das Rechts zutachteп hat zum Gegenstand,  den  besonderen (außergewöhnlichen) 

rechtlichen Status  der  Polskie G&nictwo Naftowe  i  Gazownictwa S.A.  mit  Sitz  in 

Warszawa  und  der  zur PGNiG-Kapitalgruppe gehörenden Gesellschaften,  der  sich aus  den 

Vorschriften  des  EU-Rechts  und  des  polnischen Rechts ergibt,  den  diese Gesellschaften auf 

dem Gebiet  des  Wettbewerbsschutzes auf  den  Erdgasmärkten  in  Polen  und  der 

Gewährleistung  der  sicheren Erdgasversorgung  in  Polen haben, darzustellen  und 

nachzuweisen  1.  Das Rechtsgutachten hat zum Gegenstand, nachzuweisen, dass PGNiG  und 

die  PGNЮ-Kapitalgruppe im Sinne  der  Vorschriften  des  EU-Rechts  und  des  polnischen 

Rechts solche besonderen Rechte  und  Pflichten im Bereich  des  Wettbewerbsschutzes  und 

der  Gewährleistung  der  sicheren Erdgasversorgung  in  Polen haben,  die  PGNiG  und  andere 

Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe  in  besonderer Weise im Vergleich zu anderen auf 

dem Gebiet  des  Erdgases  in  Polen tätigen Energieunternehmen (insbesondere im 

Erdgashandel) unterscheiden  und  individualisieren, so dass im Ergebnis diese besonderen 

Rechte  und  Pflichten PGNiG  und  die  PGNiG-Kapitalgruppe zu Unternehmen  von 

außergewöhnlicher Rechtsnatur  in  Polen im Bereich  des  Wettbewerbsschutzes auf dem 

polnischen Erdgasmarkt  und  der  Gewährleistung  der  sicheren Erdgasversorgung  in  Polen 

machen. 

Dieses Rechtsgutachten hat zum Ziel  zu beurteilen, dass sich  die  Erteilunt'  der 

Ausnahmeret;elune  an die Nord Stream 2-Erdgasleitung  durch diesen besonderen 

(außergew6hnlichen) rechtlichen Status  der  PGNiG und  der  PGNiG-Kapitalgruppe 

aufgrund  des Art.  49а  der  Richtlinie 2009/73/EG  des  Europäischen Parlaments und  des 

Rates  vom  13.  Juli  2009  über gemeinsame Vorschriften für  den  Erdgasbinnenmarkt und zur 

Aufhebung  der  Richtlinie 2003/55/EG2  individuell und direkt auf  die  Rechte und Pflichten 

Detaillierte Kapitalbeziehungen zwischen Unternehmen  der  PGNiG-Gruppe sind dargestellt unter: 
http.//p,пiц.PI/pgпit /o-nas/yrupa-kapita1owa-PэniлΡ. 

2Die Erdgasrichtlinie wurde kürzlich durch  die  Richtlinie (EU)  2019/692 des  Europäischen 
Parlaments und  des Rates  vom  17.  April  2019  zur Änderung  der  Richtlinie 2009/73/EG über 
gemeinsame Vorschriften für  den  Erdgasbinnenmarkt, ABI. UE  2019'  L  117(1.  Aufgrund  der  hier 
zuletzt erwähnten Richtlinie (EU)  2019/692  wurde  die  Erdgasrichtlinien unt  die  Vorschriften  des Art.  49А 
ergänzt. 
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der  PGNiG und auf  die  PGNiG auswirkt,  in  einer Weise,  die  PGNiG  von  anderen 

Markttee nehmern unterscheidet.  

Dieses Rechtsgutachten wurde im Auftrag  der  PGNiG erstellt, um  es  als einen Nachweis 

fUr  den  Inhalt und  die Praxis der  Anwendung  des in der  Republik Polen geltenden Rechts 

in  dem oben beschriebenen Umfang vor  den  zuständigen Behörden  der  Bundesrepublik 

Deutschland  darzustellen. 

2.  Liste  der  Rechtsakte  und  anderer .Dokumente 

1) Gesetz vom  10.  April  1997  Energierecht (poln. GBI, vori  2019,  Pos.  755  Ld.g.F.). 

2) Gesetz vom  18.  März  2010  über  Sonderbefugnisse  des  für Energie zuständigen 

Ministers  und  deren Ausübung  ìn  bestimmten Kapitalgesellschaften oder 

Kapitalgruppen,  die in den  Bereichen Stróm, Еrdöl  und  Erdgas tätig sind (poln. GBI. 

vaп  2016,  Pos.  2012) 

3) Gesetz vom  16.  Dezember  2016  liber  die  Grundsätze  der  Verwaltung  des 

Staatseigentums (poln.  OBI. von 2019  Pos.  1302  ii.d.g.F.). 

4) Verordnung  des  Ministerpräsidenten vom  13.  Januar  2017  zur Festlegung  der  Liste  der 

fUr  die  staatliche Wirtschaft bedeutenden Unternehmen  (pole.  GB'.  von 2017,  Pos.  95) 

5) Gesetz vom  24.  April  2009  über Investitionen  in  das  Terminal  für  die 

Wiederverdampfung  von  Flüssigerdgas  in  Swínemünde  (poli.  GBI.  von 2019,  Pos. 

1554  i.d.g.F.). 

6) Verordnung  des  Wirtschaftsministers vom  2.  Juli  2010  über detaillierte Bedingungen 

für das Funktionieren  des  Erdgassystems  (pole.  GB1.  von 2018,  Pos.  1158,  i.d_g.F.) 

7) Polnische Energiepolitik bis  2030  verabschiedet mit  den  Beschluss  des  Ministerrates 

Nr.  202/2009  vom  10.  November  2009,  samt Anlagen  (Monitor  Polski  2010  Nr.  2,  Pos. 

Il) 

8) Entwurf der Polnischen Energiepolitik bis 2040 samt Anlagen 

(httLs://www. uov.ipI/wеb/aktvwa-panstwоwe/pol itv ka-enercetуczna-polski-do-2040-r-

zapтaszamv-da-konsuitaciil ) 
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9) Bericht  des  Energieministers über  die  Ergebnisse  der  Überwachung  der  sicheren 

Erdgasversorgung fUr  den  Zeitraum vom  1.  Januar  2018  bis  31.  Dezember  2018 

(https ://www.оv.р11wеb/ aktywa-panstwowe/sprawozdanie-z-wynikow-

mоni torowаnia-bezpieczenstwa-dostaw-paliw-y~azоwусh-za-20  l  8-r) 

10)Verordnung (EU)  2017/1938 des  Europäischen Parlaments und  des Rates  vom  25. 

Oktober  2017  über Maßnahmen zur Gewährleistung  der  Sicherheit  der 

Erdgasversorgung und zur Aufhebung  der  Verordnung (EU) Nr.  994/2010  (ABI. UE 

von 2017,  L  280/1). 

11)Vorbeugungsmaßnahmenplan bearbeitet aufgrund  des Art. 8  Abs.  2  Buchst.  a der 

Verordnung  des  Europäischen Parlaments und  des Rates der  EU Nr.  2017/1938  vom 

25.  Oktober  2017  über Maßnahmen zur Gewährleistung  der  Sicherheit  der 

Erdgasversorgung und zur Aufhebung  der  Verordnung (EU) Nr.  994/2010 

(https://www.гov,plh еb/а1 tvwa-oanstwowe/bezpíeczenstwó-dostaw-dazu) 

12)Vertrag über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  (ABI.  C  202  vom  7.6.2016) 

13)Richtlinie 2009/73/EG  des  Europäischeu Parlaments und  des Rates  vom  13.  Juli  2009 

über gemeinsame Vorschriften für  den  Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung  der 

Richtlinie 2003(55/EG (ABI. EU  2009,  L  211/94,  i.d.g.F.). 

14)Emissionsprospekt  der  Gesellschaft (http ;//р nip.o1/relacie-inwestorskie(prezentacie-i-

material~' (рro5рekt-emì svi nv) 

15)Satzung  der  Polskie Gdrnictwo Naftowe  i  Gazownictwo Spólka Akcyjna  in Warszawa, 

verliehen durch  den  Minister für  die  Staatskasse  in der  Akte  über  die  Umwandlung eines 

Staatlichen Unternehmens  in  eine Aktiengesellschaft — notarielle Urkunde vom  21. 

Oktober  1996  Urkundenrolle  A  Nr.  18871/96  (einheitlicher Text genehmigt durch  den 

Beschluss  Ni'.  13/VIII/2020  des  Aufsichtsrates  der  PGNiG S.A. vom  23.  Januar  2020) 

http://pgn ie.pl/pPnil;/lad-korporacv  j  ny/statut) 

3.  Liste  der  Abkurzungen und Definitionen 

BNetzA — Bundesnetzageritur. 

i  
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t  rdgasrichtlinie — Richtlinie 2009/73/EG  des  Europäischen Parlaments und  des Rates  vorn 

:. Juli  2009  über gemeinsame Vorschriften für  den  Erdgasbinnenmarkt und zur 

~ebung  der  Richtlinie 2003/55/EG ( ABL EU  2009,  L  211/94,  i.d.g.F.). 

Jamal-Leitung — Erdgasleitung Jamal-Westeuropa 

PG`iG-Kapitalgruppe, PGNiG-KG oder PGNiG-Gruppe — Kapitalgruppe  der  Polskie 

G&nictwo Naftowe  i  Gazownictwo [Kapitalgn'ppe  f  гΡr Polnischeф Erdöl- und 

F~dgasabóaи] 

Energiewirtschaftsgesetz — Energiewirtschaftsgesetz vom  7.  Juli  2005  (BGBl.  I  S.  1970, 

3621),  das zuletzt durch  Art. 1 des  Gesetzes vom  5.  Dezember  2019  (BGBl.  I  Ѕ.  2002) 

geändeп worden ist (hips  ://www.gesetze-irn-

 

Њ:еmеt.dе/еnwg2005/ВУыR 197010005 .html.) 

ER oder Energierecht — Gesetz vom  10.  April  1997  Energierecht (poln. GBI.  von 2019, 

Pos.  755  i.d.g.F.). 

PJSC Gazprom oder Gazprom —  Public Joint Stock Company  Gazprom 

Präsident  von  UOKik — Präsident  des  Amtes  îúr  Wettbewerbs-  und  Verbraucherschutz 

Präsident  von  URE — Präsident  des  Energierègulierungsamtes; 

SoS-Verordnung — Verordnung (EU)  2017/1938 des  Europäischen Parlaments und  des 

Rates  vom  25.  Oktober  2017  über Maßnahmen zur Gewährleistung  der  Sicherheit  der 

Erdgasversorgung und zur Aufhebung  der  Verordnung (EU) Nr.  994/2010  (AB1. UE  2017, 

L  280/1). 

Bericht — Bericht  des  Energieministers Tiber  die  Ergebnisse  der  Überwachung  der  sicheren 

Erdgasversorgung für  den  Zeitraum vom  1.  Januar  201g  bis  31.  Dezember  2018 

Gesellschaft  одет  PGNiG — Polskie Górnictwo Naftowe  i  Gazownictwo S.A. mit Sitz  in 

Warszawa 

EuRoPol Gaz —  System  Gazoci~gów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. 

Spólka Gaz-System  —  Betreiber  der  Erdgastibertragungsleitungen  Operator  Gazoci~gбw 

Przesylowych GAZ-SYSTEM  S.A. 
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Satzung — Satzung  der  Polskie Gómictwo Naftowe  i  Gazownietwo Sрыka Akcyjna  in 

«'arszawa, verliehen durch  den  Minister fLir  die  Staatskasse  in der  Akte über  die 

Umwandlung eines Staatlichen Unternehmens  in  eine Aktiengesellschaft — notarielle 

Urkunde vom  21.  Oktober  1996  Urkundenrolle  A  Nr.  18871/96  (einheitlicher Text 

genehmigt durch  den  Beschluss Nr. 13(VIII/2020  des  Aufsichtsrats  der  PGNiG S.А. vom 

2017 23.  Januar  2026) 

AEUV — Vertrag über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union. 

EU — Europäische  Union 

uozzmp — Gesetz vom  16.  Dezember  2016  über  die  Grundsätze  der  Verwaltung  des 

Staatseigentums (poln. GB!.  von 2019  Pos.  1302  i.d.g.F.). 

Terinmalgesetz — Gesetz vom  24.  'April  2009  Ober Investitionen  in  das  Terminal  fйг  die 

Wiedeгverdampfúng  von  itissigerdgas  in  Swinemünde  (pun.  GB!.  von 2019,  Pos.  1554 

i.d.g.F.). 

usurne — Gesetz vom  18.  März  2010  über Sonderbefugnisse  des  für Energie zuständigen 

Ministers und deren Ausiìbung  in  bestimmten Kapitalgesellschaften oder Kapitalgruppen, 

die in den  Bereichen Strom, Erdöl und Erdgas tätig sind  (poli.  OBI. von 2016,  Pos.  2012) 
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II.  RECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN FtIR  DIE  ERLANGUNG  DES 

STATUS DER  BETEILIGTEN  AM  VERFAHREN  ÜBER  DIE 

AUSNAHMEREGELUNG FÜR  DIE  NORD  STREAM 2-ERDGASLEITUNG 

DURCH  DIE  GESELLSCHAFT GEMAB  ART.  49А  DER 

ERDGASRICHTLINIE 

1.  Ausführungen vor dem Hintergrund  des  EU- und deutschen Rechts 

Aufgrund  des Art.  49а  der  Erdgasrichtlinie  kann ein EU-Mitgliedsstaat beschlie.ßeп, 

eine Ausnahmeregelung  von  bestimmten Vorschriften  der  Erdgasrichtlinie  in  Bezug auf 

eine Erdgast/ егtrаgungsleitung zwischen dem Mitgliedsstaat und einem Drittland,  die  vor 

dem  23. Mai 2019  цebaut wurde,  zu erteilen.  Die  Ausnahmeregelung kann  von  dem 

Mitgliedsstaat erteilt werden,  in  dem sich  der  erste Anschlusspunkt  der  genannten 

Erdgasübertragungsleitung zum Netz  des  Mitgliedsstaats befindet, und kann sich auf 

Abschnitte dieser Erdgasübertragungsleitung beziehen,  die  sich  in  dem Hoheitsgebiet 

dieses Staates oder  in  seinem Küstenmeer befinden. Gemäß  der  vorgenannten Vorschrift 

der  Erdgasrichtlinie muss  die  vom Mitgliedsstaat erteilte Ausnahme aus objektiven 

Gründen gerechtfertigt sein, beispielsweise um  die  Amortisierung  der  getätigten 

Investitionen zu ermöglichen oder aus Griinden  der  Versorgungssicherheit. Voraussetzung 

für  die  Erteilung  der  Ausnahmeregelung ist ja, dass diese Ausnahme sich nicht nachteilig 

auf  den  Wettbewerb im Erdgasbinnenmarkt oder auf das ejizierte Funktionieren dieses 

Marktes oder auf  die  Versorgungssicherheit  in der Union  auswirken darf'  (Art.  49а  Abs.  I 

Randur.  1 der  Erdgasrichtlinie).  Es  sei hinzuzufügen, dass  die  Ausnahmeregelung gemäß 

Art.  49а  der  Erdgasrichtlinie eine Ausnahme  von der  allgemeinen Regel ist, dass  die 

Erdgasübertrаgungsleitungen  in  Drittländer und aus Drittländern innerhalb  der  EU  den 

Vorschriften  der  Erdgasrichtlinie unterliegen, was  in der  kürzlich erlassenen Richtlinie 

(EU)  2019/692  zur Änderung  der  Erdgasrichtlinie definitiv beschlossen wurde. Diese 
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allgemeine Regel,  der  Erdgasrichtlinie zu unterliegen, gilt u.a. f)г  den  im Bau befindlichen 

Nord Stream  2-Erdgasleitung3 

Für  die  Zwecke  des  Verfahrens zur betrachteten Ausnahmeregelung schützen  die 

Vorschriften  des Art.  49а  Abs.  1  Raidnr.  1 der  Erdgasrichtlinie und  die  sie 

implementierenden Vorschriften  des  §  28b  Abs.  1 des  deutschen 

Energiewirtschaftsgesetzes  in  besonderer Weise  die  Interessen  u.  a.  dieser Unternehmen, 

die  mönlicherweise durch  die  negativen Auswirkungen dessen betroffen sein können, dass 

die  hier  in  Frane  kommende Ausnahmmeregelunn  den  Wettbewerb auf dem  

Erdgasbinnenmarkt oder  die  sichere Erdgasversorgung  in der  EU beeinträchtigen wird. 

Hierbei handelt  es  sich insbesondere um Energieunternehmen,  die  unmittelbar  am 

Wettbewerb bei  der  Lieferung, Übertragung oder Verteilung  von  Erdgas oder  an der 

Gewährleistung  der  sicheren Erdgasversorgung beteiligt sind und deren Tätigkeiten  in 

dieser Hinsicht durch  die  jeweilige Ausnahmeregelung beeinträchtigt sein köпnen4. 

з  Zukünftig wird  die Nord Stream 2  — Erdgasleitung vom Territorium  der  Russischen Fбderаtkж (vom 
Kingisepp-Distrikt  in der  Nähe  der  Narew-Bucht)  in  das Territorium Deutschlands (nach Lubmin bei 
Greifswald)  verlaufen.  Die  detaillierte  Route der Nord  5tream  2-Erdgasleitung wird auf  der  auf  der  Website 
vorhandenen Karte angezeigt: httus:/Iwww.nord-sa'eam2 comlen/udf/documenU125/. 

° Hierbei ist zu beachten, dass  die  Vorschriften  des Art.  49а  Abs.  l  Randnr.  1 der  Erdgasrichtlinie  und  §  28b 
Abs,  t  des  deutschen Energiewirtschaftsgesetzes auch  die  Interessen derjenigen Energieunternehmen 
schützen (berücksichtigen),  die am  Wettbewerb bei  der  Lieferung. Übertragung oder Verteilung  von  Erdgas 
oder bei  der  Gewährleistung  der  sicheren Erdgasversorgung beteiligt sind  und  auf deren Tatigkeit  die in den 
vorstehenden Vorschriften vorgesehene Ausnahmeregelung einen positiven Einfluss haben kann.  Die 
Interessen  der  letztgenannten Unternehmen sind daher auch durch  die  oben genannten gesetzlichen Normen 
geschiitzt  (und  den  Status rechtlicher Interessen erlangen), sodass diese Unternehmen auch das  Recht  haben, 
an  dem Verfahren zur Erteilung  der  Ausnahmeregelung  (hier:  Verfahren  der  BNetzA  und über  die Nord 
Stream 2-Erdgasleitung) als Beteiligte hinzugezogen zu werden.  1m  Zusammenhang  mit  der in  diesem 
Gutachten betrachteten Ausnahmeregelung  fier  die Nord Stream 2-Erdgasleitung bleibt  die  Frage  des  Schutzes 
der  Interessen  der  Energieunternehmen,  die  individuell  von der  Ausnahmeregelung für diese Erdgasleitung 
profitieren, jedoch außerhalb  des  hiesigen Diskussionsbereichs,  da  nach Ansicht  der  Verfasser dieser 
Gutachtens gerade  die  Interessen  der  PGNiG  und  der  PGNiG-Kaрitalgгuppe —  und  auch generell  der 
Wettbewerb auf dem Erdgasbinnenmarkt  und  die  sichere Erdgasversorgung  in der  EU  —  von der 
Ausnahmeregelung fйr  die Nord Stream 2-Erdgasleitung definitiv negativ betroffen werden. Daher 
konzentriert sich dieses Rechtsgutachten auf  den  Nachweis, dass das durch  die  Vorschriften  von Art.  49а  Abs. 
1  Randar.  1 der  Erdgasrichtlinie  und  §  28b  Abs.  1 des  deutschen Energiewirtschaftsgesetzes geschützte 
rechtliche Interesse auf  der  Seite  der  Energieunternehmen liegt, deren (u.a. wirtschaftliche) Interessen auf 
dem Gebiet  des  Wettbewerbs bei  der  Lieferung, Ubertragung  und  Verteilung  von  Erdgas  und  bei  der 
Sicherung  der  Erdgasversorgung  in der  EU  von der  Ausnahmeregelung gemäß  Art. 49a der  Erdgasrichtlinie 
und  §  28b des  Energiewirtschaftsgesetzes negativ betroffen werden.  Und  zu diesen Unternehmen gehdrt — im 
Falle  der  Ausnahmeregelung für  die Nord  5trеam  2-Erdgasleitung —  die  PGNiG. Folglich haben diese 
Unternehmen ein rechtliches Interesse i.s.d. §  Lî  Abs.  2  S.  1 des  deutschen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
und  sollen als Beteiligte  am  Verwaltungsverfahrens hinsichtlich  der  Erteilung  der  Ausnahmeregelung 
zugelassen werden. 
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Die  Vorschriften  des Art.  49а  Abs.  1  Randnr.  1 der  Erdgasrichtlinie und §  28b  Abs.  1 

des  deutschen Energiewirtschaftsgesetzes sehen ausdrücklich vor, dass  die  darin 

vorgesehene Ausnahmeregelung nicht erteilt werden kann, wenn diese sich nachteilig auf  

den  Wettbewerb im Erdgasbinnenmarkt oder auf dic sichere Erdgasversorgung  in der  EU 

auswirken wird.  Es  ist dabei offensichtlich, dass diese nachteilige Auswirkung  der 

Ausnahmeregelung auf  den  Wettbewerb im Erdgasbinnenmarkt oder auf  die  sichere 

Erdgasversorgung  in der  EU insbesondere dann eintreten kann, wenn Unternehmen 

(Energieunternehmen),  die am  Wettbewerb  (an  wettbewerblichen Tätigkeiten) bei  der 

Lieferung, Übertragung oder Verteilung  von  Erdgas  in der  EU oder Gewährleistung  der 

sicheren Erdgasversorgung  in der  EU direkt beteiligt sind, aufgrund  der  jeweiligen 

Ausnahmeregelung gerade  in  diesem Tätigkeitsbereich einen (wirtschaftlichen, rechtlichen, 

finanziellen oder sonstigen) Schaden  in  Bezug auf ihre Interessen erleiden, insbesondere im 

Bereich,  der von der  jeweiligen Ausnahmeregelung gemäß  den  Vorschriften  des Art.  49а 

der  Erdgasrichtlinie und §  28b des  deutschen Energiewirtschaftsgesetzes bertlhrt werden 

kann. 

Zwar muss  die  Verletzung  der  Interessen nur eines einzigen oben genannten 

Unternehmens  (z. B.  eines Energieunternehmens) nicht zwangsläutig eine automatische 

Verletzung  der in  Art.49a Abs.  1  Randar.  1 der  Erdgasrichtlinie und  in  §  28b  Abs.  1 des 

deutschen Energiewirtschaftsgesetzes vorgesehenen Werte bedeuten, aber  die  Frage, ob 

aufgrund  der  betrachteten Ausnahmeregelung tatsächlich ein Verstoß gegen  die in den 

vorgenannten Vorschriften vorgesehenen Werte vorliegt, kann erst  in  einem 

entsprechenden rechtlichen (Verwaltungs-)Verfahren maßgebend und endgültig festgestellt 

werden, das unter Beteiligung  von  Unternehmen (oder zumindest unter tatsächlicher 

Berücksichtigung und Erörterung  der  Interessen  von  Unternehmen) durchgeführt wird,  die 

von der  jeweiligen Ausnahmeregelung  in  Bezug auf ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem 

Erdgasmarkt oder auf  die  Gewährleistung  der  sicheren Erdgasversorgung dadurch (negativ) 

betroffen sein können.  In  diesem Sinne ist  die  Aussage sehr wohl richtig, dass  die 

Vorschriften  des Art.  49а  Abs.  1  Randar.  1 der  Erdasrichtlinie und 28h  Abs.  1 des 

deutschen Energiewirtschafts~esct~es  die  Interessen dieser Unternehmen tatsächlich 

schützen,  die  aufgrund ihrer Tätigkeit Qder ihres rechtlichen Status  am  Wettbewerb auf  dem 

EU-Erdgasbinnenmarkt beteiligt sind oder  die  sichere Erdцsversotguпc  in der  EU 
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gewährleisten und deren Interessen  in  dem атще ebenen Umfang  (d. h.  im Hinblick auf  den 

Wettbewerb und  die  Gewährlеistuп der Versorgungssicherheit)  von der in  diesen  

Vorschriften vorgesehenen Ausnahmeregelung nachteilig betroffen sein können.  Gerade 

der  Verstoß durch  die  jeweilige Ausnahmeregelung gegen  die  Interessen  der  genannten 

Unternehmen im Bereich  des  Wettbewerbs auf dem Erdgasmarkt oder im Bereich  der 

Gewährleistung  der  sicheren Erdgasversorgung kann nämlich  die  Schlussfolgerung 

rechtfertigen, dass  die  Ausnahmeregelung diese  in Art.  49а  Abs.  1  Randnr.  I der 

Erdgasrichtlinie und §  28b  Abs.  1 des  deutschen Energiewirtschaftsgesetzes genannten 

Auswirkungen hervorrufen kann  (d. h.  Auswirkungen  in  Form eines schädlichen Einflusses 

der  Ausnahmeregelung auf  den  Wettbewerb im Erdgasbinnenmarkt oder auf  die  sichere 

Erdgasversorgung  in der  EU), und das Auftreten dieser letztgenannten Auswirkungen ist 

aufgrund  der  genannten Vorschriften eine Voraussetzung,  die die  zuständigen Behörden 

dazu verpflichtet,  die  Erteilung  der  Ausnahmeregelung zu verweigern5. 

Mit anderen Worten sind  die  zuständigen Behörden gemäß  den  Vorschriften  des Art. 

49а  Abs.  1  Randnr.  l  der  Erdgasrichtlinie und §  28b  Abs.  I des  deutschen 

Energiewirtschaftsgesetzes bei  der  Erteilung  der  darin vorgesehenen Ausnahmeregelung 

(ausdrücklich) verpflichtet,  die  Interessen dieser Unternehmen zu prüfen und zu 

berйcksichtia  en, die in  dem  von den  mi9~lichen Auswirkungen  der  jeweìligen 

Ausnahmeregelune berührten Bereich  am  Wettbewerb bei  der  Lieferun>' Übertragung oder 

Verteilung  von  Erdgas oder  an der  Gewährleistun>;  der  sicheren Erdgasversortlunº beteiligt 

sind,  weil gerade  der  eventuelle Vèrstoß durch  die  Ausnahmeregelung gegen  die  Interessen 

dieser letztgenannten Unternehmen und insbesondere gegen ihre Interessen im Bereich  des 

s  Wenn daher ein Unternehmen, z.B. ein Energieunternehmen,  am  wirtschaftlichen Wettbewerb auf dem EU-
Binnenmarkt im Bereich  der  Lieferung, Übertragung oder Verteilung  von  Erdgas teilnimmt oder eine sichere 
Erdgasversorgung  in der  EU gewährleistet und ihre diesbezüglichen Interessen  von der  Ausnahmeregelung 
i.S.d.  Art.  49а  Abs.  I  Randnr.  I der  Erdgasrichtlinie und  in  §  28b  Abs.  1 des  deutschen 
Energiewirtschaftsgesetzes gleichzeitig negativ betroffen sein können, werden  die  Interessen dieser 
Unternehmen durch  die  Vorschriften  des Art.  49а  Abs.  1  Randnr.  1 der  Erdgasrichtlinie und §  28Ь  Abs.  1 des 
deutschen Energiewirtschaftsgesetz ausdrücklich geschlitzt und zu rechtlichen Interessen gemacht.  Die 
Vorschriften  des Art.  49а  Abs.  1  Randur_  I der  Erdgasrichtlinie und §  28Ь  Abs.  1 des  deutschen 
Eiergiewirtschaftsgesetzes schutzen  die  Interessen  der  genannten Unternehmen  in  dem Sinne, dass sie  den 
zuständigen Behбrden  die  Pflicht auferlegen, diese Interessen zu berilcksichtigen und zu prüfen, ob sie  die 
Schlussfolgerung rechtfertigen, dass Auswirkungen eintreten, aufgrund deren  die  zuständigen Behбrden 
angesichts dieser Vorschriften dazu verpflichtet werden,  die  Erteilung  der  Ausnahmeregelung zu verweigern 
(für eine Erdgastlbertragungsleitung zwischen einem Mitgliedsstaat und einem Drittland). 
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Wettbewerbs auf dem Erdgasbinnenmarkt und bei  der  Gewährleistung  der  sicheren 

Erdgasversorgung, das Auftreten dieser Auswirkungen hervorrufen kann,  die  i.S.d.  Art.  49а 

Abs.  1  Abs.  1 der  Erdgasrichtlinie und §  28b  Abs.  1 des  deutschen 

Energiewirtschaftsgesetzes negative Voraussetzungen für  die  Erteilung  der in  diesen 

Vorschriften vorgesehenen Ausnahmeregelung sind. 

2.  Schlussfolgerungen  fur die  Gesellschaft 

Daraus folgt, dass  die  PGNiG das Recht oder sogar  den  Anspruch hat,  an  dem  von der 

BNetzA durchgeführten Verwaltungsverfahren zur Erteilung  der  Ausnahmeregelung  an die 

Nord Stream 2-Erdgasleitung gemäß  Art.  49а  der  Erdgasrichtlinie und §  28b des  deutschen 

Energiewirtschaftsgesetzes als Beteiligte hinzugezogen zu werden, sofern  die  PGNiG (oder 

die  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe)  am  Wettbewerb auf dem Binnenmarkt bei 

der  Lieferung oder Übertragung oder Verteilung  von  Erdgas teilnimmt oder  die  sichere 

Erdgasversorgung innerhalb  der  EU gewährleistet und ihre (wirtschaftlichen, Vermögens-, 

Finanz-, Markt- , rechtliche oder anderweitige) Interessen  in  diesem Bereich gleichzeitig 

durch  die  Erteilung  der in den  Vorschriften  des Art.  49а  der  Erdgasrichtlinie und §  28b des 

deutschen Energiewirtschaftsgesetzes vorgesehenen Ausnahmeregelung berührt werden 

können. 

In den  nachstehenden Ausführungen dieses Rechtsgutachtens wird nachgewiesen, dass 

PGNiG und  die  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe tatsächlich  am  Wettbewerb auf 

dem Erdgasbinnenmarkt,  d. h.  am  Wettbewerb bei  der  Lieferung, Übertragung oder 

Verteilung  von  Erdgas und bei  der  Gewährleistung  der  sicheren Erdgasversorgung  in der 

EU beteiligt sind, und PGNiG zusammen mit  den  Gesellschaften  der  PGNiG-

KapitalP,ruppet  nach dein EU-Recht und dem polnischen Recht dabei einen besonderen  

rechtlichen Status im Bereich  des  Wettbewerbsschutzes auf  den  Erdt аsmärktеn, auf denen 

sie täti  t  sind, sowie einen besonderen rechtlichen Status bei  der  Gewährleistuпгt  der 

sicheren Érdeasversoпщп  in die  EU, und konkret nach Polen und zum Teil nach 

Deutschland  und  in die  Tschechische Republik, haben. Dieser besondere rechtliche Status 

EuRoPoL  Gaz  S.A. ist keine Gesellschaft  der  PGNiG-Kapitalgruppe, aber PGNiG S.A. hält direkt  48%  und 
kontrolliert indirekt weitere  4% der  Aktien dieser Gesellschaft, 
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der  PGNiG und  der  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe im oben genannten Umfang 

bewirkt, dass diese Gesellschaften noch nicht  die  einzigen und üblichen 

Energieunternehmen sind,  die in  Polen im Bereich  der  Lieferung  (des  Handels)  Verkaufs), 

Übertragung oder Verteilung  von  Erdgas wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben. Im 

Gegenteil, PGNЮ und  die  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe spielen eine ganz 

einzigartige und besondere  Rolle  beim Schutz  des  Wettbewerbs auf dem Erdgasmarkt  in 

Polen und bei  der  Gewährleistung  der  sicheren Erdgasversorgung  in  Polen aufgrund  des 

EU-Rechts und  des  polnischen Rechts. Diese besondere und einzigartige  Rolle der 

Gesellschaft und  der  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe im genannten Umfang 

macht diese Gesellschaften wiederum besonders anfällig  fur  etwaige negative 
c ' 

Auswirkungen,  die  auf ihre Stellung (im Hinblick auf  den  Schutz  des  Wettbewerbs auf dem 

Erdgasmarkt  in  Polen und  die  Gewährleistung  der  sicheren Erdgasversorgung nach Polen) 

von  einer eventuellen Ausnahmeregelung  an die Nord Stream 2-Erdgaslieferung gemäß 

Art.  49а  der  Erdgasrichtlinie und gemäß §  28b des  deutschen Energiewirtschaftsgesetzes 

hervorrufen werden können. Mit anderen Worten macht deren besondere Stellung diese 

Gesellschaften umso empfindlicher gegen etwaige Verstóße gegen ihre Interessen im 

Hinblick auf  den  Schutz  des  Wettbewerbs und  die  Gewährleistung  der  sicheren 

Erdgasversorgung,  die  unvermeidlich eintreten werden, wenn  an die Nord Stream 2-

Erdgasleitung eine Ausnahmeregelung erteilt wird. Dieser Umstand ist ja völlig 

ausreichend, um PGNiG als Beteiligte  am  Verwaltungsverfahren zur Erteilung  der 

Ausnahmeregelung  an die Nord Stream 2-Erdgasleitung im Sinne  der  Vorschriften  des 

deutschen Verwaltungsverfahrensgesetzes  (in  Verbindung mit  den  Vorschriften  des 

deutschen Energiewirtschaftsgesetzes) hinzuzuziehen. 

Die  Gesellschaft und  die  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe sind — auf  den 

Märkten  der  Lieferung  von  Erdgas nach Polen und  in  Polen sowie auf  den  Märkten  der 

Übertragung  von  Erdgas durch Polen oder über andere Übertragungsstrecken nahe  den 

polnischen Grenzen — direkte Wettbewerber derjenigen Energieunternehmen,  die  entweder 

Gesellschafter (Aktionäre)  der Nord Stream 2 AG (es  handelt sich um  die Public Joint Stock 

Company  Gazprom,  die der  alleinige Aktionär  der Nord Stream 2 AG  ist) oder 

Finanzinvestoren im gemeinsam mit  der Nord Stream 2 AG  durchgeführten Projekt sind, 

das  die  Planung,  den  Bau und  den  zukünftigen Betrieb  der Nord Stream 2-Erdgasleitung 
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umfasst  (dies  sind  die  folgenden Energieunternehmen: Engie, OMV, Shell, Uniper  und 

Wintershall DEA)7. Wenn  die Nord Stream 2 AG, die  im wirtschaftlichen Sinne zusammen 

mit  den  oben genannten Energieunternehmen  (d. h,  zusammen  mit  ihrem Gesellschafter 

und  ihren Finanzinvestoren) tätig ist, gemäß  Art.  49а  der  Erdgasrichtlinie  und  gemäb §  28b 

des  deutschen Energiewirtschaftsgesetzes, eine Ausnahmeregelung für  die Nord Stream 2-

Erdgasleitung  von  bеstiгt mten wettbewerbsfördernden Vorschriften  der  Erdgasrichtlinie, 

auch  von den  Vorschriften  über  Tarifsätze,  Unbundling  und  die  Verpflichtung,  den  Zugang 

Dritter zum Erdgasübertragungsnetz sicherzustellen (wie  in Art.  49а  der  Erdgasrichtlinie 

und  §  28b des  deutschen Energiewirtschaftsgesetzes vorgesehen) erhält, dann wird  die 

Soпderstellune auf dem Gebiet  des  Wettbewerbsschutzes.  die die  Gesellschaft  und  die 

Gesellschaften  der  PGNiG-Kapital~ruppeп derzeit auf  den  einzelnen Erdсasmärkten  in 

Polen innehaben — unter Berücksichtigung  der  erheblichen wirtschaftlichen Vorteile,  die 

PJSC Gazprom  in  dieser Hinsicht erzielen wird,  und  unter Berücksichtigung  der 

wirtschaftlichen  Rolle, die die Nord Stream 2-Erdgasleitung zusammen  mit  der Nord 

Stream-Erdgasleitung  und  den  damit verbundenen deutschen OPAL-  und  ЕUGAL-

Erdgasleitungen spielen soll — unvermeidlich abkeschwächt  und  es  wird auch wesentlich 

schwieriger  sein.  die Rolle  zu erfùllen~die  die  PGNiG  und  die  Gesellschaften  der  PGNiG-

Kapitalt nippen derzeit bei  der  Gewährleistцп  der  sicheren ErdkasversorPun nach Polen 

spielen.  Dies  ist wiederum ausreichend, um PGNiG derzeit gemäß §  13  Abs.  2  S.  1 des 

deutschen Verwaltungsverfahrensgesetzes als Beteiligte  am  Verwaltungsverfahren zur 

Erteilung  der  Ausnahmeregelung  an die Nord Stream 2-Erdgasleitung hinzuzuziehen. 

Die  oben genannten Fragen werden  in den  Ziffern IIl und  IV  dieses Rechtsgutachtens 

vertiefter geprüft. 

( 

' Informationen zu Energieunternehmen,  die  entweder Aktionäre  der Nord Stream 2 AG  oder 
Finanzinvestoren  des  genannten Projekts sind, siehe weitere Informationen unter: httrs://www.поrд-
stream2.corn/comps ny/shªreholder-and-financial-in vestorsl 
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III.  BESONDERER RECHTLICHER  STATUS DER  GESELLSCHAFT UND 

DER  PGNIG-KAPITALGRUPPE IM HINBLICK AUF  DEN 

WETTBEWERBSSCHUTZ  IN DEN  ERDGASMKRKTEN UND  DIE 

GEWÄHRLEISTUNG  DER  SICHEREN ERDGASVERSORGUNG UNTER 

RERÜCKSICHTIGUNG  DER  HISTURISCHEN BEDINGUNGEN  DES 

POLNISCHEN ERDGASMARKTES,  DER  GEHALTENEN 

VERMÖGENSWERTE SOWIE  DER  MARKTPOSITION UND  DER 

DAMIT VERBUNDENEN BESCHRÄNKUNGEN 

1.  Pflicht zur Nutzung  der  Erdgasleitung Jamal-Westeuropa durch PGNIG 

PGNIG hat derzeit eine — historisch bedingte — rechtliche Pflicht,  den  polnischen 

Abschnitt  der  Erdgasleitung Jamal-Westeuropa  8  noch шг  fast  drei Jahre (bis Ende  2022) 

zu nutzen, um große Mengen  von  russischem Erdgas abzunehmen, das  von  PJSC Gazprom 

und Gazprom Export geliefert wird, und ist dabei das einzige Unternehmen, das verpflichtet 

ist,  den  polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung auf diese Weise obligatorisch zu nutzen, 

und  die  Nutzung  des  polnischen Abschnitts  der  Jamal-Leitung durch PGNIG zu diesem 

Zweck unterliegt daher  den  regulierten Grundsätzen,  die  sich daraus ergeben, dass dieser 

Abschnitt  der  Erdgasleitung  den  Vorschriften  der  Erdgasrichtlinie unterlieg, einschließlich 

im Bereich  der  Übertragungssätze. Daher muss PGNIG  die  Kosten für  die  Nutzung dieser 

Erdgasleitung für  den  Empfang  von  russischem Erdgas aufgrund  der  Sektorregelung tragen, 

d. h.  die  Kosten f`tir Übertragungssätze,  die in  regulierten Übertragungstarifen enthalten 

sind,  die  vom Betreiber dieser Erdgasleitung angewendet werden.  Die  eventuelle Erteilung 

der  Ausnahmeregelung  an die Nord Stream 2-Erdgasleitung bewirkt jedoch, dass viele 

Energieunternehmen,  die  Wettbewerber  von  PGNiG sind (einschließlich 

Die  Jamal-Leitung ist eine rund  4.000 km  lande  Erdgasleitung,  die von der  Russischen Föderation, 
insbesondere  von der  Jamal-Halbinsel im Norden Russlands, uber Weißrussland  und  Polen nach  Deutschland 
führt.  Der  polnische Abschnitt  der  Jamat-Leitung hat einen physischen Einspeisepunkt  an der  polnisch-
be.larussischen Grenze  i»  der  Nt'he  des  Dorfes Kondratki,  und sein  physischer Ausspeisepunkt aus dein 
polnischen Gebiet befindet sich  an der  polnisch-deutschen Grenze im Gebiet  von  Górzyca (auf deutscher 
Seite: Mallnow), Grundlegende Parameter  und  Daten zum polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung finden  Sie 
unter; hnps/(tvwvv.kaz-s~stem.~E/strefa-klientд/sät-ea~ocia,-iamalski/svstem-e.azocia  ow 

t!  und  auf  der  Website: httt s://www.eur000leaz.com.ul/o-gazociaцu/fakty-i-liczbv, 

~ 
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Energieunternehmen,  die  Finanzinvestoren im gemeinsam mit  der Nord Stream 2 AG 

geführten Projekt sind), das russische Erdgas, das über  die Nord Stream 2-Erdgasleitung 

nach Westeuropa geliefert wird, zu weitaus geringeren Kosten als PGNiG empfangen 

können,  die den  regulierten Abschnitt  der  Jamal-Leitung für  den  Empfang  von  russischem 

Erdgas verwendet, da  die  Übertragungssätze für  die  Übertragung  von  russischem Erdgas 

über  die Nord Stream 2-Erdgasleitung gerade aufgrund  der  fdr  die Nord Stream 2-

Erdgasleitung gemäß  Art.  49а  der  Erdgasrichtlinie erteilten Ausnahmeregelung gar nicht 

reguliert werden. Diese erwähnten Übertragungssätze können daher viel niedriger sein als 

die  Sätze fúr  die  Erdgasübertragung über  den  polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung. 

Diese Übertragungssätze  an der Nord Stream 2-Erdgasleitung werden viel niedriger sein als 

die  Übertragungssätze  an  dem polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung, auch weil  der 

Transit von  russischem Erdgas nach Westeuropa über PJSC Gazprom und Gazprom Export 

von der  derzeitigen Übertragungsstrecke über  den  polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung 

auf  die  Übertragungsstrecke über  die Nord Stream 2-Erdgasleitung weitgehend verschoben 

werden kann, was wiederum  die  Stückkosten fúr  die  Übertragung  von  russischem Erdgas 

über  den  polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung erhöhen wird, da diese Kosten auf 

kleinere übertragene Erdgasmengen als zuvor aufgeteilt werden. Im Ergebnis ermöglicht 

die  Ausпahmeгekelцn° fúr  die Nord Stream  2-Erd>~asleitцn den Enertieunternehmeп.  die 

Wettbewerber  der  Gesellschaft sind, russisches Erdcas. das  Liber  die  nicht гецuliегtе  Nord 

Stream  2-Erd~asleitune übertraeп wird, zu wesentlich cегiп~eren Kosten als  die  Kosten 

zu kaufen,  die  im Zusammenhап  z  mit  der  Übertra uпg  von  russischem Erdas  der  PGNiG 

anfallen.  die  für  den  obligatorischen Kauf  von  russischem Erdgas  den  re~Tuliеrtеn 

polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leituп verwenden muss.  Dies  wiederum wird  die 

Wettbewerbsposition  von  PGNiG gegent'ber Energieunternehmen,  die  russisches Erdgas 

über  die  Übertragungsstrecke über  die Nord  5tгеam  2-Erdgasleitung beziehen, erheblich 

verschlechtern. 

An  dieser Stelle sei daran erinnert, dass  die  rechtliche Pflicht  von  PGNiG,  den 

polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung für  den  Kauf beträchtlicher Mengen russischen 

Erdgases zu nutzen, das  von  PJSC Gazprom und Gazprom Export geliefert wird, historisch 

ч  M. Szyd#o, Disputes Over the Pјpeliпеs Importing Russian Gas To the  EU:  How To Ensure Consistency in 
EU  Energy Law and Policy?, Baltic Journal of Law & Politics 2018, Vol. II, Nr. 2, S. -1 12. 
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bedingt ist  und aus  den  Vorfällen resultiert,  die in der  Zeit entstanden sind, als Polen noch 

nicht Mitglied  der  Europäischen  Union  war, umd  die  geltenden Erdgasmarktregelungen eine 

völlig andere Form hatten. 

1  

Nach  der  eventuellen Erteilung  der  Ausnahmeregelung  an die Nord Stream  2-

Erdgalsleitung werden  die  Übertragungstarife ft➢r  die  Übertragung  von  russischem Erdgas 

über diese Erdgasleitung jedoch nicht reguliert, und sie können erheblich niedrigere 

Übertragungssätze enthalten als  die  Übertragungssätze für  die  Übertragung aber  den 

polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung.  Dies  wiederum wird dazu führen, dass russisches 

Erdgas, das über  die  Übertragungsstrecke  der Nord Stream 2-Erdgasleitung nach 

Westeuropa übertragen wird, für  die  abnehmenden Energieunternehmen billiger sein wird, 

als wenn  es  über  die  Übertragungsstrecke  des  polnischen Abschnitts  der  Jamal-Leitung 

nach Westeuropa übertragen würde. Energieunternehmen,  die  russisches Erdgas über  die 
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Nord Stream 2-Erdgasleitung (und Gazprom selbst) abnehmen, werden aufgrund  der 

Ausnahmeregelung für  die Nord Stream 2-Erdgasleitung einen erheblichen 

Wettbewerbsvorteil erreichen.  Dies  erfolgt jedoch unter  der  gleichzeitigen Benachteiligung 

und Diskriminierung  von  PGNiG,  die  als das einzige rechtliche Unternehmen auf dem 

Markt verpflichtet ist,  den  polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung,  d. h.  die 

Erdgasilbertragungsleitung, für  den  Empfang  von  russischem Erdgas zu verwenden,  die 

gemäß  den  allgemeinen Regeln  den  Vorschriften  der  Erdgasrichtlinie unterliegt und deren 

Nutzung  die  Notwendigkeit impliziert,  die  normalen Marktkosten fúr  die  Übertragung zu 

tragen,  die  sich aus  den  regulierten Übertragungstarifen ergeben. 

Die  obigen Überlegungen lassen  den  Schluss zu, dass  die  eventuelle Erteilung  der 

Ausnahmeregelung  an die Nord  Streаm  2-Erdgasleitung gemäß  Art.  49а  der 

Erdgasrichtlinie und §  28b des  deutschen Energiewirtschaftsgesetzes  die  Interessen  von 

PGNiG,  d. h,  ihre Wettbewerbsposition auf dem Erdgasmarkt, individuell und direkt 

nachteilig beeinflussen wird,  in  einer Weise,  die  PGNiG  von  anderen Marktteilnehmern 

unterscheidet.  Die  rechtlichen Interessen  der  Gesellschaft können somit durch  den  Ausgang 

des  Verwaltunщsverfahrens zur Erteilung.  der  Ausnahmere~eluщ  an die Nord Stream  2-

Erdgasleitunº berührt werden. 

2.  Wahrnehmung  der  Eigentümerfunktionen für  den  polnischen Abschnitt 

der  Erdgasleitung Jamal-Westeuropa durch PGNiG 

PGNiG ist einer  der  Aktionäre  der  System Gazociagów Tranzytowych EuRoPol  GAZ 

S.A.10,  die  Eigentümer  des  polnischen Abschnitts  der  Jamal-Leitung ist.  Die  Gesellschafter 

(Aktionäre)  der  EuRoPol  Gaz  sind: PGNiG mit  48% der  Aktien, PAO Gazprom mit  48% 

10  Die  Gesellschaft EuRoPol  Gaz  wurde  1993  gegrundet, insbesondere aufgrund  der am 25.  August  1993 
zwischen  der  Regierung  der  Republik Polen und  der  Regierung  der  Russischen Föderation geschlossenen 

Vereinbarung über  den  Bau eines Transitgasleitungssystems fdr  den Transit von  russischem Erdgas durch das 
Gebiet  der  Republik Polen und  die  Lieferung  von  russischem Erdgas  an die  Republik Polen (M.P.  von 2011 
Nr.  46,  Pos.  512,  i.d.g.F.; veröffentlicht  in:  M.P.  von 2011  Nr.  46,  Pos  514;  M.P.  von 2011  Nr.  46,  Pos.  516; 
MP  von 2011  Nr.  46,  Pos.  518  und  519). 
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der  Aktien und Gas-Trading  S.A. mit  4% der  Aktien f t. Auf diese Weise ist PGNiG durch 

seine  Anteile  an  EuRoPol  Gaz,  Miteigentümer  des  polnischen Abschnitts  der  Jamal-

Leitung, kann also im wirtschaftlichen und eigentumsrechtlichen Sinne  die  Leitung 

kontrollieren. Vor dem Hinterrund aller anderen Energieunternehmen.  die  im 

Erdgashandel  in  Polen tätig sind12  ist  der  Status  von  PGNiG daher sehr spezifisch und 

untypisch, da diese Gesellschaft indirekt Eigentümer eines Teils  des 

Erdt~asübeпrapungsnetzes für Imoort- und Transitzwecke ist (Eigentümer  der 

Erdgasübertгаt ungsпetze  in  Polen ist auch Operator Gazoсiщ бw Pгzesvlow'сh  GAZ-

SYSTEM S.A.,  die  EinzelреrsonenQеsellschaft im Eizentum  des  Staates ist, aber das 

letztgenannte Energieunternehmen handelt nicht mit Erdgаs. da  dies  nach  den  rechtlichen 

Reºeluneen  von  dem sog. vollen Uпbuпdliпx verboten ist l3), 

Gleichzeitig ist PGNiG (zumindest im wirtschaftlichen Sinne) Miteigentümer  des 

polnischen Abschnitts  der  Jamal-Leitung  und  kein Betreiber dieses Abschnitts  der  Leitung, 

so wie EuRoPol  Gaz  kein solcher Betreiber ist, weil  es  nach  den  rechtlichen Regelungen 

von Unbundling  verboten sind.  Der  Betreiber  des  polnischen Abschnitts  der  Jamal-Leitung 

ist  die  Gesellschaft  Gaz-System,  die  diesbezüglich einen entsprechenden zivilrechtlichen 

Vertrag  mit  EuRoPol  Gaz  geschlossen hat  und  in  dieser Eigenschaft vom Präsidenten  des 

Energieregulierungsamtes URE ernannt wurde14 .  Die  Gesellschaft  Gaz-System ist  der 

Betreiber  des  polnischen Abschnitts  der  Jamal-Leitung im Rahmen  des  im  Art. 14 

Erdgasrichtlinie vorgesehenen  Unbundling-Modells, „unabhängiger Systembetreiber" oder 

ISO  (dies  ist  die  englische Abkürzung für „Independent System Operator") genannt. Nach 

Zur Beteiligung  von  EURoPol  Gaz  vgl. Informationen unter: htttrs://www eurQро12az.com.рl/Q-
fпme1'vladze-sрolki. Ergänzend ist zu erwähnen, dass  die  Gas-Trading  S.A. derzeit zur PGNíG-
Kapitalgruppe gehört: hцр:lwww•.щts-uаdin'+.com.nl/гas-h•adin sa_htm1. 

12  Nach  den  Angaben  von  Ende  2018  haben  197  Unternehmen  in  Polen eine Lizenz fdr  den  Handel  mit 
gasförmigen Kraftstoffen,  von  denen  102  Unternehmen aktiv  am  Erdgashandel teilnehmen. Diese 
Informationen wurden  voti  Präsidenten  der  Energieregulierungsbehörde bereitgestellt  und  sind erhältlich 
unter https:I/www.ure uo',i  o  1/o  il  liwа-аzоwе/сhагaКtеt-у  t, ka-гmku18282 2018.html. 

Siehe  Art. 9  Abs,  l  der  Erdgasrichtlinie  und  Art. 9d  Abs.  I  und  la-Ic  und  Art. 9h  Abs.  3 Ziff. 1 des 
Energierechtes vorn  10.  April  1997,  einheitlicher Text GB1.  von 2019,  Pos.  ?55  i.d.g.F. 

'4  Gaz-System ist  der  ErdgasUbertragungsbetreiber  in  Bezug auf  den  polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung 
auf  der  Grundlage eines Verwakungsbeschlusses  des  Präsidenten  der  Bnergieregulierungsbehörde URE vom 
17.  November  2010, der  auf  der  Grundlage  der  Vorschriften  des  Energierechtes erlassen wurde.  Der  Text 
dieser Entscheidung ist abrufbar unter: httus://www.gaz-

 

svstem.pUfileadmin/niiki/o firmie/ol/l0l  l l?  URI; Decvzia  na  wyznaczenie naoperatora  Jamal.PDF. 
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den  Vorschriften  der  Erdgasrichtlinie besteht das  Unbundling-Modell  in  Form  von  ISO, das 

auf dem polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung verwendet wird,  in der  Aufteilung  der 

Zuständigkeiten  und  Aufgaben zwischen dem Eigentümer  des  Übertragungsnetzes  (seine 

Rechte sind  in Art. 14  Abs.  5 der  Erdgasrichtlinie festgelegt) einerseits  und  dem Betreiber 

dieses Netzes  (seine  Befugnisse sind  in Art. 14  Abs.  4 der  Erdgasrichtlinie festgelegt) 

anderseits.  Die  Verwendung  des I50-Modells im polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung 

bedeutet, dass  die  Betriebsfúhnmg dieses Abschnitts  der  Gesellschaft  Gaz-System als 

Betreiber obliegt (gemäß  Art. 14  Abs.  4 der  Erdgasrichtlinie), während andere 

Eigentumsrechte  und  andere wichtige Eigentums-  und  Regulierungsfunktionen für  den 

polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung, wie  in Art. 14  Abs.  5 der  Erdgasrichtlinie 

angegeben,  von der  EuRoPo1  Gaz  als Eìgentümer  des  polnischen Abschnitts  der  Jamal-

Leitung wahrgenommen werden, während  die  Gesellschaft als Aktionär  der  EuRoPol  Gaz 

direkt für  die  Ausübung dieser letzt~eпannten Eigentumsrechte  und  Eigentums-  und 

Reulierun~sfuпktioneп  über  den  polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leituпц verantwortlich 

ist.  Die  hier  genannten Rechte  und  Eigentums-  und  Regulierungsfunktionen  und 

Funktionen für das  in Art. 14  Abs.  5 der  Erdgasrichtlinie vorgesehene 

Erdgasíibeгtragungsnetz,  die  vom Eigentümer dieses Netzes ausgellbt werden, sind 

insbesondere: Bereitstellung  aller  relevanten Kooperations-  und  Unterstützungsleistungen 

an den  unabhängigen Netzbetreiber zur Erfúllung seiner Aufgaben, vom unabhängigen 

Netzbetreiber vorgesehene Finanzierung  der  Investitionen, Gewährleistung  der  Deckung 

der  Haftung  in  Bezug auf das Netzvermögen  und  Bereitstellung  von  Garantien zur 

Erleichterung  der  Finanzierung eines etwaigen Netzausbaus. 

Es  ist allerdings zu betonen, dass  die  oben genannten Rechte und Funktionen  des 

Obertragungsnetzbetreibers, wie im  Art. 14  Abs.  5 der  Erdgasrichtlinie vorgesehen, ähnlich 

den  Rechten eines unabhängigen Netzbetreibers auf das Übertragungsnetz í.S.d.  Art. 14 

Abs.  4 der  Erdgasrichtlinie, im Rahmen  des  Uпbuпdliig-Мodel#s ISO — zur Umsetzung 

ganz konkreter Ziele festgelegt wurden, nämlich zum Schutz  des  Wettbewerbs auf  den 

Märkten für  die  Lieferunc'  (den  Verkautl  von  Erdgas und zur Gewährleistung  der  sicheren 
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Erd>;asversorpung  (Erwägungsgründe  б  und  16 der  Präambel zur Erdgasrichtlinie)15 .  Es 

kann daher festgestellt werden, dass da im Falle  des  polnischen Abschnitts  der  Jamal-

Leìtun indirekt für  die  Ausübung  der in Art. 14  Abs.  der  Erdgasrichtlinie genannten 

Eigentums- und Rekulierun°sfцпktìonen. PGNiG als Aktionär  von  EuRoPol  Gaz 

verantwortlich ist.  dies  bedeutet, dass PGNЮ indirekt nach dem EU-Recht — insbesondere 

i.S.d.  Art. 14  Abs.  5 der  Erdgasrichtlinie — sehr wichtigen Eigentums- und 

Regulierungsfunktionen für  den  polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leïtuтg nachkommt, um 

gleichzeitig  den  Wettbewerb auf  den  Erdgasversorgungsmärkten zu schätzen  (es  handelt 

sich nämlich darum, dass  der  Zugang zum polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung allen 

Unternehmen,  die  auf dem Erdgasversorgungsmarkt konkurrieren möchten) offen stehen 

sollte, und auch, um  die  sichere Erdgasversorgung Polens zu gewährleisten  (dies  geschieht 

insbesondere dadurch, dass PGNiG für  die  Finanzierung  der  erforderlichen Investitionen 

am  polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung sorgt und  den  13etreibеr dieser Leitung bei  der 

Planung und Durchfúhrung dieser Investitionen unterstiltzt). 

Es  sollte betont werden, dass  die  eventuelle Erteilung  der  Ausnahmeregelung  an die 

Nord Stream 2-Erdgasleitung gemäß  Art.  49а  der  Erdaasrichtlinie und  2&b des  deutschen 

Enen.!iewirtschaftsgesetzes  die  PGNiG erheblich daran hindern wird,  die  wirtschaftlichen  

Vorteile aus  der  Wahrnehmung  der  Funktion  des  Mitinhabers (Аktionärs)  der  EuRoPol  Gaz 

zu ziehen.  

Als Ziel  von  Llnbvndling im Erdgassektor, davon als Ziel  des  ISO-Мodells, gilt  es  insbesondere,  den 
Wettbewerb auf  den  Erdgasabsatzmärkten auszubauen  und  auch durch notwendige Investitionen  in 
Erdgasnetze  die  Sicherheit  der  Erdgasversorgung zu gewährleisten. Im Allgemeinen Tiber  Unbundling  im 
Energiesektor, einschlielIlich seiner Erscheinungsformen (Formen)  und  Ziele, vgl. im weiteren Sinne z.B.  M. 
Radzi ski, Rozdzial przedsigbioa•slw energetycznych zintegrowanych pronowo jako instruтeы regulacyjny  w 
seklor_e clergit elekoycznel (Trennung  von  vertikal integrierten Eiiergieunternehrnen als 
Regulrerungsinsn•urnent im Elekö•izitátssekfог],  L  di 2015, passim;  T.M, Dralle,  Unbundling and Related 
Measures in the  EU  Energyy SeGor:  Foundations, the Impact of  WTO  Law and  lnvestmerrt P;'olect  ion,  Cham 
2018, passim;; A.  Mini Zhi  Gao,  Regu lating Erdgas Liberalrzai,on:  A Comparative  Sludy  ori  Unbundling and 
Open Access  Regimes  in 'he Us, Europe,  Japan, Sоulh Korea  and Taiwan,  Alphen aan  den  Ri}n  2010, passim; 
A.  Szafraйski, Energierecht. Werne  und  lnslrzimene ihrer Urriselzimg,  Warszawa 2014, 5. 186 et al  .;  M. 
5zyd1n,  Unbundling  wlasnosciowy (awnership iulbuпdlilg) jako instruтeы r•egulac}jпy  w  sektorze 
erergetyc-пytп. Cz~sб  1  (Eigentums-Unbundling (ownership  unbuпdlìng) als Regulieruпgsiпstru~reы  ü 
Energiesektor. Teil  1.],  Ргzegl~d Ustawodawstwa Gospodarczego  2007,  Nr.  2,  S.  2  ff.;  idem,  Unbundling 
wlasnosciowv (owneiship unbrrndling) jako  instrument  regulacyjny  w  sektorze energetycznym. CzfК  11 
[Eigercwns•-Unbundling  (ownership unbundling)  als Regulrerungsinssi•ument  in;  Energiesektor. Teil  Il], 
Рrzeglad Ustawodawstwa Gospodarczego  2007,  Nr.  3,  S.  2 et al. 
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Zur Rechtfertigung  der  vorstehenden Behauptung sollte zuwächst klargestellt werden, 

dass nach  der  Inbetriebnahme  der Nord  Stгеаm  2-Erdgasleitung und  der  Erteilung  der 

Ausnahmeregelung ein erheblicher Teil  des  russischen Erdgases, das zuvor über  den 

polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung nach Westeuropa geleitet wurde, künftig über  die 

Übertragungsstrecke mit  der Nord Stream  2-Erdgaslеituпg iibertragen wird. Diese Strecke 

wird  fur  PJSC Gazprom und Gazprom Export billiger sein, da zum einen  die 

Erdgasübertragung Tiber  die Nord Stream 2-Erdgasleitung aufgrund  von  nicht regulierten 

Tarifen erfolgt  (d. h.  im Gegensatz zum regulierten polnischen Abschnitt  der  Jamal-

Leitung) und zum anderen kann PJSC Gazprom dann  die  sogenannte Quersubventionierung 

verwenden,  die  auf  der  internen Subventionierung  der  Übértragungstätigkeit mit  den 

Gewinnen aus  der  Erdgashandelstätigkeit beruht16.  Die  Reduzierung  der  Erdgasmenge,  die 

über  den  polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung nach Westeuropa übertragen wird 

(zugunsten  der  Übertragungsstrecke über  die Nord Stream 2-Erdgasleitung), wird zu einer 

erheblichen Verringerung  der  Einnahmen aus  der  Erdgasi]bertragung führen und damit гu~ 

Vегг  n  erunK  der  Dividende,  die  PGNìG ftir ihre Beteiliguna  an  EuRoPol  Gaz  erzielt. 

EuRoPol  Gaz  beteiligt sich  an den  Gewinnen für  die  Erdgasübertragung über  den 

polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung, da dieser Abschnitt  der  Leitung im Besitz  von 

EuRoPol  Gaz  ist. Daher führt  der  diesbezügliche Rückgang  der  Gewinne  von  EuRoPol  Gaz 

automatisch zu einer Verringerung  der  Dividende aufgrund  der  Beteiligung  von  PGNiG ar 

EuRoPol  Gaz. 

Alle diese Auswirkungen  der  Erteilung  der  Ausnahmeregelung  an die Nord  Streaгn  2-

Erdgasleitung,  die  fйr PGNЮ  in  Bezug auf  die  Gewährleistung  der  sicheren 

Erdgasversorgung Polens, auch über  den  polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung, eindeutig 

nachteilig sind, sind ein Beweis dafdr, dass  die  Erteilung  der  Ausnahmeregelung  an die 

Nord Stream  2-Erdgаsleítung gemäU  49а  der  Erdgasrichtlinie und §  28b des  deutschen 

Energiewirtschaftsgesetzes sich individuell und direkt nachteilig auf PGNiG auswirken,  in 

einer Weise,  die  PGNЮ  von  anderen Marktteilnehmern unterscheidet. 

Allgemeine Informationen zur Quersubventionierung und ihren wettbewerbswidrigen Auswirkungen siehe 
z.B..  K.  Najork,  Die  Beurteilung  der  Ouersubventiouen noch  den  Wettbewerbsregeln  des  EG-Verirages, 
Aachen  2004,  S.  2  ff. 
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3.  Jamal-Vertrag und Behinderungsmissbräuche  von  PJSС Gazprom und 

Gazprom Export als Quelle  von  Beschrankungen für  die  Markttätigkeiten 

der  PGГΡ1iG 

Die  Sonderstellung  der  PGNiG und  der  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe beim 

Schutz  des  Wettbewerbs auf  den  Erdgasmärkten  in  Polen, beruht auch darauf, dass diese  

Gesellschaften extrem stark unterschiedlichen Arten  von  Behiпderuntгsmissbräuchen 

ausgesetzt sind,  die  vor' PJSС Gazprom und Gazprom Export vorgenommen werden,  d.h. 

Praktiken,  die  ein Zeichen für  den  Missbrauch  der  marktbeherrschenden Stellung gemäí3 

Art. 102  AEUV  von  PJSС Gazprom und Gazprom Export sind.  Die  Anfälligkeit  der  PGNiG 

und  der  Gesellschaften  der  PGNЮ-Kaрítа[t гирре für solche Behinderungsmissbräuche 

von  PJSС Gazprom und Gazprom Export ist  gleichzeitig  aufgrund  des von  PGNiG mit 

PISС Gazprom gesehlossеnen Jamal-Vertrags  und  der  daraus resultierenden sehr negativen 

Konsequenzen fúr  die  Wettbewerbsposition  von  PGNЮ äußerst hoch.  Die  oben erwähnte 

Anfälligkeit  der  PGNiG und  der  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe für  die 

Behìnderungsmissbräuche  von  PJSС Gazprom und Gazprom Export ist das Element, das 

die  PGNiG und  die  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe  von  anderes Teilnehmern  am 

Erdgasmarkt  in  Polen (sowie  in  Mittel- und Osteuropa) unterscheidet. 

In  diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass i.S.d.  Art. 102  AEUV Unternehmen 

mit rnarktbeherrschender Stellung keine Behinderungsmissbräuche begehen dürfen.  Dies 

bedeutet, dass marktbeherrschende Unternehmen einen wirksamen Wettbewerb nicht 

dadurch einschränken darf, dass sie  den  Marktzugang zu ihren Wettbewerbern auf eine 

wettbewerbswidrige Weise verschließen, und somit nicht zum Nachteil  der  Verbraucher 

handeln können, unabhängig davon, ob sich  dies in  einem höheren Preisniveau äußert, als 

dies  sonst  der  Fall wäre, einer Verschlechterung  der  Qualität oder einer Einschränkung  der 

Auswahlmöglichkeiten für  die  Verbraucher. Ein Unternehmen mit marktbeherrschender 

Stellung darf mit seinem Verhalten keine wettbewerbswidrige Marktverschl'reßung 

bewirken und daher keine Praktiken anwenden, deren Zweck oder Wirkung darin besteht, 

dass  der  effektive Zugang  der  aktuellen oder potenziellen Wettbewerber zu Waren oder 

Dienstleistungen oder Märkten durch  die  Maßnahme  des  marktbeherrschenden 

Unternehmens behindert oder verhindert wird, so dass das marktbeherrschende 

Unternehmen dann  in der  Lage sein kann,  die  Preise zum Nachteil  der  Verbraucher 
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erfolgreich zu erhöhе&1.  Die  Vertragspartner und Wettbewerber  des  marktbeherrschenden 

Unternehmens können gemäß  Art. 102  AEUV  von der  marktbeherrschenden Gesellschaft 

verlangen, solche Praktiken aufzugeben  (es  muss daran erinnert werden, dass  Art. 102 

AEUV eine horizontál direkt wirksame Bestimmung ist)1t und können  von  ihm auch eine 

Entschädigung fUr jeden Behinderungsmissbrauch verlangen  19, 

In der  Vergangenheit haben  die  PGNiG-Gesellschaft  und  die  Gesellschaften  der 

PONiG-Kapitalgruppe  von den  Behinderungsmissbräuchen  der  marktbeherrschenden 

Unterneыnen PJSC Gazprom tuid Gazprom Export auf  den  Erdgasversorgungsmárkten 

nach Polen mehrmals betroffen.  In der  Vergangenheit haben diese marktbeherrschenden 

Unternehmen auf zahlreichen Erdgasversоrgungsmäгkten  in  Mittel-  und  Osteuropa, davon 

in  Polen, Behinderungsmissbräuche begangen. Darauf wurde unter anderem  in  dem 

Verpflichtungsbescheid  der  Europäischen Kommission vom  24. Mai 2018  hingewiesen,20. 

Die  Kommission hat  in  diesem Beschluss darauf hingewiesen, dass  es  sich bei PJSC 

Gazprom um ein Unternehmen handele, das eine beherrschende Stellung auf  den 

vorhergehenden  (upstream)  Erdgasversorgungsmärkteп für 0го händler, Importeure  und 

Endkunden  in  zahlreichen Läiidern Mittel-  und  Osteuropas davon  in  Polen innehabe (wo 

"  Ziff. 19 der  Mitteilung  der  Europltisclteп Kommission — Leitlinien zu  den  Prioritäten,, denen  die 
Kommission bei  der  Anwendung  des Art. 82 des  EG-Vertrags  in  Bezug auf schädliche 
Behinderungsmissbräuche  der  marktbeherrschenden Unternehmen folgen wird, Im Allgemeinen zu 
Behiпderuпgsmissbräuchen  der  herrschenden Unternehmen, siehe im weiteren Simse, z.B.  C.  Fumagalli,  M. 
Motta,  C. Calcagno,  Exclusionary Practices The Economics of  Moiopolisation  and Abuse of Dominance, 
Cambridge 2018, passim;  E.  0sterud,  /dent  /'ипg  Exclusionary Abuses by Dominant Undertakings under  EU  
Competition Law. The  Spеctrum  of Tests,  Alphen aan  den Rijn 2010, passim; A.  Jessen,  Exclusionary Abuse 
after the Post Danmark 1 Case. The Role of the Effects-Based  Approach  under Article 102  TFEU, Alphen aan 
den Rijn 20!?, passim; A. Jones, B.  Sufrin,  N.  Dunne,  EU  Competition Law.  Text,  Cases, and  Materials,  op. 
cit.,  S.  371  i n.;  K.  Kohutek Praktyki wyklucwjgce przedsigбiorsгv  domino jgcych. Prawidlowosc  r 
stosowalпo regurl prawa konkurencji [Behiпderuпgsmissbrйuche  der  marktbeherrschenden Unternehmen 
Richtigkeit  und  Anwendbarkeit der'vettbewerbsrechtlichen vоrschгфeпJ,  Warszawa 2012 passim. 

18  Urteil  des  Gerichtshofs  der  EU  in der  Rechtssache  C-453/99. Courage  Ltd gegen  Bernard  Crehan  vid 
Bernard  Crehaи gegen  Courage  Ltd  und  andere,  EU:  C:  2001: 46523  und  weitere  dort  angeftlhrte 
Rechtsprechung. 

9  Siehe Richtlinie 2014/104/EU  des  Europäischen Parlaments  und  des Rates  vom  26.  November  2014  Ober 
bestimmte Vorschriften zur Einziehung  von  Schadensersatz wegen Versto0es gegen das Wettbewerbsrecht 
der  Mitgliedstaaten  und  der  Europäischen  Union, die  unter  nationales Recht  fallen, ABI. UE  2014,  L  349/1. 

20  Beschluss  der  Europäischen Kommission vom  24. Mai 2018 in der  Sache  ÁT.39816  —  Upstream  Gas 
Supplies in Central and Eastern Europe,  С(2018)  3106 final,  erhältlich unter: 
https:,'/ec.euroua.eu/courtpetition/antitrust/cases/dec dоcs/39516/39816  10148  3.pdf. Dieser Beschluss 
wurde aufgrund  des Art. 9 der  Verordnung (EG) Nr.  1/2003 des Rates  vom  16.  Dezember  2002  zur 
Durchfйhrung  der  Wettbewerbsregeln nach  Art. 81  und  82 des  Vertrags erlassen, ABI. UE  2003,  L  1/I. 
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Gazprom Marktanteile  an den  relevanten Märkten  von 40-65%  hatte), und darüber hinaus 

wahrscheinlich gemacht, dass PJSC Gazprom diese beherrschende Stellung missbraucht 

habe. PJSC Gazprom habe  es  u.a. durch  die  Anwendung einer allgemeinen 

Marktsegmentierungsstrategie, durch  die  Anwendung  der  territorialen Beschränkungen  in 

Form eines vertraglichen Ausfuhrverbots oder durch  die  Einführung  von 

Bestimmungsklauseln sowie durch  die  Erhebung  von  überhöhten Preisen für Erdgas  von 

ihren Kunden im Vergleich zu  den  getragenen Kosten und dem Preisniveau auf anderen 

Wettbewerbsmärkten getan. Dieser überhöhte Erdgaspreis wurde durch  die  Verwendung 

einer Erdgasformel  in den  Verträgen über  die  Lieferung  von  Erdgas  an  Empfäпgeг  in  Polen 

verursacht, davon im Jamal-Vertrag, aufgrund  der der  Erdgaspreis  von den  Preisen 

bestimmter Erdölprodukte abhängig gemacht wird, 

Andere  von  PJSC Gazprom und Gazprom Export  in der  Vergangenheit begangene 

Behinderungsmissbräuche waren ungerechtfertigte Unterbrechungen der 

Erdgaslieferungen nach Polen,  die  bereits während  der  so genannten ukrainischen Krise 

2009-2010  stattfanden, und  die  Beschränkungen bei  den  Winterlieferungen zum 

Jahreswechsel  2014/2015.  lm  letzteren Fall kam  es  zu Beschränkungen bei  der  Lieferung 

von  russischem Erdgas nach Polen,  die  auf  der  russischen Seite durch  die  Absicht motiviert 

wurden,  die  Erdgasexporte aus Polen  in die Ukraine  zu verringern oder zu unterbinden. Ein 

Beweis  fur  diese Absicht  der  russischen Seite war  die  Tatsache, dass PJSC Gazprom  die 

Erdgaslieferungen nach Polen für genau um  die  gleichen Erdgasmengen schrittweise 

reduzierte,  die  Polen zu diesem Zeitpunkt  (in  einem bestimmten Zeitraum)  an die Ukraine 

geliefert hat. 

Es  sei real zu befürchten, dass  die  Wettbewerbsposition  von  PJSC Gazprom und 

Gazprom Export auf  den  Märkten  der  Erdgaslieferung  in die  mittel- und osteuropäischen 

Länder nach  der  möglichen Erteilung  der  Ausnahmeregelung  an die Nord  Streani  2-

Erdgasleitung weiter gestärkt wird.  Die  Fähigkeit und  die Motivation von  PJSC  Gazprom 

und Gazprom Export diese verstärkte marktbeherrschende Stellung zum Nachteil  der 

Erduasempfàn~er  in  diesen Ländern zu  missbrauchen. wird zunehmen. auch zum Nachteil 
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der  Gesellschaft und  der  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapita1ºruppe.21.  Dies  wiederum kann 

die  Marktposition  der  Gesellschaft und  der  Gesellschaften  der  PGNЮ-Kapitalgruppe auf  

der'  relevanten Erdgasmärkten  in  Polen und einigen Nachbarlandern schwächen. 

Gleichzeitig haben PGNiG und  die  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe dann —

aufgrund historischer Umstande,  die  sich aus verschiedenen Gründen ergeben und 

insbesondere aus  der  Bindung  an den  Jamal-Vertrag noch  f ir  die  nächsten  3  Jahre — eine 

Reihe  von  Marktmaßnahmen,  die  ergriffen werden könnten, um  den  Auswirkungen  der 

Praktiken  von  Gazprom,  die  gegen  den Art. 102  AEUV verstoßen, entgegenzuwirken und 

sie zu begrenzen. 

Es  sollte hier klargestellt werden, dass  die  Gesellschaft aufgrund einiger historischer 

Umstände im Zusammenhang mit natürlichen Monopolen aus  der  Zeit vor dem EU-Beitritt 

Polens derzeit  an den  Jamal-Vertrag mit PJSC Gazprom gebunden ist. 

1 

1 

¡Die  TTitsache, dass PGNiG  an den  Jamal-

 

Veгtraº~ebunden ist, unterscheidet PGNiG erheblich  von  anderen Marktteilnehmern und 

bewirkt. dass  von  PJSC Gazprom vогs еnommene wettbewerbswidr~e 

Marktverschlief3uп~en (BehinderunRsmissbrauchel, insbesondere solche. für  die die 

Ausnahmeregelung fйr  die Nord Stream  2-ErdsasleitunR ein wirtschaftlicher Anreiz 

darstellen wird. eine weitaus größere und пe~ativere Auswirkung auf PGNiG haben werden 

als auf jedes andere Energieunternehmen  in  Polen oder so°ar  in  ganz Mittel- und Osteuropa.  

d. h.  dort. wo Erdeas über  die Nord Stream  2-Erdеasleitune Beliefert wird.  Dies  liegt daran, 

dass  die  anderen oben genannten Energieunternehmen, um wettbewerbswidrige 

Z ' Zob. M. szyd#o, Disputes Over 'he Pipеlrnes lmporling Russian  Cas  To 'he  EU:  How To Ensure 
Consistency in  EU  Епе~gy Law and  Рейсу?,  op, cit., s. 1 1 1 1 12; A. Riley,  Nad  Stream 2:  А  Lega!  and Policy 
Anаlysrs, op. cst.,  Ѕ.  15, 17  und  22. 
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Marktverschließungen  von  PJSC Gazprom oder Gazprom Export zu vermeiden, Erdgas aus 

einer Vielzahl  von  Richtungen, Quellen oder Ibertragungswegen beziehen können, 

während PGNiG eine rechtliche und unauslöschliche vertragliche Verpflichtung hat, große 

Erdgasmengen gerade  von  PJSC Gazprom unter Verwendung  des  polnischen Abschnitts 

der  Jamal-Leitung zu kaufen.  In  dieser Hinsicht kann PGNЮ  in den  nächsten drei Jahren 

auf keine anderen Quellen oder Lieferanten oder Erdgas Ubertragungswege greifen. 

Darüber hinaus ist  es  tir  PGNЮ nicht erforderlich, so große Mengen  an  Erdgas, 

insbesondere angesichts  seines  überhöhten Preises, zur Deckung  des  Erdgasbedarfs  in 

Polen zu beziehen, und gleichzeitig kann sie dieses Erdgas nicht auf wirtschaftlich und 

technisch vertretbare Weise irgendwohin weiterleiten (exportieren).  Die  langfristigen 

wettbewerbswidrigen Marktverschließungen (Behinderungsmissbräuche)  von  PJSC 

Gazprom und Gazprom Export haben zu einer erheblichen und spürbaren Unterentwicklung 

der  Erdgasübertragungsleitungen zwischen Polen und  den  Nachbarländem geführt.  Dies  ist 

darauf zurückzuführen, dass PJSC Gazprom und Gazprom Export  in der  Vergangenheit 

auch Behinderungsmissbräuche, einschließlich gegen PGNЮ, vorgenommen haben, um 

die  weitere Wiederausfuhr  von an  PGNЮ geliefertem russischem Erdgas zu verbieten, und 

daher Praktiken  in  Form  von  territorialen Beschränkungen  am  Bestimmungsort  des 

gelieferten Erdgases angewandt haben.  Die  Begehung solcher Behinderungsmissbräuche 

durch PJSC Gazprom und Gazprom Export wurde  von der  Europäischen Kommission  in 

ihrem Verpflichtungsbeschluss vom  24. Mai 2018 (in der  Sache AT.39816) bestätigt. Diese 

Praktiken führten dazu, dass  in der  Vergangenheit  die  Nachfrage nach dem Ausbau  der 

Ercgasübertragungsinfrastruktur,  die  Polen mit  den  Nachbarländern verbindet,  den 

intensiven Ausbau dieser Infrastruktur durch  die  betreffenden Betreiber nicht rechtfertigte. 

Gegenwärtig ist PGNiG (und andere Gesellschaften  der  PGNЮ-Kapitalgruppe) umso mehr 

den  Behinderungsmissbräuchen ausgesetzt,  die von  PJSC Gazprom und Gazprom Export 

vorgenommen werden, dass ihnen  die  gleichen wirtschaftlichen Verteidigungsinstrumente 

nicht zur Vertúgung stehen, über  die  andere Erdgasmarktteilnehmer  in  diesem Teil Europas 

verfügen.  Die  eventuelle Erteilung  der  Ausnаhmегegeluгíg  an die Nord  5tream  2-

Erdgasleitung wird PJSC Gazprom und Gazprom Export einen zusätzlichen Anreiz bieten 

und diesen Unternehmen  die  Anwendung  der von Art. 102  AEUV verbotenen 

Marktverschließungen erleichtern, wenn auch nur, weil sie diesen Unternehmen einen 
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neuen Übertragungsweg eröffnen wird,  die von der  wettbewerbsförderndem und 

kostspieligem rechtlichem Regime, das sich aus  der  Erdgasrichtlinie ergibt, ausgenommen 

ist.  Die  Gesellschaft ist nicht  in der  Lage, sich gegen solche wettbewerbswidrigen 

Marktverschließungen so effektiv zu verteidigen wie andere Energieunternehmen,  die von 

diesen Praktiken betroffen sind. 

Die  oben beschriebenen Umstände sind nun ein ausreichender Grund dafür, um 

anzunehmen, dass  die  mögliche Erteilung  der in Art.  49а  der  Erdgasrichtlinie und §  286 des 

deutschen Energiewirtschaftsgesetzes vorgesehenen Ausnahmeregelung  an die Nord 

Stream 2-Erdgasleitung sich individuell und unmittelbar nachteilig auf PGNiG auswirken 

wird,  in  einer Weise,  die  PGNiG  von  anderen Marktteilnehmern unterscheidet. 

4.  Beherrschende Stellung  der  PGNiG und  der  Gesellschaften  der  PGNiG-

Kapitalgrupрe gemäß  Art. 102 des  Vertrags über  die  Arbeitsweise  der 

Europäischen  Union 

PGNiG und  die  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe sind insbesondere auf  den 

Märkten  der  Lieferung  (des  Verkaufs) und Verteilung  von  Erdgas  in  Polen tätig und somit 

am  Wettbewerb  in  diesen Märkten beteiligt22. Darüber hinaus ist ihre wirtschaftliche 

Position  (Stärke) auf diesen Erdgasmärkten derart, dass diese Gesellschaften auf einigen 

dieser Märkte einen Anteil  von  mehr als  40%  haben, womit das polnische 

Wettbewerbsrecht eine (widerlegbare) Vorherrschaftsvermutung verbindet23_ Dieser 

Standpunkt wurde  in der  Vergangenheit  von der  polnischen Wettbewerbsbehörde,  d. h.  dem 

Präsidenten  des  Amtes fгtr Wettbewerbs- und Verbraucherschutz, sowie  von den  polnischen 

Gerichten vertreten,  die in den  Fragen  des  Wettbewerbsschutzes zuständig waren und  die 

Entscheidungen  des  Präsidenten  von  UOKiK überprüften. Dem Präsidenten  der  UOKiK 

2222  Zu  der  Tñtigkeit  der  PGNiG  und  der  PGNiG-Kapitámárkte auf diesen Märkten  (d. h.  in den  angegebenen 
Geschäftsbereichen) sowie auf dem Erdgasexplorations- und -produktionsmarkt siehe Informationen unter. 
http:l/ueјng.nl/seºmenty-dzialahosci.  Es  sollte auch klargestellt werden, dass PGNiG auf dem 
Erdgasltbertragungmarkt (allerdings nur indirekt) durch  seine  Kapitalbeteiligung  an der  Gesellschaft System 
Gazoci~g6w Tranzytowych EuRiFol  GAZ  S.A. präsent ist,  die der  Eigentttmer  des  polnischen Abschnitts  der 
Erdgasleitung Jamal-Westeuropa ist. 

2'  Siehe  Art. 4 Ziff. 10 des  Gesetzes vom  16.  Februar  2007  über  den  Wettbewerbs-  und  Verbraucherschutz, 
e.T. GBI.  von 2019,  Pos.  369  i.d_g.F. 
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und  den  polnischen Gerichten zufolge, haben  die  Gesellschaft und bestimmte 

Gesellschaften  der  PGNЮ-Kаpitalpruppе auf einer Reihe  von  Erdgasmärkten eine 

beherrschende Stellung im Sinne  des  polnischen Wettbеwerbsrechts24.  Dies  ailt 

insbesondere für  den  Erdt;as~roß- und -einzelhandelsmarkt  in  Polen und  den  

Erdgasvertriebsmarkt  in  Polen25.  Da der  Begriff  der  beherrschenden Stellung im Sinne  des 

polnischen Gesetzes über  den  Wettbewerbs- und Verbraucherschutz mit dem Begriff  der 

beherrschenden Stellung im EU-Wettbewerbsrecht,  d. h.  mit dem Begriff  der 

beherrschenden Stellung nach  Art. 102 des  Vertrags über  die  Arbeitsweise  der 

Europäischen  Union 26  — grundsätzlich inhaltlich identisch ist, bedeutet  es,  dass auch i.S.d.  

Art, 102  AEUV  die  Gesellschaft und  die  Gesellschaften  der  PGNiG-Kаpitalrupрe auf 

einer Reihe  von  Erdgasmärkten  in  Polen eine beherrschende Stellung haben.  Dies  ist umso 

wahrscheinlicher, als nach Ansicht  der  Europäischen Kommission —  der  EU-

Wettbewerbsschutzbehöгde —  die  Märkte für  die  Übertragung, Verteilung und  den  Verkauf  

von  Erdgas  in der  EU grundsätzlich weiterhin  national  und nicht grenziiberschreitend 

Z' Es  handelt sich nämlich um  die  beherrschende Stellung i.S.d.  Art. 4 Ziff.  IO  des  Gesetzes Ober  den 
Wettbewerbs-  und  Verbraucherschutz. 

25  Die  beherrschende stellung  der  PGNЮ  und  der  Gesellschaften  der  РGNЮ-Gruppe auf bestimmten 
Erdgasmärkten  in  Polen  (d. h.  Erdgasgro0handels-  und  £rdgaseinzelhandetsmärkte) wurde unter anderem  in 
der  Entscheidung  des  Präsidenten  von  UOKik vom  25.  5eptember  2015,  DOK1-430-1(14/MG, Zff.  53-67 
bestätigt (Entscheidungen des Präsidenten von UOKiK sind abrufbar unter: 
htms://decyzie.uokik.gov.pl/bp/dec  prez.nsf),  im Urteil  des  Berufungsgerichts  in Warszawa  vom  B.  Juni 
2017, VI ACa388/17, S. 16-19 (abrufbar unter: 
hta s://decyzie.uokik cov.pl1bu/'vv-гоki.nsf(0/3150С9953EOSС5137С1258 t45003А8969/$fi]e/VI%20АСа% 
203К8-17%20Рolskie%201%С3%S3rnichvo%20Naftowe%20i%20Gazownictwо рdt)  und  im Urteil  des 
Obersten Gerichtshofs vom  IO.  Januar  2017, III 5K 61(15,  S.  1318  (abrufbar unter: 
lщр://www.sn.pl/srtes/orzeczniс wо/orzeczenia3/üi%20~k%20 1-I5-l.pdt).  Es  ist anzumerken, dass  der 
Anteil  der  PGNiG  und  der  Gesellschaften  der  PONiG-Kapitalgruppe  am  Erdgaseinzelhandelsmarkt  in  Polen 
im Jahr  2018  bei  über  82%  lag (siehe Daten,  die  vom Präsidenten  der  Energieregutierungsbehdrde URE 
veröffentlicht wurden md unter: Https://www.ure.'ov.pl/pl/paliwa-oazowe/charakterystvka-

 

rvnku/8282.2018.html  verfügbar sind). Potska Sp6'ka Gazownictwa  Sp. z 0.0., die  zur PGNiG-Kapitalgruppe 
gehöd, hat einen beherrschenden Anteil  am  Erdgasverteilungsmarkt  in  Polen,  da  sie  97% des  nationalen 
Erdgasverteilungsnetzes  in  Polen  und  fast 99% der  Anschltlsse besitzt — diese Daten stammen aus dem 
PGNiG-Jahresbericht fllr das Jahr 2018 (auf Ѕ. 24), der unter: 
Intp://n.ninsVdocumcltLs/10]84/2687346!РО ю-Rаpп-Roczn\-2018-PLudf//3a42f7ee-8dó6-49I3-a2f9-
cac9687a975d verfügbar ist. 

Zum Thema inhaltliche Identität (Konvergenz) zwischen  der  EU- und  dem polnischen Konzept  der 
beherrschenden Stellung  des  Unternehmers im Wettbewerbsrecht vgl. z.B.  T.  skoczny,  Art. 4  pkt.  10  fArt.  4 
Zifj  l i]  [in:]  Ustawa  o  ochronie konklirencjr  i  konsumentów. Koinenlarz [Gesetz  über  den  Wettbewerbs-  und 
Yerbrаиcherschвtz. Koiruvnentar], Hrsg.  T.  Skoczny,  Warszawa 2009,  S.  235  ff.;  M.  Szyd1o, Naduzywonie 
pozycji doiniuz'jqcej  w  prawie konkureneji (Missbrauch  der  beherrschenden S;e1(ung im Wettbewerbsrecht), 
Warszawa 2010,  S.  91-92,  sowie  die in  diesen Werken angefbhrte Rechtsprechung  und  Dokumente. 
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siпd.27Deп dort tätigen Unternehmen, insbesondere  den  nationalen etablierten Betreibern, 

kann daher leichter eine beherrschende Stellung zugeschrieben werden. 

Die  beherrschende Stellung  der  PGNЮ  und  der  bestimmten Gesellschaften  der  PGNiG-

Kapitalgruppe gemäß  Art. 102  AEUV auf mehreren Erdgasmärkten  in  Polen bedeutet, dass 

diese Gesellschaften im Sinne  des  EU-Rechts (insbesondere gemäß  Art. 102  AEUV) einen 

besonderen rechtlichen Status im Zusammenhang  mit  ihrer besonderen Verantwortung  fir 

die  Nichtverletzunt:  und  die  Entwicklung  des  Wettbewerbs  in den  relevanten Märkten.  in 

denen sie tätiR sind, haben. Nach ständiger Rechtsprechung  der  EU-Gerichte haben 

Unternehmen  mit  marktbeherrschender Stellung (im Sinne  des  EU-Wettbewerbsrechts) 

„eine besondere Verяпгwortuпg" (Eng',  special  responsibilily) fiiг wettbewerbliche 

Prozesse  in den  Märkten,  in  denen sie tätig sind28. Ein Unternehmen  mit 

marktbeherrschender Stellung trägt  die  besondere Verantwortung, durch  sein  Verhalten 

nicht zu verursachen, dass  der  tatsächliche  und  unvегшlschte Wettbewerb im Binnenmarkt 

abgeschwächt wird  29.  Es  stellt keinen Vorwurf dar  und  ist nicht verboten, wenn ein 

Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung selbst auf dem Markt hat. Eine solche 

Stellung begründet jedoch  die  vorgenannte besondere Verantwortung  des  jeweiligen 

Unternelпnens30. Diese besondere Verantwortung  des  marktbeherrschenden Unternehmens 

verpflichtet  es  zu einer positiven  und  bejahenden Verpflichtung, auf bestimmte Weise auf 

dem Markt zu agierenэt . 

"Siehe z.B.  der  Beschluss  der  Europäischen Kommission vom  28.  Oktober  2016  zur Überprüfung  der  nach 
der  Richtlinie 2003/55/ЕG gewährten Ausnahme  der  Ostseepipeline-Anbindungsleitung  von den 
Anforderungen für  den  Netzzugang Dritter  und  die  .Entgeltregulierung,  C  (20 6) 6950 final, Ziff. 74 der 
Präambel zum Beschluss  und  weitere darin angegebene Entscheidungen  der  Kommission (Beschluss 
erhältlich unter: 
httus //ec.euгona.eu/еnеп°.v/sitеs/еnеilfiles/documeпts/2016 oi?аl  revision  decisinn  en  оdf1. 

'-~  A. Jones, B.  Sufrin,  EU  Compeiiiion  Law. Test, Cases,  und  Materials,  Oxford 2016,  Ѕ.  357, 

29  Urteile  des  Gerichtshofs  der  EU  in den  folgenden Rechtssachen:  322181, NV  Nederlarrdsche Banden 
Indusii•ie MјсF,elrп gegen Kommission,  EU:  C:  1983: 313,  Randгtr.57;  C-52/09,  Konkurrensverkei gegen 
TеlraSonеra  Sverige AB,  EU:  C:  2011: 83,  Randnr.  24  und  weitere  dort  angeführte Rechtsprechung;  C-457/10 
P,  AsiraZeneco  AB  und  andere,  EU:  C:  2012: 770,  Randur,  134; C-209/10,  Posi  Dan,nark A/S gegen 
Kankurreпcеrddei,  EU:  C:  2012: 172,  Randar.  23. 

39  Urteil  des  Gerichtshofs  der  EU  in der  Rechtssache  C-52/09,  Konkurrensverket gegen TellaSonero  Sverige 
AB,  EU:  C:  2011: 83,  Randur.  24  und  weitere  don  angeftlhrte Rechtsprechung. 

A. Jones, B.  Sufrin, EUCompelilion  Law. Test, Cases, and  Materials,  op.  cit.,  S.  358. 
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Insbesondere kann ein Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung keine 

Behinderungsmissbräuche begehen,  d. h.  Praktiken,  die die  Wettbewerbsposition seiner 

Wettbewerber abschwächen, selbst wenn diese Praktiken formal nicht verursachen, dass 

der  Wettbewerber  den  Markt verlässt  32.  Das marktbeherrschende Unternehmen darf keine 

Marktpraktiken anwenden,  die  für jedes Unternehmen ohne eine solche Stellung, davon für 

die  Wettbewerber  des  marktbeherrschenden Unternehmens, normalerweise legal und 

zulässig sindЗ3. Diese besondere VerantwortunQ, für  die  Nichtverletzung und Entwicklunn 

des  Wettbewerbs auf  den  Еrdasmärktèn  in  Polen und eine besondere Einschränkung  der 

Marktfreiheit gelten auch für PGNiG und  die  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitaltruppe  in 

einem Maße, wie  es  bei anderen ЕnerlZieuпtеrnehmen.  die in  Polen Erdas verkaufen oder 

verteilen, nicht  der  Fall ist. , 

Es  sollte stark betont werden, dass  die  eventuelle Erteilunº  der  Ausпahmereцelunц  an 

die Nord Stream  2-ErdPaslеìtun gemäß  Art.  49а  der  Erdtasrichtliпie und §  28b des 

deutschen Еneгйеwirtschaftszesetzes  die  derzeitige Marktгюs tion  der  PGNiG und  der 

Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe auf mehreren Erdeasmärkteп  in  Polen und  

einiuen Auslandsmärkten erheblich abschwächen wilyde. Diese Abschwächung wtlyde 

PJSC Gazprom, Gazprom Export und  den  mit PJSC Gazprom wirtschaftlich verbundenen 

Gesellschaften, davon auch  den  deutschen Energieunternehmen,  die  im Erdgashandel tätig 

sind, zugutekommen.  Die  Erteilung  der  Ausnahmeregelung  an die Nord Stream 2-

Erdgasleitung wiiгde  den  Unternehmen  der  Gazprom-Gruppe ermöglichen, größere 

Erdgasmengen  an die  EU-Märkte zu liefern, was  die  beherrschende Stellung  von  PJSC 

Gazprom und Gazprorn Export auf verschiedenen Erdgаsgroßhandelsmärkteп  in  Míttel-

ипд Osteuropa, auch  in  Polen, stärkt. Durch diese Ausnahmeregelung für  die Nord Stream 

2-Eгdgasleituпg hätte PJSC Gazprom und Gazprom Export auch mehr 

Iпfгastrukturoptionen  (d. h.  mehr Netzstrecken) im Bereich  der  Erdgasübertragung  in die 

EU, um einige Unternehmen,  die  bisher russisches Erdgas über  die  Übertragungsnetze  in 

die  EU transportiert haben, aus dem Markt auszuschließen (im Sinne:  in  Bezug auf  die 

''- Siehe im weiteren Sinne  die  Mitteilung  der  Europäischen Kommission— Leitlinien zu  den  Prioritäten, denen 
die  Kommission bei  der  Anwendung  des Art. 82 des  EG-Vertrags  in  Bezug auf schädliche 
marktverschließende Praktiken  von  marktbeherrschenden Unternehmen folgen wird, ABI.  EU  2009,  C  45/2, 

"  A. Jones, B.  Sufгin,  N.  Dunne,  EUCoiupetilion  Law.  Text,  Cases, and  Materials,  Oxford 2019,  S.  367  und 
die  dop angefilhгte Rechtsprechung. 
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Wettbewerbsfähigkeit zu schwächen).  Dies  gilt  in  gewissem Umfang auch für PGNiG,  die 

die  Eigentümerkontrolle über  den  polnischen Abschnitt  der  Erdgasleitung Jamal-

Westeuropa ausübt.  Die  Ausnahmeregelung für  die Nord Stream 2-Erdgasleitung, mit  der 

die von  PJSC Gazprom kontrollierte  Nord Stream 2 AG von den  wettbewerbsfördernden 

Anforderungen  der  Erdgasrichtlinie befreit wird, würde dem letzteren Unternehmen  die 

Möglichkeit geben, PJSC Gazprom, Gazprom Export und  die  damit verbundenen 

Energieunternehmen,  die  Finanzinvestoren  in Nord Stream 2 AG  sind, zum Nachteil ihrer 

Wettbewerber, einschließlich  der  PGNiG und  der  Gesellschaften  der  PGNiG-

Kapitalgruppe, zu bevorzugen. All  dies  wUrde  die  Wettbewerbsposition  der  letztgenannten 

Unternehmen schwächen und ihnen erschweren, ihrer besonderen Verantwortung für  die 

Aufrechterhaltung und Entwicklung  des  Wettbewerbs auf  den  Erdgasmärkten  in  Polen 

nachzukommen34. 

Darüber hinaus wären  die  Auswirkungen  der  Ausnahmeregelung für  die Nord Stream 

2-Erdgasleitung für  die  Wettbewerbsposition  der  PGNiG und  der  Gesellschaften  der 

PGNiG-Kapitalgruppe umso negativer, dass  die  PGNiG weiterhin  den  polnischen 

Abschnitt  der  Jamal-Leitung  (d. h,  der  regulierten Leitung im Gegensatz zur  Nord Stream 

2  Erdgasleitung,  die der  Ausnahmeregelung unterliegen soll) nutzen muss. Ferner spürt  die 

Gesellschaft nach wie vor  die  negativen Auswirkungen  der  langfristigen 

wettbewerbswidrigen Marktverschließuпgen  von  PJSC Gazprom und Gazprom Export auf 

ihre Wettbewerbsposition.  In  diesem Zusammenhang wurde  die  besondere Verantwortung 

von  PGNiG aufgrund dessen, dass sie als Gesellschaft mit marktbeherrschenden Stellung 

angesehen wird, verursachen, dass PGNiG —  in  Verbindung mit  den  oben genannten 

Umständen — nur wenig Möglichkeiten hätte, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um  die 

'' Alle diese nachteiligen Folgen,  die die  Erteilung  der  Ausnahmeregelung  fur die Nord Stream 2-
Erdgasleitung fOr  die  Wettbewerbsposition  der  PGNiG  und  der  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe 
hervorrufen würde, werden  in  diesem Rechtsgutachten nur signalisiert (was für  die  Zwecke  der  Gewährung 
an die  PGNiG  des status der  Beteiligten  am  Verfahren zur Ausnahmeregelung für  die Nord Stream 2-
Erdgasleitung als ausreichend angesehen werden soll). Mehr Ober  die  nachteiligen Folgen für  die 
Marktposition  und  die  Wettbewerbssituation 'vieler Energieunternehmen aus Mittel-  und  Osteuropa zu 
erfahren, könnte  die  Ausnahmeregelung  fir die Nord Stream 2-Erdgasleitung  der Nord Stream 2-
Erdgasleitung aus  den  wettbewerbsfördernden Vorgaben  der  Erdgasrichtlinie  M.  szydlo,  Dispares  Over the 
Pipelines  lпэporгiяg  Russian  Gas To  the  EU.  Now  To  Ensure Consistency in  EU  Energy Law and Policy?, 
op.  cit.,  S.  l  11-112; A. Riley, Nord  Srrеaт  2. A  Lеgaf  and Policy  Апalvsis,  CEPS Special Report No. 151, 
November 2016, s. 15, 17 und 22, Text abrufbar unter: 
haus://hew w.ceps.eu/svstеm/files/SR15  I АR%20Nordstгeam2.pdf. 
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negativen Auswirkungen  der  Ausnahmeregelung für  die Nord Stream 2-Erdgasleitung 

einzuschränken. 

Dass  die  Sonderstellung  der  PGNЮ und  der  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe 

in  Bezug auf  den  Wettbewerbsschutz auf  den  Erdgasmärkten aufgrund  von Art. 102  AEUV 

durch  die  Erteilung  der  Ausnahmeregelung  an Nord Stream 2  geschwächt werden könnte, 

ist nun ein ausreichender Umstand, um zu  der  Schlussfolgerung zu gelangen, dass  die 

Erteilung  der in Art.  49а  der  Erdgasrichtlinie und §  2$b des  deutschen 

Energiewirtschaftsgesetzes vorgesehenen Ausnahmeregelung sich individuell und 

unmittelbar nachteilig auf PGNiСт auswirken wird,  in  einer Weise,  die  PGNЮ  von  anderen 

Marktteilnehmern unterscheidet. 

Ergänzend ist zu erwähnen, dass  die  erwartete Abschwächung  der  Marktposition  der 

PGNiG und  der  Gesellschaften  der  PGNЮ-Kapitalgruppe aufgrund  der  Ausnahmeregelung 

für  die Nord Stream 2-Erdgasleitung, für  den  Wettbewerb auf dem Erdgasbinnenmarkt gar 

nicht positiv sein muss (und ganz im Gegenteil].  Die  Wettbewerbsfähigkeit  von 

Unternehmen auf dem Erdgasmarkt soll  in  erster Linie durch  die  Marktereignisse 

(UmstäпΡde) bestimmt werden, einschließlich  der  Effizienz  der  einzelnen Unternehmen, und 

soll nicht im Voraus durch  administrative  Methoden bestimmt werden, wie  dies  im Falle 

der  Ausnahmeregelung  der  BNetzA für  die Nord Stream 2-Erdgasleitung  der  Fall wäre. 

Diese Frage geht jedoch bereits über das Problem  der  Legitimität  der  PGNЮ hinaus, als 

Beteiligte  am  Verfahren zur Ausnahmeregelung hinzugezogen zu werden, und hängt mit 

der  Frage  der  gewünschten  Art  und Weise  der  Abwicklung dieses Verfahrens zusammen, 

5.  Pflichten  der  PGNiG  in  Bezug auf  den  Wettbewerbsschutz und  die 

Gewährleistung  der  sicheren Erdgasversorgung,  die  sich aus ihrem Status 

als äffentliches Unternehmen ergeben 

Der  besondere Status  der  Gesellschaft aufgrund  des  EU-Rechts  in  Bezug auf  den 

Wettbewerbsschutz und  die  Gewährleistung  der  sicheren Erdgasveгsorgun  in die  EU 

ergibt sich auch aus  der  Tatsache, dass  die  Gе еltschaft  den  Status eines öffentlichen 

Unternehmens hat. während nach dem EU-Recht  die  öffentlichen Unternehmen eine Reihe 

von  sich aus dem EU-Recht ergebenden Pflichten haben,  die  aufgrund dieses Rechts auch 
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die  Mitgliedstaaten selbst belasten. Dazu zehören auch Pflichten  in  BezuP auf  den 

Wettbewerbsschutz und  die  Gewährleistunder sicheren Erdasversorgune.  

Nach  der  Lehre  des  EU- Rechts und nach  der  Rechtsprechung  der  EU-Gerichte fallen 

öffentliche Unternehmen,  d. h.  von  einem Mitgliedstaat kontrollierte Unternehmen  (in  dem 

Sinne, dass ein Mitgliedstaat einen entscheidenden Einfluss auf sie hat), unter  den  Begriff  

des  Mitgliedstaats im Sinne  der  Vorschriften  des  EU-Rechts,  die  diesen Begriff verwenden. 

Insbesondere müssen öffentliche Unternehmen, soweit  die  Behörden  des  Mitgliedstaats das 

jeweilige Unternehmen kontrollieren, für  die  Zwecke  der  Vorschriften  der  Vectтäge und für 

die  Zwecke  der  Bestimmung, welche Stelen zur Umsetzung  der an die  EU-Mitgliedstaaten 

gerichteten EU-Richtlinien verpflichtet sind, als solche angesehen werden,  die  unter  den 

Begriff  des  Mitgliedstaats fallen35 

PGNiG ist ein öffentlíches Unternehmen im oben genannten Sinne, da  es  sich um eine 

vom polnischen Staat kontrollierte Gesellschaft handelt, auf  die die  polnischen Behörden 

einen maßgeblichen Einfluss ausíiben könneгi36. Für  die  Zwecke  der  EU-

Rechtsvorschriften,  die den  Begriff  des  Mitgliedsstaats verwenden, muss PGNiG daher als 

ein Unternehmen angesehen werden, das wie  der  Mitgliedsstaat  an die  sich aus diesen 

Vorschriften ergebenden Verpflichtungen gebunden ist.  Dies  bedeutet insbesondere, dass 

es  ebenso wie ein Mitgliedsstaat  den  Wettbewerb auf dem Markt durch  seine  Handlungen 

nicht einschränken kann, was sich aus  der  so genannten Doktrin  des  staatlichen Handelns 

ergibt,  die  durch  die  Rechtsprechung  der  EU-Gerichte aus dem vertraglichen Prinzip  der 

loyalen Zusammenarbeit ausinterpretiert wurde  (es  handelt sich um das Verbot, 

" Vgl. Stellungnahme  des  Generalanwalts vail Gerven  in der  Rechtssache  C-188189 A. Foster et al.  gegen 
Brilrsh Gas  plc,  EU:  C:  1990: 188, Ziff .21;  D.  Curtin, The Province  o/Government:  Delimiting the Direct 
Efjeci  of Directives in the Common Law Contest, European Law  Review  1990, Vol. 15,  S.  218 et al..;  M. 
Szydlo, Swоbody rynku wеwпç lraпеgo  a  regulу koпkиrencji. Мigdzy konwergencjq  n  dуwergеисjq 
(Birrieumarktfr•eiherten  vs  Wettbewerbsregeln. Zwischen Konvergenz  und  Divergenzj, Toгui  2006,  Ѕ.  376 
ff.;  W.  Frenz, Handbuch  Ego  oparechr'.  Band 1.  Europaische Crund/reiheiten,  Berlin-Heidelberg 2004,  S.  1 17 
et al  .; Urteile  des  Gerichtshofs  der  EU  in  folgenden Fä.11eп:  249/8!,  Kommission gegen Irland, 
EU:C:1982:402,  Ziff. 10-15; C-302/88,  Hennef Olre BV gegen stichting  interim  Centraal Orgaan 
Voorraadvormíng Aardolieproduklen  und  Holland, EU:C:1990:455,  Ziff. 15-16. 

Diese Auswirkung ist hauptsächlich darauf zurbckzufìshren, dass  der  Polnische Staat  an der  PGNiG Aktien 
hà1t,  die 71,88% des  PGNiG-Grundkapitals darstellen (siehe Informationen unter: htф:йргnig.pl/relacie-
inwestorskieлnforrHcie-Qieldоwe/akcionariяt): darüber hinaus dürfen  die  vom Polnischem Staat gehaltenen 
Aktien  an der  PGNiG nicht veräußert werden  (da  dies  nach  Art. 13  Abs.  1 Ziff. 24 des  Gesetzes vom  16. 
Dezember  2016  über  die  Grundsätze  der  Staatseigentumsvегwаltung verboten ist, einheitlicher Text GBI.  von 
2019,  Pos.  1302  i.d.g.F.). 
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Mitgliedstaaten  der  Effizient  der  EU-Wettbewerbsregeln zu berauben).37Ebenso darf  die 

Gesellschaft durch ihre Handlungen nicht zur Einschränkung  des  Wettbewerbs auf  den 

Erdgasmärkten beitragen, und zwar unabhängig davon, dass sie als Unternehmen 

unmittelbar  an die  Wettbewerbsregeln  der  EU gebunden ist. Darüber hinaus hat PGNiG  die 

Pflicht,  den  freien Warenverkehr  (d. h.  hauptsächlich  die  Ein- und Ausfuhr  von  Waren), 

davon  von  Erdgas, zu beachten und sicherzustellen, ebenso wie  die  Pflicht für  die 

Mitgliedstaaten selbst bindend ist  (Art. 34  und  35  AEUV).  Die  Sicherstellung durch PGNЮ 

(als ein Unternehmen,  die an die  vertraglichen Freiheiten gebunden ist) eines freien 

Erdgasflusses durch das Hoheitsgebiet  von  Polen (soweit sie faktische und rechtliche 

Möglichkeiten dafilr hat) trägt zur Verbesserung  der  sicheren Erdgasversorgung Polens und 

darüber hinaus zu einem effektiveren Funktionieren  des  Erdgasbinnenmarktes bei. 

Die  eventuelle Erteilunº  der  Ausnahmeregelung  an die Nord Stream  2-Eгdtasleitun~ 

gemäß  Art.  49а  der  Erdgasrichtlinie  und  t  28b des  deutschen EnerPiewirtschaft gеsеtzes 

wird  die  оrdnuneseemäße EKfиlluгщ  der  oben beschriebenen Pflichten  der  PGNЮ durch 

PGNЮ aufgrund ihres Status als öffentliches Unternehmen erheblich erschweren: nämlich 

ihrer Pflichten zum Schutz  des  Wettbewerbs auf  den  Erdgasmärkten  und  ihrer Pflichten.  

die  sichere Erdgasversorgung  und  das wirksame Funktionieren  des  Erdgasbinnenmarktes 

zu gewährleisten.  In den  früheren Ausführungen dieses Gutachtens wurde bereits erwähnt, 

dass  die  Ausnahmeregelung für  die Nord Stream 2-Erdgasleitung  die  (Wettbewerbs-) 

Marktposition  von  PGNiG schwächen  und  die  Ausübung  der  Eigentümerfunktionen 

gegenüber dem polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung erschweren wird (siehe 

Ausf brungen unter  Ziff.  III.1.-4 dieses Rechtsgutachtens).  Dies  wiederum wird  die 

" Urteile  des  Gerichtshofs  der  EU  in den  folgenden Rechtssachen:  267/86, Pascal Van  Eycke gegen АSPA 
NV.  EU:  C:  1988: 427 Ziff. 16; C-332/89,  Strafverfahren gegen Aпdré Mar•chandise,  Jean-Marie  Chapuis 
und  SA  Trafilex.  EU;  C:  1991:  94Punkt  22; C-2/91,  Strafverfahrеп gegen  Wolf»'. Meng.  EU:  C:  1993: 885 
Ziff 14; C-185/91,  Вundеsoпslalt f7г  den  Ойiе ferпverkehr gegen Cebruder Reiff GmbH &  Co. KG.  EU:  C: 
1993: 886, Ziff. 14; C-245/91,  Si•gfverfahren gegen Ohra Schadeverzeker•ingen  NV.  EU:  C:  1993: 887, Ziff. 
10; C-153193, Deutschland  gegen  Delia  Schiffahr's-  und  Sрedиioпsgesellschafi mb.  EU:  C:  1994: 240, Ziff. 
14; C-379/92,  Stгafverfаhren gegen  Matteo  Peralta.  EU;  C:  1994: 29621; C-401  und  402192,  Sn  af'erfahren 
gegen Tanksiation  '1  Keukske  vif und  JBE lэоerтaпs.  EU:  C:  1994: 220, Ziff. 16; C-96/94, Centro  Servizi 
Spediporto  Sri  gegen  Spedizioni Marittima  dei  Golfo  Srl,  EU;  C;  1995: Ziff. 20-21; C-35/99,  &гafverfahren 
gegen Manuele Arduino.  EU:  C:  2002: 97, Ziff. 34-35; C-198/01  Consor_io  Industrie  Fiammifert  (Cl  F)  gegen 
Auйоritb Gar-ante  della  Concorrenza e  del  Mercati.  EU:  C:  2003: Ziff. 45-46; C-94/04  und  C-202/04, 
Federico  Cipolla  (G-94/04)  gegen  Rosario  Рогго1еse  und  Stefano  Macrino,  Claudia  Capopar'e  (C.-202/04) 
gegen  Robert  Meloni.  EU:  C:  2006: 758,  Punkte  46-47; C-184113  bis  C.-187/13, C.-194/13, C.-195/13  und 
C.-208/ 13,  4Pl — Aпoпinra Peirоli kaliапa SpA,  EU:  C:  2014: 2147, Ziff. 28-29. 

LEGAL 
aizncs. тпаиаг с. 

3? von 62 ~ 



1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

Wirksamkeit  der  Tätigkeiten  der  PGNiG zum Schutz  des  Wettbewerbs auf  den 

Erdgasmärkten verringern und ihr nicht ermöglichen, einen so effektiven Beitrag zur 

Gewährleistung  des  freien Erdgasflusses durch das Hoheitsgebiet  von  Polen wie bisher zu 

leisten, was u.a. im Hinblick auf  die  Gewährleistung  der  sicheren Erdgasversorgung durch 

PGNЮ  ari  Polen und andere Mitgliedstaaten schädlich sein wird.  Es  ist  in  diesem 

Zusammenhang hiпzuzufügeп, dass i.S.d.  Art.  49а  Abs.  1  Randur.  1 der  Erdgasrichtlinie 

und §  286  Abs.  1 des  deutschen Energiewirtschaftsgesetzes das rechtliche Interesse  der 

PGNЮ auch darin besteht, dass  die  auf  der  Grundlage dieser Vorschriften erteilte 

Ausnahmeregelung nicht zur Schwächung  des  wirksamen Funktionierens  des 

Erdgasbinnenmarktes fuhrt, wofür PGNiG, als öffentliches Unternehmen, zumindest 

teilweise verantwortlich ist.  Dies  t ihrt wiederum zu  der  Schlussfolgerung, dass sich  der 

Aus~an des Verwaltuпºsverfаhrens über  die  Ausnahmeregelung für  die Nord Stream  2-

ЕrdKаsleitung zweifellos auf  die  rechtlichen Interessen  der  PGNiG auswirken wird. Daher 

sei im Zusammenhang mit dem Status  der  Gesellschaft als öffentliches Unternehmen 

anzunehmen, dass  die  Erteilung  der in Art.  49а  der  Erdgasrichtlinie und §  28b des  deutschen 

Energiewirtschaftsgesetzes vorgesehenen Ausnahmeregelung  an die Nord Stream  2-

Eidgasleitung sich individuell und unmittelbar nachteilig auf  die  Gesellschaft auswirken 

wird,  in  einer Weise,  die  PGNiG  von  anderen Marktteilnehmern unterscheidet. 

6.  Verpflichtung  der  PGNiG und  der  Gesellschaften  der  PGNЮ-

Kapitalgruppe zur Erfüllung  der  gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 

gemäß  Art. 106  Abs.  2  AEUV und  Art. 3  Abs.  2 der  Erdgasrichtlinie  in 

Bezug auf  die  sichere Erdgasversorgung 

Gemäß dem EU-Recht erfüllt PGNЮ zahlreiche gemeinnützige Pflichten.  die  darin  

bestehen. eine sichere Erdgasversorgung  in die  EU, insbesondere nach Polen, zu 

gewährleisten.  Die  diesbezuglichen Pflichten  der  Gesellschaft haben ihren ursprünglichen 

Ursprung  in den  Vorschriften  des Art. 106  Abs.  2  AEUV und  in Art. 3  Abs.  2 der 

Erdgasrichtlinie. Gemäß  Art. 106  Abs.  2  AEUV können  die  Mitgliedstaaten  den  einzelnen 

Unternehmen  die  sog. Aufgaben  vin  allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auferlegen, 

d. h.  Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Auftrag.  Es  handelt sich 

nämlich um Pflichten, deren Umsetzung im öffentlichen Interesse liegt und  die  unter 
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anderem dazu beitragen, wichtige soziale Bedürfnisse zu befriedigen, u.a. ini Bereich  der 

Versorgung  der  Bevölkerung und  der  Wirtschaft mit Erdgas. Soweit  die  wirksame 

Erfüllung dieser Pflichten durch  die  Notwendigkeit  der  Einhaltung  der  Vorschriften  des 

AEUV, einschließlich  der  Vorschriften  des  AEUV zum Schutz  des  Wettbewerbs, erschwert 

sein könnte, können  die  Mitgliedstaaten und betroffene Unternehmen  von der  Anwendung 

der  einschlägigen Vorschriften  des  AEUV  in  angemessenem Umfang absehen38. 

Die  Konkretisierung  des Art. 106  Abs.  2  AEUV ist aufgrund  der  Erdgasrichtlinie ihre 

Vorschrift im  Art. 3  Abs.  2, die  besagt, dass unter Berücksichtigung  der  einschlägigen 

Vorschriften  des  Vertrages, insbesondere  Art. 106  AEUV,  die  Mitgliedstaaten im 

allgemeinen wirtschaftlichen Interesse  den  Unternehmen  des  Erdgassektors gemeinnützige 

Pflichten auferlegen können,  die  sich auf  die  Sicherheit, einschließlich  der 

Versorgungssicherheit, Regelmäßigkeit, Qualität und  des  Versorgungspreises, sowie auf  

den  Umweltschutz, davon auch auf  die  Energieeffizienz, Energie aus erneuerbaren Quellen 

und Klimaschutz beziehen können. Weitere Erläuterungen zu derartigen Pflichten  von 

Erdgasunternehmen,  die  sich insbesondere auf  die  Gewährleistung  der  sicheren 

Erdgasversorgung  in  verschiedenen Notfallsituationen beziehen, sind z.B.  den  Vorschriften 

der  Verordnung (EU)  2017!1938 des  Europäischen Parlaments und  des Rates  vom  25. 

Oktober  2017  über Maßnahmen zur Gewährleistung  der  Sicherheit  der  Erdgasversorgung 

und zur Aufhebung  der  Verordnung (EU) Nr.  994/201039  zu entnehmen (siehe  Art. 6 der 

genannten Verordnung). 

PGNiG erfüllt auch verschiedene gemeinrtLitzige Pflichten dieser  Art,  insbesondere im 

Zusammenhang  mit  der  Gewährleistung  der  sicheren Erdgasversorgung,  die  ihren Ursprung 

in den  genannten Vorschriften  des  EU-Rechts haben (dazu siehe auch Ausführungen  in Ziff. 

IV  dieses Rechtsgutachtens). 

зе  Dazu  Art. 106  Abs.  2  AEUV,  siehe im weiteren Sinne,  z.B.  C.  Wehlander, Seгvices  of General  Econojnic 
!пleresr  as  а Сопвгггы~гопаl  Concept of  EU  Lаьч, Beclin-Heidelberg  2016, passim; A. Jones, B.  sufrin,  EU 
CompetrBon  Law. Text, Cases, and  laseriojs,  op,  cit.,  S.  623 et  а1.; М. szydio, Arrykгг! !Об [Fachbeirrag 
106] [in:]  TraA'at  o  fuпkcjoпowaпiu  Unii  Europejskiej. Komneniarz. Тот (! (Verгrag irber  die  Агбеlrsweise 
der  Еги•орllгвснеп  Union.  Котпгепlаг:  Band  li],  Hrsg.  A.  Wróbel,  Warszawa 2012,  Ѕ.  368  tT. 

з~  AB'.  EU  2017,  L  280/1. 
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Es  ist realistisch davon auszugehen, dass  die  eventuelle Erteilunc  der 

Ausnаhmereneluп  an die Nord Stream  2-Erdkasleitцmz °emäß  Art.  49а  der 

Erdgasrichtlinie und  S  28b des  deutschen Enerkiewiгtschaftsяesetzes  der  Gesellschaft  die 

оrdnuп .sgemäfie Erfüllung  der  oben beschriebenen EU-rechtlichen Pflichten  der 

Gesellschaft zur Gewährleistung,  der  sicheren Erdgasversorgung erheblich erschweren 

wird.  Die  Ausnahmeregelung für  die Nord Stream 2-Erdgasleitung wird PJSC Gazprom 

und Gazprom Export ermöglichen, größere Mengen russischen Erdgases über  die von 

diesen Unternehmen kontrollierte Übertragungsstrecke zu transportieren,  die f  г  sie billiger 

ist  (d. h.  billiger wegen wettbewerbswidriger mangelnder Regelung  der 

Erdgasübertragungstarife für diese Erdgasleitung), was höchstwаhrsсheinlich zu einer 

erheblichen Verringerung  der  Erdgasmenge führt,  die  über  den  polnischen Abschnitt  der 

,lamal-Leitung nach Westeuropa (nach  Deutschland)  geliefert wird. Aufgrund geringerer 

Erdgasmengen,  die  über  den  polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung befördert werden, 

wird PGNiG verschlechterte technische und wirtschaftliche Bedingungen haben, um ihren 

Pflichten zur Gewährleistung  der  sicheren Erdgasversorgung nach Polen ordnungsgemäß 

nachzukommen.  Die  eventuelle Erteilung  der  Ausnahmeregelung  an die Nord Stream 2-

Erdgasleitung gemäß  Art.  49а  der  Erdgasrichtlinie und §  286 des  deutschen 

Energiewirtschaftsgesetzes wird sich somit auf  die  Gesellschaft individuell und direkt 

nachteilig auswirken,  in  einer Weise,  die  sie  von  anderen Marktteilnehmern unterscheidet. 

In  Anbetracht dieses Umstands muss festgestellt werden, dass  die  rechtlichen Interessen  der 

PGNiG  (und konkret ihr rechtliches Interesse, das darauf beruht,  die  Verweigerung  der 

Erteilung  der  Ausnahmeregelung zu verlangen, wenn  die  Ausnahmeregelung für  die Nord 

Stream 2-Erdgasleitung  die  Fähigkeit  der  PGNiG zur Gewährleistung  der  sicheren 

Erdgasversorgung so stark beeinträchtigt, dass sich  dies  nachteilig auf  die  sichere 

Erdgasversorgung  in die  EU auswirkt) durch  den  Ausgane  des  Verwaltungsverfahrens über 

die  Ausnаhmerelunc für  die Nord Stream  2-Erdgаsleitun eindeutis: berührt werden 

können.  
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IV.  SESUNDERER RECHTLICHER  STATUS DER  GESELLSCHAFT UND 

DER  PGNIG-KAPITALGRUPPE AUFGRUND  VON  ANDEREN 

BEDINGUNGEN 

I.  Vorbemerkungen 

Die  Gesellschaft entstand durch  die  Kommerzialisierung  des  staatlichen Unternehmens 

unter dem Namen: Polskie Górnictwo Naftowe  i  Gazownictwo  in Warszawa  und  ist  in 

erheblichem Maße  mit  der  Entwicklung  der  polnischen Erdgasindustrie  und  des  polnischen 

Bergbaus verbunden. 

„PGNrG wurde  am 1.  De.rember  1982  als Przedsi?biorstwo Pаñstwоwe PGNIG gegruпdet. 

Die  Geschichte  der  Unter пehmeи  der  PGNiG-Kapitalgruppe reicht bis ins  19.  Jahrhundert 

zu .iCk. Ani  30.  Oktober  1996  wurde  die  Przedsi~biоrstwо Parrstwowe РGNЮ  in  eine 

Aktiengesellschaft mit einer  100%  igen Beteiligung  der  Staatskasse umgewandelt. 

PGNrG ist  die  größte und einzige vertikal integrierte Gesellschaft im Erdgassektor  in  Polen 

und nimmt  in  allen Bereichen  des  Erdgassektors eine führende  Position  im  Land  ein. 

РGЛTiG ist Еigentttmer  von  Erdgas-  und  Erddlmineu, [Ïberh•аgungsпetzeп, unterirdischen 

Speichers  rind  anderen Einrichtungen,  die  einen sicheren  und  ordnuпgsgernäßeп Betrieb 

des  rationalen Erdgassystems gewährleisten.  'P0 

2.  Sonderstellung und Aufgaben  von  PGNiC gemäß  der  Satzung, auch  in 

Bezug auf  die  Cnergiesicherheit 

PGNIG ist ein Schlüsselelement  des  Energiesystems  des Landes  und ein Unternehmen, 

dessen Aufgaben zur Gewährleistung  der  Energiesicherheit und damit auch zur Lieferung 

von  gasförmigem Kraftstoff  an die  Empfänger über  den  im  rein  kommerziellen Betrieb 

iiblichen  Standard  hinausgehen.  Dies  spiegelt sich  in der  Satzung  der  Gesellschaft wider. 

-00  Emissionsprospekt  der  Gesellschaft (Kapitel  V  Angaben zur Tätigkeit  des  Emittenten) 
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§  3  Abs.  2 der  Satzш~g besagt: „  Die  Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft mit 

besonderer Bedeutung für  die  staatliche Wirtschaft. " 

§  4  Abs.  2 der  Satzung besagt.,.  Die  Gesellschaft erfйllt Aufgaben, um  die 

Energiesicherheit  des Landes in folgender, Bereichen zu gewährleisten: 

1) КОпllпиlttit  der  Erdgasversorgung  der  Empfäпger und Aufrechterhaltung  der 

notwendigen Reserven, 

2)sicherer Betrieb  von  Erdgasnetzen. 

3) Ausgleich  der  Bilanz gasformrger• Kraftstoffe sowie Betriebs- und Leistungsführung  von 

Eпergieeiпrichtuпgeп,  die an  das gemeinsame Erdgasnetz angeschlossen sind, 

4) Erdgasförderuпgstгltigkeiteп. " 

Die Position  und  die  Aufgaben  der  Gesellschaft richten sich daher nach dem 

öffentlichen Interesse und  den  strategischen Interessen  des  Staates, insbesondere  in  Bezug 

auf  die  Gewährleistung  der  Energiesicherheit  des Landes. 

§  17  Abs.  2 Ziff. 2 der  Satzung besagt ferner: 

• . ?.  Der  Aktionär —  die  vom fыr Energie zustandigen Minister vertretene SгaaгskasSе erkläre 

sich s•chriftlich  e  in  "erstanden: 

2)  mit  der  Durchführung strategischer Investiliojisvorhaben oder  der  Beteiligung  der 

Gesellschafi cri lnvеstitioпsrorhuben.  die die  wirlsehcfliche Efzieпz  der 

Geschafistäligkeit  der  Gesellschaft dauerhaft oder vorubergehend verschlechtern können, 

jedoch zur- Gewährleistung  der  Energiesicherheit Polens erforderlich sind." 

§  23  Abs.  2a Ziff. 1 der  Satzung sieht außerdem folgendes vor:  „Der  Vorstand  der 

Gesellschaft unterbreitet dem • für Energie zuständigen Minister innerhalb  von  zwei 

Monaten nach Ablauf  der  Hauptversammlung oder  der  Gesellschafterversammlung,  die 

Join'еsabschlüssе  und  Berichte  über  die  Tatigkeit  der  Tochterunlernehnien  und 

verbundenen Unternehmen genehmigen, jährliche Informationen sowie eine Bewertung 

ihrer  Fulgen  für  die  Energiesicherheit  des Landes in  Bezug auf (..)  die  Durchführung 

strategischer lnvestilionsvorhaben oder Beteiligung  an  Inveslitionsvorhaben die • '• 

  

ј
 ~ ,&  

N i  a_1  

4\ S 

~WW 
•':л•~о. 8ixnes. 

I  LEGAL 
lппаеiнjо 

  

42 von 62 



1 

i 

ь 43 von 62 

LEGAL 
9.vnes 1ппОц.сjг 

wirtschaftliche Effizienz  der  Tätigkeit dieser Gesellschaften dauerhaft oder vorübergehend 

verschlechtern, jedoch zur Gewйhrleistuпg  der  Energiesicherheit Polens erforderlich 

sind". 

Es  besteht daher kein Zweifel, dass PGNiG eine Schltlsselrolle auf dem polnischen 

Erdgasmarkt spielt und eine besondere Verantwortung fOr  die  Aufrechterhaltung  der 

Energiesicherheit  des Landes  trägt. Aufgrund  des  Status dieser  Art  ist  in der  Satzung 

ausdrücklich  die  Möglichkeit vorgesehen, dass sich  die  Gesellschaft  an 

Investitionsvorhaben beteiligen kann,  die  nach  rein  kommerziellen Grundsätzen, losgelöst 

von der  Verantwortung für  die  Energiesicherheit  des Landes,  eher nicht umgesetzt würden. 

Dieses Tätigkeitsprofil unterscheidet  die  PGNiG-Gruppe zweifellos  von  anderen 

Unternehmen,  die in  Polen nach  rein  kommerziellen Grundsätzen tätig sind. 

3.  PGNiG als staatswirtschaftlich bedeutende Gesellschaft und Gesellschaft, 

die den  öffentlichen Auftrag im Sinne  des  Gesetzes über  die  Grundsätze 

der  Staatseigentumsverwaltung wahrnimmt 

PGNiG wurde als  die  einzige Gesellschaft  der  Erdgasbranche  in die  Liste  der  fйr  die  

staatliche Wirtschaft bedeutenden Gesellschaften aufgenommen gemäß  der  Verordnung 

des  Ministerpräsidenten vom  13.  Januar  2017  Tiber  die  Festlegung  der  Liste  der  fUr  die 

staatliche Wirtschaft bedeutenden Gesellschaften (poln. GB'.  von 2017,  Pos.  95),  erlassen 

aufgrund  des Art. 31  Abs.  1 des  Gesetzes vom  16.  Dezember  2016  Ober  die  Grundsätze  der 

Staatsei gentumsverwaltung. 

Darüber hinaus sind  die  Gesellschaften  der  PGNЮ-Kapitalgruppe als Betreiber  der 

Erdgassysterne (d. h. des Verteilungssystems, Speichersystems und 

Erdgasverflüssigungssystems im Sinne  des  Energierechts) Gesellschaften,  die  gemäß  Art. 

2 Ziff. 8  Buchst.  a  dritter Gedankenstrich  des  Gesetzes vom  16.  Dezember  2016  Ober  die 

Grundsätze  der  Staatseigentumsverwaltung einen öffentlichen Auftrag erf011en. Gemäß 

Art. 9  Abs.  2 des  Gesetzes vom  16.  Dezember  2016  über  die  Grundsätze  der 

staatseigentumsverwaltung erfolgt  die  Ausübung  der  Rechte aus  den  Aktien,  die der 

Staatskasse oder einer staatlichen juristischen Person angehören, nach  den  Grundsätzen  der 

ordnungsgemäßen Wirtschaft ausgeübt, insbesondere im Hinblick auf  die  effiziente 
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Erfüllung  des von  dieser Gesellschaft ausgeführten öffentlichen Auftrags.  In der 

Begründung  des  Entwurfs  des  Gesetzes über  die  Grundsätze  der 

Staatseigentumsverwaltung, mit dem  die  obigen Vorschriften eingeführt wurden, wurde 

folgendes betont: "(..)  Der  Gesetzesentwurf leg! fest, dass  in  Gesellschaften,  die den 

öffeпtliсheп Auftrag ausüben,  die  '4usubиng  der  Rechte aus  den  Aktien nach  den 

Gruпdsätzеп  der  ordпгrпgsgетаеп Verwaltung  des  Slaatseigentzrms erfolgt, damit diese 

Gesellschaft  den  auszuùbeпdeп offenrlichen Auftrag effizient umzusetzen kann.  Es  ist 

icrmlich offensichtlich, dass eiпi  e  Ar/eu  der  GеsсhйfsЁQtlskеit  der  Gesellschaften  die  

iuilei' dem Gesichtspunkt  der  ivichti. eп Interessen  des  Staates und  der  GeselLѕсha(1  relevan; 

sind, nicht  den  kommerziellen Zwecken uп!еr eordј7еt sein können.  

Die  Gesellschaft ist  in  einem im Gesetz ausdrücklich genannten geschlossenen Katalog 

(Art. 13  Abs.  1 Ziff. 24 des  Gesetzes vom  16.  Dezember  2016  über  die  Grundsätze  der 

staatseigentumsverwaltung)  der  wichtigsten Gesellschaften aufgeführt, deren  die  zur 

Staatskasse gehörenden Aktien oder Rechte aus  den  Aktien grundsätzlich nicht veгäußerbaг 

sind. Etwaige Abweichungen  von  dem oben genannten Verbot sind nur  in  genau definierten 

Fällen möglich. 

4.  Gesetzliche Ernennung  der  I'GNiG zur Durchführung  von 

Begleitinvestitionen für  die  Investitionen im  LNG-Terminal in 

Swinemünde 

Die  Errichtung  des LNG-Terminals  in  Swinemünde erfolgte nach  den  im Gesetz vom 

24.  April  2009  über  Investitionen  in  das  Terminal fir die  Wiederverdampfung  von 

Flüssigerdgas  in  Swinemünde festgelegten Soпdeгvorschriften,  die es  ermöglicht,  den  Bau 

im Vergleich zur Umsetzung dieser  Art von  Investition nach allgemeinen Grundsätzen zu 

beschleunigen. 

Das Terminalgesetz sieht — neben dem  LNG-Terminal in  Swinemünde selbst — auch  die 

Durchführung einer Reihe  von  Begleitinvestitionen vor.  Die  Durchführung eines Teils 

dieser Begleitinvestitionen wurde  der  Gesellschaft gesetzlich zugewiesen.  [n 

Übereinstimmung  mit  Art 38 Ziff. 1 des  Terminalgesetzes werden folgende 

Begleitinvestitionen  von der  PGNЮ durchgeführt: 
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„ а)  Eri'eiterung  des  unterirdischen Erdgasspeichers  in  Wierzchowice, davon: 

-  Bau  der  bodentechnischen Infrastruktur, 

- Durchführung  von  Speicherbohrungen, 

-  Bau  von  Erdgasleitungen,  die  Speichеra~lageп verbinden, 

b) Erweiterung  des  unterirdischen Kavernengaslagers  in  Magilno, davon: 

- Erweiterung  der  Lai'gttigsanlage, 

-  Bou  von  Lagei'kainrnern, 

- Erweiterung  der  bodentechnischen lnf •astrukfur, 

-  Bau  von  Erdgаsleitungeп,  die  Speiсherапlagеn verbinden, 

c) Bait des  unterirdischen Kavemuengasspeichers  in  Kosakowo  und  des  unterirdischer, 

Kaverniengasspeichers  in  Goleniów, davon: 

-  der  Laugungsanlage, 

-  der  Saizlakelei~иngen  und  -anlagen, 

-  der  Lagerkammern, 

-  der  bodentechnischen lnfi asгruki'r, 

-  der  Erdgasleitungen,  die  Speicheranlagen verbinden, 

d) Bau  oder Urnbcru  von  Anlagen zur Verbesserung  der  Qualitätsparameter gasförmiger 

Krcrftsto~fe sowie  der fur  ihren Betrieb erforderlichen Infrasirulaur; ”. 

Neben  der  PGNiG sieht das Terminalgesetz auch wichtige Investitionsaufgaben für 

Polska  Spólka Gazownictwa  Sp, z  o.o. — Gesellschaft  der  PGNiG-Gruppe vor,  die  als 

Verteilernetzbetreiber auftritt. 

Unter  den  Unternehmern  der  Erdgasbranche wurden im Terminalgesetz neben  den 

Gesellschaften  der  PONIG-Kapitalgruppe Investitionsaufgaben lediglich für  die  Operator 

Gazocialgów Przesylowych  GAZ-SYSTEM S.A.  und  dessen Tochtergesellschaft Polskie 

LNG  S.A. vorgesehen. 

5-  Besondere  Rolle der  Gesellschaft  in  Bezug auf  die  sichere 

Erdgasversorgung gemäß  der  SoS-Verordnung 

Art. 3  Abs.  1 der  SoS-Verordnung besagt:  „Die  Еrd~asuтteгnehтeп.  die 

Mitgliedstaaten und insbesondere ihre zustйпdigeи Behörden sowie  die  Kommission tragen 
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im Rahmen ihrer jeweiligen Tiiligkeils- und Zиsk гidigkeicsbereiche gemeinsam  die 

Veraплvoriјтg fйг  die  sichere Erdgasversorgung. " 

Die  Aufteilung  der  Zuständigkeiten zur Gewährleistung  der  sicheren Erdgasversorgung 

zwischen  den  Erdgasunternehmen auf nationaler Ebene erfolgt im Rahmen  der  Umsetzung 

der in der  SоS-Verordnung vorgesehenen Maßnahmen. Ein Beispiel für eine solche 

Situation  kann  die  Erstellung  von  Vorbeugungsmaßnahmen- und Notfallplänen durch  die 

zuständige Behörde sein.  In  diesen Plänen werden gemäß  Art. 9 Art. 1  Buchst.  d)  der  SоS-

Verordnung u.a.  die den  Erdgasunternehmen auferlegten Pflichten festgelegt. 

In der  Regel weisen  die  Mitgliedstaaten bei  der  Erstellung  von  Notfall- und 

Vorbeugungsmaßnаhmenplänen  die  Zuständigkeiten  der  allgemeinen Kategorie  von 

Unternehmen mit einer Reihe  von  Pflichten zu.  1m  Falle  von  Polen wurde PGNiG jedoch 

expressis verbis als ein Unternehmen genannt,  die  vorbeugende Maßnahmen umsetzt.  1m 

Vorbeuguпgsmaßnahmenplап wurde  die  Gesellschaft als das  fair die  Durchführung  von 

innerstaatlichen Infrastrukturprojekten zur Verbesserung  der  Versorgungssicherheit 

verantwortliches Unternehmen ernannt41. Diese Projekte umfassten: 

I)  Ausbau  der  Kapazität zur Abnahme  von  bewässertem Erdgas aus  der  Jamal-Leitung 

(Trocknungsanlage); und 

2)  Ausbau  der  Kapazität  von  unterirdischen Erdgasspeichern. 

Darüber hinaus gibt  es  eine Reihe  von  allgemeinen Pflichten,  die  auf  die  Bedeutung  von 

PGNiG aus  der  Perspektive  der  besonderen Bedeutung für  die  Gewährleistung  der 

Versorgungssicherheit hinweisen. Zu solchen Pflichten gehört u.a.  die  Gewährleistung 

eines stärkeren Diversifzierungsgrades  der  Versorgungsquellen, was unter anderem durch 

die  Erhöhung  der  Versorgung nach Polen aus dem  LNG-Terminal  und  die  Errichtung neuer 

Verbindungsleitungen, z.B,  Baltic Pipe,  erreicht werden sо1142. 

" Vorb guiigѕmаOпа1шiеnр1ап erstellt aufgrund  des Art. 8  Abs.  2  Buchst,  a der  Verordnung  des 
Europäischen Parlaments und  des Rates der  EU Nr.  20  t  7/1938  vom  25.  Oktober  2017  über Maßnahmen zur 
Gewährleistung  der  Sicherheit  der  Erdgasversorgung und zur Aufhebung  der  Verordnung (EU) Nr.  994/2010, 
S.  46. 

Ibidem.  S.  26, 
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PGNЮ führt eine Reihe  von  Maßnahmen zur Diversifizierung  der  Versorgungswege 

durch, u.a, unter aktiver Nutzung  des LNG-Terminals.  In den  letzten Jahren hat  die 

Gesellschaft Langzeit-  und  Spotverträge aus anderen Richtungen als dem Osten 

abgeschlossen. Darüber hinaus ist PGNiG  am  weiteren  Diversi  fizierungsprozess beteiligt, 

beispielsweise durch  die  Beteiligung  an  dem Opeп-Seasoп-Verfahren für das Projekt  Baltic 

Pipe,  das im Vorbeugungsmaßnahmenplan als strategisches Infrastrukturprojekt zur 

Diversifizierung  der  Versorgungswege ausgewiesen ist. Im Rahmen  des  Open-Seasoи-

Verfahrens reservierte PGNiG Kapazitäten  an der Baltic Pipe,  um u.a. Erdgas aus ihren 

Lagerstätten  in  Norwegen zu importieren. 

Dies  ist eine weitere Bestätigung  des  besonderen Status  von  PONil auf dem Gebiet  der 

sicheren Erdgasversorgung. 

6.  Aufgaben im Bereich  der  Energiesicherheit,  die in der  Energiepolitik  des 

Staates vorgesehen sind 

Die  Energiepolitik  des  Staates ist ein Dokument, das  die  langfristige Strategie  der 

Regierung im Energiesektor darstellt. Ziel  der  vom Ministerrat verabschiedeten 

Energiepolitik  des Landes, die  im Amtsblatt  der  Republik Polen  „Monitor  Polski" 

veröffentlicht wird, ist  es, die  Energiesicherheit  des Landes  zu gewährleisten,  die 

Wettbewerbsfähigkeit  der  Wirtschaft und ihre Energieeffizienz zu steigern sowie  die 

Umwelt zu schützen  (Art.  i  3 des  Energierechts). 

Aufgrund  des Art. 12  Abs.  2 Ziff. 1 des  Energierechts wurde dem für Energie 

zuständigen Minister  die  Pflicht auferlegt,  den  Entwurf  der  staatlichen Energiepolitik  yu 

erstellen  und  deren Umsetzung zu koordinieren. Umfang  und  Inhalt  der  Energiepolitik  des 

Staates richten sich nach  den  Vorschriften  des  Energierechts  (Art. 13-15a). Die 

Energiepolitik  des  Staates wird vom Ministerrat  in  Form eines Beschlusses verabschiedet. 

Die  aktuelle Energiepolitik ist  die  „Energiepolitik Polens bis  2030", die  vom Ministerrat 

mit dem Beschluss Nr.  202/2009  vom  10.  November  2009  verabschiedet wurde (MP.  von 

2010  Nr.  2,  Pos.  11). Der  Entwurf  der  polnischen Energiepolitik bis  2040  ist ebenfalls  in 

Vorbereitung. 
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In der  Energiepolitik Polens bis  2030  wird  die Rolle der  im Kraftstoff- und 

Energiesektor tätigen Unternehmen bei  der  Erreichung deren Ziele unterstrichen: „dis 

Erreichen  der  energiepolitischen Ziele erfordert Maßnahmeи (..) auch  von  im Kruf sroff-

und Energiesektor fй geп Unternehmen. " 

In  Anlage  1 der  Polnischen Energiepolitik bis  2030  (Bewertung  der  Umsetzung  der 

Energiepolitik seit  2005)  wurde auf wichtige Maßnahmen  der  Gesellschaften  der  PGNЮ-

Gruppe hingewiesen,  die in  erheblichem Maße zur Gewährleistung  der  Energiesicherheit 

des Landes  beigetragen haben: 

„Der  Wir'schaftsminister uпtеrstützte Maßnahmen auf Regierungsebene sowie  von 

Energieunternehmen,  die  darauf abzielte",  alternative  Wege für  die  Versorgung mit Erdöl 

und Erdgas zu sichern und damit  die  Energiesicherheit  des Landes  zu erhohen. Diese 

1'Iаßпahmeи umfasste": 

* Uпterstützuпg  der  PGNiG S.A. bei  der  Erstellung  der  Machbаrkeitsstudie für das LNG-

Terminul, auf deren Grundlage  die  Gesellschaft  am 15.  Dezember  2006  beschlossen hat,  es 

iii  Swiпemüпde zu errichten,  und mit  den  Vorbereilиrrgsarbeiteп für  den  Bau  des  Terminals 

begonnen hat, 

(••) 

*  Die  Regierung  der  Republik Polen uиlerstütztе aktiv  die  Maßnahmen  der  PGNiG S.A. 

beim Bau  der  Verbindung Polend über eine Erdgasleitung mit  den  Erdgasvorkommen auf 

dem norwegischen Festlandsockel, wo  die  Gesellschaft Anteile sowohl  an  Erdöl- als auch 

an  Erdgasvorkommen erwarb." 

Neben  den  Infrastrukturmaßnahmen sind auch Maßnahmen zur 

Vertragsdiversifizierung  der  Erdgasversorgung für  die  Energiesicherheit  des Landes von 

großer Bedeutung. 

in  Anlage  3 der  Polnischen Energiepolitik bis  2030  (Programm  von 

Durchführungsmaßnahmen für  die  Jahre  2009-2012)  gehörte  die  Gesellschaft zu  den 

kommerziellen Unternehmen,  die  empfohlen werden, Maßnahmen zur Erhöhung  der 

Energiesicherheit  des Landes  umzusetzen. Insbesondere wurde  die  Gesellschaft als einziges 

für  die  Durchführung  der  Maßnahme  2.13:  „Abschluss  von  Verträgen über drvегsфziertе 
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Егdgaslieferuпgen j"ür• das Flüssiggasler•rпипul und aus dem Norden zu Marktbedingungen'` 

empfohlenes kommerzielles Unternehmen genannt. 

Im Teil  A) des  Entwurfs  der  Polnischen Energiepolitik  bis  2040  über  die 

Diversifizierung  der  Erdgasversorgung  und  zum Ausbau  der  Erdgasinfrastruktur wurde  die 

Gesellschaft als das für  den  Ausbau  der  unterirdischen Erdgasspeicher  bis  zu einer 

Gesamtkapazität  von mind. 4  Mrd.  m3  und  Erdgasabnahmekapazität aus diesen Anlagen  bis 

mind. 60  Mio.  m3/ Tag  verantwortliches Unternehmen genannt (Maßnahme  3A.8.). 

Da rüber hinaus wurde  die  Gesellschaft im Teil  C)  der  Polnischen Energiepolitik bis 

2040  tiber  die  Entwicklung  des  Marktes túr Erdölprodukte und  alternative  Kraftstoffe, 

einschlieBlich Biokomponenten und Elektromobilität als das für  die  Gewährleistung  der 

Betriebsbedingungen und Instrumente zur Unterstützung  des  Marktes  der  alternativen 

Kraftstoffe verantwortliches Unternehmen genannt (Maßnahme  4С.7  .). 

Die  wichtige  Rolle der  Gesellschaft auf dem Gebiet  der  Energiesicherheit wurde auch 

in  Anlage  1 des  Entwurfs  der  Energiepolitik Polens bis  2040  (Bewertung  der  Umsetzung 

der  bisherigen staatlichen Energiepolitik) hervorgehoben,  die  besagt:  „Die  Мaßпahmеп  der 

PGNiG S.A.,  des  Hauptimporteurs  von  Erdgas nach Polen dienen,  in  Bezug auf  die 

Rпderuиg  des  lmportportfolios, zur  Divers Ф'zјегипg  der  Erdgasquellen und - 

versorgungsrichiungen und entsprechen somit  des  Zielen  der  Regierung zur 

Gewährleistung  der  sicheren Energieversorgung  des  Staates.`' 

Ferner: „Neben  den  infrastrukturellen Mu(3пahmeп,  die in den  Jahren  2009-2018 

ergriffen wurden, um  von den  Erdgaslieferungen aus  der  ösdicheп Richtung unabhängig 

zu werden, wurde  die  Diversifìzieruпg  der  Erdgasversorgungs quellen und -richtungen nach 

Polen durch  den  Umbau  der  S1rukluг  des  lnportpor•lfolios umgesetzt. Wйhreпd dieses 

Zeitraums schloss  der  Hauprimpor•teur  von  gasförmigen Krafistoffeп,  d, h.  die  PGNiG S.A., 

eine Reihe  von  Verträgen úber  die  Lieferung  von  Fltissigerdgas aus verschiedenen Quellen 

und Richtungen (insbesondere mit verschiedenen Lieferanten aus  den USA,  Katar  oder 

Norwegen) über  die  Lieferungen  von 2015  sogar bis  2012  geschlossen. Das jahrlichе 

Liefervыитеп  von  einen Lieferaпteп wird  2  Mrd. rп3  Erdgas nicht йbеrschreileп (das 

entspricht  2.7  Mrd.  m3  Erdgas nach  der  Wiederve•dampfuпg,), wdhrend das 
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Gesamtliefervolumen eine  optimale  Nutzung  des LNG-Terminals  in  Swinеmйпde 

ermöglicht. 

In  Anbetracht  der  bisherigen energiepolilischen Richtungen sowie  der  nach wie vor hohen 

Abhäпgigkeí Polens  von  Erdgaslieferungen aus dem Ausland, insbesondere aus dem 

Ostei, und  der  Wahrscheinlichkeit  von  Versorgungsstorungen aus dem Ausland, nimmt  die 

Diversifizierung  von  Erdgas n'eiterhin einen strategischen Platz  in der  Energiepolitik  des 

Staates ein.". 

Im oben zitierten Dokument wird auch auf  die  wesentlichen Maßnahmen  der 

Gesellschaft im Hieb ick auf  die  Erhöhung  der  Sicheгheït  der  Erdgasversorgung 

hingewiesen: 

„Im Jahr  2016  eыwickelle PGNIG Ѕ.А. ein neues Konzept zur  Exploration  und Förderung 

von  Erdgas aus konventionellen Erdgasvorkommen. Im Rahmen seiner Impleтeыieruпg 

fuhrle  die  Gesellschaft neue Untersuchungen  in  Podkarpacie durch. einschließlich  des 

großten dreidimensionalen seismischen Bildes  in  Europa  von  Pгzеmysl-Кramarzбwka-

Rybotycze-Fredropol,  d. h.  Gebiet mit einer Fläche  von fast 1.300 km?.  Nach vorldufigen 

Schätzuпgeп be/ìпdеп sich  in  diesem Gebiet rund  50  Mrd.  m3  Erdgas. Im Rahmen  des  neuen 

Exploroijonskouzep's  plant  PGNiG S.A., bis  2022  etwa  120  Explora!iousbohrungen  in 

Podkarpacie zu errichten,  die die  Dokumentation polensieller Erdgasvorkommen bis  2022 

erinoglichen. 

Dank  der  modernen seismischen Forschung wurde gerade  in  Podkarpacie eine neue 

Lagerställe Siedleezek entdeckt, aus  der  bereits  die  Förderung begann, sowie  die 

Erdgasvorkommen Кraтаrzбwka, Chodakбwka und Sgdziszów.  In der  NгΡihe  von 

Кгатarzówka wird das Erdgasvorkommen auf  12  Milliarden  т3  geschätzt. Dank  des 

Einsatzes neuer Forschungs- und Bohnuethoden wurde auch  in der  Lagerstätte Przernysl 

ein neuer Erdgashorizont entdeckt,  dei'  bis vor kurzem als Lagerstätte  in  деr abnehmenden 

Phase  angesehen wurde. Aufgrund neuer seismischer Untersuchungen und 

Lagerstaiienstudien wird geschätzt, dass das Potenzial um rehr als  20  Mrd  m3  Erdgas 

größer sein kann:  Die  Gesellschaft  plant  weitere Bohrungen, olil denen das Potenzial  der 

Ressourcen über przift werden kann. " 
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PGNiG ist  der  alleinige Eigentümer  der  unterirdischen Erdgasspeicheranlagen, während 

die  Gesellschaft  der  PGNiG-Gruppe — Gas  storage Poland Sp. z  o.o.  der  einzige Betreiber 

des  Speichersystems fйr gasförmige Kraftstoffe  in  Polen ist,  der  aufgrund  der  Infrastruktur 

von  PGNíG betrieben wird.  Dies  hängt  mit  der  besonderen  Rolle der  Gesellschaften  der 

PGNiG-Gruppe zusammen,  die  Energiesicherheit  des Landes  im Rahmen  der 

kontinuierlichen Versorgung  der  Епiрг пger  mit  Erdgas  und  der  Aufrechterhaltung  der 

erforderlichen Reserven zu gewährleisten.  Die  wichtige  Rolle der  PGNiG-Gruppe  in  dieser 

Hinsicht wurde insbesondere  in  Anlage  l  des  Entwurfs  der  Polnischen Energiepolitik  bis 

2040  (Bewertung  der  Umsetzung  der  bisherigen staatlichen Energiepolitik) hervorgehoben; 

Die  unterirdischen Erdgasspeicher spielen eine Schlüsselrolle bei  der  Gewdhrleistung  der 

sic/wren Erdgasversorgung  der  Empfänger.  In den  unterirdischen Erdgasspeichern 'verden 

neben  den  gewerblichen Vorkommen  die in  Úbereinstimmung mit  den  Anforderungen  des 

Bestandsgesetzes vorgeschriebenen Erdgasreserven vorgehalten,  die  vor-  den  Folgen  der 

Slöruпgen bei  der  Erdgasversorgung schützeи und ausschließlich im Falle eurer 

Gefahrdz'ng  der  Kraftstoffsicherheit  des  Staates aktiviert ►verden. Deshalb ist  es  so wichtig, 

die  entsprechende Menge  an  Speicherkаpаzität im  Land  sicherzustellen. 

Im Jahr  2009  betrug  die  aktive Kapaziidi  der  unterirdischen Erdgasspeicher für Erdgas mit 

hohem Methangehalt  1,6  Mrd.  m3,  was nur  12% des  lnlandsverbrauchs entsprach.  In den 

Jahren  2009-2018  setzte PGNiG S.A, im Rahmen  der  Durсhführuпg  des  Programms zur 

Entwicklung  der  aktiven Кupaziiät vors unterirdischen Erdgasspeichern MGfßnаhmeп zur 

Kapazitatserhbhzrng  der  unterirdischen Erdgasspeicher um. Infolgedessen wurden 

folgende Projekte zum Ausbau  des  unterirdischen Erdgasspeicher für Erdgas  mil  hohem 

Methangehalt umgesetzt: 

- Erweiterung  des  unterirdischen Erdgasspeichers Sгrаchocin auf eine Kapazität  von 360 

Mio.  ,ii. die  Investition wurde  2012  abgeschlossen. 

- Erweiterung  des  unterirdischen Erdgasspeichers Wierzchow ice  auf eine KapaEität  von 

1.200  Mio.  m3, die  Investition wurde  2015  abgeschlossen. 

- Erweiterung  des  unterirdischen Erdgasspeichers Нusów auf eine Kapazität vor'  500  Mio. 

„?‚  die  Investition wurde  2015  abgeschlossen. 
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- Erweiterung  des  unterirdischen Erdgasspeichers Brzezniea auf eine Kapazität vori  100 

Mio. ►п~,  die  Investition wurde  2016  abgeschlossen. 

- Erweiterung  des  unterirdischen Erdgasspeichers ligilro aчf eine Kapazität  von 589,9 

Mio,  m3, die  Investition wurde  2016  abgeschlossen. 

- E►weiierung  des wit  erirdischen Erdgasspeichers Kosakowo auf eine Kapazität  vi"  145,5 

Mio.  m3  die  lnves'ilion wurde  2018  abgeschlossen. 

Infolge  der  dиrchgeführleи Investitionen stieg  die  aktive Kapazität  der  unterirdischen 

Erdgasspeicher  von 1,6  Mrd. пг im Jahr  2009  auf  2,98 Mid. m3  im Jahr  2018,  was  17% 

des  jälv•lichen Erdgasverbrauchs  in  Polen entspricht. " 

7.  Bestätigung  der  Erfüllung  der  Energiesicherheitsaufgaben durch  die 

PGNiG-Gruppe  in den  Berichten  Liber  die  Ergebnisse  der  Überwachung 

der  sicheren Versorgung mit gasförmigen Kraftstoffen 

Die  Berichte über  die  Ergebnisse  der  Überwachung  der  sicheren Versorgung mit 

gasförmigen Kraftstoffen stellen  die  Umsetzung  der  Berichterstattungspflichten  des 

Energieministers dar. 

Der  Bericht  über  die  Ergebnisse  der  Überwachung  der  sicheren Versorgung  mit 

gasförmigen Kraftstoffen wird vom für Energie zuständigen Minister  bis  zum  30.  Juni eines 

jeden Jahres erstellt  (Art. I 5  Absatz  l  des  Energierechts)  und bis  zum  31.  Juli eines jeden 

Jahres auf seiner Website im  Bulletin  für Öffentliche Informationen veröffentlicht  (Art. 15b 

Abs.  7 des  Energierechts). Darüber hinaus legt  der  für Energie zuständige Minister  der 

Europäischen Kommission  die  oben genannten Berichte  bis  zum  31.  August eines jeden 

Jahres vor  (Art. I 5  Abs.  8 Ziff. 1 des  Energierechts).  Der  Umfang  des  Berichts ist  in Art. 

15b  Abs.  2 des  Energierechts definiert. 

In  dem Bericht über  die  Ergebnisse  der  Überwachung  der  sicheren Versorgung mit 

gasförmigen Kraftstoffen für  den  Zeitraum vom  1.  Januar  2018  bis zum  31.  Dezember  2018 

wies  der  fúr Energie zuständige Minister auf eine Reihe  von  Maßnahmen hin,  die die 

Gesellschaft zur Gewährleistung  der  Energiesicherheit  des Landes  ergreift, und stellte 



„Die  мaßпahтeп  der  PGNiG S.A.,  des  Hauptimporteurs  der  ga.%färmigеп Кrgftstoffe nach 

Polen dienen,  in  Bezug auf  die  Änderung  des  Importpor  folios,  dienen zur Diversíf7zierипg 

der  Erdgasquellen und -versorgungsrichlungen, und entsprechen  den  Zielen  der  Regierung 

zur Gewährleistung  der  sicheren Energieversorgung  des  Staates,  die in der  Strategie für 

die  Vегoыwortuпgsvollе Entwicklung bis  2020  und im Entwurf  der  Polnischen 

Energiepolitik bis  2040  festgelegt sind. " 

„Die  PGNiG-Kapitalgruppe (PGNiG S.A. und PGNiG  OD  sp.  z  o.o.) war im Jahr  2018  das 

dominierende Unternehmen beim Verkauf  von  gоsfórmigeп Kraftstoffen  an die 

Endverbraucher. Ihr Marktanteil beo•ug  81,8%  und ging gegenuber dem Vorjahr um  1,6% 

irùck. Insgesamt verkauften  die  Gesellschaften  der  PGNiG-Kаpitаlgruppе  167,5  TWh 

gasformige  Kr  crftstoffe  an die  Endverbraucher. Neben Unternehmen  der  PGNiG-

Kapitalgruppe verkauften  81  Unternehmen gasförmige Kraftstoffe  an die  Endverbraucher. 

B. Besondere Vorschriften für  die  PGNiG-Kapitalgruppe im Zusammenhang 

mit  der  kritischen Infrastruktur 

Für PGNiG und  die  Gesellschaften  der  PGNЮ-Kapitalgruppe gelten  die  Vorschriften 

des  Кrisепmanagementgesetzes vom  26.  April  2007  über (GBI,  von 2013,  Pos.  1166 

i.d.g.F.). Infolgedessen haben  die  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe diesbezUglich 

eine Reihe  von  Pflichten und Beschränkungen. 

Einer  der  Rechtsakte,  der  auf  die  Unternehmen anwendbar ist,  die  im Bereich  der 

gasförmigen Kraftstoffe tätig sind und Einrichtungen, Anlagen, Geräte und 

Dienstleistungen nutzen,  die  das Eigentum  der  kritischen Infrastruktur darstellen, ist das 

Gesetz vom  18.  März  2010  über  die  Sonderbefugnisse  des  für Energie zuständigen 

Ministers und deren Umsetzung  in  einigen Kapitalgesellschaften oder Kapitalgruppen,  die 

in den  Sektoren Strom, Еrdöl und Erdgas tätig sind  (pole. OBI. von 2016,  Pos.  2012). 

In  Übereinstimmung mit  Art. 1  Abs.  2 des  Gesetzes vom  16.  Dezember  2016  über  die 

Grundsätze  der  Staatseigentumsverwaltung ist  die  Infrastruktur für  die  Erzeugung, 

Gewinnung, Raffination, Aufbereitung, Lagerung und Übertragung  von  gasförmigen 
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Kraftstoffen  über  Gasübertragungsleitungen  und  Terminals für Flüssigerdgas  (LNG)  im 

Sektor  der  gasföгmigen Kraftstoffe das Eigentum,  mit  dem  die  Anwendung  des  betrachteten 

Gesetzes zusammenhängt. 

Nach dem Gesetz kann  der  für Energie zuständige Minister gegen einen Beschluss  des 

Vorstandes  der  Gesellschaft oder eine andere Rechtshandlung  des  Vorstandes  der 

Gesellschaft Widerspruch erheben, dessen Gegenstand  die  Verfügung  ('ber  die 

Eigentumsbestandteile ist,  die die  kritische Infrastruktur ausmachen,  die  eine tatsächliche 

Bedrohung für das Funktionieren,  die  Geschäftskontinuität und  die  Integrität  der  kritischen 

Infrastruktur darstellen  (Art. 2  Abs.  1 des  Gesetzes vom  16.  Dezember  2016  über  die 

Grundsätze  der  Staatseigeпtumsverwaltung).  Der  Widerspruch kann auch gegen einen 

Beschluss  des  Gesellschaftsorgans über: 

1)Auflösung  der  Gesellschaft, 

2) Anderung  des  Zwecks oder Einstellung  des  Betriebs eines Eigentumsbestandteils  der 

Gesellschaft i.S.d.  Art. 1  Abs.  I  und  2 des  Gesetzes vom  16.  Dezember  2016  über  die 

Grundsätze  der  Staatseigentumsvеrwaltuпg, 

3) Änderung  des  Unternehrnensgegenstandes  der  Gesellschaft, 

4) Veräußerung oder Verpachtung  des  Unternehmens  der  Gesellschaft oder eines 

organisierten Teils davon sowie Bestellung eines beschränkten dinglichen Rechts daran, 

5) Annahme eines Sach- und Finanzplans, eines Investitionsplans oder eines 

mеhrjährigen Strategieplans, 

6) Verlegung  des  Firmensitzes ins Ausland 

Eingelegt werden  (Art. 2  Abs.  2 des  Gesetzes vom  16.  Dezember  2016  Ober  die  Grundsätze 

der  Staatseigentumsverwaltuпg), 

- wenn  die  Umsetzung eines solchen Beschlusses eine tatsächliche Bedrohung für das 

Funktionieren,  die  Geschäftskontinuität und  die  Integrität  der  kritischen Infrastruktur 

darstellen würde. 

Darüber hinaus ist  der  Vorstand  der  Gesellschaft verpflichtet,  in  Absprache mit dem für 

Energie zuständigen Minister und dem Direktor  des  Regierungssicherheitszentrum einen 



Bevоllmächtigteп für  den  Schutz  der  kritischen Infrastruktur zu bestellen  (Art. 4  Abs.  1 des 

Gesetzes vom  16.  Dezember  2016  über  die  Grundsätze  der  Staatseigentumsverwaltung). 

Der  Bevollmächtigte für  den  Schutz  der  kritischen Infrastruktur ist ein Mitarbeiter  der 

Gesellschaft,  der die  Geschäftstätigkeit  der  Gesellschaft  in  Angelegenheiten überwacht, 

gegen  die der  Minister Einspruch erheben kann,  der  für  die  Aufrechterhaltung  der  Kontakte 

zu Stellen zuständig ist,  die  auf dem Gebiet  des  Schutzes  der  kritischen Infrastruktur 

zuständig sind,  der  u.a,  den  ftfr Energie zuständigen Ministers über  die  Durchführung  von 

Rechtshandlungen durch  die  Organe  der  Gesellschaft, gegen  die  Widerspruch eingelegt 

werden kann, zu informieren hat  (Art. 4  Abs.  2 des  Gesetzes vom  16.  Dezember  201 6  über 

die  Grundsätze  der  Staatseigentumsverwaitung). 

Daher schränkt das betrachtete Gesetz  den  Umfang  der  Freiheit  der  Ausübung  der 

Tätigkeit durch  die  Gesellschaft und  die  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe, für  die 

das Gesetz vom  l6.  Dezember  2016  über  die  Grundsätze  der  Staatseigentumsverwaltung 

ebenfalls anwendbar ist, erheblich ein. Das Wesentliche ist, dass unter  den  Unternehmen 

und Kapitalgruppen,  die am  Erdgashandel auf dem polnischen Markt beteiligt sind, das 

Gesetz ausschließlich für PGNiG und  die  Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe 

anwendbar ist. 

9.  Soпderpflichtеn  der  Gesellschaften  der  PGNЮ-Kapitalgruppe bei  der 

Erdgasversorgung  der  Empfänger 

a.  Notverkäufer 

Die  Gesellschaft  der  PGNiG-Gruppe — PGNiG Obrót Detaliezny  Sp. z  o.o. hat  den 

Status  des  Notverkäufers im Sinne  der  Verordnung  des  Wirtschaftsministers vom  2.  Juli 

2010  über  detaillierte Bedingungen fUr das Funktionieren  des  Gassystems  (poli.  GBI.  von 

2018,  Pos.  1158  i.d.g.F,). 

S  14a der  Verordnung besag: „Wird  die  Lieferung cler gаsfärmigeп Krq/istvffe  an den 

Епdempfйпger,  der  voni bisherigen Verkäufer  an  das Gasverteilungs- oder 

Gаsübertraguпgsпеt_ angeschlossen wurde, aus Grüпdeп eingestellt,  die  dieser Verkäufer 

_u  "erlrelen hat, wird  der  Empfänger mit dem gasfdrmigen Kraftstoff  von  einem 
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Energieunteriehnien versagt, das  die  Geschйfstйtigkeit im Bereich  des  Handels  mit 

gasförmigen Kraftstoffen betreibt,  in  das eine Sacheinlage für  die  Deckung  des 

Staniпikapitals gет / Аri.  5b!  des  Gesetzes [Energierecht] eingebracht wurde, oder wenn 

der  Endempfänger  an  das Gasverteilungsnelz eines vertikal integrierten Unternehmens 

i.S.d. Аrt.  9d  Abs.  7 Ziff. 3  oder  4 des  Gesetzes [Energierecht] angeschlossen ist — dieses 

Energieunternehmen, nachstehend „Notverkäufer" genannt". 

PGNiG Obrót Detaliczny  Sp. z 0.0.  erfüllt diese Funktion für  fast  alle Erdgasempfänger 

(ausgenommen geschlossene Verteilungsgebiete). 

b.  Verkäufer  von  Amts wegen 

Die  Gesellschaft  der  PGNiG-Gruppe — PGNiG Obrót Detaliczny  Sp. z  o.o. hat  den 

Status  des  Verkäufers  von  Amts wegen i.S.d.  Art. 3 Ziff. 29 des  Energierechts.  In 

Übereinstimmung  mit  Art. 3 Ziff. 29 des  Energierechts ist  der  Verkäufer  von  Amts wegen 

ein „Energieunternehmen, das eine Konzession zum Handel  mit  gasförmigen Kraftstoffen 

oder Elektrizität besitzt  und  umfassende Dienstleistungen für  die  Еmpfйпger  von 

gasforiпigеп  Kra f  soffen oder Elekiri ifй' im Haushalt erbringt,  die  nicht das  Recht  hoben 

einen Verkйиfer zu Wahlen ". 

Der  Verkäufer  von  Amts wegen ist verpflichtet;  die  Erbringung einer umfassenden 

Dienstleistung sicherzustellen und mit dem Empfànger,  der  gasförmige Kraftstoffe oder 

Elektrizität im Haushalt bezieht,  der von  dem Recht hat,  den  Verkäufer zu wählen, kein 

Gebrach macht, und  an  das Netz  des  Energieunternehmens angeschlossen ist, das  in der 

Konzession  des  Verkäufers  von  Amts werden genannt ist, auf  der  Grundlage  der 

Gleichbehandlung einen Gesamtvertrag abzuschließen  (Art. 5a  Abs,  1 des  Energierechts). 

Hat der  bisherige Verkäufer  den  Verkauf gasförmiger Kraftstoffe  an den  Endempfänger 

eingestellt und wurde  der  Reserveverkäufer, nicht angegeben oder kann  der  vom 

Endempfänger angegebene Reserveverkäufer  den  Reserveverkauf nicht übernehmen, hat  es 

nicht ibernommen oder eingestellt, so wird  der  Vertrag mit dem Verkäufer  von  Amts 

wegen geschlossen  (Art.  5ab Abs.  1 des  Energierechts). 

GWW I LEGAL 
Prawn Bilieá InиО'еаС  е 



PGNiG Obrót Detaliczny  Sp. z  o.o, ist  der  Verkäufer  von  Amts wegen gemäß  62с  Abs. 

1 des  Energierechts für  fast  alle Erdgasverbraucher (ausgenommen geschlossene 

Verteilungsgebiete). 

c.  Reserveverkäufer 

Die  Gesellschaft  der  PGNiG-Gruppe — PGNiG Obrбt Detaliczny  Sp. z  o.o, tritt als 

Reserveverkäufer i.S.d.  Art. 3  ZifL  29а  des  Energierechts auf.  In  Übereinstimmung  mit  Art. 

3 Ziff.  29а  des  Energierechts ist „ein Eriergieunternehnzen  mit  einer Копzessioп für  den 

Handel  mit  gasformigen Kraftstoffen oder Elektrizität, das vom Епdеmpfäпger genannt 

wurde  und  dem Endempfänger  den  Resеweverkauf eгmöglicht",  der  Reserveverkäufer. 

Der  Reserveverkäufer ist verpflichtet, gasförmige Kraftstoffe  an den  Endempfänger,  der 

an  das Gasverteilungsnetz oder das Gasübertragungsпetz angeschlossen ist, zu verkaufen, 

falls  der  bisherige Verkäufer  den  Verkauf  von  gastórmigen Kraftstoffen oder Elektrizität 

einstellt. 

Art.  5аа Abs.  I des  Energierechts besagt„Im Vertrag  über  die  Erbringung  von 

Verteilungs- oder Oberiragungsdiens'leisiiingen .für Elektrizität oder gasförmäge 

Kгаfs'offe oder iri Gesamtvertrag hat  der•  Endempfauger  den  Reserve vегКаијёг aus  den 

Verkauferп anzugeben,  die  auf  der in  Abs.  4  genanten  Liste  aиfgеführt sind  und  ermachfig! 

den  Gas verteilerne'zbetreiber oder Еrdgasübertragungsпetzbetreiber,  au  dessen Netz 

dieser Endempfänger urgeschlossen ist,  in  seinem Namen  und  für ihn — im Falle  des 

Ablaufs oder  der  Beendigung  der  Erfiälluпg  des  Vertrages  über  den  Verkauf vor 

gasförmigen Krcf sto/fen oder Elekirizita' oder  des  Gesam'er'•agеs durch  den  bisherigen 

Verkйиfeг — einen Resеrvevеrkаufsveг•lrag oder eäneЂi Gesaпi'vertrag zu schlief3еп,  der die 

Bestimmungen  des  Reserveverka ufs ver! rags  mii dem  von  diesem Enden7pfùnger 

angegebenen Reserveverkäufer enthält." 

PGNiG Obrбt Detaliczny  Sp. z 0.0.  ist eins  von  sieben Unternehmen,  die in der  Liste 

dei'  Reserveverkäufer im Erdgassektor  in  Polen aufgefü гt sind.43  Die Rolle der  PGNiG 

°'https:llwww.ps2дz.p1/досипеп[$/21201 /4063ШA1Fabetyczna+lìsta+влгггдаwc4%С3°íoB3w+rezгпv9wvch  
20191129.pdt7e5e162c6-177е-даа3-838е-b386735680db 
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Obrdt Detaliczny  Sp. z  o.o, ist jedoch besonders wichtig, weil — wenn durch  den 

Endempfänger kein Reserveverkäufer genannt wird oder  der  Verkauf durch  den  vorn 

Endempfänger genannten Reserveverkäufer nicht aufgenommen wird —  der  Verkauf  an fast 

alle Empfänger (ausgenommen geschlossene Verteilungssysteme)  von  PGNiG Obrdt 

Detaliczny  Sp. z  o,o. als Verkäufer  von  Amts wegen erfolgt.  Art.  5аb  des  Energierechts 

besagt nämlich folgendes: 

.,  Hat der  bisherige Verkäufer aufgehört, gasförmige Kraftstoffe oder Eleklri2itä'  an den 

Enderipfanger zu verkaufen, und: 

1)in  denn Vertrag uber  die  Erbringung  von  Verteilungs- oder Uberrragungsleistungen oder 

in  dem  von  diesem Endernpfauger abgeschlossenen Gesarntver'rag kein Reserveverkäufer 

genannt wurde, oder dieser Vertrag nicht  die  Ermächtigung  des 

Erdgasverteilernetzbetreibers oder Erdgasübertraguпgsnetzbetreibers enthalt, im Namen 

und  fir den  Eпdеmpfäпger einen Reserveverkaufsvertrag oder einen Gesamtvertrag 

abzuséhließen.  der die  Bestirnnnungen eines Rese,'veverirags enthält,  ode,' 

2) der von  diesem Endempfdnger genannte Reserveverkäufer  den  Reserveverkauf nicht 

überiеhmen kann, nicht übernoттeп oder eingestellt hat, 

- hat  der  Erdgasverteilernetzbetreiber oder Erdgasüberlragииgsпetzbelгeibеr,  der  im 

Namen und für diesen Endempfuuiger handelt,  mil  dem Verkäufer  von  Amts wegen einen 

Gesamtvertrag аbz1rscl2ließeП. 
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FAZIT 

I) Der  besondere rechtliche Status  der  PGNiG und  der  Gesellschaften  der  PGNiG-

Kapitalgruppe aufgrund  der  historischen Bedingungen  des  polnischen Erdgasmarktes, 

der  Veгmögensweгte dieser Gesellschaften und ihrer Marktposition sowie  der  damit 

verbundenen Beschränkungen bewirkt, dass  die  Erteilung  der  Ausnahmeregelung  an die 

Nord Stream 2-Erdgasleitung gemäß  Art.  49а  der  Erdgasrichtlinie und §  28b des 

deutschen Energiewirtschaftsgesetzes sich individuell und unmittelbar nachteilig auf 

PGNiG auswirkt,  in  einer Weise,  die  PGNiG  von  anderen Marktteilnehmern 

unterscheidet. 

2) 

3)  Durch  die  Erteilung  der  Ausnahmeregelung  an die Nord  Stгеаm  2-Erdgasleitung wird 

die Position der  PGNiG als Aktionär (Eigent(umer)  der  EuRoPol  Gaz,  dem Eigentümer 

des  polnischen Abschnitts  der  Jamal-Leitung, erheblich geschwächt.  Da  mit  der 

Ausnahmeregelung  an die Nord Stream 2-Erdgasleitung große Mengen russischen 

Erdgases vom polnischen Abschnitt  der  Jamal-Leitung auf  die  neue 

Übertragungsstrecke über  die Nord Stream 2-Erdgasleitung verschoben werden, gehen 

die  Einnahmen  des  Eigentümers dieses Abschnitts  der  Erdgasleitung zurück.  Dies 

wiederum wird  die  Dividende  der  Gesellschaft aus ihren Aktien  an der  EuRoPol  Gaz 

erheblich reduzieren. 
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4) Das Unternehmen ist extrem stark verschiedenen Arten  von  Behinderungsmissbräuchen 

ausgesetzt,  die von  PJSC Gazprom und Gazprom Export vorgenommen werden,  d. h. 

Praktiken,  die  ein Zeichen  f т  den  Missbrauch  der  beherrschenden Stellung ì.S.d.  Art. 

102  AEUV sind und  die  Anfälligkeit  der  PGNiG  fur  solche Behinderungsmissbräuche 

der  PJSC Gazprom und Gazprom Export aufgrund  des von  PGNiG mit PJSC Gazprom 

geschlossenen Jamal-Vertrags und  der  daraus resultierenden sehr negativen 

Konsequenzen für  die  Wettbewerbsposition  von  PGNЮ ist dabei definitiv höher.  Die 

Tatsache, dass PGNiG  an den  Jamal-Vertrag gebunden ist, unterscheidet PGNiG 

erheblich  von  anderen Marktteilnehmern und bewirkt, dass  von  PJSC Gazprom 

vorgenommene wettbewerbswidrige (Behinderungsmissbräuche), 

Marktverschließungen, und insbesondere solche, für  die die  Ausnahmeregelung für  die 

Nord Stream 2-Erdgasleitung einen wirtschaftlichen Anreiz darstellen wird, eine 

weitaus größere und negativere Auswirkung auf PGNЮ haben werden, als auf jedes 

andere Energieunternehmen  in  Polen oder sogar  in  ganz Mittel- und Osteuropa,  d. h, 

dort, wo Erdgas über  die Nord Stream 2-Erdgasleitung geliefert wird.  Dies  liegt daran, 

dass  die  anderen genannten Energieunternehmen, um wettbewerbswidrige 

Marktverschließungen  von  PJSC Gazprom oder Gazprom Export zu vermeiden, Erdgas 

aus einer Vielzahl  von  Richtungen, Quellen oder Übertragungsstrecken beziehen 

können, während PGNiG eine rechtliche und unauslöschliche vertragliche Pflicht hat, 

erhebliche Erdgasmengen gerade  von  PJSC Gazprom zu beziehen. 

5) Die  eventuelle Erteilung  der  Ausnahmeregelung  an die Nord Stream 2-Erdgasleitung 

würde  die  derzeitige Marktposition  der  Gesellschaft und  der  Gesellschaften  der  PGNiG-

Kapitaigruppe auf mehreren Erdgasmärkten  in  Polen und einigen Auslandsmärkten 

erheblich schwächen und dazu führen, dass PGNiG  die  sich aus  Art. 102  AEUV 

ergebende besondere Verantwortung (als marktbeherrschende Gesellschaft) für  die 

Entwicklung  des  Wettbewerbs auf  den  Erdgasmärkten  in  Polen nicht so wirksam wie 

bisher umsetzen könnte. 

6) Die  eventuelle Erteilung  der  Ausnahmeregelung  an die Nord Stream 2-Erdgasleitung 

wird  der  Gesellschaft  die  ordnungsgemäße Erftlllung  der  Pflichten,  die  ihr aufgrund 

ihres Status als öffentliches Unternehmen nach EU-Recht obliegen, erheblich 

erschweren: nämlich ihrer Pflichten zum Schutz  des  Wettbewerbs auf  den 

GWW I LEGAL 
Ргаи+0. В, еѕ 1ппо:чц~е 



Erdgasmärkten und ihrer Pflichten,  die  sichere Erdgasversorgung und das effiziente 

Funktionieren  des  Erdgasbinnenmarktes zu gewährleisten. 

7) Die  eventuelle Erteilung  der  Ausnahmeregelung  an die Nord Stream 2-Erdgasleitung 

wird  es der  PGNЮ erschweren, ihre EU-rechtlichen Pflichten  in  Bezug auf  die 

Gewährleistung  der  sicheren Erdgasversorgung gemäß Art.106 Abs.  2  AEUV,  Art. 3 

Abs.  2 der  Erdgasrichtlinie und anderen Vorschriften  des  EU-Rechts  (z.  В.  der  SоS-

Verordnung) ordnungsgemäß zu erlilen. 

8) РGNiG ist ein Schlüsselelement  des  Energiesystems  des Landes  und ein Unternehmen, 

dessen Aufgaben zur Gewährleistung  der  Energiesicherheit und damit auch zur 

Lieferung  von  gastörmigem Kraftstoff  an die  Empfänger über  den in der rein 

kommerziellen Tätigkeit üblichen  Standard  hinausgehen.  Dies  spiegelt sich  in der 

Satzung  der  Gesellschaft wider.  Die Position  und  die  Aufgaben  der  Gesellschaft richten 

sich nach dem öffentlichen Interesse und  den  strategischen Interessen  des  Staates, 

insbesondere  in  Bezug auf  die  Gewährleistung  der  Energiesicherheit  des Landes. Es 

besteht daher kein Zweifel, dass PGNiG eine Schlüsselrolle auf dem polnischen 

Erdgasmarkt spielt und eine besondere Verantwortung für  die  Aufrechterhaltung  der 

Energiesicherheit  des Landes  trägt. Aufgrund  des  Status dieser  Art  ist  in der  Satzung 

ausdrücklich  die  Möglichkeit vorgesehen, dass  die  Gesellschaft  an 

Investitionsprojekten teilnehmen kann,  die  hauptsächlich aus Gründen  der  sicheren 

Energieversorgung durchgefйhrt werden. Dieses Tätigkeitsprofil unterscheidet  die 

PGNiG-Gruppe zweifellos  von  anderen Unternehmen,  die  nach  rein  kommerziellen 

Grundsätzen  in  Polen tätig sind. 

9) PGNiG wurde als einziges Unternehmen  der  Erdgasbranche  in die  Liste  der  für  die 

staatliche Wirtschaft bedeutenden Unternehmen aufgenommen. DзтüЬег hinaus sind  die 

Gesellschaften  der  PGNiG-Kapitalgruppe als Betreiber  der  Erdgassysteme  (d. h.  des 

Verteilungssystems, Speichersystems  und  Erdgasvertlüssigungssystems im Sinne  des 

Energierechts) Gesellschaften,  die  im 5iпne  des  Gesetzes vom  16.  Dezember  2016  über 

die  Grundsätze  der  5taatseigentumsverwaltung  den  öffentlichen Auftrag erfüllen. 

Darüber hinaus wurde  die  Gesellschaft gesetzlich  mit  der  Durchführung  eines Teils  der 

der  Errichtung  des LNG-Terminals  in  Swinemünde begleitenden Investitionen 

beauftragt. Wichtige Investitionsaufgaben im Zusammenhang  mit  den 
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Begleitinvestitionen für das  LNG-Terminal in  Swinemünde wurden auch für eine 

andere Gesellschaft  der  PGNЮ-Gruppe geplant. 

10) Der  besondere Status  von  PGNiG auf dem Gebiet  der  sicheren Erdgasversorgung 

resultiert auch aus  den  Vorbeugungsmaßnahmen- und Notfallplänen,  die  aufgrund  der 

SоS-Verordnung,  der  Energiepolitik  des  Staates,  die  im Energierecht verankert ist, 

sowie  den  Regelungen zur Verwaltung  der  kritischen Infrastruktur erstellt wurden. 

11)Die Gesellschaft  der  PGNiG-Gruppe ist das einzige Unternehmen auf dem polnischen 

Erdgasmarkt, das  die  Aufgaben  des  Notverkäufers und  des  Verkäufers  von  Amts wegen 

wahrnimmt.  Die  gleiche Gesellschaft ist einer  von  mehreren Reserveverkäufern, wobei 

ihre  Rolle  besonders wichtig ist, weil sie — wenn durch  den  Endempfänger kein 

Reserveverkäufer genannt wird oder  der  Verkauf durch  den  vom Endempfänger 

benannten Reserveverkäufer nicht aufgenommen wird —  den  Verkauf  an fast  alle 

Empfänger im Lande als Verkäufer  von  Amts wegen durchführt. 

12) Die  oben beschriebenen Umstände sind aktuell ein ausreichender Grund, um 

anzunehmen, dass  die  mögliche Erteilung  der in An.  49а  der  Erdgasrichtlinie und §  28b 

des  deutschen Energiewirtschaftsgesetzes vorgesehenen Ausnahmeregelung  an die 

Nord Stream 2-Erdgasleitung sich individuell und unmittelbar nachteilig auf PGNiG 

auswirken wird,  in  einer Weise,  die  PGNiG  von  anderen Marktteilnehmern 

unterscheidet_  Die  rechtlichen Interessen  der  PGNiG können somit durch  den  AusцanQ 

des  Verwaltunesverfahrens zur Erteiluпt  der  Ausnahmeretelun~an  die Nord Stream  2-

Erd(;asleitunz berührt werden. 

  

  

(Unlerschri¡l] (Uzt erschгф] 

Ende  der  Übersetzung 

Ich, nachfolgend unteг2eichnete , staatlich geprüfte Übersetzerin fйr  die deutsche  Sprache,  in die 

von  dem Justizminister geführte Liste  der  vereidigten Dolmetscher und Übersetzer unter  der  Nummer 

TР/39/09 eingetragen, erkläre, dass  die  obige Übersetzung eine wortgetreue Obersetzung  der  mir  in  Polnisch 

vorgelegten Urkunde ist, meinem besten Wissen nach. 

Poznari,  den 12.  Februar  2020 
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Anlage BA  4 

KOMMISSION  DER  EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

Brüssel,  den 10.1.2007 
K0M(2006)  851  endgültig 

MITTEILUNG  DER  KOMMISSION 

Untersuchung  der  europäischen Gas- und Elektrizitätssektoren gemäß Artikel  17 der 
Verordnung (EG) Nr.  1/2003  (Abschlußbericht) 

{SEК(2006) 1724} 
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jeweiligen Einzelfällen festgestellten Wettbewerbsprobleme tatsächlich zu 
beseitigen. 

52. Um  die  bei  der  Untersuchung festgestellten Marktstörungen zu beheben, müssen 
jedoch gleichzeitig  die  Hauptprobleme  in  Bezug auf  die  Marktstruktur und  den 
rechtlichen Rahmen  in  Angriff genommen werden. 

Die  wichtigsten bei  der  sektorspezifischen Untersuchung ermittelten Mängel  der 
Wettbewerbsstruktur  der  heutigen Elektrizitäts- und Gasmärkte sind: 

Strukturelle Interessenskonflikte: Ein systemimmanenter Interessenskonflikt 
infolge unzureichender Entflechtung  der  Netze  von den  wettbewerbsrelevanten 
Teilen  des  Sektors; 

Regulierungslücken: Anhaltende Regulierungslücken, vor allem  in  Bezug 
auf grenzüberschreitende Aspekte.  Die  vorhandenen Regulierungssysteme 
greifen nicht ineinander, manche Bereiche sind nicht abgedeckt; 

Ein chronischer Liquiditätsmangel auf  den  Elektrizitäts- und 
Gasgroßhandelsmärkten:  Es  fehlt das Lebenselixier unserer Märkte, und  die 
Marktmacht  der Monopole  aus  der  Vorliberalisierungszeit besteht  fort; 

Allgemein zu wenig Transparenz bei  den  Marktvorgangen  in  diesem Sektor. 

Mögliche Regulierungsoptionen auf EU-Ebene erörtert  die  Kommission  in  ihrer 
Mitteilung über  die  „Aussichten für  den  Gas- und Elektrizitätsbinnenmarkt".  Die 
Ergebnisse  der  sektorspezifischen Untersuchung und  die  unten aufgeführten daraus 
resultierenden Mängel bestätigen  die von der  Kommission  in  dieser Mitteilung 
vorgetragene  Analyse. 

3.2.1. Entflechtung 

53. Die  sektorspezilsche Untersuchung bestätigt  die  Feststellung, dass  es von 
grundlegender Bedeutung ist,  den  systemimmanenten Interessenskonflikt aufzulösen, 
der  durch  die  vertikale Integration  der  Versorgungs- und Netztätigkeiten entsteht,  die 
zu einem Mangel  an  Investitionen und Diskriminierung geführt hat.  Es  muss 
unbedingt sichergestellt werden, dass  die  Anreize für Eigentümer und/oder Betreiber 
der  Netze nicht durch  die  Interessen  der  verbundenen Versorgungsunternehmen 
verzerrt werden.  Dies  ist gerade  in  einer Zeit besonders wichtig,  in der  Europa sehr 
große Investitionen benötigt, um  die  Versorgungssicherheit zu gewährleisten und 
integrierte und wettbewerbsoffene Merkte zu schaffen. 

54. Um  dies  zu erreichen, wird  es  notwendig sein,  die  bisherige — unzureichende —
Entflechtung weiter voranzutreiben.  Dies  würde wiederum  die  Zusammenarbeit  der 
Netzbetreiber erleichtern. 

55. Es  ist wirtschaftlich belegt, dass eine eigentumsrechtliche Entflechtung das 
wirksamste Mittel ist, um Wahlfreiheit für  die  Energieverbraucher zu gewährleisten 
und Investitionen zu beleben.  Der  Grund dafür ist, dass getrennt operierende 
Netzunternehmen sich bei Investitionsentscheidungen nicht  von  sich überlagernden 
Angebots- bzw. Erzeugerinteressen leitenlassen. Außerdem würden damit eine 
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übermäßig detaillierte und komplexe Regulierung und unverhältnismäßiger 
Verwaltungsaufwand vermieden. Das Konzept  des  unabhängigen Netzbetreibers 
würde  den  Status  Quo  verbessern, jedoch aber für ein wirksames Funktionieren eine 
eingehendere, präskriptivere und kostenintensivere Regulierung erfordern und wäre 
weniger wirksam bei  der  Lösung  des  Problems mangelnder Anreize für Investitionen 
in die  Netze. 

56. Die  öffentliche Konsultation hat keine erheblichen Synergieeffеktе  der  vertikalen 
Integration ergeben.  In den  Fällen,  in  denen eine Eigentumsentflechtung  in die  Tat 
umgesetzt wurde, zeigt  die  Erfahrung, dass sowohl das Neztunternehmen als auch 
das (Produktions- und) Lieferunternehmen nach  der  Trennung weiter erfolgreich 
waren. 

3.2.2.  Rechtlicher Rahmen 

57. Auch wenn  die  Eigentumsentflechtung wesentlich dazu beitragen würde,  die 
Probleme  der  Marktmacht und  der  mangelnden Liquidität zu verringern, ist doch 
klar, dass noch weitere Maßnahmen notwendig sein werden.  Die  Sektoruntersuchung 
bestätigt, dass  in  Europa  die  Befugnisse  der  Regulierungsbehörden beträchtlich 
ausgebaut werden müssen und eine verstärkte Koordination notwendig ist.  Dies 
entspricht auch  der  Feststellung  der  Kommission  in  ihrer Mitteilung über  die 
„Aussichten für  den  Gas- und Elektrizitätsbinnenmarkt". Nur ein verstärkter 
Rechtsrahmen kann das transparente, stabile und diskriminierungsfreie Umfeld 
bieten, das im Energiesektor benötigt wird, damit sich Wettbewerb entwickelt und 
investiert wird. . 

58. Die  Hauptelemente eines solchen verstärkten Rechtsrahmens sollten sein: 

mehr Befugnisse fiir unabhängige nationale Energieregulierer, 

- verbesserte Koordination zwischen  den  nationalen Energieregulierern, 

verstärkte Zusammenarbeit  der  Übertragungsnetzbetreiber und 

wesentlich verbesserte Konsistenz  der  Regulierung grenzüberschreitender 
Aspekte. 

59. Verstärkte . Koordination zwischen  den  nationalen Energieregulierern und eine 
größere  Rolle  für  die  Aufsicht  der  Gemeinschaft im Hinblick auf  die  Interessen  des 
Binnenmarkts werden vor allem für grenzüberschreitende Aspekte und  in den  für  den. 
Markteintritt besonders wichtigen Bereichen notwendig ' sein, um  die 
Regulierungslücke  in  Bezug auf grenzüberschreitende Vorgänge zu schließen,  die 
sich durch  die  Anwendung  des  geltenden Wettbewerbsrechts allein nicht beseitigen 
lässt. Welche rechtlichen Maßnahmen möglich sind, wird  in der  Mitteilung 
„Aussichten für  den  Gas-. und Elektrizitätsbinnenmarkt" erörtert. 

3.2.3  Chronischer Mangel  an  Liquiditdt 

60. Strengere Entflechtungsvorschriften und ein verbesserter rechtlicher Rahmen 
insbesondere für grenzüberschreitende Aspekte dürften mittelfristig  die  Probleme mit 
der  Marktmacht und mangelnder Liquidität spürbar und anhaltend verringern, da sie 
auf  den  konzentrierten nationalen Märkten für ein zusätzliches Angebot sorgen 
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STELLUNGNAHME  DER  KOMMISSION 

vom  18.10.2013 

gemäß Artikel  3  Absatz  1 der  Verordnung (EG) Nr.  715/2009  und Artikel  10 der 

Richtlinie 2009/73/EG -  Deutschland  - Zertifizierung  der  Betreiber  der 

Nordeuropäischen Erdgas-Leitung  (NEL) 

I. VERFAHREN 

Am  Montag, dem  19.  August  2013  gingen bei  der  Kommission drei vorläufige Beschlüsse  der 

deutschen Bundesnetzagentur (im Folgenden „Bundesnetzagentur") gemäß Artikel  10 

Absatz  6 der  Richtlinie 2009/73/EG1  (im Folgenden „Gasrichtlinie") betreffend  die 

Zertifizierung dreier interessierter Betreiber  der  Nordeuropäischen Erdgas-Leitung (im 

Folgenden  „NEL")  als Fernleitungsnetzbetreiber („FNB") ein. 

Nach Artikel  3  Absatz  l  der  Verordnung (EG) Nr.  715/20092  (im Folgenden 

„Gasverordnung") muss  die  Kommission  die  übermittelten Beschlussentwürfe prüfen und  der 

zuständigen nationalen Regulierungsbehörde ihre Stellungnahme bezüglich ihrer 

Vereinbarkeit mit Artikel  10  Absatz  2  und mit Artikel  9 der  Gasrichtlinie übermitteln. 

II. BESCHREIBUNG  DER  NOTIFIZIERTEN BESCHLUSSENTWÜRFE 

Die  NEL  verbindet  die  unterseeische Nordstream-Pipeline,  die in  Greifswald  in 

Norddeutschland das Festland erreicht, mit  den  bestehenden Fernleitungsnetzen im Westen 

Deutschlands. Sie ist  440 km  lang und hat eine jährliche Kapazität  von 22  Mrd.  m3  Erdgas. 

Mit ihrem Bau wurde im Jahr  2011  begonnen. Derzeit ist sie teilweise betriebsbereit, im 

November  2013  dürfte sie  in  vollem Umfang eingesetzt werden können. 

Die  gesamte  NEL  ist Eigentum_  der  drei antragstellenden Betreiber:  NEL  Gastransport GmbH 

(im Folgenden  „NEL GT"),  Gasunie Ostseeanbindungsleitung GmbH (im Folgenden 

„GOAL")  und Fluxys  Deutschland  GmbH (im Folgenden „Fluxys  Deutschland").  Alle drei 

Unternehmen gehören Unternehmensgruppen  an, an  denen ein weiterer zertifizierter FNB  in 

Deutschland  beteiligt ist. 

NEL GT  ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft  der  W&G Beteiligungs-GmbH &  

Co. KG, die  auch das Mutterunternehmen  von  (u.  a.)  GASCADE ist, einem FNB,  der  gemäß 

dem Modell  des  unabhängigen Femleitungsnetzbetreibers (im Folgenden „ITO") zertifiziert 

ist.  Die  Anteile  der  W&G Beteiligungs-GmbH &  Co. KG  werden einerseits zum Teil  von der 

Wintershall Erdgas Beteiligungs-GmbH  (50,02  %) gehalten,  die  ihrerseits  der  Wintershall 

Holding  GmbH gehört, einem Unternehmen,  [BUSINESS SECRET]  Tochterunternehmen  der 

BASF  SE)  steht; andererseits befmdet sich  die  W&G teilweise im Eigentum  der  GAZPROM 

Germania GmbH  (49,98  %), deren Alleingesellschafter  die 000  GAZPROM  export  ist, 

deren Anteile wiederum  von der  lAI GAZPROM gehalten werden. 

Richtlinie 2009/73ГEG  des  Europäischen Parlaments und  des Rates  vom  13.  Juli  2009  über gemeinsame 

Vorschriften für  den  Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung  der  Richtlinie 2003/55/EG, AB1.  L  211 

vom  14.8.2009, s. 94. 
Verordnung (EG) Nr.  715/2009 des  Europäischen Parlaments und  des Rates  vom  13.  Juli  2009  über  die 

Bedingungen für  den  Zugang zu  den  Erdgasfernleitungsnetzen und zur Aufhebung  der  Verordnung 

(EG) Nr.  1775/2005,  ABI.  L  211  vom  14.8.2009,  S.  36. 
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GOAL  ist eine Schwestergеsеllschaft  der  Gasunie  Deutschland Transport Services  GmbH, ein 
als eigentumsrechtlich entflochtener FNB zertifiziertes Unternehmen  in Deutschland.  Beide 
Unternehmen sind letztlich Tochterunternehmen  der  N.V. Nederlandse Gasunie (im 
Folgenden „Gasunie")  mit  Sitz  in  Groningen (Niederlande). Gasunie ist ein Gasunternehmen, 
das im Bereich  der  Gasinfrastruktur  und  nicht  in der  Gasförderung oder -versorgung tätig ist. 
Es  gehört dem niederländischen Staat,  der seine  Gesellschafterrechte  über  das niederländische 
Finanzministerium wahrnimmt. Ein weiteres Tochterunternehmen  der  Gasunie ist Gas 
Transport Services  B.V. (im Folgenden „GTS"), ein eigentumsrechtlich entflochtener FNB, 
dessen Zertifizierung durch  die  niederländische Regulierungsbehörde derzeit läuft. 

Fluxys  Deutschland  ist eine Tochtergesellschaft  der  Fluxys  Europe  B.V.,  der  auch  die 
Fluxys TENP gehört, ein deutscher FNB,  der  nach dem Modell  der  eigentumsrechtlichen 
Entflechtung zertifiziert ist. Fluxys  Europe  B.V. ist wiederum Teil  der  Fluxys S.A.,  der 
Holdinggesellschaft,  die  auch Eigentümerin  des  belgischen Übertragungsnetzbetreibers 
Fluxys  Belgium  ist, eines nachdem Modell  der  eigentumsrechtlichen Entflechtung  in  Belgien 
zertifizierten FNB. 

Jeder  der  drei Eigentümer hat entsprechend seiner relativen Beteiligung  die 
Vermarktungsrechte für einen Teil  der  Gesamtkapazität  der  NEL: NEL GT  [BUSINESS 
SECRET], GOAL [BUSINESS  SECRET]und Fluxys  Deutschland  [BUS]NESS sECRET]. 
Da es  sich bei  der  NEL  um eine einzige Rohrleitung handelt, kann  der  technische Betrieb 
durch  die  Eigentümer nicht unabhängig voneinander stattfinden.  Die  Parteien haben sich 
daher darauf geeinigt, dass  [BUSINESS SECRET]  diesen nach Fertigstellung  der  Leitung auf  
der  Grundlage einer zu schließenden Betriebsvereinbarung übernimmt. 

Die  Kommission hat bereits zur Zertifizierung deutscher FNB  in  Fällen Stellung genommen, 
in  denen eine Rohrleitung  von  mehreren Betreibern „gemeinsam" genutzt wurde („Pipe-in-
Pipе"-Konzept).3  In  solchen Fällen betonte  die  Kommission, dass sichergestellt  sein  muss, 
dass  es  sich bei allen Parteien,  die  gemeinsam Eigentümer  der  Infrastruktur sind, um 
unabhängige FNB handelt  und  alle  über  Rechte verfügen,  die  denen eines  Pipeline-
Eigentümers entsprechen.  Der  vorliegende Fall ist vergleichbar (wenn auch nicht identisch) 
mit  einem „Pipе-in-Pipe"-System, bei dem eine spezielle Tochtergesellschaft Eigentümerin 
der Pipeline  ist  und  die  Muttergesellschaften  über  die  Zertifizierung verfügen. Im Fall  der 
NEL  sind  die  Betreiber  die  unmittelbaren Eigentümer ihrer jeweiligen Infrastrukturabschnitte 
(„Bruchteilseigentum"), weshalb sie als Betreiber eines Teils eines größeren Netzes 
zertifiziert sind. Dennoch bleiben  die  Grundsätze  der  Stellungnahmen zum  „Pipe-in-Pipe"-
Konzept hinsichtlich  der  Möglichkeiten  der  Fernleitungsnetzbetreiber, ihren Abschnitt  des 
Netzes unabhängig zu betreiben, zu warten  und  auszubauen, auch im Falle  von  NEL  relevant, 
da  gewährleistet werden muss, dass  die Pipeline  unabhängig  und  im Interesse ihrer 
unabhängigen Eigentümer betrieben wird.  Die  Kommission ist davon überzeugt, dass im 
vorliegenden Fall diese Grundsätze eingehalten werden. 

Im Hinblick auf  die  Einhaltung  der  Vorschriften  über  die  Entflechtung  der 
Übertragungsnetzbetreiber haben  GOAL  und  Fluxys  Deutschland  einen Antrag auf 
Zertifizierung nach dem Modell  der  eigentumsrechtlichen Entflechtung gemäß Artikel  9 der 

3 Siehe  u.  a.:  Stellungnahme  der  Kommission zum Beschlussentwurf  der  BNetzA über  die  Zertifizierung 
der  GRTgaz  Deutschland  GmbH vom  6.  September  2012,  С(2012)  6257;  Stellungnahme  der 
Kommission zum Beschlussentwurf  der  BNetzA über  die  Zertifizierung  von  jordgas vom  6.  September 
2012,  С(2012)  6255;  Stellungnahme  der  Kommission zum Beschlussentwurf  der  BNetzA über  die 
Zertifizierung  der  Gasunie  Transport  vom  3.  Dezember  '2012,  С(2012)  9102;  Stellungnahme  der 
Kommission zum Beschlussentwurf  der  BNetzA über  die  Zertifizierung  von  Thyssengas vom 
30.  Januar  2013,  С(2013)  570. 
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Gasrichtlinie gestellt.  NEL GT  wählte das  in  Artikel  9  Absatz  8  Buchstabe  b der  Gasrichtlinie 
genannte ITO-Modell. 

Die  Bundesnetzagentur hat geprüft, ob  und  in  welchem Umfang  die  drei antragstellenden 
FNB  die  geltenden Entflechtungsvorschriften einhalten,  die in den  deutschen 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung  der  Gasrichtlinie  in  nationales Recht,  dem 
Energiewirtschaftsgesetz („EnWG")4  niedergelegt sind. 

Die  Bundesnetzagentur gelangte zu dem Schluss, dass  GOAL  und  Fluxys  Deutschland die 
Anforderungen  des  Modells  der  eigentumsrechtlichen Entflechtung erfüllen, sofern sie  der 
Bedingung entsprechen,  die  Bundesnetzagentur  über  (Anderungen  der) 
Zertifizierungsentscheidungen  der  niederländischen  und  belgischen Regulierungsbehörden 
bezüglich GTS  und  Fluxys  Belgium  zu unterrichten.  Die  Kommission hat keine Einwände 
gegen diese beiden Antragsteller  und  teilt  die  Einschätzung  der  Bundesnetzagentur. 

Nach Auffassung  der  Bundesnetzagentur kommt  NEL GT  den  Anforderungen  des  ITO-
Modells nach, sofern einige Auflagen erfüllt werden.  Der  Beschluss  über  die  Zertifizierung 
von  NEL GT  (Entwurf) ergeht vorbehaltlich folgender Auflagen: 

„a) Die  Geltung  von  Konzernrichtlinien  des  BASF-Konzerns ist für  die 
Antragstellerin spätestens sechs Monate nach Erteilung  der  Zertifizierung 
aufzuheben. 

Soweit keine Aufhebung durch  die  BASF  SE  erfolgt, genügt hierzu  die  Erklärung  der 
Antragstellerin,  die  Konzernrichtlinien nicht länger anzuwenden. 

b)[BUSINESS SECRET] 

c) Die  Antragstellerin wird verpflichtet, spätestens sechs Monate nach Erteilung  der 
Zertifizierung  die  Verträge  der  Unternehmensleitung dahingehend zu ändern, dass 
die  Beachtung  von  Konzernrichtlinien  des  BASF-Konzerns nicht gefordert wird. 

Die  Antragstellerin wird verpflichtet, spätestens sechs Monate nach Erteilung  der 
Zertifizierung sicherzustellen, dass alle Personen,  die der  Unternehmensleitung im 
Sinne  des  §  3  Nr.  33a  EnWG angehören, unmittelbar bei  der  Antragstellerin 
angestellt sind. 

e) Die  Antragstellerin wird verpflichtet, spätestens sechs Monate nach Erteilung  der 
Zertifizierung  die  Gewährung  [BUSINESS SECRET] an die  betroffenen Personen 
der  Unternehmensleitung  der  Antragstellerin einzustellen.  Die  Antragstellerin hat zu 
gewährleisten, dass  die  betroffenen Personen  der  Unternehmensleitung  die 
[BUSINESS SECRET]  Anteile bis zum  31.03,.2016  veräußern. 

f) [BUSINESS SECRET] 

III.  ANMERKUNGEN 

Ausgehend  von der  vorliegenden Notifizierung ninшјt  die  Kommission zum 
Beschlussentwurf wie folgt Stellung: 

1. Wahl des  ITO-Modells durch  NEL GT 

Nach Artikel  9  Absatz  8 der  Gasrichtlinie kann das ITO-Modell  in  Fällen angewandt werden, 
in  denen das Fernleitungsnetz  am 3.  September  2009  einem vertikal integrierten Unternehmen 

4 Gesetz über  die  Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz — EnWG) i.d.F.  von 
Artikel  2 des  Gesetzes vom  16.1.2012,  BGBl.  I s. 74. 
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(im Folgenden „VIU") gehörtes  In  ihrem Auslegungsvermerk zur Entflechtung erklärte  die 
Kommission: 

Das ISO-Modell und das ITO Modell können für einen bestimmten FNB/C1NB nur 
gewählt werden, wenn das Fernleitungs-/Übertragungsnetz mit Inkrafttreten  der 
Richtlinien,  d. h.  am 3.  September  2009,  einem vertikal integrierten Unternehmen 
gehörte (Artikel  9  Absatz  8) der  Elеktrizitäts- und  der  Gasrichtlinie). 

(..) Bei neuen Übertragungsnetzen, insbesondere Netzen,  die am 3.  September  2009 
noch nicht existierten, ist  die  Regelung für  die  eigentumsrechtliche Entflechtung 
anzuwenden. (Úbersеtzung,)б 

Der  Hauptgrund dafiir, dass nur  die  bereits bestehenden FNB/QNB das ITO-Modell wühlen 
können, ist  die  Vermeidung einer  Situation, in der  VЮ keine andere  Wahl  hätten, als ihre 
Fernleitungs-/Übertragungsanlagen zu verkaufen. Diese Unternehmen konnten über 
Durchffhrungsvorschriften  die  Möglichkeit erhalten,  die  Entflechtung im Wege  der 
Anwendung  von  Verhaltensmaßregeln umzusetzen, um einen wirksamen unabhängigen 
Betrieb ihrer Fernleitungs-/Übertragungsanlagen sicherzustellen. Für künftige FNB/ÜNB ist 
der  Rechtsrahmen jedoch klar: Sie müssen  die.  Vorschriften für  die  eigentumsrechtliche 
Entflechtung einhalten. 

Die  Kommission stellt fest, dass  die  betroffene Fernleitung  (NEL)  am 3.  September  2009 
noch nicht existierte und noch keine endgültige Investitionsentscheidung getroffen worden 
war. Mit dem Bau  der  NEL  wurde im März  2011  begonnen;  die Pipeline  wird im November 
2013  voll einsatzfähig sein. 

In  ihrem vorläufigen Beschluss argumentiert  die  Bundesnetzagentur, dass trotz  der  Tatsache, 
dass  die  NEL  am 3.  September  2009  noch nicht  in  Betrieb war, für  NEL GT  das ITO-Modell 
noch eine  Option  ist, da  die  NEL  als Erweiterung  des  GASCАDE-Netzes angesehen werden 
kann.  Die Pipeline  wurde als Verbindung zwischen  der  Nordstream-Pipeline und  (u.  a.)  dem 
Netz GASCАDE geplant. 

Die  Kommission kann dieser  Argumentation  aus zwei Gründen nicht folgen. Erstens hatte 
nach Auffassung  der  Kommission kein separater FNB fUr Eigentum und Betrieb  des 
relevanten Abschnitts  der  NEL  geschaffen werden müssen, wenn  es  sich bei diesem 
tatsachlich nur um eine Erweiterung  des  GASCADE-Netzes handeln würde.  In  diesem Fall, 
d. h.  wenn  der  relevante  NEL-Abschnitt Eigentum  von  GASCADE wäre und  von  diesem 
betrieben würde, hätte  die  Zertifizierung  von  GASLADE als ITO auch  den  relevanten 
Abschnitt  der  NEL  abgedeckt.  Die  Kommission ist generell  der  Auffassung, dass 
Erweiterungen bestehender Fernleitungs-/Übertragungsnetze vom existierenden Betreiber 
dieser Netze betrieben werden sollten, damit  der  durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
verursachte Aufwand gering gehalten und ein effizienter und kostenwirksamer Betrieb  des 
Netzes gewährleistet ist. 

Zweitens war mit  der  Verabschiedung  der  Gasrichtlinie im Juli  2009  und ihrem Inkrafttreten 
am 3.  September  2009  durch  den  geltenden Rechtsrahmen klar festgelegt, dass für neue 
Fernleitungsnetze nur das  OU-Modell (eigentumsrechtliche Entflechtung) zur Verfügung 
steht. Somit sollte  NEL GT  — ein neuer, separater FNB,  der  nach dem  3.  September  2009 

Siehe dazu auch Erwägungsgrund  14 der  Gasrichtlinie. 
The Unbundling regime  (Entflechtungsregelung), Arbeitsunterlage  der  Kommissionsdienststellen vom 
22.  Januar 2010, 
http://ec.europa.eu/enerav/2äs electricity/interpretative notes/doc/implementation notes/2010  01 21  t  
he unbundling  regime.pdf  
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gegründet wurde — eine Zertilzierung nach dem  OU-Modell (und nicht nach dem ITO-
Modell) beantragen. 

2. Definition eines VIU 

In  Ergänzung. ihrer Anmerkungen zu dem vorläufigen Beschluss möchte  die  Kommission 
neben  den  obigen Einwänden gegen  die Wahl des 10 -Modells für  NEL GT  der 
Vollständigkeit halber auch ihre Bedenken bezüglich  der  Definition  des  VN anführen. 

In  Artikel  2  Absatz  20 der  Gasrichtlinie wird  der  Begriff „vertikal integriertes Unternehmen" 
definiert als „ein Erdgasunternehmen oder eine Gruppe  von  Unternehmen,  in der  ein  und 
dieselbe(n) Person(en) berechtigt ist (sind), direkt oder indirekt Kontrolle auszuüben, wobei 
das betreffende Unternehmen bzw.  die  betreffende Gruppe  von  Unternehmen mindestens eine 
der  Funktionen Fernleitung, Verteilung,  LNG  oder Speicherung  und  mindestens eine  der 
Funktionen Gewinnung oder. Lieferung  von  Erdgas wahrnimmt".  Die  Definition  des  VIU ist 
für  die  Anwendung einer erheblichen Anzahl  von  Bestimmungen  des  ITO-Modells  relevant, 
mit  dem angestrebt wird,  die  Möglichkeiten  der  Beeinflussung  des  ITO durch  seine 
Muttergesellschaften einzuschränken. 

In  ihrer Stellungnahme zu GASCADE konnte  die  Kommission  der Argumentation der 
Bundesnetzagentur nicht zustimmen,  die  zum . Ausschluss  der  eigentlichen 
Muttergesellschaften  von  GASLADE, nämlich BASF  SE  und  OAO GAZPROM, aus dem 
Kreis  der  relevanten VN geführt hatte.  Die  Kommission ist  der  Auffassung, dass  der  Umfang 
des  VN nicht geografisch beschränkt werden sollte. Im Fall  der  BASF  SE  vertrat  die 
Kommission  den  Standpunkt, dass  die  Tatsache, dass  die  BASF  SE  begrenzte Mengen  an 
Elektrizität nur für  den  eigenen Verbrauch erzeugt, für  die  Festlegung  des  Umfangs  des  VIU 
nicht  relevant  ist. 

In  ihrem vorläufigen Beschluss zu  NEL GT  sieht sich  die  Bundesnetzagentur  mit  den  gleichen 
Fragen konfrontiert. Im Fall  der  BASF  SE  wird erneut argumentiert, dass nur  die  Wintershall-
Gruppe Teil  des  VN ist,  da  sie als einzige innerhalb  der  größeren Gruppe  die  Gewinnung 
oder Lieferung  von  Erdgas betreibt.  Die  Kommission ist  der  Auffassung, dass  die  Regeln  des 
ITO,  die  für das VIU gelten, auf alle Unternehmen  der  Gruppe anwendbar sind,  die  Teil  des 
VN sind, unabhängig davon, ob sie selbst Aktivitäten im Zusammenhang  mit  der  Lieferung 
oder Gewinnung/Erzeugung  von  Gas oder Strom durchführen.  Die  Definition  des  VN 
umfasst  die  gesamte wirtschaftliche Einheit oder Gruppenstruktur,  der der  ITO angehört. 
Wäre  der  Umfang  des  VIU auf  die  Unternehmen  der  Gruppe, zu  der  auch  der  ITO gehört, 
beschränkt,  die  Aktivitäten im Zusammenhang  mit  der  Lieferung oder Gewinnung/Erzeugung 
von  Gas oder Strom, durchführen, könnten  die  Entflechtungsvorschriften leicht durch  die 
Schaffung zusätzlicher Tochterunternehmen umgangen werden,  die  derartige Tätigkeiten 
nicht ausfUhren  und  lediglich dafür genutzt werden,  den  ITO auf eine Weise zu beeinflussen, 
die  nach dem ITO-Modell verboten ist.  Die  Kommission stellt fest, dass  die  BASF  SE  zwar 
selbst möglicherweise kein Interesse daran hat, Einfluss auf  die  Entscheidungsfmdung  des 
NEL GT  zu nehmen,  uni  eigene. Interessen zu fördern; sie hat jedoch als Miteigentümerin  der 
Wintershall-Gruppe ein solches Interesse.  Die  Kommission unterstreicht daher erneut, dass 
die  gesamte BASF-Gruppe  und  alle unter ihrer Kontrolle stehenden Gesellschaften Teil  des 
VN sind  und  auf  den  ITO keinen Einfluss ausüben dürfen,  der den  anwendbaren 
Bestimmungen widerspricht. 

Im Falle  der  IAl GAZPROM ist  die Argumentation der  Bundesnetzagentur unverändert; sie 
basiert weiterhin auf  der  Definition  des  Begriffs VIU  in den  deutschen Rechtsvorschriften, 
wonach offensichtlich Unternehmen,  die  außerhalb  der  Europäischen  Union  ansässig sind,  in 
jedem Fall  und  ohne erkennbaren Grund  von der  Definition ausgeschlossen sind.  Die 
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Kommission bezweifelt, dass durch diese Rechtsvorschriften  die  Gasrichtlinie 
ordnungsgemäß umgesetzt wird. 

In  beiden Fallen merkt  die  Bundesnetzagentur jedoch ans  dass  es  irrelevant sei, ob  die  beiden 
Unternehmen Teil  des  VN sind, da sie  in der Praxis  kaum Einfluss auf  den  ITO ausübten und 
dort, wo  dies der  Fall sei — wie bei  den  vorgenannten BASF  SE-Konzernrichtlinien —  die 
Vorgaben  der  Bundesnetzagentur  dies  bereits untersagten. Ferner gebe  es  keinerlei 
Vereinbarungen zwischen BASF  SE  oder OAO GAZPROM und dem ITO. 

Die  Kommission kann dieser  Argumentation  nicht folgen.  Die  Tatsache, dass  es  nach  der 
derzeitigen  Praxis  keine förmliche Einflussnahme  der  beiden Mutterunternehmen gibt, ist 
keine Garantie für  die  Zukunft. Mit  den  ITO-Regeln soll sichergestellt werden, dass  die 
Muttergesellschaft,  die  ein Interesse daran hat,  den  FNB/ÜNB  in  einer Weise zu beeinflussen, 
die  für sie als Lieferant oder Produzent günstig ist, nicht  die  Möglichkeit dazu hat. Daher ist 
es  wichtig, dass sowohl  die  BASF  SE  als auch  die  lAI GAZPROM als Teil  des  VN 
angesehen werden und somit verpflichtet sind,  die  Bestimmungen für VN gemäß Kapitel  IV 
der  Gasrichtlinie einzuhalten. 

Darüber hinaus werden diesbezügliche Probleme durch  die  Vorgaben  der  Bundesnetzagentur 
nicht zufriedenstellend gelöst.  Die  Kommission wiederholt ihre Anmerkung  in der 
Stellungnahme zu GАSCADE im Zusammenhang mit  der  oben genannten Bedingung  e), 
worin  die  Bundesnetzagentur vorschreibt, dass Anteile  am  VIU,  die  sich im Besitz  der 
Unternehmensleitung befmden und  von den  betroffenen Personen vor dem  3.  März  2012 
erworben wurden, veraußert werden müssen, jedoch mit einer Frist bis zum  31.3.2016. Die 
Bundesnetzagentur verweist auf  die  deutschen Umsetzungsvorschriften,  die dies  ausdrücklich 
vorschreiben. Für Mitarbeiter,  die  nicht  der  Unternehmensleitung angehören, gibt  es  keine 
Verpflichtung zur Veräußerung  von  Anteilen  am  VN.  Die  Kommission bezweifelt, dass  die 
deutschen Umsetzungsvorschriften mit  der  Gasrichtlinie übereinstimmen, und stellt fest, dass 
sie  in  bestimmten Fallen  die  tatsächliche Unabhangigkeit  des  ITO untergraben könnten. 

Die  Kommission fordert  die  Bundesnetzagentur auf,  in  ihrem endgültigen Beschluss zu 
verlangen, dass [BUS]NESS  SECRET] an die  Unternehmensleitung unmittelbar  am Tag des 
endgültigen Zertifizierungsbeschlusses endet und dass  die  Unternehmensleitung ihre Antéile 
am  VIU so rasch wie möglich veräußert oder zumindest einem unabhängigen Treuhander 
überantwortet. 

IV. FAZIT 

Nach Artikel  3  Absatz  2 der  Gasverordnung berücksichtigt  die  Bundesnetzagentur  die 
vorstehenden Anmerkungen  der  Kommission bei ihrem endgültigen Beschluss über  die 
Zertifizierung  der  NEL-Betreiber, insbesondere  von  NEL GT,  so weit wie möglich und 
notifiziert diesen Beschluss  der  Kornmission. 

Die  Stellungnahme  der  Kommission zu  der  vorliegenden Notifizierung berührt nicht etwaige 
künftige Stellungnahmen gegenüber nationalen Regulierungsbehörden zu anderen 
notifizierten Maßnahmenentwürfen im Bereich  der  Zertifrzierung oder Stellungnahmen 
gegenüber für  die  Umsetzung  der  EU-Rechtsvorschriften zuständigen nationalen Behörden im 
Zusammenhang mit  der  Vereinbarkeit nationaler Umsetzungsmaßnahmen mit dem EU-Recht. 

Die  Kommission. wird dieses Dokument auf ihrer Website veröffentlichen. Sie betrachtet  die 
hierin enthaltenen Informationen nicht als vertraulich. Ist  die  Bundesnetzagentur  der  Ansicht, 
dass dieses Dokument nach. EU-Recht und nationalen Rechtsvorschriften über das 
Geschaftsgeheimnis vertrauliche Informationen enthalt,  die  vor  der  Veröffentlichung 
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gestrichen werden sollten, sollte sie  dies der  Kommission innerhalb  von  fünf Arbeitstagen 
nach Eingang dieses Dokuments mitteilen. Eine solche Mitteilung ist zu begründen. 

Geschehen zu Brüssel  am 18.10.2013 

Für  die  Kommission 
Maria  Damanaki 
Mitglied  der  Kommission 
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Kartellrecht: Kommission erlegt Gazprom bindende Verpflichtungen auf, um 
die  freie Lieferung  von  Erdgas zu Wettbewerbspreisen auf  den  mittel- und 
osteuropäischen Gasmärkten zu ermöglichen 

Brüssel,  24. Mai 2018 

Die  für Wettbewerbspolitik zuständige EU-Kommissarin  Margrethe  Vestager erklärte hierzu: „Alle 
Unternehmen,  die in  Europa tätig sind, egal wo sie herkommen, müssen  die  europäischen 
Wettbewerbsvorschriften beachten.  Der  heutige Beschluss beseitigt  die von  Gazprom errichteten 
Hindernisse,  die der  freien Lieferung  von  Erdgas  in  Mittel- und Osteuropa im Wege stehen.  Aber  nicht 
nur das - mit dem Beschluss wird Gazprom auch ein maßgeschneidertes Regelwerk für sein künftiges 
Verhalten vorgegeben.  Er  verpflichtet Gazprom,  positive  Schritte zu unternehmen, um  die  Gasmärkte 
in der  Region weiter zu integrieren und zur Verwirklichung eines echten Energiebinnenmarkts  in  Europa 
beizutragen. Und er gibt Gazprom-Kunden  in  Mittel- und Osteuropa ein wirksames  Instrument an die 
Hand, mit dem sie sicherstellen können, dass sie Wettbewerbspreise zahlen. 

Wie immer geht  es in  diesem Fall nicht um  die  Herkunft  des  Unternehmens, sondern um das für  die 
europäischen Verbraucher uni Unternehmen günstigste Ergebnis.  Die  Sache ist damit aber noch nicht 
erledigt - heute beginnt lediglich  die  Durchsetzung  der  Gazprom auferlegten Verpflichtungen." 

Gazprom ist  in  einer Reihe mittel- und osteuropäischer Länder  der  marktbeherrschende 
Erdgaslieferant. Im April  2015  übermittelte  die  Kommission Gazprom eine Mitteilung  der 
Beschwerdepunkte. Darin vertrat  die  Kommission  die  vorläufige Auffassung, dass das Unternehmen 
gegen  die  EU-Kartellvorschriften verstieß, da  es  eine umfassende Strategie zur Abschottung  der 
Gasmärkte  in den  nationalen Grenzen  von  acht Mitgliedstaaten (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, 
Polen, Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn) verfolgte. Dank dieser Strategie konnte Gazprom 
möglicherweise  in  fünf dieser Länder (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen und Polen) überhöhte 
Gaspreise  in  Rechnung stellen. 

Der  heutige Beschluss  der  Kommission setzt diesem Verhalten  von  Gazprom ein Ende. Darüber hinaus 
wird Gazprom eine detaillierte Regelung vorgegeben,  die seine  Tätigkeit auf  den  mittel- und 
osteuropäischen Gasmärkten erheblich verändern wird: 

- Keine vertraglichen Hindernisse mehr  fur die  freie Lieferung  von  Erdgas: Gazprom muss 
die  Beschränkung  des  grenzüberschreitenden Weiterverkaufs  von  Gas,  die es  seinen Kunden 
auferlegt hat, beseitigen. 

- Verpflichtung zur Erleichterung  der  Lieferung  von  Erdgas nach und aus isolierten 
Märkten: Gazprom wird  die  Lieferung  von  Erdgas nach und aus Teilen Mittel- und Osteuropas 
ermöglichen,  die  mangels Gasfernleitungen noch nicht  an die  Netze anderer Mitgliedstaaten 
angebunden sind, nämlich  die  baltischen Staaten und Bulgarien. 

- Strukturiertes Verfahren zur Sicherstellung wettbewerbsbestimmter Gaspreise: Gazprom-
Kunden wird ein wirksames  Instrument an die  Hand gegeben, mit dem sie sicherstellen können, 
dass  die  ihnen  in  Rechnung gestellten Gaspreise dem Preisniveau  der  wettbewerbsbestimmten 
westeuropäischen Gasmärkte insbesondere  an  Flüssiggas-Hubs entsprechen. 

- Keine Nutzung  der  marktbeherrschenden Stellung bei  der  Gaslieferung:Gazprom darf 
Vorteile  in  Bezug auf  die  Gasinfrastruktur,  die es  durch Einsatz seiner Marktposition bei  der 
Gaslieferung  von  Kunden erlangt haben könnte, nicht nutzen. 

Zusammengenommen werden mit diesen Verpflichtungen  die  wettbewerbsrechtlichen Bedenken  der 
Kommission ausgeräumt und deren Ziele im Hinblick auf  die  Ermöglichung  der  freien Lieferung  von 
Erdgas zu Wettbewerbspreisen  in  Mittel und Osteuropa erreicht. 

Die  Kommission hat daher beschlossen, diese Verpflichtungen (sogenannte 
„Verpflichtungszusagen")  fur  Gazprom für rechtlich bindend zu erklären (Artikel  9 der  EU  
Kartellverordnung  1/2003). 

Falls  das Unternehmen einer dieser Verpflichtungen nicht nachkommt, kann  die  Kommission eine 
Geldbuße  in  Höhe  von  bis zu  10  %  seines  weltweiten Jahresumsatzes verhängen, ohne einen Verstoß 
gegen  die  EU-Kartellvorschriften feststellen zu müssen. 
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Wirksamer Wettbewerb auf  den  mittel- und osteuropäischen Gasmärkten hängt jedoch nicht nur  von 
der  Durchsetzung  des  EU-Wettbewerbsrechts ab, sondern auch  von  Investitionen  in die  Diversifizierung 
der  Gasversorgung, zielführenden europäischen und nationalen Rechtsvorschriften im Energiebereich 
sowie deren ordnungsgemäßer Anwendung. Deshalb gehört  der  Aufbau einer europäischen  
Enerqieunion zu  den  wichtigsten Prioritäten  der  Kommission. 

GAZPROM muss ungehinderten Gasfluss 
zu wettbewerhsfähigeп Preisen ermög[iсheri 

Keiпе Einschränkungen  fur 
gгeпzübеrsthreiteпde Gasiiusse 

© Auf Ersuchen muss Gas  in die 
bzw_ aus  den  Markten ohne 
Verbindungen mit  den  EU-

 

Nad~bariäлdern geliefert werden 

® Auf Ersuchen muss.die Gestaituпg 
дег Gaspreise im Еºrdcksng  nit den 
wettbewertкbestimmten 
westeuropäische,n Richtprejsen . 
е  rfo lgen 

Die  Verpflichtungen  von  Gazprom im Einzelnen 

Um  die  wettbewerbsrechtlichen Bedenken  der  Kommission auszuräumen, muss Gazprom eine Reihe 
von  Verpflichtungen erfüllen, mit denen  die  freie Lieferung  von  Erdgas zu Wettbewerbspreisen  in  ganz 
Mittel- und Osteuropa sichergestellt werden soll. Diese Gazprom auferlegten Verpflichtungen gelten 
acht Jahre. 

Sie tragen  den  Rückmeldungen  von  Interessenträgern im Rahmen eines im März  2017  eingeleiteten  
Markttests Rechnung,  den die  Kommission zu einer früheren Fassung  der  Verpflichtungsangebote 
durchgeführt hat.  Der  Markttest erbrachte zahlreiche Stellungnahmen eines breiten Spektrums  von 
Interessenträgern (darunter Regierungen, nationale Wettbewerbsbehörden, Gasgroßhändler, 
Branchenverbände und Wissenschaftler),  die  dazu beigetragen haben,  die  endgültigen Verpflichtungen 
zu präzisieren und ihre Wirksamkeit zu gewährleisten. 

1)  Gazprom muss  die  Hindernisse für  die  freie Lieferung  von  Erdgas  in  Mittel- und 
Osteuropa beseitigen 

Die  Kommission hatte Bedenken, dass Gazprom  in  seinen Lieferverträgen mit Großhändlern und 
einigen industriellen Abnehmern  in  allen acht Mitgliedstaaten (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, 
Polen, Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn) territoriale Beschränkungen festgelegt haben 
könnte. Zu solchen Beschränkungen gehören Ausfuhrverbote und Klauseln, nach denen das erworbene 
Gas  in  einem bestimmten Gebiet verbraucht werden muss (Klauseln zum Bestimmungsort), sowie 
weitere Maßnahmen,  die die  grenzüberschreitende Lieferung  von  Erdgas verhindern. 

Deshalb hat Gazprom nach dem Beschluss  der  Kommission alle derartigen vertraglichen 
Hindernisse für  die  freie Lieferung  von  Erdgas auf  den  mittel- und osteuropäischen Gasmärkten 
zu beseitigen, unabhängig davon, ob sie grenzüberschreitende Verkäufe unmöglich oder lediglich 
finanziell weniger attraktiv machen. Auch wird Gazprom solche Klauseln  in  Zukunft nicht 
wiedereinführen. 

Zudem muss Gazprom  seine  Vertragsbestimmungen über  die  Gasüberwachung und messung  in 
Bulgarien anpassen,  die den  bulgarischen Gasmarkt  von den  benachbarten EU-Gasmärkten isoliert 
haben. Damit wird  die  Übertragung  der  Kontrolle  von  Gazprom auf  den  bulgarischen Betreiber  der 
Gasfernleitungsinfrastruktur ermöglicht. Nach dem Markttest hat Gazprom eine Reihe technischer 
Aspekte präzisiert, damit  die  Verpflichtung ihre volle Wirkung entfalten kann. 

Mit diesen Verpflichtungen werden  die von  Gazprom errichteten vertraglichen Hindernisse beseitigt,  die 
der  freien Lieferung  von  Erdgas  in  Mittel- und Osteuropa im Wege stehen. 
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2) Gazprom muss aktiv zur Integration  der  Gasmärkte  in  Mittel- und Osteuropa beitragen 

Damit Gas tatsächlich  in  ganz Mittel- und Osteuropa frei fließen kann, muss auch eine Infrastruktur für 
seinen  Transport  vorhanden sein, nämlich Gasfernleitungen zwischen  den  nationalen Gasmärkten. Eine 
solche Infrastruktur besteht bereits  in  Polen,  der  Slowakei,  der  Tschechischen Republik und Ungarn. 
Infrastrukturen,  die  Bulgarien, Estland, Lettland und Litauen mit benachbarten EU-Gasmärkten 
verbinden, stehen allerdings noch nicht  in  ausreichendem Umfang zur Verfügung.  Dies  begrenzt  die 
Möglichkeit für Gazprom-Kunden, Gas  in  diese Länder weiterzuverkaufen oder aus diesen Ländern zu 
beziehen, selbst wenn  es  ungenutzte Mengen gibt. 

Gazprom wird nun  die  fehlenden Gasfernleitungen dadurch,, ersetzen", dass  es  bestimmten Kunden 
die Option  einräumt, Gas  an  diese Länder und aus diesen Ländern liefern zu lassen. 
Insbesondere können Kunden,  die  Gas gekauft haben, das ursprünglich nach Polen,  in die  Slowakei 
oder nach Ungarn geliefert werden sollte, dieses Gas  von  Gazprom stattdessen ganz oder teilweise 
nach Bulgarien und/oder  in die  baltischen Staaten liefern lassen (und umgekehrt): 

-  Swap-Angebot für ein breites Spektrum  von  Gazprom-Kunden: Gazprom hat diese  Option 
Kunden anzubieten,  die  mit Gazprom Verträge über  die  Lieferung  von  Erdgas  an  bestimmte 
Lieferstellen  in  Mittel- und Osteuropa geschlossen haben (oder schließen werden). Dieses Angebot 
gilt nach dem Markttest für Verträge mit einer Laufzeit  von  mindestens  18  Monaten. Bei 
kurzfristigeren Verträgen wäre  der  Mechanismus nicht praktikabel, da Verträge über 
Gaslieferungen  an  eine neue Lieferstelle eine Mindestlaufzeit  von  zwölf Monaten haben und für  die 
Kündigung gegenüber Gazprom eine Frist  von  vier Monaten gilt. 

-  Swap in  beide Richtungen möglich, nach und aus isolierten Märkten:  Die  betreffenden 
Gazprom-Kunden haben  die  Möglichkeit, ihr Gas  von  Gazprom  in die  baltischen Staaten und nach 
Bulgarien statt  an die  ursprünglich vereinbarten Lieferstellen liefern zu lassen (aus Polen oder  der 
Slowakei  in die  baltischen Staaten und aus  der  Slowakei oder Ungarn nach Bulgarien). Nach dem 
Markttest werden solche  Swaps in  beide Richtungen möglich sein.  Dies  verstärkt  die  Wirkung  des 
Mechanismus und führt zu einer besseren Integration  der  mittel- und osteuropäischen Gasmärkte. 

- Fixe, transparente Dienstleistungsgebühren für  die  Lieferung:  Die  Gebühren,  die  Gazprom 
für diese Dienstleistung  in  Rechnung stellen kann, sind fix und  transparent.  Nach dem Markttest 
wurden sie erheblich gesenkt, um  den  Mechanismus finanziell attraktiv zu machen. 

- Flexibilität bei  der  Ausubung  der Option  für  die  Kunden  von  Gazprom: Nach  den  Markttest 
können Gazprom-Kunden  von  dieser  Option  für kleinere Gasmengen  (50  Mio.  m3)  und kurzfristiger 
(vier Monate) Gebrauch machen. 

- Weniger Grunde für eine Ablehnung  des Swaps  durch Gazprom: Nach dem Markttest kann 
Gazprom  den Swap  nur ablehnen, wenn keine Fernleitungskapаzität vorhanden ist. Ein 
unabhängiger Treuhänder wird  dies  genau überwachen. 

Dieser Mechanismus ermöglicht Gaslieferungen nach und aus  den  baltischen Staaten und Bulgarien, als 
ob bereits Gasfernleitungen zu  den  benachbarten EU-Mitgliedstaaten bestünden. Schon bevor solche 
Leitungen zur Verfügung stehen, können Gazprom-Kunden somit im Interesse  der  Verbraucher und 
Unternehmen  in  Bulgarien und  den  baltischen Staaten neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen. 

3) Gazprom ist verpflichtet, ein strukturiertes Verfahren anzuwenden, das  in  Zukunft 
wettbewerbsbestimmte Gaspreise  in  Mittel- und Osteuropa gewährleistet 

Die  Kommission hatte Bedenken, dass Gazprom möglicherweise  in  fünf Mitgliedstaaten (Bulgarien, 
Estland, Lettland, Litauen und Polen) uberhöhte Preise  in  Rechnung stellen konnte. 

Deshalb gibt  der  Beschluss  der  Kommission Gazprom-Kunden mit langfristigen Verträgen  in  diesen 
Ländern ein wirksames  Instrument an die  Hand, mit dem sie sicherstellen können, dass sie künftig 
wettbewerbsbestimmte Gaspreise zahlen: 

-  Die  Kunden können einen niedrigeren Preis verlangen, wenn ihr Gaspreis  von 
wettbewerbsbestimmten westeuropäischen Richtpreisen abweicht:  Den  Gazprom-Kunden 
wird das vertragliche Recht eingeräumt, einen niedrigeren Gaspreis zu verlangen, wenn  der  ihnen 
in  Rechnung gestellte Preis  von  wettbewerbsbestimmten westeuropäischen Richtpreisen 
insbesondere  an  Flüssiggas-Hubs abweicht. Sie können  von  dieser  Option in  regelmäßigen 
Abständen (alle zwei Jahre) Gebrauch machen und verfügen über einen zusätzlichen  „Joker", den 
sie alle fünf Jahre einsetzen können. Nach dem Markttest können  die  bestehenden Kunden dieses 
Recht unmittelbar nach dem Erlass  des  Kommissionsbeschlusses ausüben und muss Gazprom 
dieses Recht auch neuen Kunden einräumen. 
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Kartellrecht: Kommission erlegt Gazprom bindende Verpflichtungen auf, um 
die  freie Lieferung  von  Erdgas zu Wettbewerbspreisen auf  den  mittel- und 
osteuropäischen Gasmärkten zu ermöglichen 

Brüssel,  24. Mai 2018 

Die  für Wettbewerbspolitik zuständige EU-Kommissarin  Margrethe  Vestager erklärte hierzu: „Alle 
Unternehmen,  die in  Europa tätig sind, egal wo sie herkommen, müssen  die  europäischen 
Wettbewerbsvorschriften beachten.  Der  heutige Beschluss beseitigt  die von  Gazprom errichteten 
Hindernisse,  die der  freien Lieferung  von  Erdgas  in  Mittel- und Osteuropa im Wege stehen.  Aber  nicht 
nur das - mit dem Beschluss wird Gazprom auch ein maßgeschneidertes Regelwerk für sein künftiges 
Verhalten vorgegeben.  Er  verpflichtet Gazprom,  positive  Schritte zu unternehmen, um  die  Gasmärkte 
in der  Region weiter zu integrieren und zur Verwirklichung eines echten Energiebinnenmarkts  in  Europa 
beizutragen. Und er gibt Gazprom-Kunden  in  Mittel- und Osteuropa ein wirksames  Instrument an die 
Hand, mit dem sie sicherstellen können, dass sie Wettbewerbspreise zahlen. 

Wie immer geht  es in  diesem Fall nicht um  die  Herkunft  des  Unternehmens, sondern um das für  die 
europäischen Verbraucher und Unternehmen günstigste Ergebnis.  Die  Sache ist damit aber noch nicht 
erledigt - heute beginnt lediglich  die  Durchsetzung  der  Gazprom auferlegten Verpflichtungen." 

Gazprom ist  in  einer Reihe mittel- und osteuropäischer Länder  der  marktbeherrschende 
Erdgaslieferant. Im April  2015  übermittelte  die  Kommission Gazprom eine Mitteilung  der 
Beschwerdepunkte. Darin vertrat  die  Kommission  die  vorläufige Auffassung, dass das Unternehmen 
gegen  die  EU-Kartellvorschriften verstieß, da  es  eine umfassende Strategie zur Abschottung  der 
Gasmärkte  in den  nationalen Grenzen  von  acht Mitgliedstaaten (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, 
Polen, Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn) verfolgte. Dank dieser Strategie konnte Gazprom 
möglicherweise  in  fünf dieser Länder (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen und Polen) überhöhte 
Gaspreise  in  Rechnung stellen. 

Der  heutige Beschluss  der  Kommission setzt diesem Verhalten  von  Gazprom ein Ende. Darüber hinaus 
wird Gazprom eine detaillierte Regelung vorgegeben,  die seine  Tätigkeit auf  den  mittel- und 
osteuropäischen Gasmärkten erheblich verändern wird: 

- Keine vertraglichen Hindernisse mehr für  die  freie Lieferung  von  Erdgas: Gazprom muss 
die  Beschränkung  des  grenzüberschréitenden Weiterverkaufs  von  Gas,  die es  seinen Kunden 
auferlegt hat, beseitigen. 

- Verpflichtung zur Erleichterung  der  Lieferung  von  Erdgas nach und aus isolierten 
Märkten: Gazprom wird  die  Lieferung  von  Erdgas nach und aus Teilen Mittel- und Osteuropas 
ermöglichen,  die  mangels Gasfernleitungen noch nicht  an die  Netze anderer Mitgliedstaaten 
angebunden sind, nämlich  die  baltischen Staaten und Bulgarien. 

- Strukturiertes Verfahren zur Sicherstellung wettbewerbsbestimmter Gaspreise: Gazprom-
Kunden wird ein wirksames  Instrument an die  Hand gegeben, mit dem sie sicherstellen können, 
dass  die  ihnen  in  Rechnung gestellten Gaspreise dem Preisniveau  der  wettbewerbsbestimmten 
westeuropäischen Gasmärkte insbesondere  an  Flüssiggas-Hubs entsprechen. 

- Keine Nutzung  der  marktbeherrschenden Stellung bei  der  Gaslieferung:Gazprom darf 
Vorteile  in  Bezug auf  die  Gasinfrastruktur,  die es  durch Einsatz seiner Marktposition bei  der 
Gaslieferung  von  Kunden erlangt haben könnte, nicht nutzen. 

Zusammengenommen werden mit diesen Verpflichtungen  die  wettbewerbsrechtlichen Bedenken  der 
Kommission ausgeräumt und deren Ziele im Hinblick auf  die  Ermöglichung  der  freien Lieferung  von 
Erdgas zu Wettbewerbspreisen  in  Mittel- und Osteuropa erreicht. 

Die  Kommission hat daher beschlossen, diese Verpflichtungen (sogenannte 
„Verpflichtungszusagen") für Gazprom für rechtlich bindend zu erklären (Artikel  9 der  EU-

 

Kartellverordnunci  1/2003). 

Falls  das Unternehmen einer dieser Verpflichtungen nicht nachkommt, kann  die  Kommission eine 
Geldbuße  in  Höhe  von  bis zu  10  %  seines  weltweiten Jahresumsatzes verhängen, ohne einen Verstoß 
gegen  die  EU-Kartellvorschriften feststellen zu müssen. 
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Wirksamer Wettbewerb auf  den  mittel- und osteuropäischen Gasmärkten hängt jedoch nicht nur  von 
der  Durchsetzung  des  EU-Wettbewerbsrechts ab, sondern auch  von  Investitionen  in die  Diversifizierung 
der  Gasversorgung, zielführenden europäischen und nationalen Rechtsvorschriften im Energiebereich 
sowie deren ordnungsgemäßer Anwendung. Deshalb gehört  der  Aufbau einer europäischen  
Enerqieunion zu  den  wichtigsten Prioritäten  der  Kommission. 

GAZPROM muss ungehinderten Gasfluss 
zu wettbewerьsfähigeп Preisen ermögEii✓heri 

.  л  ~ Keine Eiпschräпkuпgeп für 
grenzüberschreitende Gвsfìüsse 

© Auf Ersucheп rnuss Gas  in die 
Ьгш_ нus  den  hlärkteп ohne 
цегЬгпдипуеп тit деп EU- 
NacЭibarlапдегп geliefert werden 

® Auf Ersuchen muss  die  Gesta~tиng 
der  Gaspreise im Eáлkl3ng  nit den 
шettbëwerbsbestimmten 
цгesteuropäischeп Richtpreisen ' 
erfolgen 

Die  Verpflichtungen  von  Gazprom im Einzelnen 

Um  die  wettbewerbsrechtlichen Bedenken  der  Kommission auszuräumen, muss Gazprom eine Reihe 
von  Verpflichtungen erfüllen, mit denen  die  freie Lieferung  von  Erdgas zu Wettbewerbspreisen  in  ganz 
Mittel- und Osteuropa sichergestellt werden soll. Diese Gazprom auferlegten Verpflichtungen gelten 
acht Jahre. 

Sie tragen  den  Rückmeldungen  von  Interessenträgern im Rahmen eines im März  2017  eingeleiteten  
Markttests Rechnung,  den die  Kommission zu einer früheren Fassung  der  Verpflichtungsangebote 
durchgeführt hat.  Der  Markttest erbrachte zahlreiche Stellungnahmen eines breiten Spektrums  von 
Interessenträgern (darunter Regierungen, nationale Wettbewerbsbehörden, Gasgroßhändler, 
Branchenverbände und Wissenschaftler),  die  dazu beigetragen haben,  die  endgültigen Verpflichtungen 
zu präzisieren und ihre Wirksamkeit zu gewährleisten. 

1)  Gazprom muss  die  Hindernisse für  die  freie Lieferung  von  Erdgas  in  Mittel- und 
Osteuropa beseitigen 

Die  Kommission hatte Bedenken, dass Gazprom  in  seinen Lieferverträgen mit Großhändlern und 
einigen industriellen Abnehmern  in  allen acht Mitgliedstaaten (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, 
Polen, Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn) territoriale Beschränkungen festgelegt haben 
könnte. Zu solchen Beschränkungen gehören Ausfuhrverbote und Klauseln, nach denen das erworbene 
Gas  in  einem bestimmten Gebiet verbraucht werden muss (Klauseln zum Bestimmungsort), sowie 
weitere Maßnahmen,  die die  grenzüberschreitende Lieferung  von  Erdgas verhindern. 

Deshalb hat Gazprom nach dem Beschluss  der  Kommission alle derartigen vertraglichen 
Hindernisse für  die  freie Lieferung  von  Erdgas auf  den  mittel- und osteuropäischen Gasmärkten 
zu beseitigen, unabhängig davon, ob sie grenzüberschreitende Verkäufe unmöglich oder lediglich 
finanziell weniger attraktiv machen. Auch wird Gazprom solche Klauseln  in  Zukunft nicht 
wiedereinführen. 

Zudem muss Gazprom  seine  Vertragsbestimmungen über  die  Gasüberwachung und messung  in 
Bulgarien anpassen,  die den  bulgarischen Gasmarkt  von den  benachbarten EU-Gasmärkten isoliert 
haben. Damit wird  die  Übertragung  der  Kontrolle  von  Gazprom auf  den  bulgarischen Betreiber  der 
Gasfernleitungsinfrastruktur ermöglicht. Nach dem Markttest hat Gazprom eine Reihe technischer 
Aspekte präzisiert, damit  die  Verpflichtung ihre volle Wirkung entfalten kann. 

Mit diesen Verpflichtungen werden  die von  Gazprom errichteten vertraglichen Hindernisse beseitigt,  die 
der  freien Lieferung  von  Erdgas  in  Mittel- und Osteuropa im Wege stehen. 
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2) Gazprom muss aktiv zur Integration  der  Gasmärkte  in  Mittel-  und  Osteuropa beitragen 

Damit Gas tatsächlich  in  ganz Mittel-  und  Osteuropa frei fließen kann, muss auch eine Infrastruktur  fir 
seinen  Transport  vorhanden  sein,  nämlich Gasfernleitungen zwischen  den  nationalen Gasmärkten. Eine 
solche Infrastruktur besteht bereits  in  Polen,  der  Slowakei,  der  Tschechischen Republik  und  Ungarn. 
Infrastrukturen,  die  Bulgarien, Estland, Lettland  und  Litauen  mit  benachbarten  EU-Gasmärkten 
verbinden, stehen allerdings noch nicht  in  ausreichendem Umfang zur Verfügung.  Dies  begrenzt  die 
Möglichkeit für Gazprom-Kunden, Gas  in  diese  Länder  weiterzuverkaufen oder aus diesen Ländern zu 
beziehen, selbst wenn  es  ungenutzte Mengen gibt. 

Gazprom wird nun  die  fehlenden Gasfernleitungen dadurch,, ersetzen", dass  es  bestimmten Kunden 
die Option  einräumt, Gas  an  diese  Länder und  aus diesen Ländern liefern zu lassen. 
Insbesondere können Kunden,  die  Gas gekauft haben, das ursprünglich nach Polen,  in die  Slowakei 
oder nach Ungarn geliefert werden sollte, dieses Gas  von  Gazprom stattdessen ganz oder teilweise 
nach Bulgarien und/oder  in die  baltischen Staaten liefern lassen  (und  umgekehrt): 

-  Swap-Angebot für ein breites Spektrum  von  Gazprom-Kunden: Gazprom hat diese  Option 
Kunden anzubieten,  die  mit  Gazprom Verträge  über  die  Lieferung  von  Erdgas  an  bestimmte 
Lieferstellen  ìn  Mittel-  und  Osteuropa geschlossen haben (oder schließen werden). Dieses Angebot 
gilt nach dem Markttest für Verträge  mit  einer Laufzeit  von  mindestens  18  Monaten. Bei 
kurzfristigeren Verträgen wäre  der  Mechanismus nicht praktikabel,  da  Verträge  über 
Gaslieferungen  an  eine neue Lieferstelle eine Mindestlaufzeit  von  zwölf Monaten haben  und  für  die 
Kündigung gegenüber Gazprom eine Frist  von  vier Monaten gilt. 

-  swap in  beide Richtungen möglich, nach  und  aus isolierten Märkten:  Die  betreffenden 
Gazprom-Kunden haben  die  Möglichkeit, ihr Gas  von  Gazprom  in die  baltischen Staaten  und  nach 
Bulgarien statt  an die  ursprünglich vereinbarten Lieferstellen liefern zu lassen (aus Polen oder  der 
Slowakei  in die  baltischen Staaten  und  aus  der  Slowakei oder Ungarn nach Bulgarien). Nach dem 
Markttest werden solche  Swaps in  beide Richtungen möglich  sein.  Dies  verstärkt  die  Wirkung  des 
Mechanismus  und  führt zu einer besseren Integration  der  mittel-  und  osteuropäischen Gasmärkte. 

-  Fixe, transparente  Dienstleistungsgebuhren für  die  Lieferung:  Die  Gebühren,  die  Gazprom 
für diese Dienstleistung  in  Rechnung stellen kann, sind fix  und  transparent.  Nach dem Markttest 
wurden sie erheblich gesenkt, um  den  Mechanismus finanziell attraktiv zu machen. 

- Flexibilität bei  der  Ausübung  der Option fur die  Kunden  von  Gazprom: Nach dem Markttest 
können Gazprom-Kunden  von  dieser  Option  für kleinere Gasmengen  (50  Mio.  m3)  und  kurzfristiger 
(vier Monate) Gebrauch machen. 

- Weniger Gründe für eine Ablehnung  des Swaps  durch Gazprom: Nach dem Markttest kann 
Gazprom  den Swap  nur ablehnen, wenn keine Fernleitungskapazität vorhanden ist. Ein 
unabhängiger Treuhänder wird  dies  genau überwachen. 

Dieser Mechanismus ermöglicht Gaslieferungen nach  und  aus  den  baltischen Staaten  und  Bulgarien, als 
ob bereits Gasfernleitungen zu  den  benachbarten  EU-Mitgliedstaaten bestünden. Schon bevor solche 
Leitungen zur Verfügung stehen, können Gazprom-Kunden somit im Interesse  der  Verbraucher  und 
Unternehmen  in  Bulgarien  und  den  baltischen Staaten neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen. 

3) Gazprom ist verpflichtet, ein strukturiertes Verfahren anzuwenden, das  in  Zukunft 
wettbewerbsbestimmte Gaspreise  in  Mittel- und Osteuropa gewährleistet 

Die  Kommission hatte Bedenken, dass Gazprom möglicherweise  in  fünf Mitgliedstaaten (Bulgarien, 
Estland, Lettland, Litauen und Polen) überhöhte Preise  in  Rechnung stellen konnte. 

Deshalb gibt  der  Beschluss  der  Kommission Gazprom-Kunden mit langfristigen Verträgen  in  diesen 
Ländern ein wirksames  Instrument an die  Hand, mit dem sie sicherstellen können, dass sie künftig 
wettbewerbsbestimmte Gaspreise zahlen: 

Die  Kunden können einen niedrigeren Preis verlangen, wenn ihr Gaspreis  von 
wettbewerbsbestimmten westeuropäischen Richtpreisen abweicht:  Den  Gazprom-Kunden 
wird das vertragliche Recht eingeräumt, einen niedrigeren Gaspreis zu verlangen, wenn  der  ihnen 
in  Rechnung gestellte Preis  von  wettbewerbsbestimmten westeuropäischen Richtpreisen 
insbesondere  an  Flüssiggas-Hubs abweicht. Sie können  von  dieser  Option in  regelmäßigen 
Abständen (alle zwei Jahre) Gebrauch machen und verfügen über einen zusätzlichen  „Joker", den 
sie alle fünf Jahre einsetzen können. Nach dem Markttest können  die  bestehenden Kunden dieses 
Recht unmittelbar nach dem Erlass  des  Kommissionsbeschlusses ausüben und muss Gazprom 
dieses Recht auch neuen Kunden einräumen. 
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Der  neue Gaspreis muss dem Preisniveau auf  den  wettbewerbsbestimmten Gasmärkten 
im kontinentalen Westeuropa entsprechen:  Der  neue Preis muss mit  den 
wettbewerbsbestimmten kontinental-westeuropäischen Richtpreisen insbesondere  an  Flüssiggas-
Hubs im Einklang stehen. Diese Anweisung wurde nach dem Markttest erheblich verbessert und 
bezieht sich nun ausdrücklich auf das Preisniveau auf  den  wettbewerbsbestimmten Gasmärkten im 
kontinentalen Westeuropa und insbesondere  an den  wichtigsten Flüssiggas-Hubs  in 
Kontinentaleuropa, nämlich  1F in den  Niederlanden und NCG  in Deutschland. Der  neue, niedrigere 
Preis gilt rückwirkend ab dem  Tag, an  dem um Anpassung  des  Preises ersucht wurde. 

Schiedsverfahren, falls Gazprom nicht innerhalb einer festen Frist zustimmt: Wenn 
Gazprom und  der  Kunde sich nicht innerhalb  von 120  Tagen über einen neuen Preis einigen, kann 
die  Streitigkeit einem Schiedsrichter vorgelegt werden.  Der  Schiedsrichter setzt dann einen 
wettbewerbsbestimmten Gaspreis fest,  der den  genannten westeuropäischen Richtpreisen  in 
vollem Umfang Rechnung trägt. Zudem muss das Schiedsverfahren  in der  EU stattfinden.  Die 
Schiedsgerichte  in der  EU sind verpflichtet, das EU-Wettbewerbsrecht zu beachten und 
anzuwenden.  Die  Kommission hat das Recht,  in  solchen Verfahren als  Amicus  Curiae  aufzutreten. 

Diese Verpflichtung gewährleistet wettbewerbsbestimmte Gaspreise  in  diesen Regionen und verhindert 
für  die  Zukunft, dass  die  Gaspreise aufgrund  von  Verträgen,  die an den  Erdölpreis gebunden sind, 
erheblich  von den  wettbewerbsbestimmten Richtpreisen abweichen. Sie gilt für alle Verträge mit einer 
Laufzeit  von  drei Jahren oder mehr, da  die  Bedenken hinsichtlich  der  Preisgestaltung  in  diesem Fall nur 
langfristige Verträge betreffen, bei denen neue Entwicklungen im Laufe  der  Zeit zu einer erheblichen 
Abweichung  von  wettbewerbsbestimmten Richtpreisen führen kann. 

4)  Verzicht auf durch Nutzung  der  Marktposition erlangte Ansprüche 

Außerdem hatte  die  Kommission Bedenken, dass Gazprom  seine  beherrschende Stellung auf dem 
Gasmarkt genutzt haben könnte, um Vorteile  in  Bezug auf  den  Zugang zur Gasinfrastruktur oder deren 
Kontrolle zu erlangen.  In der  Mitteilung  der  Beschwerdepunkte wurden Bedenken hinsichtlich  des 
Projekts  South Stream in  Bulgarien und  der  Jamal-Pipeline in  Polen geäußert. 

- Zum Projekt  South Stream  wird im Beschluss klargestellt, dass Gazprom  die  erlangten Vorteile 
nicht nutzen darf. Gazprom wird  von  seinen bulgarischen Partnern keinen Schadensersatz wegen 
der  Einstellung  des  Projekts  South Stream  fordern.  Die  Frage, ob solche Forderungen überhaupt 
begründet wären, bleibt  hiervon unberührt. 

- Hinsichtlich  der  Jamal-Pipeline  hat  die  Untersuchung  der  Kommission ergeben, dass dieses 
Kartellverfahren keinen Einfluss auf  die  bestehende Lage hat, da  die  Beziehungen zwischen 
Russland und Polen im Erdgasbereich durch zwischenstaatliche Abkommen geregelt sind.  Die 
Behauptung, Gazprom habe  den  polnischen Gasmarkt  in.  Bezug auf  die  Jamal-Pipeline 
abgeschottet, wurde im Beschluss  der  polnischen Energieregulierungsbеhörde vom  Mai 2015 
jedenfalls nicht bestätigt.  Die  Behörde stellt fest, dass  der  Betreiber  der  Jamal-Pipeline, 
EuRoPol  Gaz  (zu deren Eigentümern auch Gazprom gehört), nicht  in der  Lage ist, Investitionen  in 
die Pipeline  zu verzögern oder zu verhindern. Alle Investitionen, etwa zur Ermöglichung  von 
Umkehrflüssen aus  Deutschland,  sind vom zertifizierten Gasfernleitungsbetreiber  (GAZ-SYSTEM) 
wie geplant vorgenommen worden. 

Im Hinblick auf einen besseren Umgang mit künftigen zwischenstaatlichen Abkommen hat  die 
Kommission außerdem einen Legislativvorschlag vorgelegt, nach dem zwischenstaatliche Abkommen 
im Erdgas- und im Erdölbereich vorher  von der  Kommission geprüft werden müssen.  Die 
vorgeschlagenen Rechtsvorschriften sind im April  2017 in Kraft  getreten. 

Weitere Informationen zum heutigen Beschluss werden auf  der  Website  der  Generaldirektion 
Wettbewerb  der  Kommission im öffentlich zugänglichen Register unter  der  Nummer AT.39816  
veröffentl icht. 

IP/18/3921 

Kontakt für  die  Medien: 

Kontakt für  die  Öffentlichkeit:  Europe Direct  — telefonisch unter  00 800 67 89 10 11  oder  per  E-Mail  
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(76) However, as demand and supply for oil and gas have become largely independent 
over the years (with prices moving largely independently) when oil prices reached 
higher levels, oil indexation artificially increased the price of gas in the five  CEE 
countries, irrespective of the underlying supply and demand fundamentals. As a 
result, gas prices in the five  CEE  countries — with very few exceptions - significantly 
and persistently exceeded competitive price benchmarks over the period 2009-
2014. 

(77) The Commission therefore considers on a preliminary basis that the price formulae 
based on oil price indexation used by Gazprom in the five  CEE  countries may not 
have appropriately captured the economic value of the gas sold in these countries and 
therefore may have contributed to the excessiveness of the prices charged by 
Gazprom in these countries. 

(78) The Commission's preliminary assessment indicated that the absence in price 
revision clauses of a well-defined, competitive and publicly available price 
benchmark such as prices at competitive gas hubs may have been one of the main 
factors for higher prices in the five  CEE  countries. The absence of a clear reference 
to competitive price benchmarks, especially hub prices, may have made it impossible 
for customers to prevent gas prices from becoming unfair during the relevant period. 

4.4.3.3. Conclusion 

(79) In view of the above, the Commission's preliminarily assessment,' as set out in the 
SO, is that Gazprom may have pursued an unfair pricing policy under Article 102 a) 
TFEU in the five  CEE  countries by charging excessive prices compared with 
different competitive Western European price benchmarks. The oil price indexation 
formulae used by Gazprom in these countries and the absence of a clear reference to 
competitive price benchmarks in the context of price revision clauses may have 
contributed to the unfairness of these prices. 

4.4.4. Gas supplies made conditional on infrastructure commitments in Bulgaria 

(80) The Commission preliminarily assessment, as set out in the SO, is that Gazprom 
leveraged its position of a dominant gas supplier in Bulgaria to obtain a commitment 
by the Bulgarian gas incumbent, Bulgarian Energy Holding (ВЕН),50  to participate in 
the Gazprom driven South Stream project. 

(81) Due to its alleged dominance, Gazprom may have been able to condition the supply 
of gas and gas prices upon BEH's investment commitment to the project, which was 
later abandoned. The Commission is concerned that this leveraging may have been in 
contravention of Article 102 of TFEU in the form of making gas supplies and prices 
conditional upon supplementary obligations and in the form of imposing unfair 
trading conditions. 

4.4.4.1. Principles 

(82) Article 102 d) TFEU applies where the dominant undertaking forces its customers td 
accept other types of distinct `supplementary obligations' or commitments in order to 

a9 With the drop in oil prices as from the second half of 2014, gas prices in the five  CEE  countries 
progressively converged with those competitive price benchmarks in the course of 2015-2016. 

50 BЕH is  а  state owned company. It is the sole parent company of the Bulgarian gas wholesaler, 
Bulgargaz and of the Bulgarian transmission system operator for gas (TSO), Bulgartransgaz. 
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obtain the product with respect to which the supplier is dominant. The tying 
behaviour can concern products but also other services or obligations.51 

(83) Conditioning unrelated products or services upon unfavourable contractual clauses 
can also constitute an abuse in the form of an imposition of an unfair trading 
condition under Article 102 a) TFEU. In Tetra Pak, the Court found that a tied sale 
and other contract clauses were 'unfair' and hence abusive. The clauses went beyond 
their ostensible purposes, were intended to strengthen the dominant position and 
unreasonable as they could not be explained by any legitimate interest of the 
dominant supplier to protect its commercial interests.52  In line with the special 
responsibility of a dominant company not to impair competition, practices of a 
dominant company need to be proportionate to the objective they seek to achieve.53 

4.4.4.2. Application of the principles to the case 

(84) The Commission's preliminary assessment is that in Bulgaria Gazprom made the 
conclusion of a new gas supply contract and lower gas prices conditional upon the 
distinct and unconnected supplementary obligation on the part of  BEH  to participate 
in the Gazprom driven South Stream infrastructure project. 

(85) Gazprom used the dependence of  BEH  on its gas supplies to ensure progress on the 
various stages of South Stream, including BEH's final investment commitment to the 
project. Due to lack of alternative supply sources, approaching expiry of its supply 
contracts and high gas prices,  BEH  had little choice but to accept the obligations for 
South Stream, requested by Gazprom.  BEH  committed to the project despite 
incurring significant financial liabilities on top of the financial difficulties it was 
already experiencing. 

(86) While balancing the interests of the dominant company and its contract partner the 
Commission preliminarily concluded that for achieving the objective of constructing 
the South Stream pipeline it was neither necessary nor proportionate for Gazprom to 
impose on  BEH  to commit to the project. The conditioning, therefore, may have 
allowed Gazprom to gain benefits that it could not attain if functioning competition 
for gas supplies was in place in Bulgaria. 

(87) The announced termination of South Stream changed neither Gazprom's past 
leveraging practice nor BEH's potential liabilities, arisen out of the forced decision to 
participate in the project. 

51 In British Sugar, the dominant company tied the sale of sugar to the transport of the sugar to the final 
destination, Napier Brown/British Sugar, OJ L 284/41, 18.7.1988. In London European-SаЬепа, access 
to a computer reservation system was made conditional on using ground-handling services, Commission 
Decision of 4 November 1988 (London European v Sabena), 88/589/ЕЕС, 0J 1988 L 317/47. Also see 
Case 311/84 [1985] ECR 3261, Centre  Belge  d'Etudes de Marche-Télémarketing  v CLT. Also see 
Commission Decision of 24 July 1991, Tetra Pak II, 92/163/EEC, OJ L 72/1, paragraphs 108 and 116; 
confirmed by the judgement of the General Court of 6 October 1994, Tetra Pak International SA v 
Commission, T-83/91, EСLI:ЕU:T:1994:246 (tying of maintenance services). 

52 Case T-83/91, Tetra Pak International SA v Commission, cited above, paragraph 140. 
s~ Judgment of the General Court of 30 September 2003, Atlantic Container Line and others v 

Commission  ('TACA'),  joined Cases T-191/98 and 212 to 214/98, EСLI:EU:T:2003:245, paragraph 
1120, as well as Judgment of the Court of Justice of 30 January 1974  Belgische  Radio en Televisie and 
societd  belge  des  auteur  v SABAM, C-127/73, ЕCLI:EU:С:1974:6, paragraph 11; Commission Decision 
of 20 April 2001, COMP/34.493, upheld by Judgment of the General Court of 24 May 2007, T-151/01, 
ЕCLI:ЕU:T:2007:154 and Judgment of the Court of Justice of 16 July 2009,  Duales  System 
Deutschland v Commission, C-385/07 P, ECLI:ЕU:C:2009:456. 
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4.4.4.3. Conclusion 

(88) The Commission's concern is that, for the reasons set out in  paras  (84)-(87), 
Gazprom may have leveraged its alleged dominant position on the wholesale gas 
supply market of Bulgaria in contravention of Article 102 of TFEU. 

4.4.5. Single and continuous infringement 

(89) The Commission's preliminary concern is that Gazprom engaged in pursuit of an 
overall strategy to fragment and isolate the  CEE  gas markets in order to charge unfair 
prices and to obtain unrelated infrastructure-related commitments from its customers. 

(90) The Commission's preliminary assessment is that different types of potentially 
abusive behaviour were carried out in pursuit of the same overall plan. On that basis, 
the Commission's preliminary assessment is that there may be objective reasons to 
qualify such different types of alleged behaviour (as described in Sections 4.4.1 -
4.4.4) as one single and continuous infringement of Article 102 of TFEU and Article 
54 of the EEA Agreement. In any event, and in the alternative, each of these 
practices may also potentially constitute separate infringements of Article 102 of 
TFEU and Article 54 of the ЕЕА Agreement. 

4.5. Absence of objective justification or efficiencies 

(91) Conduct which prima facie constitutes an abuse can escape the prohibition of Article 
102 of TFEU if the dominant undertaking can provide an objective justification for 
its behaviour or it can demonstrate that its conduct produces efficiencies which 
outweigh the negative effect on competition. The burden of proof for such an 
objective justification or efficiency defence is on the dominant undertaking.54  It is for 
the company to demonstrate to the required legal standard of proof that the 
conditions for applying such defence are satisfied.55 

(92) Such objective justification can in particular encompass arguments by the dominant 
undertaking that its behaviour was an objective necessity. Further, dominant 
companies may provide evidence that the exclusionary effects resulting from its 
behaviour are counterbalanced or outweighed by advantages in efficiency which also 
benefit the consumer.56 

(93) The Commission's preliminary assessment is that Gazprom has not provided 
sufficient evidence that its conduct could be objectively justified or that it is 
necessary for the achievement of efficiency gains which could counteract any likely 
negative effects on competition, without eliminating effective competition. 

4.6. Effect on trade between Member States 

(94) The Court of Justice has held that ̀ Article 82 [now 102 of TFEU] does not require it 
to be proved that abusive conduct has in fact appreciably affected trade between 

sa Judgment of the Court of Justice of 27 March 2012, Post Danmark, C-209/10, ECLI:EU:C:2012:172, 
paragraphs 41-42. 

ss See Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on 
competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty [now Article 101 and 102 of TFEU], OJ L 1, 
4.1.2003, recital 5 and article 2; Case C-209/10 Post Danmark, cited above, paragraphs 41-42. 

56 Judgment of the Court of Justice of 15 March 2007, British Airways v Commission, C-95/04 P, 
ECLI:EU:C:2007:166, paragraph 86; Judgment of the Court of Justice of 17 February 2011, Telia 
Sопera, C-52/09, ECLI:EU:C:2011:83„ paragraph 76. 
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Anlage  BA 8 

The Nord Stream 2 financing agreements 

Analyses 

2017-04-26 

~. 

On 24 April in Paris, Nord Stream 2 AG signed agreements with five Western European energy 
companies: Engie, OMV, Shell, Uniper and Wintershall regarding the financing of the Nord 
Stream 2 gas pipeline construction project. Nord Stream 2 AG is wholly owned by Gazprom. 
According to the company's official announcement, half of the expenses linked to the gas pipeline 
construction (the total estimated value of which is currently 9.5 billion  euros)  will be financed by 
the Western European companies (950 million  euros  each). According to information provided by 
Shell, each of the companies is to provide Nord Stream 2 AG (most likely already this year) with a 
long-term funding facility of 285 million  euros  (30%). The remaining funds of up to 665 million 
euros  (70%) will be made available by each of the companies in the future, depending on the 
investment decision taken by Nord Stream 2 AG. Gazprom will provide financing for the 
remaining 5o%  of the project implementation costs and will remain the sole shareholder of Nord 
Stream 2 AG. 

Initially, the project was to be implemented by a consortium consisting of Gazprom (with a  5о% 
stake) and Engie, OMV, Shell, Uniper and Wintershall (each with a ii% stake). However, after. 
Poland's Office of Competition and Consumer Protection (Ulkik) issued its objections in August 
2016 concerning the negative impact on the competition of  concertation  resulting from the 
transaction involving Western European firms acquiring shares in the consortium, they refrained 
from formally acquiring the shares in Nord Stream 2 AG. This gave rise to months-long 
discussions between Gazprom and its Western European partners concerning the new model of 
co-operation and financing of the project. . 

According to information from Nord Stream 2 AG, implementation of the project is on schedule. 
The construction of the gas pipeline is expected to begin in 2018 and to be completed by the end 
of 2019. 

Commentary 

• The details of the financing agreements signed are largely unknown. According to some 
commentators quoted, for example, by Reuters, it cannot be ruled out that the details of 
Nord Stream 2 financing are still being developed. It is unknown, for example, what benefits 
the European companies might get and whether they will have any legal guarantees and/or 
shares in the operation of the planned gas pipeline, and how this will be guaranteed. It is 
possible that they will enhance co-operation with Gazprom in other areas (such as Russian 
gas supplies). This could be surmised, for example, by the fact that Gazprom and Engie also 
signed a memorandum of understanding on 24 April. According to information from the 
specialist press, Germany's Uniper in the agreement concerning the financing of the gas 
pipeline construction reserved the option of inviting an external partner who might take 
over part of the company's financial obligations with regard to Nord Stream 2 AG. 

• Although it has been announced that the Western European companies will pay half of the 
gas pipeline construction costs, according to reports from the Russian daily Kommersant 
(citing sources in the Western European firms), full financial responsibility for the 
implementation of the project will rest with Gazprom. Firstly, this is because it remains the 
sole shareholder of the project (Nord Stream 2 AG company), secondly, the funds which the 
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European companies have undertaken to allocate to the project implementation will most 
likely have the form of short- and long-term loans and guarantees granted to Nord Stream 2 
AG. According to comments appearing in some of the specialist media, however, it still 
cannot be ruled out that the financing scheme will be linked to companies acquiring bonds. 
In any case, the agreed scheme is expected to be less beneficial to Gazprom than the 
originally envisaged financing model or the one applied at the time of implementation of 
Nord Stream  i  (then 3o% of the project implementation costs were covered by the 
companies' own contributions, half of which was paid by Gazprom, and 70% was financed 
from external sources). This, then, would provide proof of the Russian side's strong 
determination to carry through the project. 

• It is very likely that Gazprom, despite the difficult financial situation, will be able to incur 
higher costs of the project owing to loans received from Russia itself and external funds by 
issuing Eurobonds (Gazprom has done this over the past year, for example, in March and 
November 2016 and in March 2017). However, the heavier financial burden linked to the 
implementation of Nord Stream 2 may entail limiting investments in other infrastructural 
projects being implemented by the Russian company (for example, the Power of Siberia gas 
pipeline running from Eastern Siberia to China). 

• The European companies which have more or less intensively suggested over the past year 
that they would like to participate in the project present the agreements setting the rules of 
the gas pipeline's financing as their success. These agreements are proof that they are still 
strongly interested in Nord Stream 2. This is essential for Gazprom and the gas pipeline's 
European promoters, given the growing doubts in Europe as regards the project. The 
construction of the pipeline is particularly important to the German companies and 
Austria's OMV, which hope that Nord Stream 2 will help them gain a competitive advantage 
over other European gas suppliers and will guarantee a route for transporting gas from the 
Siberian fields in which they are stakeholders. 

• Even though the agreements have been signed, some issues still have to be clarified as 
regards the regulatory regime of the project, for example, whether it would be subject to 
European law and to what extent. To resolve legal uncertainties, the European Commission 
wants to receive a mandate from the European Council to negotiate the agreement with 
Russia concerning Nord Stream 2. According to some commentators, the fact that financial 
agreements have been signed with European companies may facilitate obtaining this 
mandate by the EC from the member states. 

• The signing of the agreements also coincides with the discussion concerning Nord Stream 2 
taking place in Denmark and Latvia — these two countries fear the consequences the 
possible implementation of this project may have for foreign and security policy. Their 
doubts reflect the fears shared by a number of other member states linked to the planned 
gas pipeline. The deals on co-financing the gas pipeline by the European companies and the 
published statements presenting its positive effects on the security of gas supplies in Europe 
may thus lead to a further polarisation of opinions inside the  EU  concerning Nord Stream 2, 
which will make it difficult to find a solution acceptable to everyone. 
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Europäische Kommission - Factsheet 
Anlage BA  9 

Kartellrecht: Kommission sendet Mitteilung  der  Beschwerdepunkte  an 
Gazprom - Factsheet 

Brüssel,  22.  April  2015 

Die  Europäische Kommission hat Gazprom eine Mitteilung  der  Beschwerdepunkte übermittelt,  der 
zufolge einige  der  Geschäftspraktiken  des  Unternehmens  in der  mittel- und osteuropäischen 
Gasversorgung  den  EU-Binnenmarkt segmentieren und als Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung anzusehen sind. Damit verstieße Gazprom gegen  die  EU-Kartellvorschriften. 

Gazprom ist  in  einer Reihe mittel- und osteuropäischer Länder  der  marktbeherrschende 
Erdgaslieferant. Das Unternehmen hält auf diesen Märkten einen Marktanteil  von  weit über  50  % und 
in  einigen Fällen bis zu  100  %. Im Rahmen dieser kartellrechtlichen Untersuchung vertritt  die 
Kommission  den  vorläufigen Standpunkt, dass Gazprom  in  acht mittel- und osteuropäischen 
Mitgliedstaaten (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen,  der  Slowakei,  der  Tschechischen 
Republik und Ungarn)  den  Wettbewerb auf  den  Gasversorgungsmärkten behindert. 

Vorläufige Schlussfolgerungen  der  Kommission  in der  Mitteilung  der  Beschwerdepunkte 
Nach ihrer Untersuchung gelangte  die  Kommission zu dem vorläufigen Standpunkt, dass Gazprom 
die  EU-Kartellvorschriften verletzt hat, indem  es  eine umfassende Strategie zur Abschottung  der 
mittel- und osteuropäischen Gasmärkte verfolgt, um  in  mehreren dieser Länder  seine  unlautere 
Preispolitik fortfuhren zu können. Gazprom setzt diese Strategie wie folgt um:  i)  Behinderung  des 
grenzübergreifenden Vertriebs  von  Erdgas;  ii)  Berechnung nicht angemessener Preise und  iii) 
Knüpfung  von  Gaslieferungen  an  Zusagen  von  Großhändlern bezüglich  der 
Erdgastransportinfrastruktur. 

1.  Gazprom verhindert möglicherweise  den  grenzübergreifenden Verkauf  von  Erdgas 
Gazprom hat  in seine  Liefervereinbarungen mit Großhändlern eine Reihe  von  territorialen 
Beschränkungen aufgenommen,  die die  Ausfuhr  von  Erdgas  in  acht EU-Mitgliedstaaten (Bulgarien, 
Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn) verhindern. Zu 
diesen beschränkenden Klauseln zählen: 

• Ausfuhrverbotsklauseln: Bestimmungen,  die den  Erdgasexport ausdrücklich untersagen; 
• Klauseln zum Bestimmungsort: Bestimmungen,  in  denen festgeschrieben ist, dass  der 

Kunde (Großhändler oder Industriekunde) das erworbene Erdgas  in  seinem Herkunftsland 
verwenden muss oder  es  lediglich  an  bestimmte Kunden innerhalb  seines Landes 
weiterverkaufen kann; 

• weitere Maßnahmen,  die den  grenzubergreifenden  Transport von  Erdgas verhindern, so  z. B. 
Verpflichtungen für Großhändler, vor Erdgasexporten  die  Zustimmung  von  Gazprom 
einzuholen, oder  die  Weigerung, unter bestimmten Bedingungen  den  Ort,  an den  das 
Erdgas geliefert werden soll, zu ändern. 

Die  Kommission vertritt  die  vorläufige Auffassung, dass Gazprom diese territorialen Beschränkungen 
nutzt, um einen freien  Transport von  Erdgas zwischen  den  und  in die  acht mittel- und 
osteuropäischen Länder zu verhindern. Infolgedessen haben diese Mitgliedstaaten keinen Zugang zu 
importiertem Erdgas zu potenziell wettbewerbsfähigeren Preisen. 

Territoriale Beschränkungen wirken sich negativ auf  die  Erdgaspreise aus, verhindern  den 
grenzubergreifenden  Transport von  Erdgas und fuhren zu Marktabschottung. Insbesondere 
unterbinden sie  den Transport von  Erdgas dorthin, wo  es am  meisten benötigt wird und wo  die  Preise 
wirtschaftlich  am  attraktivsten sind. 

Die  Großhandelspreise für Erdgas  in den  mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten können sich 
erheblich unterscheiden. Liegen  die  Erdgaspreise  in  einem  Land  höher als  in  einem anderen, sollte 
der  Großhändler  in  dem Mitgliedstaat mit  den  niedrigen Preisen sein uberschüssiges Erdgas, das er 
nicht  fur den  Inlandsverbrauch benötigt, auf einem Markt mit höheren Preisen verkaufen können. 
Territoriale Beschränkungen verhindern eine solche Preisarbitrage. Infolge dieser Klauseln können 
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Großhändler nicht  mit  Gazprom konkurrieren,  d. h.  russisches Gas kann nicht  mit  russischem Gas 

konkurrieren.  Dies  führt zu höheren Preisen  und  entlang  der  nationalen Grenzen segmentierten 

Erdgasmärkten. 

Die  Kommission hat bereits  in  früheren Beschlüssen deutlich gemacht, dass  die  territorialen 

Beschränkungen  und  Maßnahmen zur Marktabschottung  den  Wettbewerb beeinträchtigen könnten: 

• Im Jahr  2004  verabschiedete  die  Kommission zwei Beschlüsse  zu Verträgen  von  Gaz  de France 

(GDF) mit  den  italienischen Unternehmen  ENI und  ENEL,  in  denen bestätigt wurde, dass 

territoriale  Beschränkungen  in der  Erdgaswirtschaft  den  Wettbewerb beschränken.  Die 

beschränkenden Klauseln verboten  ENI und  ENEL  in  Frankreich  den  Verkauf  von  Erdgas, das 

GDF  für sie beförderte.  Die  Klauseln verhinderten somit, dass französische Kunden Gas  von 

zwei italienischen Gasversorgern beziehen konnten  und  beschränkten  den  Wettbewerb auf dem 

Markt. 

• Im Jahr  2009  verhängte  die  Kommission gemäß Artikel  101 des  Vertrags  über  die  Arbeitsweise 

der  Europäischen  Union  (AEUV) gegen  EDF und  E.ON eine Geldbuße,  da  diese sich darauf 

verständigt hatten, kein  über  die  MEGAL-Pipeline transportiertes Gas auf dem Inlandsmarkt 

des  jeweiligen anderen Unternehmens zu verkaufen. 

Bei  der  Kommission ist ebenfalls ein Kartellverfahren zu territorialen Beschränkungen im Stromsektor 

in  Bulgarien gegen  Bulgarian Energy Holding  (BEH)  anhängig,  da  das Unternehmen  die  Freiheit  der 

Käufer bei  der Wahl des  Wiederverkaufsorts für  von  BEH  erworbenen Strom eingeschränkt hat. Im 

August  2014  übermittelte  die  Kommission  BEH  eine Mitteilung  der  Beschwerdepunkte. 

2.  Angeblich unlautere Preisgestaltung  von  Gazprom 

Die  Untersuchung  der  Kommission bezieht sich auf  die  Preise,  die  Gazprom-Kunden wie 

Erdgasgroßhändler  und industrielle  Kunden für Erdgas zahlen. Diese Großhandelspreise spielen bei 

der  Festlegung  der  Erdgaspreise,  die  auf Endkundenebene  von  Privathaushalten  und  Unternehmen 

verlangt werden, eine große  Rolle.  Sie  können sich auch auf  die  Preise für Industriegüter auswirken, 

bei denen  die  Energiekosten ein wichtiger Faktor bei  den  Produktionskosten sind. 

In der  Regel  koppelt Gazprom  den  Preis  des von  ihm verkauften Erdgases  an  eine Reihe  von 

Erdölerzeugnissen (sogenannte „Ölpreisbindung").  Die  Kommission priift, ob  und  in  welchem Umfang 

die  einzelnen Preisniveaus  in  einem  Land  nicht angemessen sind  und  wie  die  spezifischen, auf  der 

Ölpreisbindung basierenden Preisformeln  von  Gazprom zu  der  unlauteren Preisgestaltung 

beigetragen haben.  Die  Kommission ist nicht  der  Auffassung, dass  die  Bindung eines Produktpreises 

an  Erdölerzeugnisse oder anderweitige Produkte  an  sich rechtswidrig ist. Ferner beanstandet sie 

nicht, dass Gaspreise  in  verschiedenen Ländern unterschiedlich sind.  Die  Wettbewerbsbedingungen 

in den  einzelnen Mitgliedstaaten können unterschiedlich  sein,  wie etwa  der  Stellenwert  von  Erdgas 

als Energiequelle im „Energiemix" eines  Landes. 

Um beurteilen zu können, ob einzelne Preisniveaus  in  einem  Land  nicht angemessen sind, wurden 

die  Preise  der  verschiedenen Mitgliedstaaten  mit  einer Reihe verschiedener  Benchmarks  verglichen, 

wie etwa  den  Kosten  von  Gazprom,  den  Preisen auf verschiedenen geografischen Märkten oder  den 

Marktpreisen. Aufgrund dieser  Analyse  kam  die  Kommission  in der  Mitteilung  der  Beschwerdepunkte 

zu  der  vorläufigen Schlussfolgerung, dass  die  spezifischen Preisformeln — so wie sie  in den  Gazprom-

Verträgen  mit  seinen Kunden verwendet wurden — zur Unangemessenheit  der von  Gazprom 

verlangten Preise beigetragen haben:  Die  spezifischen Preisformeln  von  Gazprom,  die den 

Erdgaspreis  an die  Preise  von  Erdölprodukten koppeln, haben Gazprom gegenüber seinen Kunden 

stark bevorteilt. 

In der  Mitteilung  der  Beschwerdepunkte gelangte  die  Kommission zu  der  vorläufigen 

Schlussfolgerung, dass Gazprom  in  fiinf mittel-  und  osteuropäischen Ländern (Bulgarien, Estland, 

Lettland, Litauen  und  Polen) unangemessene Preise verlangte. 

3.  Bedenken  in  Bezug auf  die  Erdgastransportinfrastruktur 

Die  Kommission hegt Bedenken, dass Gazprom  seine  marktbeherrschende Stellung  in  Bulgarien  und 

Polen ausgebaut hat, indem das Unternehmen Erdgaslieferungen  an  bestimmte 
infrastrukturbezogene Zusagen  von  Großhändlern knüpfte. 

In  Bezug auf Bulgarien vertritt  die  Kommission  den  vorläufigen Standpunkt, dass Gazprom 

Gaslieferungen auf Großhandelsebene trotz hoher Kosten  und  ungewisser wirtschaftlicher Aussichten 

von der  Teilnahme  des  bulgarischen etablierten Gasversorgers  an  einem groß angelegten 

Infrastrukturprojekt  von  Gazprom  („South Stream"-Pipeline)  abhängig machte. 

In  Bezug auf Polen vertritt  die  Kommission  den  vorläufigen Standpunkt, dass Gazprom 

Gaslieferungen  an die  Bedingung knüpfte, dass Gazprom  die  Kontrolle  über 
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Investitionsentscheidungen über eine  der  wichtigsten polnischen  Pipelines  (Yamal) behielt. Diese Pipeline  ist eine  der  wichtigsten Infrastrukturen, über  die  Erdgas  von  anderen Lieferanten  ais Gazprom auf  den  polnischen Markt gelangen könnte. 

GAZPROM könnte  seine  marktheherrschende Stellung 
in  ZentraL- und Osteuropa missbrauchen, indem  es 

G  г  enzйber=Lh ге itende 
GaslгeferungAn behindert 

® Unangemessen hohe 
Preise fe5tsetгt 

® Gaslieferungen  von  Zusagen 
anhängig macht, welche 
Gazprºm  die  Kontrole iхber 
Pipelines  sichern 

Hintergrundinformationen zum Verfahren bei kartellrechtlichen Untersuchungen 
Artikel  102  AEUV verbietet  die  missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung,  die den  Handel beeinträchtigen und  den  Wettbewerb verhindern oder einschränken kann. Wie diese Bestimmungen anzuwenden sind, regelt  die  Kartellrechtsverordnung (Verordnung (EG) Nr.  1/2003  des Rates),  die  sowohl  von der  Kommission als auch  von den  Wettbewerbsbehörden  der  EU-Mitgliedstaaten angewendet werden kann. 

Die  Mitteilung  der  Beschwerdepunkte ist ein förmlicher Schritt bei Untersuchungen  der  Kommission im Falle mutmaßlicher Verstöße gegen  die  EU-Kartellvorschriften.  Die  Kommission setzt  die  Parteien schriftlich  von den  gegen sie vorliegenden Beschwerdepunkten  in  Kenntnis.  Die  Unternehmen können dann  die  Untersuchungsakte  der  Kommission einsehen, sich schriftlich dazu äußern und eine mündliche Anhörung beantragen,  in der  sie gegenüber Vertretern  der  Kommission und  der nationalen Wettbewerbsbehörden zu  der  Sache Stellung nehmen.  Die  Kommission erlässt erst dann einen abschließenden Beschluss, wenn  die  Parteien ihre Verteidigungsrechte wahrgenommen haben. 
Für  den  Abschluss kartellrechtlicher Untersuchungen zu wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen gilt für  die  Kommission keine zwingende Frist.  Die  Dauer einer kartellrechtlichen Untersuchung hängt von  verschiedenen Faktoren ab,  z. B. der  Komplexität  der  Sache, dem Umfang,  in  dem das betroffene Unternehmen mit  der  Kommission kooperiert, und  der  Ausübung  der  Verteidigungsrechte. 
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Bewertung  der  wirtschaftlichen Auswirkungen einer 
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Stream 2 
von den  Verpflichtungen aus  der= Gasrichtlinie auf  den 
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3  ЕР Дпись Energiepakee 

Baltic Pipe - ein Pn+jckt  des  tiystc(n5 иnn Crulcituпgen ufldG'l сгdјСhtсг%јаtв.пеn,  da" 
TiP епtüglicht.  dio  Vorkommen auf NKS  mit  den  Feriitei јssуеmС" Puk'"» 'md 1)iinеnarks ги 

VcгЫlkle(1. 

Rid'llLjlie 2Oiц)/73;kG  de"  E»ruj јi. ien,Pai'Ia'»eios  „id des  R'ues "ini  э'  Juli  2(10')  (iber 
Gi'riditlinic, GR geancros йэп " ј'»liгјfп t'tir dCIi Erdgнлhinnerunьvkt  und  •гur Authehung  der R  (chtliaie 

2003/55:ГС 

('Ж  PGNiG . Die  РGNiG-6гupјi" 

IFA engli"eI'. lnlera'il  (("„II  Lnergy  Agency,  1nlc"naliunaka Cпcrgкagгnuьr 

F Eurupäi;chc Komrnis;iau 

NTS \янг+пидс, 'l'r'l""ilsysI"I" ('fr.uэ:ihvsl'iii  in  1'u1en1 

L  NG 4'eгllUsslgtrs  в' 

Vemrd"ung (Е1.г) Кт. 312'2'II4  der  Korn'» ku" vum  26  \Lïгi  201д  iur  F  ticetnuj  cinc; 
ver/kudoxes lìir dic Ga.bilлnлеrung  in  Fernkitulig'"leL»eli 

_ 

Vcrurdnung  (Е1)  2(117 459 der  Konunis;ion vom  1б.  А•liirc  2017  "и' Fe"ikgu'ig eine" 
\с[гкидехс5  über  Иccinunhmгn fiir  'lie  Kap:v.il:itszuweisung  in  Gлsfemlciuuэgsncrien 

1'erdrdnung  (E11)  20ј  7,46(1 der  Kununi+sion vorn  1с,.  \färc  2с117  гиг Fcstlagung  '""es 
`'eukodcsса йЬнзг b"nn'misicricn Ftпllеiпmgs"nlgchn'(п(kuuen 

Nord  S1гсп(и  1-Pipeline 

Nord  Strcam 2-('(pclinc 

Ni  "wegiselier Koni  nei'  

lx  lord  1n;(il‚ile о1 Епсгии Stпdtc, 

оссг-1hc'ruuntcr (hilatcrnlr Gewllütte) 

Eunгpiii»ncсs Рагlсикпн 

PGNiG SиpplУ  fi  1'radiпg (јmh11 

PCNiG 1)lлнгсит Nonv,'y 

Rcpubtik Fulei 

1trlcrcnzlэreisгпnnllunevзnсИэ,кlс(gетиl.S lcIfn ню"  des  NC  TARI 

Erdga;p'ernleiuп g".yslei - cii Ab"dii'ii  i  dei  1;una1-1_cпип= а"  t' dein Gebiet Polen" 

third  Pur"  ,"ee»»s 

Relcппzhudineungcn. unter denen да'Са"'лlитса fiir.4hrctihnuпgнuecЬe Ьсв(immt wзrrl. 
GOST -Bedirigungei' Nach  der  Staat;nonn (lcr Russ(.chen Fiidcratinn  (G(757)  sind  dies:  Tc'nperaiur  21)  "C  (2')3,15 

К)  und  Druck -0.101 i25  MP ""(spridit  ‚lei"  unno;phiirischen Druckt 

Rcferenzhethnwьзgen. ипнсг Jene" das Gas"uhnne(( lOr Ahrгchnungczwеuke beclimnu wird. 
Nитэаlс Bcdrng'rngen Nach  der  polnischcn Norm sind дгс~: Temperi1ur  0"C 1273.15  К1  und  Druck  -0.11)1325  МРи 

(entspru•h( dehn иtrnu'pЬ~ipi"chcn  I)  ruck). 
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7USАММENFASSUNГ UND WICHTIGE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

,L АNАLYSЕ  DER  МARKТВЕDINGUNGЕN, 

(1) Erdgas ist ein ►viehtiges Element  der  Energieversorgung  in der  Europäischen  Union. Die  Nachfrage nach Gas  in 
der  EU  lag im Jahr  2018  bei  474  Milliarden  m`.  Beí sinkender íпländischеr Fördегung werden etwa  r/;  dieses 
Volumens aus Drittläпdеrn importieti.  Die  erstrangigen Lidèrmtеn  von  gasfiirinigеп Brennstoffen für dü:  EU 
sind Russland  und  Nопvеgеn.  In den  letzten Jahren wurde insbesondere  die Position  Russlands weiter gеstärkt, 
das  2018 in die  Mitgliedstaaten  über sein  Gasleiuutgsnetz  bis  zu  t  57  Mrd.  г'  (42% der  gesamten  EU-Importe) 
еxparlíert hatl_ - 

12) Auignind ihrer beherrschenden Stellung konnte Gnzprom  in den  vergangenen Jahren  die  Preise für einzelne 
,Munde hestfiunen, аbhiingig  von: (a)  dem Ausmаl3 (Ier Dominanz im Versorgungsgebiet  und (h)  dknx 
Crud der  Ent"kkl'iixg  der  Infrastruktur zur Divcrsitizieruјtg  der  Gasversorguugstluellcn. 

(Э) l''iner  der  Faktoren.  der s  ermOglicht, dic  Position des  führenden Auhiсtеrs zu erhalten  und  drn Preis weiter zu . 
ma~itnierеn. ist  die  tatsüchliclic Monopolisieruirg  des  Zugangs zur [Ilwrtraguugsinfraslruktur,  die die  l  U-
i,iinder  mit  dem russischen Territoriuп'verbindet,  ht  clíеsеr  l  linsicht ist  es "on  wesentlicher Bгdcutuuщ. nicht 
nur dic  Pipelines  zur Versorgung  der  EU mit  Gas zu konirolliei'en'  sondert auch  die Pipelines  tìir  die  Verteilung 
von  Gas innerhalb  der  Cienieinscltatì (z.B.  JACAL'  OPAL. NF.L, EUGAL), denn gerade durch diese  Pipelines 
kann Сazprom durch monopolistische Praktiken einen eehten Eintluss auf ' die GaslOsse innerhalb  des 
gemeinscltafllichen Gasnuu•ktes ausüben. 

Die  Gesanukapazitiit  der  Ühегtгаgungsintгasгruktп",  die  Russland  mit.  den  EU-Uindei  t  verbindet, ist deutlich 
höher als  die  derzeitige  und  pгngnostiziегte Nachfrage сК'  EU-Länder  nach Importen aus dem Osten. Weitere 
Prmekte zur Erweiterung  der  Tran,itkapazitOten (z.B.  Nord Stream 2.  "furkish  Stream)  erhöhen noch "ehr  die 
F~itigkeii  des  Unternehmens,  die  Liefei'rictitungen Ober verschiedene l)bertragungsleitungen zu manipulieren, 
was hislier eine  der  Säulеп  der  Politik  dei'  l'reisdillerenzierung zwischen  den  verschiedenen Märkten wen'. 

В. Aa."LYSE  DES  REGEL UNGЅUМFЕLDЅ: 

(5) 

(6) 

(7) 

(8)  

Gleichzeitig traten im  Mai 2019  dic Bestinnungen  der  gehndei'teii (iasrichtiinic  in Kraft, die den  kOnhhgen 
Rechtsstatus  der  derzeit im 13au befindlichen  Nord  Sieam  2  bestimmen. Mit  der  Kiderung sollte bestätigt 
werfen, dass  die  fìir Gasf+rгпlеitungеu,  die  zwei oder mehr lvlitgliedsutaten verh'tnden '  gellenden Vorschriften 
auch innerhalb  der Union  für Ciasfernkitungen  von  und nach C)ritttändern gelten.  Die k  derung gewührleistel 

(lie  Kuhiirenz  des  Rcehtsralin'ens  in der  EU und ►ermeidel gleichzeitig Wettbewerbsverzerrungen auf 
dem Energiebinnenmarkt  der Union  und negative Auswirkungen auf  die  Versorguugsslcherheil. 

Es  wird erwartet, dass  die  vollstiindige Anwendung  des  EU-Rcchls auf  N52  (einschließlich  der 
eigentumsreelul iche"i Emtkehmng,  der  Notwendigkeit,  den  diskri mini entngsfreien Zugang Dritter zu 
geavährleisten,  der  Veipllichtung zur Benennung eines unahhängigcn Beu-eihers und  der  Veq flicixiung zur 
Umsetzung  von  Netzkodexes) sich positiv auf dic Enl"'ickluug  des  europliisehen Gasmarktes auswirkt. 

rirtikcl  49a der  Gasrichtlinie sieht gleichzeitig dir Möglidьkеit vor, eine Ausnahmeregelung  von  ihren 
Bestimmunven zu gcwälu•еn.  Die  i✓idglichkeit, cúte Ausnahmeregelung zu beantragen' wurde jedoch 
ausschließlich  den  Infrasirukru•en vorbehalten,  die die  Mitgliedstaaten mit Dг'itlländеm verbinden und deren Bau 
vor dem 6tkrafttreten  der.  ndсi'ung  (2 Mai 2019)  abgeschlossen wurde. 

Diese Regelung schlfef3t  die  мöglichkcit aus, im Falle  von X52,  dessen Bau noch nicht abgeschlossen ist. 
eine Ausnahmeregelung ZU heaitragen. Ti'otzdem beantragte  die Nord  StrеаΡm  2 AG am 10.  Januar  2020  bei 

'k' IT'  <ka  'O" ti'."  Et¢iqйáix'ttw t.otmп(aьiwt  in  ihreг ВепсЬыгыа'1[шу "епаелдг[еп $taпdurrts d•rгgrslettь « ьн1  Dica i"' „i"  tie~c;гSsT•, : 
/" _Stau  aпC~~гm гiп f:uhil me~ст (‚з»  ciocn •rhм,lulcп t)ruck  '‚'n101.]25 kV»  wrd  eme  1  riupeмuц ~uп  2 't3.1? K  ј". i . 
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der  deulschen Lnгrgiereguliгrungsbehiiпle Buпdгsnetzagcntur  die  Befreiung (Ausnaluneregeiung)  von der 
Vet-p  lichlung  fir  NS2 zur Umsetzung  der  ibet-arbeiteten Gasriclulinie. 

;11  USW/Rh UNGEN  DER ,4  U/S  У..4  HMEREGEL UNG  A  UF  DEN  EU-G.4SВ1NV УEјVмАRКTг 

Аьgе еhen  von der  rechtlichen Bewerutng  der  Legitúm]tiit  des  Auirags kann  die  ntöglichе Cеwi(hruпg  der 
`52-aпsnнhmм•egehtпg durch  die deutsche  Regulierungsbchärdc sehr negative Ausr►•i rkungen auf  die 
Entwicklung  des  Wettbewerbs'  die  Уе•t(efung  der  lutegrъtion und  die  Gewiihrkisinng  der  Stabilität  des 
Funki(onkrens  des  ELI-Саsbtпјхеппщrk(es haben. 

(1 t}1  Zunächst einmal wird  die  NS2-lпlгastruktur dank  der  Ausnaluncregeluцg  in der  Lage sein, zu I'unktioaiercn, 
ohne dass  die  Anforder ungen  des  ЭЕY im Geltungsbereich erfi(Nt werden müssen: 

• ttie eigen lunisrechtlichc Eutllechtung (d.h. Lntierhtung und  die  Notwendigkeit, einen unabhiingigen 
Übcrtragungsnetzbeu•eiher zu ernennen und zu zertilìzizrеn). 

• (len  diskrimiuieruugsfreieu Zugang Dritter zur lufrastruktur zu gcwйhrlcisten, 

• cHe sich aus  (len  Veizkodizes (NC  TAR.  NC' CAM. NC'  BAL,  NC гNТ ergebenden Grundsätze,  d h, 
Anforderungen  an  eпtnsparente ivlechaпísmcn tïtr Taiitierung, diskriminierungsfreie Mechanismen гdi 
Knpa•r.ìlätszuweisunе und Irlusparente Netzmanagement. und Ausgleichsregeln. 

(1  l l  Die  Ausnahmeregelung bedeutet  die  Festlegung  "on  Vorzugsregeln für  tien  Betrieb  von  ,VS2  in  Bezug auf  
die Regeln für dic Jamal- und „ Bruderschaft'°-Еrdgaspi¡rel(nc. 
t)aher werden  die  negativen Auswirkungen  dei-  Ausnahmeregelung zu spüren sein durch: 

• Eigcnt(iutcr und Betreiber  der von des 3L1' abgedeckten Uberli'agungsinti•astruktur, 

• Luropäisehe Lrdg;tshandгlsgesе)lschяíirп. 

und folglich auch  von den  Gas►"erbrauchem irr Polet (und  in den  mittel- und oslcu opiiísehen Ländcm,  die 
[rdgas ёbeгdчs  Nationale  Übertrugungssyslem impurtieren). 
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D.  FOLGEN  FOR DIE  EIGENTO!MER UND BETREIBER  VON 
FЕRNLEITUNGSINFRАSTRU ТUR,  DIE  UNTER DEM 3ЕР-REGIME BETRIEBEN 

. WERDEN: . 

Dir  А  ".чѕјсјј cп derеurојянусlтeu Unternrlr,ueu:  

(12) Die  Ausna inrn'egelutig lìir NS2 wird sieh nаchtcili auf das Funktionieren  der  Еigeпtümcr  und  Bett•eiher 
der  Infrastruktur auf alternativen Gasimportrouten aus  den'  Osten  rum  GU-y'larkt, insbesondere zum 
deutschen мarl.t, atiswirkeit. Derzeit erfolgen  die  Gaslielertmgen  an den  deutschen.Markt -  mit  Ausnahme  der 
NS  1  und  des  weißrussischen Teils  der  Jamal-Leitung mineIs  der den  UE-Rechtvorschrritlen unterliegenden 
1nfLastruktur.  Die Wahl der  einzelnen Versorgungs"cge durch  die Shipper  ist daher nebeu politischen  l 
s!1•ategrsche0. Aspekten auch  von den  Tarifen abhünig.  die von  miteinander konkuјтicreпden 
In  fj'a  si ru  ktu rbetreibern zu gleichen Bedingungen angeboten werden kiiппеn. 

(13) lm  Falle  der  Ausnahmeregelung erhiilt  die  Gesellscha  lì  Nord Stream 2 AG die  мöglichkcit, "Crапspoгltarifen 
so zu gestalten, dass  der  Misshrauch  litre'-  markibchen'sehcrtden Stellung zugelassen wird (z.B. durch 
Quersubventionierung oder Prcisdiskriminiertmg)  und  damit einen Vorteil gegenOber  den  Betreihern 
konkurrici'ende» 'l'nr'Ѕјtијlfl'пѕtпlКщгеЁl erlangt wird. Analysen zeigen, dass im Falle einer ÜberuagтΡung aufeiпem 
Niveau  "on 30  Mrd.  m3 pro  Jahr, wäre  die  regulierte 3ЕP-tlbertr•аguпg  liber  NS2 -so teuer wie  die 
llber(ragung Tiber  die  Jamal-Leihrag (glеk1izeiti ist dir "olle Auslastung  von  NS2  mit  einer Clberu igung auf 
dein  Niveau  von 55  Mrd, пi  pro  Jahr etwa . hбheј' als dic Kosten  der  )ьеe'tragung Ober  die  derzeit  von 
Belarcu  und  Pulen genutzte  Route).  , 

Dir rl uss'kl;'en rk,• PGNiG-Gruppe: 

(1 4) Die  Atыmn uпегеgеlung kam' sieh auch auf 1'GNiG  S  negativ auswirken,  die  indirekt  liber  die  Gesellsehaf 
lìцRoРol  GAZ  SА Miteigent(inтerin  der  Jamal-Gaspipeline ist und jiihrlich etwa  30  Mrd.  m'  Gas aus dem Osten 
auf  den  deutschen Markt transpuгticrl.  Die  Funktion  des  Jamal-Leitung-Betreibers nach  der  1SU-Fonпd ertìilil 
zwar  der  polnische USP (GAZ-SYS'ГЕM  SA).  aber  der  Nutznießer  der  Einnahmen aus  der  Bereitstellung  von 
Оhег1га пнgsdiensten ist auch PGNIG  SA,  als лktioni#r  des  Eigent(imёrs  der  .lantal-Pipeline -  1  uRol'u1  Caz  SA 
(direkt der  Aktien und indirekt weitere  4%). 

(15  ) Aus dieser 5icht könnte PCiNiG sA befürchten, dass dic NS2-лusпаhmeregeluпg (und Praktiken, dic mit  den 
3ЕI' frir diese )ufrustruktur nicht vel'einbar sind ) zur Umleitung eines Teils oder  der  Gesamtheit  der 
Ti'ansitliefcrunge'i  "on de"  Jamal-Leitung zu NS2 f(ihren könnte. Folglich würde  der  PGNIG  SA  ein Teil 
ihres Eittkomniens entzogen werden. 

(lh) Wähгznd  die  Gefahr einer Umleitung  der  Уегr оrguпgsstгёi'эΡe auch  .in  einem Szenario,  in  dem NS2  von  allen 
Verordnungen  der  (iasrielulinie und 3CP abgedeckt wird, reicht ausgeschlossen cverdeh kann, wird  die 
Noi'vernligkeit  der  Anwendung  von  dieselben Preisregeln und  der  Austibung  der Rolle des  Beu•eibers  die 
'fransparenz  des  Wettbewerbs zwischen  den  einzelnen Ubetiragungswegеn soa•ie  den  Druck auf  die Wahl der 
h'fnts!ruktur,  die die  besten kommerziellen Bedingungen  t iг  die  C1hettraguna bietet, et'hOl'en. 
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E. FOLGEN FÜR  DIE  HАNDELSGLSELLSCHАFIEN: 

Die  л  ј''ѕkh 'еп '1ег еиг'рйјѕсјtеИ Unteruc'hure,,: 

(17)  L)ie Ausnahmeregelung  'vini  auch zu Wettbe"erbsverzerrungen im iandelssegntent  libren.  Dies  ist 
darauf'  z  ir(kkzuhilu•eп, dass  die  Ausnahmeregelung aufgrund fehlender Garantien für  die  Anwendung 
transparenter ïvlеchauismeв  der  Tarilerung dem Gazprom erlaubt,  die  (tbertrngungsgebйhгеn zu 
manipulieren. )zank  der  Аusnahmcregelung wird das russische Unternehmeu zwischen  den  einzelnen 
Gаsmärkten vermitteln könnest, indem  es Pipelines  verwendet,  die  aufgrund  des  fehlenden !Vettbe'rerbs 
hei  der  Versorgung ulcht  von  anderen stuf dem Lt1-tl'larkt tiitigen hlапdеlsuпteruehntеn genutzt werden 
kännen  (dies  erniliglicht Gazprum eine freie Modellierung  der  GnsВüsse und  die  Bevorzugung 
ausgewiihltеr Gasversorgungspunkte aufdem Eli-Mnrkt). 

(1X) Die  Ausiцduueregeitmk wird daher  die  Voraussetzungen für eine "s'stemische Diskriminierung" vieler 
Handelsuuternehmen schatTen,  die  cte lwto iìk  die  Nutzung  von  (tttгastпtktur.  die in  voller Überciustimunung 
mit dеiт' F.U-Recht betrieben wird. "hestratl" werden. Viele  con  ihnen liefern aus dem Norden und nutzen dabei 
die  hxfr»struktur'  deren Betreiber  die  marktüblichen Gnmdsätze  der  Nutzung  der  Infrastruktur anwenden,  die  auf  
den  EtJ-Rechisvorsehr5lien basieren. 

Di"  А  "N'fkj$ le,i  der  PG,ViG-Gruppe: 

Den negativen Folgen  der  Ausnahmeregelung sind  die  1'tandelsgescllschulìen  der  PGN Ю-Сiiuрре. 
d.h. PGNЮ SА  und  РSТ, ausgesetzt. 

PGNiG  SA  hat  2017  eine verbindliche Buehune  von  Transportkapazitiite»  .(ca.  S  Mrd. m /Jahr tìir 
15  Jahre)  in" Baltic Pipe-Projekt vоrgenоmniеп,  die  ab  2022 den  Gaslrmsport  tien  den  L_agerstiitlen auf' dem 
norwegischen KoniinentalsclwIl'  in die  (vlürkte  "on  Dänemark, Sdiwеdei'  und  Pulen ermiig1е1' .  Die  Buchung 
erfolgte im Rahmen eines' illig transparenten  open  Seasoп'Vcrtithrens. das  "on den  polnischen  und  damischen 
t)5P  (GAZ-SYSTEM SА bzw. EnergineLdk) durchgetìihrl wurde. Wähmud  der  Betriebsphase wird  Ballin  Pipe 
zu  100  %  dei'  in der  Gasrichtlinie i~ stgelеetcn Regeln unterliegen_ 

Aus dег iсhl  vin  t'GNi(; SА bedeutet eine mögliche Ausnahmeregelung tùгNs2 das.Risiko, aufde'upolnischen 
und  deutschten Gasmarkt  mit  den  Sitippern zu kunkun-ieren,  die  cine  Inf asti"ktur nutzen,  die  nach einem vfillig 
anderen Regelwerk betrieben wird. 

Mit  einer iihnlichen tiicuatiun wird sich  die  Tuchtergesellsehafl  von  PGNЮ  SA  - i'S-1,  die  auf dem deutschen 
Gasmarkt ti)tig ist, konfronticrt sehen.  Die  Unternehmensstrategie vvn PS1' geht  vin  der  Fortlìihnutg  des 
derzeitigen  Sourcing-Models aus, bei dem  die  Haupuluellc lìír  die  (iasbеschaftùng  der  noi'wegische Markt ist. 
Лhnlich wie PGNiG  SA  nutzt PsT  die  lnfrastrukmr,  die den UL-  Voгschritien unterliegt (Europipe  1  und 
Еuropipе  2).  i❑  denen geracic  die  Grundsätze  des  Dritten l:ncrgiсраkets umgesetzt "erden'  Die  NS2-
Ausnahmeregeluug katin daher dazu lührсn. dass ausgewählty Wettbewerber  von  PS'f, au('de'n deutschen Markt 
- aùfgnmd intransparenter Methoden zur Fesisetzm'g  der  N52-Тиritг - einen Wettbewe"hsvoneil erzielen 
ki)nnen.  der  sich negativ aufdie  tan  PS  l  erzielte  Marge  auswirkt 
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F. FOLGEN FÜR  DIE  GАSVЕRВRA('ГНER  IN  POLEN UND  Ii'  '4rчDEREN MITTEL- UND 
05'TEC(ROPÄISCHEN L,'Í,УDЕRN: 

(23) Dir Entscheidung (iber  die  Ausnaluneregelung bin'i eine Reihe  von  Risiken lìir  die  weitere Entwicklung  des 
W'eItbewerhs auf dem (]asmarkt  in  Polen. Insbesondere wird ein möglicher R(ickgang  der  Nutzung  der  Jann l-
L2ituпi zugunsten  der  NS2 zu einem Anstieg  der  Gesamtkosten lìir  die  Gasbеschafгцгнz durch  die 
Eudverbrauchеr aufdem Markt  in  Polen (und anschliсßend  in den  Ländern. dic Erdgas miucls KSP importieren) 
führen.  Die  Jamal-Leitung ist nicht nur eine  Transit-Erdgasleitung. sondern ermöglicht auch  die  Ri)eklieferungets 

aus westlicher Richtung. 

(24) Um  die  potenziellen Auswirkungen  der  Ausnahmeregelung auf  den  Anstieg  der  Kosten für  den  Gastгaпspюгt 
nach Polen zu veranschaulichen, wurde eine  Simulation des  Anstie(us  der  Transportkasten  in  zwei Bereicheti 
dw'chgelì)lm: . 

• Bereich  1  - Als möglichег Anstieg  der  s(i'f-Ohertragungskostut infolge  der  eingcscluänkteп Nutzung dtv 
Jamal-Leitung: 

• Bereich  2  Als mögliеhеr Anstieg  der  Kosten tùr Gaslieferungen  an  dic pohiische Grenze als Folge  der 
Umleitung  der  meisten Mengen auf NS I!NS2  und  der  Begrenzung  der  Lieferungen  in  üstlich~r Richtung. 

(25)  Im Bereich  1  haben  die  dure  gel ihnen Simиlatiлпеn gezeigt, dass  die  Nutzung der,lamal-Leitung щi' den  l  ransit 
von  russischem Gas ist hur  die  Aufreehterhaltune  der  Kostcnwcttbewеr slähìgkeit  des  physischen Gegenstmms 
am  Einspeisepunkt .anno"' entscheidend.  Je  nach dem angenommenen Ereignisszenario werden  die 

Gesamtstückkosten  [i  r den  G'stransport nach Polen йher  den  Punkt ЛΡlаi[now um his 
gegenüber dem derzeitigen  Niveau  steigen.  [die  Umleitung erhehlicher Transitmengen auf NS2 kann daher  (k 
hiau dic I.еgitimitit  von  Gasimpúrten aus  Deutschland  nach Polen Tiber  die  Jamal-Leining eútsclu'änken. 
Angesichts  der  hegrenztеn. Importkapazität  an  anderen Verbindungspunkten  an der  westlichen  und  si)dlichcп 
Grenze  (Lasci"'.  Сieszyn) köпntсi Polen  und  andere miticl-  und  osteuropäischen Liinder  den  "wirtschaftlichen" 
Zugang zu  der ndtcgеnden Gusini'rastruktui' verlieren. dic ihre Мíiгktc  mit  denen Nordwescuiopas verbindet. 

(?ó) ht  Bereich  2  haben  die  dui'chgelilmen AnaI"en gezeigt, dass  die  Ausnahmeregelung  und  die  Umleitung 
erheblicher 1'ransitmengen auf  N52  zu einem Anstieg  der  Kosten fUr  den  Gastransit bìs zur polnischen Grenze 
IUIu'en könnte.  Es  wird geseliätzt, dass  die  Umsetzung eines solchen Szenarios zu ebnem Anstieg  der 

Transportkosten "uu auf EURi!"lWit  гtihгeп knln, was 
  zum Anstieg  der  Gaspreise im  Land von wfi)hеi' 

führen kann. 
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ZWECK UND STRUKTUR  DES  DOKUMENTS 

  

       

Zweck dieses Dokuments ist  es, die  Folgen einer шёgticheп Ausnalaneregclung fйг NS2  von den  Anfordeamgen  der 
gеändzгten Gasrichtlinie  au  г  das Weiibewerbsnive'itm und  die F  fгiиiсnz  des  EU-Erdgastnarktes darzosielten' 

Dic durehцcfйhrte  Analyse  koazentriemi sich auf dic tviгtsсhaftlichеп und marktbezogeiicmi Aspekte  der  míiglichеt-i 
Ausnahmeiegelung,  die  liír alle Gasmarkttrílnehmeг, insbesondere auch Iuir dir Unternehmen  der  PGNiG-G•tippe, 
rrtеvпnt sind. 

Die  Analyse'vird  von  dir rechtlichen lkwertung deг  L  еgitimität  des  Antrags auf eine Ausnahtnegenehmigung  der Nord 
Stгcam  2 AG  abstrahúеп,  die  Gegenstand einer separaten Stelluпgпahmе  der  PGNíGSA ist, 

Dieses Dokument besteht aus vier Kapiteln,  die  sich mit Schliissеlhсreichсii  der Analyse  hetasscп: 

• Kapitel  1:  Aktuelle Gasversorgungslage aufdctn EV-Markt 

• Analyse der  aktuellen und prognostizierten (iasbilanz auf  CU-Ebene 

• Analyse der  Wettbewcrhsposition "rni Gazprorn bei  der  Beliefei'ung  des  EU-Gasmarktes 

. Kпpitel  2:  No"eie  der  (~ачгiсhtlinic 

• Beschreibung  der  Ziele  der  Novelle  der  Gasridttlinie vom  2019 

• Beschreibung  des von der Nord  Strеяпt  2 AG  eingereichten Ausiialnneannags NS?  von den  Anforderungen 
der  Cinsrichtli"k 

• Kapitel  3: Analyse der  Ausэvirl:ungcn  von  Лusпяhmеrсgеluпgeп stuf das Wetibewerbsniveau ипд  die 
ГfЛtzienz dес EU-Gasmarktcs 

• Besdireibung  von  ausgcti iihltcn rechtlichen лгi iгdelzmgen.  die  im Rahmen  des  dritten Energiepakets 
testgelegt wunden . 

• Analyse der  Folgen  der  NS2-Ansiahlneregdung lìьг Gastransit (unter besonderer всr сksichtigung  der 
РGNЮ-Gшppе) 

• Analyse der  Folgen  der  NS2-Ausпahnleregalung tìir Uashandd (unter besonderer Be!'iieksichtigunu  der 
PGNiG-(üцppe) 

• Analyse der  Folgen  der  NS2-Ausnahmereedung  Fur'  dir Stйrkung  der  Wettbewerbsposition  "on  Gazproln 

• Kapitel  a: Analyse der  Auswirlmutgen  der  Ausnalttneregelung auf  die  Kosten  des  Gastransports nach 
Polen 

• Analyse des  Anstiess  der  Kosten  Fuir  den  Gastransport nach Polei im 5zenaгío  der  Umleitung eines Teils  des 
Transits von  nrssischem Gas  von den  dеizeitigen Transpoetmuten auf  N52 
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1.  AKTUELLE GASVER50RGUNG5LAGE AUF  DEI  EU-MARKT 

1.1.1. Analyse der  Gasnach(rage  in den  EU-Lüudcrц 

А,u/tsс  des  ukixielkit S'ап ls  

Die  historische SpitzeшiachJ'tце nach Gas  1n  dem 1•iU-Ländern wurde im Jahr  2010  mit  einer Gesatntnachlìage  von 
544  Mrd  m'  verzeichnet.  In den  folgenden Jahren konnte  man  einen relativ starken Abwärtstrend beobachten,  der  erst 
201  gestoppt wurde,  ht der  letzten Zeit  'var  der  Gahvеrbгuuch  in den  Mitgliedstaaten relativ stabil  und  eјтeichte im 
Jahr  2018 474  Mrd.  m (-2%  im Jahresvergleich). 

Der  ung(instige Abwäгtstrеnd,  der  im vergangenen Jnhrtehnt beobachtet evurde, ist auf eine Reihe wii•tschal)licher. 

technologischer  und  rechtlicher Faktoren zuiiickzufiihren. Zu  dent  "iclttigstett Faktoren zählen: 

+ Riiekgang  in der  lndustrieproduktkm aufgrund  des  geringen W1r18Cht1(tSwaСhSlu111%, 

• Lulmahme  der  Nutzung emeuet'barer Energieilueiton'  die  durch 1;h1-Vernгдuuпgcn uatеrstützt'verden, 

• Kunkun•enz durch 5teiпkоhle (niedrige Rohstoll¡n'sise). 

Steigerung  der  Еnеrgicегlizienz  iii  Ut'tcrnehmen  und  Haushalten. 

‚I'tlltdI,Ii,'  1  Cia+ner11tп1uc и 11rn  t  ијt,k'ј,< д.•г F'ir,,j'i'','I'"i'  t i''''  пп /.cцi,iuui  2<1 <1.211"  ј ‚ј< 11г,1. т') 

544 
483 474 

2010 2015 2016 2017 2018 

UurU, I!unq ,,iп• I7i lе~гиАцгLе.,!(Iл 

Der  Rückgang  der  Gasnach&age ging auch  mit  einem Rückgang  der  internen Förderung einher.  die 
im  Jale'  201  S  120  Milliarden trt' , d.h.  8%  weniger als im Jahr  2017 (131  Mrd."< ) betrug  und  setzt damit  den ht den 
letzten Jahren beobachteten Abwártstrеnd  fort. 

Die  gcrinссrcn Produklionsvolumeu  sied  auf dic natürliche FrschiiplùnиΡ  des  V4t'kIHII CIIs  in  Verbindung  mit  dem 
Fehlen neuer siuni Gkanler Entdeckungen zurückzufiihren.  ln  den  letzten Jahren hat sich dieser  Trend  durch  den  starken 
Rückgang  der  Prnduktion iit  den  Niederlanden noch beschleunigt. wo Erdbeben  und  geologische Probleme.  die clutch 
den  BerghIIц verun•sacht wurden,  die  Веhлrden dazu еez.vungеn haben,  die  Produktion auf  der  'trölten nationahn 
Lаgeгѕtiittc úа  der  Nähe  von  Groningen "einzustellen"  (der  Bergbau wird  bis  2032  vollständю__ eingestellt)' 

Da die  Nachtrage  in den  letzten Jahren stabil war  und  die  iпliindischс Produktion zuriickgegangen ist, muss  die  natiirlich 
wachsende llengenliicke durch vers(iirkte  Importe  aulk rhalh  der  Gemeinschaft geRiltt werden. Im Jahr  2018 
betrugen  (lie  Nettoirnpurte  363  мrd,  m'.  d h.  10  Mrd.  m'  mehr als im Vuwjahr.  und  machten  77% des  gesamten 
Gasbedarfs aus, Zu  den  eriißten lmportlлndern gehören traditionell  Deutschland (79  Mrd.  m''.  Italien  (64  Мrd.  nt'' und 
I"rankreich  (48  Mrd.  m`'. 

Ё"achl<'rreeplr,"flarг !ür  030 
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Die  kliinapolitik  der  EU hat  in den  letzten .laluen Erdgas als "Übergangsbi'ennstot?'  del ё' егt,  der  clic  Kohle im 
Energiemix crset7t und ermöglicht,  die  Stabilität  des  Energiesystems zu erhalten, bis  die  FE-Industrie eine angemessene 
tесhnюlоgische  Rei  fe  erreicht hat. 

Die von der  Cuгo)тΡäisehen Knuunissìоn im November  209  vorgelegten Lmptèhlungеi' zur Erreichung  der 
IUijnaneutralitüt durch  die  Gemeinschaft gehen  von  einer sehr hohen Rеduziеnme  der  NясКй'аgc nach fossilen 
Breirnstotkn aus. Gleichzeitig ist  es  derzeit angesichts  der  Kоmplcxität  der  "orgcsclilagenen energetischen 
Transforination sch'vierig eindortig vorherzusehcn.  oh  (lieser flau  in  seiner jetzigen Form umgesetzt wird. was eine 
dmslische Reduziei'ung  der  Gasbedarfs  in den  CU-Lündеm bis  2050  bedeuten würde. 

Deutlich weniger Unsicherheit besteht bei  der  Prognose  der  Nасhfraçc  in der  EU bis  2030.  : 

• ENТSОG  (2018)  prognostizert einen Rückgang  der  Nachtrage vorn derzeitigen Niveau  "on 471  Mrd. m'auf  
451  Mrd.  nt' oder  392  Wird.  m',  je nach dem angenommenen Szсnaгио  der  energetischen  Transformation,  -

 

. Die.  Guropüische Kommission  (201 8)  prognostiziert - unter  der  Annahme, dass  die  tìir  2030  gesetzten 
Kliinazkle erreicht werden. dass  die  Nachfn'ge 'u'dx Gas dann  411 "1k'  .m'  erreichen wird. 

• C)ie l'rognosen  der  meisten anderen  Gai  niarklteihtchlner  (z. IL  Shc11, нР, Equtnor, IEA, Eurogas) gehen 
davon aus, dass dre Nachfrage auf  'let"  derzeitigen Niveau bleibt oder sinkt, aber nickt mcln• als auf etwa  40t) 
Mrd.  in'. 

дhh'1ь1ипцј _'•: l'''','ji','' -‚1r '.n;ichGп и 'Њ'  t  ;inкk•гп iki  t  Hip  i;chrn  t tuoi'  rit  1a1n  2'' 'i' ј''' \1п1.  m  1 

Tatsáchcicher Ведас1;201$) 

ENTSOG • 5с. nachhalliger Ubergang 

ENTSOG •  Sc  veae'IIe  Erzeugung 

Еигора'sche Kommissюn •  Sc  EUC030 
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Folglich kann aufdcr Cirundlage der verlúgbaren Daten und Prognosen davon ausgegangen werden, dass clfe Nachfrage 
nach Erdgas  in den  ELI-Liiudern his  2030  auf einem relаtüv hohen Niveau bleiben ' ird, jedoch( mit leicht 
riickiiuiger Tendenz,  die  vor allem auf  die  Zunahme  des  Anteils  der  emeuerbaren Energien  an'  Energiemix  der 
Mügliedstalten zt rгLickzиftihј'еп ist. 

• Mit hoher Wahrseheinlichkeit kann  man  auch eine weitere Zunahme  der  Аbhüngiglccit dCI• Gemeinschaft  von 
Lieferungen  von  aullerbаlb  der  LU  annehmen' Angesichts  des  geplanten ,\ustritts  des  Ve"einigteii Küпigr•сiclis aus 
der  EU und  des  "оrherbestiпunten Riickgangs  der  Produktion  in den  Niederlanden wird dir Anteil  der 
аΡuliеrgenтΡeiп,chаf lichечi hnporte  an der  Deckung  der  Nachtrage  der  Mitgliedslaaten deutlich steigen. 

1.2. Die Position "on  Gazprorn Export auf dem  El.  -Liefei-markt • 

Seit vielen Jahren sind Russland und Norwegen  die  Hаupllietzrяnten  von  GasbгеппэΡ lоßеn für  die  Europäische  Union, 
Die  Erdgasimporte aus diesen Ländern machten im 1e1zren Jahrzehnt etwa  65-75  % aller Lieferungen auf  den  EU-
Gemeinsclta Њmагk aus.  In den  letzten Jahren winde insЬгsundet'e dir Pu ìtiоn Russlands weiter gestärkt, das im Jahr 
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2018  über sein  Pipeline-Netz bis zu  157  Mrd.  In' (42°x, des  Gesnmtintportes  der  гU) in  die  Mitgliedstaaten exportiert 
hai  'or  Norwegen  (1  (() Mrd.  m';  33% des  Gcsamtituportes) und Аlgerien  (Э  , Mrd.  m';  9% des  Gesamtit»portes). 

\hhIit(LIiI ' 1. Г)гr iпdЭнcП t~a+e'hnпeцli n1 tilr  t  uгtъI'is1'.i11c  l  ni'ii 1m J'ihr  2п  1 `t i i:  1tr11. it  

с~гк'/6 Ei',''piii''Ii' hг ,мrпl'rrпn. t trгn,'lnl 

IOU  'i»  der  russischen Expoпlieleгungeп  in (tic  LU-Läпdm  über  die  1{o111•Ieitungen wurden  vent  Gazprom  i  хроп 

durchgetìibrt, das nach  cien  internen Voг сbгi1)e» Russlands als einziges Untentehmen berechtigt ist, Expotlaktiуitatсn 

timer  Nutzung  der  Gasteitungsinfrastruktur durchztitiцthгeu.  Die  gr(%Utеi1 Еxpопiп гКtе  von  (iazpmm 1ixpоrt  'varen 

20гя:д 

• 1)eutscltland:  5н  Ind.  т  (ca. 33  Mrd.  т'  nach EK-Nonnen), d.h.  38% der  Gesnnitexpone  in die  EU 

• Italien:  23  Mrd.  ri' (etwa  21  Mrd.  m`  nach ЕК-Nornlвit).  di'.  15и.-•а  der  Gesamtcxporte  in die  EU 

• Groflbrittuгггien:  1д  lrd. пт'  (ca. 13  Mrd,  in'  nach EK-Normen), d.h.  9% der  Gesal»texpoпe  ii' die  EU 

• Frankreich:  13  'InI.  in'  (etwa  (2  Mrd:  w'  md' ЕК-Nлrnlcп). d.h  8% der  (lesamiexporte  in die  EU 

• Osteneklt;  12  í11rd.  т'  (ca. 11  Mrd,  m`  nach EK-Nonnen). dh,  8% der  Gesamtexporte  'n  die  EU 

• Polen:  10  Mrd.  т' (etwa  q  Mrd.  m`  nach EK-Normen)' d.h.  б%  der  (icsпmtcxpoпe  in die  EU 

Nach Angaben  der  Eurup;iischсn Komniissi'ui beliefen sieb  'lie  Einnabnlen  dus  russischen Unternein»eus aus 

Оa5weј'katilсn aul'den EU-,Märkten im Jahr  2018  auf  fast 30  Md.  Mutti. verglichen  tait  23.6  Mrd.  Euro  im .lehr  2017 

und  20,5  Mrd. Eure  in' Jahr  2016. 

I.3.  Russische Gastransi(rou  ten in die  EU 

&'s1c'ltrлde Хи ?c!';"рlишc ТiаН.и-/н/гаstl rri<'trЭ  

Ein sehr wichtiger Faktor,  der die  starke  Position von  .Gazprom  ani  du»  EU-Gasvеnюгguпgsmatkt bestimmt. ist  der 

Zugang zu einer umfangreichen Fen'Ieitungsinfrnsruk1ui'. diè dic Länder  der  Gemcinschati mit dem Tenitorium 

Ru&slands (durch Transitlander oder internationale Gеwasser) verbindet, mit einer Gesanukapazität.  die  diic der..eitige 

und  clic  prognostizienc EU-Nachliage nach Importen  nus  Russland deutlich üherstcigt. Für eilen Teil dieser 

11  т1е ЕстлгЭ ‚I'.I' iu (t'r  13 иlеБнеипºlung  'Sn  1  ггорггьи неп I(n» зтггв'ггпl " пшепдеlеп 5lаидагд..  Nad'  гИуи}зеп '‚‚ъ'' G:rzpnьnJ{хрпгг . unlcr 
_•in~tt пuulg снег (ì(1ti 1-51and:u•dв - hal'afan агдl  'he  tixPuЛc  'i'  die  Y.U-1.ändrr  'u  Jal:'  2018  auf  174  MiIl"udan  1,t' 

¡' ' ia?п GaЭ1Эr юл grn'etde'c ll`eпc gcm:дi (iOST-5напд:пдв; iu KIa"i'e' i'  uugcPihrc  "rile  gcmáli  'k"  ‚ј'  da'  udictпeгalanung  da"  L-In-о 'acju5 
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Infrastruktur hat Gazprom eine 'оllstäпdige oder tеihwеise Eisrгntünlarkontгolle:  (tir  dic iibгigеn Tcilc hat das 
Unternehmen aufgrund  von  gewährten Ausnahmeregelungen  von  dem  TPA-Grundsatz und/oder  king  fris  tigen 
Карazitйt,reseivicrwigeп eine  i\' lоnupоtstelluпg. 

Abbildung  4  zeigt  die  bestehende  und  geplante FеrnleitungsinfrastrukпΡ  г,  die  zur Versorgung  der  FU aus dem Osten 
genutzt wird. 

\bhildun,  4  l[с"гсltcntic•  „„‚i  ,rpt:utii  t  r:utciмrcckcjt 1ür ru.:кelt~ti С',» irt  d'' 1  tu' 'р.kdi'  t  nu,u 
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A Иогд stream 1 (55 т1д rr>з / r) 

t3 8гalorus3tl ьуанет trar'zytawy (43 mId ttN ! r) 

C Ukrait5sfttsyslem lratцytoиry (132 пiд m'! r) 

Hctrtl5trºат2(.55 rndm" r) 

тurkt~h streatп (з2 mId  m ‚  t#1е tylkо% 
przuxnaczaqtэ.о)я _ádbiorcдtы ©Uropefsdch')'  . 

'йerwxtaлitkaTurkгahцГеатzoatafauddвпadoulytКи,па(отlзвldrugaпrtka(przeznaczonadlа odbrorcдw 
europejskdch') arar/e¡ prхеdйeпfе па ferer'f е ßulgarгi ( Ва!Кап 5tream ) zia¡dujq sç  w  Jazie budowy 

Qu.!!r Г• \ 1.'О(' Г»игунгггггг , 1'Ggrпrиr (гигрппзи I=r/и,гi 

4.  NoiI Streнm  1  (bestehende lnf~astгыk(uг) 

Fine 1.222 km  lange Gasleitung mit einer 'гranspnr►kapаzitäl  von 55  Mrd.  ni t  Jahr,  die  auf dem Grund  der  Ostsee 
verläuft und  Vyborg in  Russland mit Gt'ei lwаld  in Deutschland  verbindet.  Der  erste Shаng wurde  am  i  . November 
2011  und  der  zweite  am  Ѕ.  Oktober  2012  im' Betrieb genommen. Das Projekt wurde  von  einem Konsortium  von  fünf 
Unternehmen durei'gefmhhrt und wird  von  Llшen geleitet: Gazpronl hält - über  seine  Tochtergesellscbatl - Anteile,  die 
seine  beherrschende stelltmg sichern  (51%). 

B.  Weißrussisches Gastl'ansits}stem (bestehende !n(iastruklur) 

Das Grundelement  des  wci(3i'ussiscllen 1'ransiisystems ist  die  mitnal-Leitumig mit einer Gesаmilänge  von 4 196 km  ( î 
(10t) km in  Russland,  575 km in  Weißrussland.  680 km  й1  Polen) und einer  'I  гansportkараzй ii 
"on 33  Mrd.  ni t  Erdga.  die  das Erdgasvorkommen  in  Nordrussland (Gebiet Tjuineu) und Westeы•opa verbindet.  Der 
polnische Abschnitt  der  Gasleitung ist im Besiгz 'On EuROPoI  Gaz,  deren Aktionäre sind; Gazprom  (48%),  Polski" 
Gёmictwo Naftawe  i  Gazownktwo  (48%)  und Gas  1  rading  (4%). Der  Betreiber  der  Gasleitung ißt  GAZ-SYSTEM 
5.21 -Das durch  die  Jашаl-Leít- tј'g [1iе1 епde Gas wild dann durch  die  JAGr1L-Leitung  "'Citer  nach Soden,'  
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hauptsächlich  an die  deutschen Kunden.  Der deutsche  Teil  der  Jarnal-Leitung wird  von  Gasende kontrolliert. deren 
Anteile  von  GaгpromХ49.9ц%)  und  Wiпtershall;вА1  F (50,02%)  gehalten werden. 

Die  oben erwiihute Transportkapazitiit dir Jamal-Leiшng bezieht sich nur auf deu 4'erbindungspunkl K'mdn+tki.  Ii 
diesem Wen ist  die  verbleibende Infrastruktur  in  Weìl3russland,  die Pula'  (Punkt Wysokоje)  und  Litauen (Punkt 
Kotlovka)  mit  Gas versorgt,  fichi  enthalten.  Die  Gesamt imрortkaрariг  it in die  F.U-Länder durch das werl3russi chе 
Transitsystem beträgt daher etwa  43,4  Milliarden m`.'Jattr, 

C:  Ukrainisrhes 7- rппsits)'stem (bestehende Infì•astruklur) 

Das ukrainische Tгаnsitsystem umfasst ein Netz  "or'  (iasteituiºen  mit  Verbindungspunkten zu Polen (Punkt 
Di'ozdowicze), Ungarn (Punkt Beregdaroc), Rumifniеn (Punkt lssacea)  und  der  Slowakei (Punkt Velke Kapusany). Das 

itt das sl~wаΡkisсhе Systеtu eingespeiste Gas (grü0ter Einspeisepunkt) wird dann (iber getrennte Ttansponwege nach 
6stеггеiсh  und Italien  (erster Surang)  und  nach  Deutschland,  Tschechen. Frankreich  und  in die  Schweiz (zweiter 
S1тaпg) transportiert. 

Die  gesamte tecluiiscl'e Kapazitiit  der den  El.]-Läпderп ge'vidmeten infrasiruktur helrägt eher  132  Mrd m&r.lahr. 

D.  Nord  Streunt  2  (tnG•astruktur im  Bau) 

Zwei parallel zur b~steheпdcп  Nord  Streunt  1  Lcituпg verlegte Lei►ungsstrйпge:  Die  NS2 wird iihntich 'viedie NS  1 1 
222 km  lang  sein und  Usi-l.uga  in  Russland  mi'  (ireifswаld  in  Detischlaпd verbinden 
und  den  Gastranspon  von 55  Mrd. m'illalti' eimöglichen. . 

Nach Angaben der Nord 5'геапt 2 A(i vom Dezember 2019 
ist  die  Bauphase zu  93%  abgeschlossen -  160 km Pipeline  m(issеn noch verlegt werden. Gleichzeitig hat  die 
Vеrhäпgune  von  Sanktiоn-rt durch  die  US-Rcgiertng gegen  den  Bau  der  lipeline dazu gеtïihгt, das;  die  Firm;' Allseas. 
die ]úr den  Bau  des  fehlenden Abschnitts  der Pipeline  verantwortlich ist. ihre .2rbeiten eingeteilt hat. Пerzcit ist das 
genaue Datum  der  Fertigstellung  der  Bauarbeiten nicht bekannt. 

1?-  Turkisb  Stream  (teil'veise bestehende lnli•astrktur) •-  Balkan  Sheаm (im  Bau) . 

Turkish  Sh•cam ist eine  930  kпt  lange  O1)shore-Gaspipeline  mit  einer Kаpaгität vлΡn  З  t,5  Mrd. m'/Jahr.  die  Anapa  in 
Russland  mit  КtэΡ tköy  in der  Ttirkei verbindet.  Der  eiste Stгaпg  der  Pipeline(mit einer Kapazität  von 15,75  Milliarden 
m'  "Jahr)'vurde  am  8..Ianuar  2020 in  Betrieb gеtюпuuеп  und mit  den  Gasliefei'ungcn begannen. l)er zweite Stмüg 

(ebertialls  mit  einer KapаΡxitiit  von 15.75  Milliarden rn'iJahr) - hur eиroрäische Kunden bestirnt - befindet sielt  in der 
fortgeschri'tcnen Bauphase. Derzeit ist auch  der  Ausbau  von  Transportnetzen im  Gange.  die den  Gastransport durch 
Bulgarien. Serbien. Ungarn  und  weiter zu  C  EGH еrmбgkсhеn werden. 

Balkan  Slrеаuи ist eine Ver]iingei'tt"g  des  Tiirkisch  Stream in  Bulgarien'  der  dis  i.iele'une  von  russischem  Gu,  in die 

EU-Länder  in  einer Hühe  von maximal 15.75  Mrd. m3%.Iahr ermögliche.  Die  bulgarische Seite ist  der  Meinung, dass 
die  Arbeiten  in der  ersten нйlttе  dis  Jahres  2020  abgeschlossen werden. 

tli uh.0  des  ?'г  i,пt .5tu?dc"s  der  hгslиltинdеп lщtн, и/гймn'иkntј'nua d"in U.aen  

Die  Daten  der  Europ:fisсhen Kommission zeigen. dass  die  hihrеnde Lief'ёrroute fuг tvssischеs Gas  in  dic  EU  im Jahr 

201 das ukt•áfnischе'гraпsitsystеm war, das  den  Transpon  von 41% (64  iMrd,  m`)  der von  Gazpronm Export verkautlen 

Menge cпnögliсhte.  Der Transit  Ober NS  1  machte  34% (54  Mrd.  m')  des  Gesamtvolumens aus. während das 
weiß'ussischc Transitsystem  (^tamal-Leitung + sonstige lnf astruktur  in  Weißnrssland, dir Gas nach Poteu  und  Litauen 

liefert)  (len  'l'rаΡnsрon  der  restlichen  75% (39  Mrd. пt') eiтttüglichte. 

Die  Nutzung  der  verfügbaren Кариzitätгn  an den  Haupteinspeisesiellen  der  Mitgliedstaaten stеllte sieh wie tilgt dar. 

• Greifswald  (Einspeisung  úi  das  deutsche  Netz  mit  NS  1;  Kapazität:  55  Mrd'  m'  'Jahr):  94%  im Juhr  2018. 

• Kondratki (GrenzObergang Weißrussland-Palm: Kapazitiit:  33  Mrd' m •.lahr):  97%  im Jahr  20I8. 

":,. • % elki  К' рusяп'' ((непzüЬzrgaug Ukraine-Slo"'a.kei; Кярazität  72  Mmd 'n'  '3  ibr):  62%  im Jahr  2'98  _ 1 
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Die  bе<tehcпde Transitinfrastruktur,  die  hir  den  Export  von  nissiseltem Gas  in die  EU-Liinder genutzt wird, íibеtstei  f  t 
deutlich  die  derzeitige Nаchlrage nach Gasbi'enns'off aus dieser Richtung.  Die  gesamte Traпspot•Ikapazität  des 
ukrainischen Transitsystems,  des  waiВrussis~dien Transitsvstems und  von  NS  1  beträgt  230  Mrd. m'(Jahr und iibersteigt 
die  russischen Importe im Jahr  2018  um bis zu  73  ЛΡ•lilliаrdeп  m`.  in  Wirklichkeit ist' dieses Überangebot noch 
größer, da  die  angegebene Gcsamtkapazitilt  de-  Infrastruktur  die  "regionalen  Pipelines"  nicht berücksiciuigt.  die  zur 
Versorgung Finnlands und  l  stlaids genuuzt werden. 

In  diesem Ztuammenhаnщ sind  die  aktuellen Projekte "I'urkish Str'хint/Balkaп Strеаш und  Nord  Strеmun  2  höchst 
fragwiirdig. Zum Zeitpunkt iluer Inbctricbnalnne ticiirde das ttberаngcbot  an  Infrastruktur tIlr russiscbc 
Lieferungen  144  Mrd.  m`  über  den  EU-Exporten liegen. 

Ahhlldum!. I)kr,ciugк<und w';јhг'"üсi,lichc t  hi  :uн сI"'l  ;u1  tпgнпtk.fp:tin;itгы ui  die  Lt au<rus.,  d  сr Rklnunt ( п'•(nl  m t  " 
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N52 tumid seine  gюßе Еsportkapazitä0 kann  den  nicht eeschüftlich motivierten Wunsch signalisieren.  den  Liсtёrstrom 
an  dieselhen Kunden  in der  [:U  umzuleiten. 

in  diesem Zusanunenhang erscheint  es  hesendent wichtig,  die  neu entstсhеnden Elemente  der  lmportinii'asmtkcur aus 
dem Osten durch eine utögtiсkst breite  Palette von  Regelungen  (hr die  inncrgemeinschalìliclten Üьепгаgшtgsnctze 
abzudecken. 

Die  Ѕchafиu)g einer ЕU Jurisdiktion soll  in  diesem Fall nicht dazu dienen,  die  Gasшisse aul'einzelnen Transitrouten 
zu "steuem", sondet-tt sicherzustellen. dass  die  Entscheidungen  der Shipper.  Kapaziúiten aufeiner bestimmten  Pipeline 
zu buchen, itt erster Linie aufder Gnutdlage eines Vergleichs  der  angebotenen Geschä ftsbedingungen eetrotfen ".'erden 
(im Hinblick auf  den  gleichen oder ülmlichen Reeulieningsumfang, dem diegгsгunre tnftastruknii' unterliegen wird). 
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Z. NOVELLE DER  GASRICHTLINIE 

2.1,  Uauptzieie  und  Aus"•irkungen (1er Novelle 

Bereits  in'  November  2017  hat  die  L'•urapäischе Konunissiuu eine Novelle  der  Gasrichtlinie vorgeschlagen,  die die 
Erweiterung  des  Katalogs  der von  ihre" Bestimmungen abgedeckten Infrastrukturen voraussetzt. Nach etwa  1.5  .labren 
Verhandlungen  und  Ver(inbarunaсn.  a❑  dеnen  die  Mitgliedstaaten  und  die  EU-Institutionen beteiligt waren, haben  der 
UE-Rat  und  das Euгopйische Parlament im Aptil  2019 die  zuvor im Trift_ vereinbarte Kompromisslàssuнg der.Novelle 
der  Gasriclidinie akzeptiert. Nach ihrer Annahme durch das  EP  im April  2019  trat  die  Novelle  am 23. Mai 2019 in 
Kraft.  Gleichzeitig wurden  die  n• titgliedstaatei' verpflichtet,  die  Bestimmungen  der  Richtlinie innerhalb dir  n  id  stеtt  9 
Monate umzusetzen. 

l)ie iiberarbeitete Glasrichtlinie zieh darяиf ab,  die  Eiindentisse lür dis Vnlleпduп des Еrdgasьiiшenmarktes zu 
beseiliuen,  die  sieh aus  der  Ttttsaclie ergeben, dass dic Marktregeln  der Union  nicht lг Gasleitungen nach und aus 
Drittlä» dепt gaben. Mit  den  еiпgеlühпен Äaulerungеn soll klarbestellt werden. dass  die  für Gasleinrngen,  die  zwei oder 
mehr hlitgliedstaalen "erbirden, gehenden Vorschrittet auch innerhalb  der EAU  fUr Gasleiuui'gen nach und aus 
Drinhindeni gelten. . 

lm Ergebnis soll  die  Novellierung  die  Kohii"enz  des  Elt-Rechtsrahmdns gewйlн'lеi teп und gieieltzcitig 
WettbcитeгЬsverzеrrиngen auf dein Energiebinnenmarkt und nwgative Auswirkungen auf  die 
1'ersm'gungsskl wrheit "eriiiiuki'n. 

Das lukrafttreten  der  gсändcпеn Gasricluliiüe hat einen ьпtluss auf  den  rechtlichen Status  von Nord  Streatn  2.  Aus 
der  Sicht  des  Eigentdmcrs  der  im Bau beiindlichгn 1nftstпcktur sind  clic  wichtigsten rechtlichen und regulatorischzn 
Au$wtј"КUngсп: 

• Bestätigung, da.s  N52  dem EU-Gucrgiegcsetz  in  dem uns  der  Gasrichtlinie hcrvurgchеndcu t'mfaпº 
unterliegt, einschlic[tlich insbesondere  des  i)rittеΡn Grcrgiезakets (3F.P), 

• ilinweis dягiut; dass der5tmat,  der  fuir  die  Umsetzung  von  Vorschriften zur I)ttrebsetzung  von  Elf-Recht 
im Ealle  von  NS2 vcгап wоrtliсh ist, l)eutschland ist. 

2.2.  Antrag  der Nord Stream 2 AG  auf eine Ausnahmegenehmigung 

Artikél  49a der  geiindeпeа Richtlinie licht glcichzeitiкΡ vor, dass ein Miгgliеd5taat eine Ausnahmетеgеlung  von den 
Bestin»nurgen  der  Richtlinie gewiihrt,  Die  Möglichkeit, eine Ausnahmeregel nag zu beamragen. war jedoch 
aussehliеßlieln  den  1nl'rastrukturen vorhehalten.  die die  Mitgliedstaaten  mit  Dritthinden verbinden  und  deren  Bau  vor 
dem Inkrafttreten  der Nacelle  (d.h. vor dem  23. Mai 2019)  abgeschlossen wurde. 

l)iese Bestitnmunig scltlietlt im Falle  "on  NS2  die  ЛΡ ёglichkcit  der  Beantragung  der  Ausnahmeregelung aus,  da 
der  Bau  der  Gasleitung noch nicht abgeseblossen ist. 

Trotzdem beantragte  die  Nгd 5trеam  2 AG am .I  O.  ,tanuar  2020  bei  der  deutschen Energieregulierunssbeh&de 
Bundesi'eizagentur eine Befreiung (Ausnalurereuelung) vwt  der  Vetplichuutg  der  Umsetzung  der (theft  rbeiuemen 
Gasrichilinie durch  N52. Die von der  Anttagstelletin vorgеh•agencri  Argumente  wurden nicht vеriifКntlicht. 

3.  ANALvsE  DER  AUSWTRКиNсЕN  DER  AUSNAIг1'[EREGEL[ING AUF  DEN 

WЕTTBEWERВ UND  DIE  EFFIZIENZ  DES  EU-GASMARKTES 

Kapitel  Э  enthäh eine Аtalyse  der  erwarteten Aus'virkungen einer müglichen Ausnaliniercuelmig lìir NS2  sut' dei' 
eurnpäi.chen Gasmarkt.  Die Analyse  wurde nach t'olgendein Ansatz durchielührt: 
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• lm  ersten Sehritl (Kupitcl  3.1.)  cverden  die  wichtigsten regulatorischen Anfbrderungen  tir  NS2,  die  sich aus 
der  GasiichiIinje ergeben. vorgestellt. 

• Im zweiten 5chritt (Kapitel  3,2.  -  3.3.)  "erden  dit  Kоnsecluепzeп hir bestimmte Gnнppеn  von 
Markr►eilnehtieni (сuropäiscbc Übertragungsnetzbetreiber und landeisesellschalten), dic im Falle einer NS2-

 

Ausnnhmeregeltme prognostiziert werden, beschrieben, . 

• Im dritten Schritt (Kapitel  3.4)  wird  der  Zusammenhang zwischen  der  NS2-Ausnaluncregeluпg und  der 
hngfristigen 5tiхКuпg  der  Wettbewerbsposition  von  (iazpmm aufgezeigt 

3.1. Analyse der  "ichtigsten Anforderungcu  des  driften Energiepakets aus  der  Perspektive  von  NS2 

Im Lichtс  der  Gаsriсhtlinie muss  die  NS2-Infпntttktur  die  wichtigsten Anforderungen  des 3 EP  enllíllen, danmter 

• Gс" 1hr[eistuug  des  diskriminierungsfreien Netzzugangs Dritter  (TPA), 

• Eigentumsentleebtuug (Entflecht'uig  und  dic Notwendigkeit, einen unabhüugigeп Uhепragungsnсг'ьеп'еibcr 
zu etлΡc'tпсn  und  zu zertitiziereti - d.h. keine Eiiillechtung  vat  Оberп'аgungs-  und  I-landelsaktivìtätcn  und 
Konzentration beider Funktionen  in  einer  Nord Stream 2 AG  GesdIsehall (einer Tochtergeselkchafl  "on 
Gazpmm  l 

• Die  Prinzipien,  die  sieh  gus  den  Nelzkodeкeп (NC'  TAR, NU  CAM.  NU  BAL,  NU'  INT)  ergeben. d.h  clic 
Anforderungen  an  Iramspat'ente Mechanismen tìir  die  Tarilieruttg. diskrimjúenmgsfreie Mechanismen lìir  die 
Kapazitätszuweisung  und transparente  Netzmauagenicnt-  und  Ausgleichsregeln 

Aus  der  Perspektive  der  Auswirkungen  ton N52  auÌ den  Wettbewerb  und  die Et' izienz  des  europiiisehen (iasmarktes 
erscheint dic "Utuerordnung"  von  NS2 unter  die  FU-Reebtsprechung besonders wichtig  in'  Bereich:  (i)  Anforderungen 
an  tramsparertte Mechanismen  (tir  die  l'arilierung  und  (ii)  Eniiechtungsanordentngen. Eine detaillierte Besctu•eibung 
dieser Anforderungen - zusammien  mit  einet' Niп'~eis aufdie Auswirkungen ilncr Umsetzung - wird  in den  Kapiteln 
3.1 .1  und  3.I .2  voreestellt. 

3.1.1.  Voraussetzungen für dic An"endung trпnsparепtеr'Icehanismen  iii' die  Тагјбеrung 

NC  У  4R-Nсq n'erl'-Cvdе 

Das Sсhlüsseldokument aus Siсlu dem'  Fari  ttгпt'р'гспz ist  die  Verordnung  (EU)  2017/460 der  Komnmissìou vom  16. 
1 17. 2017  zum' Festlegung eines Netzkodcs  t г  lianitonisienc Fcndeitungsen'gehmsri"ik'uren (NC'  '('AR). 

Die  Voraussetzung dahin war dic Notwendigkeit,  die  Taгifst•ukutrеn liii'  den  (iastransport zu hаmюnisierсn  und 
i  nmsparentcr zu gestalten  und  ЕU-wеitc Regeln zu detnicren,  die nut  ivlarktintegratioui  und  dic Förderung  den' 
Zusannnetзsclutttuпg  der  Netze ausgerichtet sind. 

Zu diesem Z"eck legt  der  NC  TAR  detaillierle Anforderungen zur Festlegung  der  Crliise  der 
Fe•nleihtngsnetzbetreiber  und  zum' Berechnung versehiedencr Fernleitungs-  und  SystenidiмisUсlscuagпeutgeltr 
fest, deren  An" endeng  es  (len  Netznulzcrn erпtügiichen soll,  die  Crttgelte, ihre Anderungen,  die Art u1(1  Weise 
ihrer Festlegung  und  müglicbe künftige Anderu'ngcn bcssrr uaelizuvoi'dehen. Dat-Ober hinaus sоlltгп  die 
Netznutzer  in der  Lage  sein.  (lie der  Berechnung  der  Fernlcitungsentgelte zugrunde liegenden Kosten zu 
verstehen  und  diese angemessen zu prognostizieren' . 

7_u den  wichtigsten Bestimmungen  des  NC  TAR, die  aufdie (iewäItrlеistntg  voit  Transparenz  und  Gleichbehandlung 
der  Netzbenutzer abzielen, ist zu erwähnen: 

Artikel  4  ("Fеrnleituпgт-  und  Systemdienstleistungen  und  -entgelte") - delïniert unter anderem 
Femleitungsdiensdeistun e"  als Dienstleistungen,  die  zwei Sdiliisselkrkеm'ìеп ert►ilkn: 

• l7ie  Kosten einer solchen Dienstleistung gehen auf dic Kostentreiber. wie  die  teclutische  und 
prоgtюstiziепe Kapazität  und  die  Distanz. zurück; 

Sг.С  11 С  t  7  \ц>n  "t  I  . 

/,'

 

" 1l  

~.1 
ri 

r-

 

17 vàn 
41.' 



i 
1)г11'i'1С e'tfNinl'hi 

1i,' ,; пггг, ,1п  ««s'' h•цгб,  f''" I  „''u,  k''":,"  .~ги.г "ј, '„'ј' h.  п  1 ‚'„4f'!'"?.  ïrú"+д;  1$' 
'„ё"'. "йё"" ""ј  ‚i"'  II,"ih""  f,'"' ''"'„‚i  'h,"';"  '.' п, К,  „‚‚‚„0"''! 

. f"LU' 1(  гL:1'1,с1а7,А: , е; г51, 1з .'гг}:1 ~~: 

1'ч.1 tinrЧиг?-Лгрдºгд''••а,г,.г ' .''ј'ј". ""ц""' ј' ‚ј' , ~ 

• Die  Kosten einer solchen Dienstleistung stehen im Zus;unmenhang mit Investitionen  in  Inirastruktur'  die 
zum regulietieгi лпlageveппüggen  (Ur die  C гbringuпst  von  Fernkit'mgsdienstleis'unger' gсhüгt, .оwiе mit 
dem Betгieb dieser lnli'аΡstrukrnre. 

• Ardket  6  ("Anwendung  der  Referttitzpreis;неthоdе") - verpflichtet  die  nationale  Regulienmgsbch  »'de,  eine 
Rеferenzpreismethode  (RPM)  festzugegen  und  zu genchmken sowie  den  sich dantus гgcbenden Referenzpreis 
auf alle Bin-  und  Ausspeisepunkten  des  bestimmten Ein-!Ausspeisesysteins anzuwenden.  und  legt zulässig 
Wege zur Anpassung  des  Refcrenzpt•eises  fast. . 

• Artikel  7 ("Wahl  chter Referenzpreismethode") - stellt nbligaton•ische лn(iгdеrungen  an die  gевΡvählte 
Retèrenzli"eisnnсthode fest, unter anderctn: 

• es  muss  den  Netznutzern епп iglic:heu.  die  Berechnung  der  Retérеnzprгise sowie deren genaue Prognose 
naсhzuvnitzichen. 

• es  muss  die  bei  der  Grbringung ctеr Fernleitungsdienslleislungen tatsiichlich entstandenen Kosten 
beriicksiehtigen,  

• es  muss  die  L)iskriminirruпцslгeil'еit gewiihrleisten  und  unzulässige Quersubventionki't ng "cгhiпdzrn 

• Artikel  26  ("RegelmiiBige konsul,latinnen'') - ([ihrs eine Anforderung  der  regеliпй(.?ígеn КоаsпIIatÌunCп ein 
und  legt ihre iodalidi'en unter Einbezieh ‚'ng  dc»  nationaicn Regulieгuпgsbehcïrdcn  und  der  Ciasmarktteilnehtner 
fest. Als'‚'cil  de  Konsuhatiot prozesses veröffemlicht  der  Femlei'mgsnetzbetreiber detaillierte lnformationen 
dаΡгüber, wie  die in  Artikel  ;Q  NC  TAR  festgelegte htelhade zur Fm'itthrng  der  Fernleilungsentgelte festgelegt 
wird: 

• Artikel  31  ("Vor  der  Entgettperiodc zu "erüffentlk heпde lпfогlllali'оnеn ' ) - gibt  den  innfasenden Umfang 
der  vom Pemleituп'sпetzbetreiber zu verö£fentlicheнden ink"rmationen  an.  Diese Anforderung heu•if(i u.a.: 

• Intiwmuјticüeп zu  den in der  angewandten Rсt гепгprеistnetlwde verendeten Parametern hinsichtlich  der 
teelinischen Merkmale  des  Fernleiumgsneizes  (vie  Z.B. teehnisehe Kapazität. prognostizierte kontrahierte 
Kapazittit, elie zu erwartende Mengen  und  Richtungen  dis  Ciastlusses) 

• die  иulässigстi Erläse oder  die  Ziеleг9öse  des I  егuleitungsnetzbеuгeibегs. 

• Arlen von  Vепnёgеп,  die  zum regulierreif Antagevei'miïgеn gehdren  und  ihr Gesanrltvert, Kapitalkosten 
und  Methode zu ihrer Berechnung, 

• Amigefallenc  und  geplante [n"еstiйans-  trod  Betriebskosten, 

• erwartete Erbse aus Ftu'nkit ungsdiensdeisrungen. aufgeschldssett nach einzelnen Systempuпk'сn, 
angebotenen Produkten usw.; 

• "tiefe andere detaillierte Aspekte  der  Methode  der  Ermittlung  van  FemleitumgsentLelten, 

Pr,srliъ'еА:rsi"ig'л'uн.'ен  des  NC7rIR tr»f'dиΡu ae,rapd&he►► Gusnuirkr 

Die  Umsetzung  des  NC  TAR  durch  die  1_U-Min,liedstaaten hat  den  Mangel  an  Transparenz und  die 
Informatiansasynunemrie zwischen  den  einzelnen GasmarkнсиИΡalun гп'  die  ein inhäreпtе Merkmal  der  nationalen 
Gassysteme im Vorfeld  der  fat•[,ibecаlisierungsbгmiihuпgеп warén, weitgehend beseitigt. 

.Erstens sittct  die  [nfrastrukt'nrbett'eiher vсipllichtet.  die  Methode zur Festlegung  der  [:entleilungsentgelte und  die 
Tatilbercchnung selbst aufeine eепau delinierte  Art  und Weise anzuwenden,  die  Jegliche  flexible  Kоstenbcrеclwцвg 
t"(ir  die  iпfrastrukturnutzung aussсhließt Bei spezifischen Fragen müsscп  (lie  VOI'  Betreiber vorgeschlagenen 
methndisehen Liisungetf  "on der  zuständigen unabhiingigen Regulierungsbehörde auf  der  Lbene  des  Mirgliedstaates 
akzeptiert werden. 

• aus« irkung  1: Die  höhe  der  Tarife spiegelt  die  tatsiiehlichen Kosten für  die  Sсhaffung und 
den  Betrieb  dei"  Infrastruktur gut "ider, wodurch «irtschaftlirh effiziente Fernleitungssysteme 
gcfcirdert "erden' 
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• Auswirkung  2;  Dic Kosten für  die  Nutzung  der  Infrastruktur sind  "ir  alle gleich. 1)ie Betreiher haben 
keine Müglkltkeit, einen Marktteilnelimer zu diskriminieren. 

Zweitens beeintlussen  die  genau dränierten Bedingungeti und  die  Ar l  der  Püluvng  des  Konsultationsprozesses seinen 
inklusiven C'harаΡktеr.  Die  vom lпliastruktur еtreibcr vorgeschlagenen Lüsuпgen weilen nicht nur  von den 
Regulienutgsbeliördcn; sondert auch  "on  einem breiten Spektпnп vsn lvlarktteilnehmem bewertet. 

Aus" -irktwg  3;  Uie "•u[lstäodige Transparenz  des  Tarifprozesses eliminiert das Risiko  des  Missbrauchs 
und crmüglicht  die  Bcrücksicbtigung  der  lnteressen einzelner Iitcressengruppen. 

• Auswirkung  4;  f)ie  Art  und Weise  des  Tarifprozesses erhöht drastisch  die  Vorhersehbarkeit  (les  Handelns 
der  fnfгаstrskturhetreïber - jede Anderung  des  Ansatres muss rechtzeitig kommwtiziert und umgesetzt 
'ver(lett.  Die  N'larktteiloehnur kíiпnen  die  Dynamik  der  für eine bestimmte lnfrustrukt'ir geltenden Tarife 
vorsehen und auf dieser Grundtage ihre Strategien für  den  Bezug  von  Gas :uts bestimmten Riehtunficu 
lindern. 

Damit leistet  der  NC'  "I AR  einen wichtigen Beitrau zur tichafftutg eines einheitlichen tiU-Gasmarktes.  Die  auf'  den 
einzelnen iпläпdïscheп Miirkten tätigen Unternehmen kiimten  sicker  sein,  dass  die  Regeln [iir clie Festlegung  der 
Enigelte  in  jedeni  von  ihnen gleich nder ztinin(lest sehr ähnlich sind  und  dass  es in  dieser I[insicht praktisch keine 
Geйthг unlauterer Praktiken gibt_ 

Man  muss sich bewusst sein, dass  die  Ge'viihruug  der von der Nord  Stгеаm  2 AG  beantragten 
Ausnahmeregelung sie  von der  Verpttichtuпg zur Anwendung  der  NC  TAR  - Vorscln•iften befreit. Als 
Ergebnis werden dic Fernkitungsentgelte  von  NS2: 

• Nicht vеröffentlieht und nur  den  Shippem,  die  diese Infrastruktur nutzen, bekannt. 

• In  beliebiger Form gestaltet,  die  z.B. keine Kosten tìir  den  Bau und  die  Nutzung  der  httiaslniktur 
widerspiegelt oder eins Dì1'ferен.гieгuпg  der  Kosten  des  GаΡsbгеппt toffverkaufs zwischen  den  Kunden 
eпniiglicht (Quersubveutioneu zwischen 'lraпsport- und Gaskosten), -

 

. von  einer engen Gruppe  von  Unternehmen,  die  auf dem europäischen Gasmarkt tätig sind, als ein  Fientent 
des  W  ettbewerbsvor'eils genutzt. 

Eine dctaiilierte  Analyse der  Risikcu.  die  sieh aus  der  Nichtanwendung  von  NC  TAR von  NS2 ergehet, wird 
in den  Kapiteln  3.2  bis  3,4  dieser  Analyse  dargelegt. 

3.1.2.  Entflechtungm'iforderungen 

L.ггуј,п'ri  der End  clttru  si  

In der  Vergangenheit'varen  die  Unternehmen anfden Gasruärktеn  der  M  i'gI iedstaaien vertikal iutegricile Unternehmen. 
dic allang  cher  gesamten WeпΡschtípfungskettc oder zumindest  ú'  mehreren Segmenten davon tätig waren.  Die  5tпјktur 
des  Marktes,  in  demi  Gastbrdening. -handel und -transpnm1  vin  einem einzigen Unternehmen durchgerührt "ui-den. 
schränkte auf eine natiirliche Weise  den  Wutbewerb ein  und  stärkte  die Monopole.  Wiihrend  die  Еintültгvпg  des  TI'A-
Prinzihs  in der  Theorie  den  Zugang  der  Dritten zu  den  Femleikuigsnetzen garantiette, könnte  der  Eigentümer  der 
lпfrastruktur  in der Praxis  immer noch Praktiken anwenden,  die  séineп m'ganisamrisch:'kapitalverbundеnen Сiashäлdleг 
begüвstigen. 

Daher  'var  die  Voraussetzung  fil'  die  Gewährleist-umg eines diskriminietuпgs 'eiеn Zugangs zu  den  Gasnetzen  und  die 
Stärkung  des  Wettbewerbs  a priori die  eigentumsrechmliche Entflechtung  der  Gasin&astruktur  in den  EU-Lhndcm. 
eйtschließlich  der  Fetnleitungsinfiastruktu•,. 

Diese Antordenrng wurde im Rahmen  des  3ЕP durch  die  Еinfìihrung  des  Modells  der  cigмitumsreclitlieheu 
.GпТ1k tltung  (ownership  unhundling - OCR) eingetlihrt. hei deпi  der  Еigeпriintеr  und  BсWeх  der 
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Ferвteiumgsíпfrastrukru' ein separates Unternehmen ist, das weder Fёrdеr-?Hаnd saktjvitiiten attshbt, noch 

irga  usauriscbelkapnal mit  den  Untemehtncn "crhunden ist,  die  solche Aktivitäten durchtìilu•еn. . 

Für Mitinlieddstaaten.  in  denen vor dem  З.  September  2009  vertikal iutеgriertг l)nternehmen  die 
Fcnileitungsnetzbetreiber garen, kёnntгп  alternative  Enttlechmngsmodelle (Independent System Operator — ISO  i 
independent'l'ransmission Operator— ITU) verwendet werden.  Die  Angemessепheit ihres Einsatzes musste jedoch 
edes  Mal von der  Furopti ischen Kommission bewertet werden. 

Ein z'isiitzliches Vcrtйhгеn zur Übetpriitüng  der  Unabhüngigkеit  des  Fcnileitungsne'zbc'reibers. das durch dic 
Bestimmungen  des 3  ЕР eiпgеf4ibrt wunk, ist das Zertiliziегung.vertithreп. im Ralunei  des  vor  der  nationalen 
Еneгgiemагku'cgыGeгYmesbсhürde getührtet' V4rthrcns wird iibeapг0ft,  oh der  betroffene Betreiher  in  seiner 
Rechtsform und  in  seinen Еigerttumsuеrhälmissсп sowie  in  seinen Entscheidungen uпаbhдпgig  von  anderen Tütigkеiteп 
ist,  die  nicht mit dem  Transport von  Erdgas zusanunenhiingcn. Bevor  die  nationale Reguiiеruпgsbеhürde eine endgiiltige 
Entscheidung Ui  i '  muss ihr Entwurf auch  die  Stellunuпahme  der  Europiiischeп Kununission ciпhalen.  Die 
Gasrichtlinie (Anikel Il  t  dctiniotl aucü  die  Regeln  des  Zertitizieungsvei'fàhrens im Falle eines 
Fеmleiümgsnetreígeitümers•'-heu'eibеГs,  der von  einer Person/von Personen aus einem Drittland kontrolliert wini.  In 
diesem Fall triff[  die  NRB auch  die  endgültige Entscheidung unter weitestgehender Berücksichtigung  der 
Stclluпgпahme  der  Еuropäiscltrst Kommission. llie Mitgliedstaaten haben das Recht,  die  Zertitizicnmg zu verweigern. 
wenn  un'e  Erteilung eine Gefahr für  die  Energieversorgungssicherheit dieses Mitgliedstaats oder Rir dic 
Епеrgievеrsorеungssirhefieit eines anderen Mitgliedstaats darstellt. 

Pasilive.4иcn°irku,,~eјј  der  Eнt/Teehturtдr aа4'dеrl "гјrnpiйsсlreй Gasгпnrkl  

Die  Umsetzung  des  Prinzips  der  Euttleehtune  der  Ben'eibet'funktion vuu dir Gasbrennstoff-landelslmiktion  in dig 
Rcchtssystetne dir vliteliеdstаatеn -  in  Verbindung  mit  anderen im Rahmen  des  ЕP eingelihnen 
I.iberaiisierungsrefrnn jen - hat wesentlich zur Schathtng eines integrierten tund wettbewerbs lihigen  EU-Gasmarktes 
beigetragen. Als wichtigste Auswirkungen  der  L'•ntilcehtung sind zu cnviihnen: 

. Wirkung  1:  Entstehung  von  ltntс•ncluпen,  die  sieh auf dic Еrгiil[uпg upеrаtivеr  f  unktiлпeп 
konzentrieren'  d.h. ein tviгtschaftliches Interesse sowohl  an der  Optimierung  des  derzeitigen 
Nctzi"anagen'ents als auch  an  seiner Lnt+tackiuпg haben,  die die  Erbringung  von 
Fernkirungsdienstieistungen für eine grёвet'e Zahl  "Ii'  Kunden eгпiögticht.  Die  Folge dieses lпtcгcsses ist 
inter  anderem  cute  silirkere l"tcgratiou  von  Fernleitungssystemen  der  Jiitglkdstnaten. 

• Аuswirkнng.Z: Schatl'ung  der  Vогauѕsetzuugen  Ii'  eine Erhiihung  der  Zahl  der  liaudeisgeseisehaften, 
indent die  Gefahr diskriminierender l'raktiken  des  lnfrastrukturbelt'eihcrs beseitigt  turd.  Uie Folge 
davon ist ein vcrstärktеr ""etthcttcrb  „„'der  GroBhandelsebene  und  eine Scnkuпg (ler Gaspreise für  die 
L•'ndverhraueher. 

• Auswirkung  Э:  Steigerung  der  Versm•guпgssiehcrheil im  halle,  "enn  die  Fм•nleitungsdiеnsticislttng  con 
völlig unabhiingigeu Betreibern erbraeht wird  (fur die sic  dic Haupteinnahmequelle ist). 

Man  muss sich bewusst sein, dass  die  mögliche Ce"lihrultg  der von der Nord  Strom  2 AG  beantragten 
Ausдnhдtegenelццiguug sie  von der  Verpllichtung entbindet, ihre Gаsvеrkаufsаktiвјtäten  von  ihren 
'ггпnsportaktivitiiten (als TSO) zu trennen. 

unter diesеn Umstдndеf tv'tirde  der  Eigeпtíinter um' Betreiber  von  NS2 ein Unlernehnien sein, das eine 
100%ige 'гtисКtergesellschаñ  des  russischen Konzerns Cazpront ist, dessen andere Tochtergeseilscha lt 
(Gazpronn Export) als einzige  in der  Lage ist, Gas aus Russland zu exportieren. 

1 [)k  Zыüimmuпe  ihr solche Eigentums- und Betreiberstrukt  u•  (eine  Pipeline, die  sich im Besitz eines vertikal 
i.пlegгï гtел Unternehmens befindet und  von  diesem betrieben wird) würde  in  gewisser Weise eine R(ickk~h( 
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zu dem  in der  EU vor  2009  geltenden Regulierungssystem bedeuten. 

Eine detailliet•te Risikoanalyse,  die  sich aus  der  Nichtanwendung  der  Entllet:htungsгegel im Falle  von  NS2 

ergeben, wird  in des'  Kap  item 3.2 -3.4  dieses Analysedokuments vorgestellt. 

3.2.  Folgen  der  NS2-Ausnаhnrcгcgcltntg  h  r den  Wettbewerb im Fendeitungssystcn' 

Eines  der  beiden Segmente  des  uгорйischen Gasmarktes,. die «on der  Ausnaluneregelung NS2 nachteilig beu•otten sein 
werden, ist das Fenilei'iingssystem.  In  diesem Fall können niindestens drei negative Folgen angegeben'verden, deпеn 
andere Femteitungsnetzbetreibcr ausgesetzt "•erden sein: 

• Diskriminierung  der  europiiisehen СNB  durci'  Cewiihгппg eines ENklusivrechts  h  r  NS2-Eigcпtümer 
lïir  die  freie Cestaimng  der  7.ollsifkc, 

. Negative Aus'vfr•kungen auf  die  Ceschiiftsfage  von  Eigentümers und Retгеiheru alternativer 
Fcr'leihuxgsiutíastrukluren für Casiisiporle aus Russland, 

• ‚'erluntsamung/11emпtung infrastruktureller infegrahonsprozessc. 

Ihre Merkmale werden im Folgenden vorgestellt. 

З.2.1.  Diskriminicrung  der  europiiischen  f  TNß durch das ausschlief7iliche Recht  der  N52-Eigentümм•,  die  Tarife 
frei zu hesHn'men 

Fiir F)eutschland, das  der  gr&tte Gasmali,  in der  EU und einer  (le-r  tUbrenden Handelspunkte (' irtuell und physisch) ist. 
untcrtlegt dic Ober"iegendc Mehrheit  der import-  Fernleituugsinl'n'struktur aus  den  Drittläпdcru  den 
VurschriRen,  die  "uI dci EU-Rechtsvorschriften  in'  Bereich er  Libe  п'lјѕКгiiјt  (les  Gasmarktes basieren.  Dies 
brui  ftì: 

• 0I'fsltore-Caspipelines,  die  Importe  von  NKS ermüglКhen (Eumpipe  l  - Kapazinit:  20  Mrd. tn'i.fahr; 
Euntpipe  2  • Kapazität:  27  Mrd. m'/Jahr: Nmј'ipe . Kаpaz_ität:  I  б  Mrd. m'ij) • Noi'vegen ist als Mitglied  des 
Furupiiisclten Wirtschaftsraums (cngl.  European  гcoпomie  Area  -  [FA)  ve'р1lichtet. dic EU-
Energicrechtsvorschriften umzusetzen' Folglich unterliegen diese 1'ipгlines  den  inkindisclien Vorschrillen. dic 
aufUE-Recht basieren. . 
Khulkhe Regeln gellen  Rh  Oilshure-Pipelines,  die die  Vorkommen auf dem Norwegischen Kontinentalschelf 
NK5-Felder mit anderen westeuгup;üsch~п Lindern verbn'den 
(7eepipe  und  Franpipe),  und  werden auch für das  Baltic  Pipe-Pn 'iekt gelten, das  ab  2022  nonvegisches Gas nach 
I)iinemark  und  polen liefen' kann.  mi'  einem Anlandepunkt  an der  polnischen Ki151e,  der  einige Dutzend 
Kilometer  "Oli  der  polniscl'-detuschen  Grenue  en' lènu ist. 

• Bruderscl'aft-1'ipeliиe -  die in der  S  lоwakei  und  der  l'sehechischen Republik gelegenen Abschnitte  der Pipeline 
unterliegen zu  100% den  Regeli'  der  Gasrichtlinie  und  3ZР.  Auch  lJkrainerefnrmiert ihr Energiesysrem nti' dem 
Ziel,  es an die  Regeln  und  Vorschriften  der  EU  anzupassen.  Ab  1.  Januar  2020  "urde  dir Kontrolle  über  das 
ukrainische Tninsitgasleitt'ngssystem  (G'1  S)  vom Gasfernlcitungsnetzbetreiber  der Ukraine  (UGTSU) 
(ibenlommen, so dass  die  gesamte Fernleitumgsinli'astruktur  ab  der  russisch-ukrainischen Grenze  den 
Vorschritten derGasriehtlinie  und  ЗEР unterliegt. 

Jamаt-Leitung (teilweise) -  der  Abschnitt  der Pipeline, der  sich aul'dem Gebiet Polens befindet, unterliegt zu 
100% den  Regeln_  die  sich aus  der  Gasrichtlinie  und  3EP ergeben. Diese Regeln gelten nicht t.ir das Netzwerk 
јп'  Wei(lгussland, dem einzigen Transitland zwisehеп Russland  und  der  EU. 



1 inr,'г, 1 ¡i1~ rr1\~,; 

г. . .  t, 
г г.' -f 

8,ч.пиип 'й' ""л,  1"  ‚гјј, јј. ј  In",'"'. ‚m'""  .Pi''r  r",; '1  ‚г  r' 1.'i,  ј' ., 
ггп.гп $дггпг лЧ1 „ј'  11 rnh.-n-" .!,иг++Ггиг ло1 д. ј" : ылун7г.г  h.  п qЧ.Ч:.ь 4г 

.!(г. \  "r"  1а. шн _' 1'i¡,7цкг . п d,•u  1 ,.  «j»!;,  j'"'j''' " д., 

1ЬЬilduпe л: ltrgu{п9ип_„toiu:. hrЧdзΡrnJrг  und  е' lanwr  t  a't' сгt rguiig-'" 'е ,lи; Uritliäпtluгn tuкh l)oit"' Ii!:rnd uu'I !'iden 

~ { ~
 1Т~ 

~ 

~  

, _Il~ 

~ 

~ 
бцОлiы~Vсп1WMF 'аИгровUL 

t~'/ '„„app' ( IN"' Чйлеуэ () [Leaiд( Jaпдßi (_едьагкрп(ºг'г 

\=)~'
() Е'ј"' 2 ('юn. -MqJ cgaeл ®

/~
СагасlУ Вга(пдшо7l'Сд 

/ 

ргггдl@тк 

ыеq Р'рг(Ны.аNieпeyl \J liilcHpe(Им.гуч~Фмарпlца)  

ба+дг-лд гираиаq~qиггаçнддq.дгi ‚2Е. 
~1' ««.‚  1"'  (,°„'„t  b"")  
~ ио'д Вггап ( tgvea-1Ь~у) 
г~  k'.' E'E.,' 2' Ч~гп.су) 

Gnsleitungen,  die den  l:U-Vorsrhri[неп mterliegen 

I  Guropilac (Not-''wegen,  Deutschland) д  Jamal-Lritung (..polnischer Abst:huitl") 

2  Гuropilтi  2  (Nnrwegen.  Deutschland) Bi'uderschat' — 1'ipeline  und  ihre Verliingerung 

; Norpipe (Norwegen, 1)eutschlant:ll Baltic  1'ipt (Nor"egen DeutsciзΡland — Polen) 

G  tslеitungеn,  die den  EU-Vorschriften nicht tuterlicgen 
4

 .lamаэt-Leitung (..wеЮпlssiseher Abschnitt") 

G  Nord  Strелm  1  (Russland-Dcuischlаnd) 

7Nord SuеaпзΡ  1  (Russland-Deutschlandl 

thnNг i:  'C'"i' б''?''' '''i  Е t'urtI  '1''  (јnј','1ј'бt '''ј'  1)»'' '' ' '''1,'  nu:lrnuг•.г:¡иу.гг 1j.P/a'г:' 

Der  einzige bestehende Weg  der  Belieferung  des  deutschen iblпrktes aus .Urittliindern,  in  denen dir IiU-

Rechtsprechulg nicht gilt, ist derLeit NSI.  Die  mögliche Ge"ährung dci-  NS2-Аusnаhmи'regelung nïirde  die 

be'orzugte Behandlung  der  Iiifrastruktur,  die  Russland und Deutsehiand rerhindet, nufrechterltalten, obwohl 

h  rdie (ihrigen Tr;msitstrecket' dir  l  U'Vorschriften Vollständig oder rumindеst teilweise angewandt werden. 

[)ic Einbеziehuné  Von  NS2  in  das 3EP-Regiгпс !keine Ausnalunercgelungl  "'Onde  bedeuten, dass lransparentc 
1lcehanismen  iii- die  Bestimmung  de,'  regulierter lsinnahп►en (z.B, aitf  der  Сt tndlаge  der  "Cnst pltis"-lethode) 

und niciitdiskt•iminierende Regeln für  die  Festlegung  der  Fеrnlеitungstаrili erforderlich "üren.  In  eitlem solchen 

Val  wurden  die  Entgelte tйг  die  iirhringuug  von  FгпзΡleituпgu lгiьшпgeп  voti  der  Iv4аrktaulsichtsbеhördе genehmigt und 

'''i•~r ' епtlíçht werden, und  die  Attraktivität  der  Gasfemleitung über NS2 wurde  von den  tatsiichiichen Kosten für Bau 
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und  Betrieb abhängen, was  die  Wеtbewetsláhigkeil gegen(iher altennativen Routen (z.B. Jtnnal-Leitung oder 
Bnidcrsclu' й  •Pipсline) bestimmen wdrde. 

Die  Voraussetzung (ìir  die  Aufrechterhaltung eines eleichbet•rchtigteп Wettbewerbs ist  in  diesem Fali' dass  die 
níchtdiskrinvnkrenden Regeln lür  die  Festlegung  der  Entgelte  (ir  die  gesamte NS2-lníìastruktur gelten (d.h.  i  UÙ  %,  der 
(iwestitionsausgaben  und  Betriebskosten im Zusammenhang  nu  i  ihrem Bгtt•ieb). 

Es  katш erwartet wenden_ dass dic tаtsüchlichen Kosten  des  Gasiransportes  über  NS2 viel hiiher wiiren als  die 
Kosten  des  Gastransportes  über  alternative  Routen.  Es  wird geschätzt. dass  die  Peruleitungskosten  über  NS2 
(unter  der  Annahme einer Entsorgung auf cinem ähnlichen  Niveau  wie  die  Jamal-Leitung - d.h.  30  Mrd.  m`  pro  Jahr) 

sein clflrften,  'vie die  Kosten Гtir  (1k  Fenikiluit' übcr  die  .larnal-Leilun•. 

In  ei ICI' sulctlrn  Situation  kälun~ 
die'Vai  von  NS2 zur Einlithr  von  nissiselieni Gas als eine weitere Präferenz  tì г  die  Marktteilnehmer getro(Ten werden. 

.\hhitdunç ?' \'cгgkc  "ј  i  d"  Std"tlüi't"U Kn.Icn  Ii"  ti i,,'  (j;n'h'iactkruig  ‚t  'ii  ttu»Laud  Iii' drut*dhro (ittve ohne ,u'n;dt!tIcrc,eluuu  und 
bet  unldrdiieJЬchrm t\u>l'L'luiјgngirxl  du  N2-katх'rјiül  11.1 R \11\11i 

1f  ч''» г".в1г'ИУ" 
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Infolge  der  Ausnahntcregelung haben  die  Еlgсntйпiеr  von  Ns2 eine eehte läglКhkeit, dic Fcrnlcitungsentgelte 
Gei zu bestimmen.  Dei'  Mangel  an  "oliständiger Тransparcnz  in  diesem Bereitat ermiigiiclit unlautere Praktiken  (z. B. 
periodisches Preisdumping)  und  damit einen Vorteil gegenüber  den  Веtrеibent wettbe"•erbs(áhiger 
lmpnriinfastrukturen (einsd'lieBlich  der  Jamal-Leitung)' was nach  den  Bestimmungen  des +EP  nicht zulässig ist-

 

/i `•Di~1Zi4ttkostdyi. dic dic tutsüгhtichcn Konten  'tir  dcn Bau und  den  Betrieb ddr Anlage widrr;ptegetn,  die  аuГdim Тaпf übdп 
wúrticn'. 
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Dank  der  Ausnahmeregelung bekommt Gazprom  die 1  iglichkeit, zwischen  den  einzelnen Gasmärktеn vermitteln zu 
können, indem  es  Pipенпes nutzt,  die  aulgrvnd  des  fehlenden Wettbewerbs bei  der  \'ersorgung  von  anderen auf dem 
EU-Markt tätigеп Iande1suntei'nehmen niclu genutzt 'verden kiiдпeп. 

Gleichzeitig wird  die  Ausnahmcregelung zu einer Situаtioн Eiihren,  in der  (1NB/FNB,  die  unter  die  GU-
Regelungen fallen (einschließlich  des  kürzlich eingerichteten unahhiingigen ukrainischen Betrcibers), 
"diskriminlert" «erden, Alu sie Licht  in der  Lage sein werden, mit NS2 im gleichen "t)mfeld" zu konkurrieren 
und lihnliche regulatorische'  rechtliche und kommerјielle Bedingungen zu bieten. 

3.2.2.  Negative Auswirkungen auf  die  Geschiiftslagc  von  Еigcпtümern  und  Betreibetn tIflclerer 
Fe  ni  le it  ungsin f'astruktuг 

F.s ist zu betonen, dass aus der'virtschafilichen Sicht clie  Wahl der  einzelnen Versorgungswege durch  die  Shippe 
in  erster Linie  von de»,  Tarifen ahhiingt,  die von  konkurrierenden lnft•astrukuu'hetreiberu (unter gleichen 
lэedingungeп) angeboten werd~п. 

I)ie веgiìnstigunц  von  NS2  in  hopf einer Ausnahmeregelung wird sich nachteilig auf das Ilutktürnicren sowohl  der 
Еigејitümеr als auch  der  Betreiber  von  [ttiгastuuktiu•eп aut'altemativеп Routen für (asimporte aus сКи Osten auf  den 

•IKU-Markt auswirken,  die  einen erheblichen Teil ihrer Einnuhtnen verlieren künnеп. Dieses Risiko gilt direkt Iir dir 
Eigentümer  und  Betreiber  in den  Transiihiindem (Ukrгùпc, Pulen, Slo"akd, Tschechische Republik). 

In  Pulen gilt dieses Risiko neben  der  OGP ('IA7-5YS'ГFIм  CA  auch Ihr  die  PUNЮ  SA,  dic indirekt  über  die  Gesellschaft 
EuRoPol  GAL SA  Miteigentümerin  der  Jamal-Leitung ist  und  jiihrlich etwa 30It'd.  m'  Gas aus dem Osten auf  den 
deutsehcen Markt transportiert  (die  Einnahmen aus  der  Erbringung aon 17ernleitungsleistungen stellen  in  erster Linie 
Finkiinlle jtir  die  Eig,ertl(imerder Iпlrastrtdctur, eitschliеßlich  den'  PGNiG  SA.  dar). 

Aus dieser Perspektive köruпca Uniernchmcn,  clic  Traiisiticitunccn besitzen und/oder betreiben, hefUrcbtcii'  dass  die 
nusnaduneregelung fUr NS2  (und  Praktiken,  die  mit  3Е1'  ltr diese lnl'rastruk'ur nicht vereinbar sind) zu einer 
timlcitung eines 'Ceils n(icг  der  gesamten •Transitikfcrströme (z.B.  von der  Jamal-Leitung zu NS2) führen könnte. 
Als Folge davon wurde diesen Urnennehmen ein  'I  eil ihres Einkommens entzogen werden. 

l.s ist hct"orzuheben, dass soli:m das Risiko einer Umleitung dar Vcrsorguгgsstriimс auch bei denn Szenario  der 
Abdeckung  von  NS2  mit  der  gesamten Regulierung,  die  sich aus  der  GAsRIC)I'rl.INIF  und  3ЕP ergibt, nicht 
ausgeschlossen werden kann, erhöht  die  Not'vcndigkcit, dieselben Regeln  fu r (1v  Festlegung  der  Елtgelte  und  dic. 
Аusühung  der Fun  ktiuo  des  Betreibers anzuwenden,  die  'гrairsparcвz cles Wehbewerbs zwischen  den  ei izehten 
Ubcrn'aguugswegen  und  den  Druck auf  die Wahl der  lnt'asu•uklur.  die die  besten kommerziellen . 
Uhenragungsbedingungen hietеi. 

3.23.  Elenunung / Verlangsamung  der  l'rozesse  der  infrasti'uk'tirellen Integration 

Falls die  Eigentümer  von  NS2  in der  Lage sein werden,  die  GassпΡ•ümc  in  Mittel- und lseuropa Gei zu gestalten, kann 
die  Legitimi'iit  der  Abwicklung vieler' lntl'aslruktul иv'Jеkte ilbetpriii "'erden. 

Es  ist zu erwarten. dass  die  Auswirkungen  der  Ausrwhmcregelung zu  den  Entscheidungen cicr Investoren  (ti  uen kёnneп, 
die die  wichtigen Infrtstniktmprojekte,  die die  httegratюnsprozese  in  diesem Teil Europas untегst tzén. 
vеrтögеn>;'ciпstellen 

3.3.  Folgen  der  `'S2-Аusпa l'mегegelimg für den'Vettbe►scrh im Gashandelsscgmi'iit 

Hin weiterer Bereich  des  europitischen Gasmarktes,  in  dem eine müglichc Ausnahmeregelung fUr NS2 zu einer 
Werlbewerhsverzerrung Eiden  und  die  ЕI'йzieпz beeintriichtigen konnte, ist das 1landelssegmetit.  In  diesem Fall lassen 
sich mindсstens zwei negative Folgen identifizieren, denen  die  auf  den'  еuropäischсn Gasmarkt tätigen  Shipper 
ausgesetzt  sein  "'erden:  (i)  diskrimimicrende Bedingungen Eiur  den  Zugang zu  N52  und  (b)  systematische 

t_ Disk.rimitцerung  von  Nutzen'  der "on der  EU  regulierten lnh'asrrukrur. _ 
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Eine detaillierte  t3  scl'гсibuпg dieser Konsequenzen dir  die  Hапdelsgеsellschaltcn wurde  in den  Kapiteln  3.3.1.  und 
3.3.2.  dargestellt:  (1  ) PGNiG  5A,  und  (2) PST 

3.3.1.  Diskriminierende Bedingungen für  den  Zugang zu NS2 

Eine miёgliche Ausnttluneregelung tüг NS2 wird  die Nord  Strcam  2 AG von den  Anforderungen zur Auwendung  der 
transparenten Mechanismen für  die  Festlegung  der  Enigelle,  die in  NC TAB bestimmt werden, sowie  von den 
Anforderungen bezйglich  der  Епtdгchtuнtt  von  Eigentanns-  und  Bctriebsfìmktionen (detailliert  in  Kapitel  33.1 
beschrieben) befreien. 

Aus Sicht  der  auf dem eurоpäischeп Gasmarkt tiitigen Handelsunternehmen ьedеиttt  dies,  (lass  die Nord Stream 2 AG 
die  volle Fr~Ihrit erhält,  den  Modus  der  NS2-Kapazitйtszuиeisuпg zu wühlen,  z.13.  um ihn im Rahmen bi atet.alee 
Vereinbarungen  mit  den "on  ihr ausgewдhlten Shippern anzubieten.  Es  ist daher sehr wahrscheinlich, dass viele 
Unternehmen,  die  daran interessiert sind.  die  Kapazitiit  von  NS2 zu nutzen,  dies  nicht wirklich tun diirfen  und  auch 
nicht  in der  Lage  sein  werden. trtпspaгeпte htforntationen (ibet  die  Kosten  der  Cernleitttmgsdienstleislung;  die  Methode 
ihrer Berechnung zu erhalten. 

Inlinlgсdessen 'viirde diese Au.snahmcregelung für NS2 eine Uпglcichbehяadlung  'un lu  iddsuntertiehmcn 
ermöglichen,  indent  sie nur eine enge Gruppe  von  Geseliйftspartпегн  des  EIgentiinters  "on N52,  d.h.  de facto 
Gazprom, zubisst. 

3.3.2.  Sу'stematísche 1)iskrüniuierung vrnt Nutzeгn  der  Infrastruktur,  die der  EU-Regulierung unterliegen 

Uie zweite ehr zu erwailenden negativen Folgen  der  Ausnalunet'egelung -  die  aus  der  Perspektive cicr lang~'istigеп 
Entwickluп2  des  EU-Gasmarktes wahrseheinlich viel bedeutsamer ist - ist  die  Tatsache, dass  die  Ausnahmeregelung 
die  Voraussetzungen für eine "s'stemischc Diskriminierung" vieler llanddsunternehmen schifft,  die  andere als 
NS2-Gasübertraguјigswegе aus prittlü,edeпn  in den  cuгоpäischсn (und insbesondere deutschen) Markt nutzen. 

W  ie im Kapitel  3 2  durgestеllt. gelten  lì» • diese Routen  die  EU-Vоrschгийеп. insbesondere  die des 3 F  P.  Während diese 
Vог сhriftеп zweifellos zur Entwicklung  des  Wettbewerbs und  der  Ve"sorgungssichcrheit beitragen, können sie aus 
Sicht  der  einzelnen Shippu• audn eine Quelle  von  13еschгïiпkungrп wahrgenommen werden,  die die  Fiihigkeit zum 
Aufbau eines Vеј'sorgungsportыios beeinträchtigen - dic grüßten I•(andelsunlernehmen kóпnlcп z.B. daran interessiert 
sein, dir gesamte Femleituпgлkapaziiät  der  kostenwirksamsten Inli'astmklur auszulasten, um ihre Marktposition zu 
s  tärkcп. 

Das Ziel,  die  Femlcitungsinlrasuuktur unter  die  Zustiindigkeit  der  EU  zu bringen, ist daher, solche l'rаklikеn zu 
verhindern  und clic  WепhewcгΡbsbеdinguпgeпΡ tiir alle Unternehmen aus denn Bereich cles Gashandels zu 
«erelniteltltelleu. Dieses Ztг1 kante )ed0eh nicht wirksam erreicht weiden, Wenn  die  Regelungen  und 
13escliäаkungeп aus ЭEP nur auf einen Teil  der  Fernleitungsinfrastliktur angewendet werden. Eine mügliehe 
Ausnahmeregelung lìir NS2 "ird dazu lìihren, dass  die  meisten Handelsunternehmen,  die  Gas  in den  deutschen Markt 
(und  benachbarte M3rkte) importieren, dелк'  о  für  die  Nutzung  von  InH•as(ruktur.  die in  voller [ tbereinstimntung 
mit  dem E[t-Recht betrieben "ird, " bestral" "erden. 

Gleichzeitig küimeп ausgc'vйhlte Unternehmen,  die  NS2-Traпspor[kapazitäten nutzen.  die  Lieferbedingungen im 
Ralinnen bilateraler Vereinbat'uncen  mit  Gazprom  Expon  •  und  der Nord  Su'cam  2 AG  festhgen. 
Mit  großer Wahrscheinlichkeit kann aпgепопцneп werden, dass sich gro%e Unternehmen  mit  attsm'eidiendcr 
Verhandlungsmacht  icier  etablierten 13ai'delsbeziehuugen zur russischen Seite  in  einer pri"íiegierten Pusitiоп 
hе вden "e rden.  "„Sein  Gegensatz zur Libetalisicru.ngspolitik  des  Zugangs zur lnfrastruktur  "i  re, die die El' 
seit  fast  zwei Jahrzehnten " erfolgt 

Die  folgende  Tabelle  1  zeigt  die  grundlegenden Ui'terschlede zwischen deir `utzungshedinguugeu  der  durch  die 
3E?  und  die  NS  2  geregelten Infrastruktur (im Szeпаiio  der  Genwährung  von  Ausnahmeregelung) 

_ au&iler Perspektive  von  Handelsirmet. Dic vergleichende  Analyse  zeigt deutlich, dass dic  Shipper, die  NS2  n  utzen, 
poterì е  eine Reihe  "iii  Wettbewerbsvorteilen gegeпйber anderen Flandelsuntentehmen erlangen kiinnen. 
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Еlетег[!  der Unternehmen,  die die  дет  ЗEР 
Wet'bewerbsposii ion unterliegende Tnfrttstruktnr  nu  treu 

• Kein direkter Einгlusѕ uufden uпabhäпgigcп 
Веггeibег 

• Mбglichkeit iuctirektcr Auswirkungen - durch 
die  Teilnahme aп ёlficпttichcn 
Konstiltationen tiber  die  Methode zur 
Festlegung  der  Femleitungsentgehe 

Kosгеп  dc'- ■ Entsprechend  den  Femlei tgsentgelmen'  dis 
/пfrusiпrk9'rw't2ипg sich aus:  (i)  dci getragenen tпvestitiпns-  und 

Betriebskosten  der  Infrastruktur,  (ii) der 
Methode zur Bestimmung  der  Entgelte  in 
Ubereinstimtnung  mit  dem NC  TAR  ergeben 

Inditing  юн; • Kapazitátsгeseгviсmпg ini 
G'isгlrгДхрv"Ёkap'rzin гen Au  ktionsvегfahгen, nach  den 

diskriminienntgsfгeicг' Grundsätzen  m 
Ubereirtstitmmng imt  der  NC CAM 

• Einschririkungen  der . 
Kapazitätsvcr&ighnгkcit aufgrund  der 
Teilnahme  an den  Auktionen einer grulien 
An  eihi  von  Sliippcгn. 

■ Beschгäпkuпgen durch  die  obligatorische 
Zuteilung cútсs Teils  der  Knpяzität im 
Rahmten  ven  kuп-und 
miltelfistigen Produkte 
Aus Griindeit  der  Transparenz  von 
Tarifsiitzen  und 
Kapazitätszuwcisungsverfbltrei sind 
detaillierte lпtъпnatioпen  ii  ег  die 
Nutzungsbedinguiigen  der  Infrastruktur 
tп'пsparстtt oder leicht zu simulieren. 

• Die  Ve'-tmulichkcit  der  Daten kann  in  dieser. 
Hinsicht nicht gewahrt werden. 

hlоglггhkегl dtr 
ßeei)tЛ)гsхцng 'les 
lгфпв!пг дтгин)гд'dhers 

Meïgliсiиkei! der 
(ieheludи I!nпg 

Nutzer  der Nord  Streum  2 Pipeline 

Fiihigkeic zur direkten Beeinfu uugdes 
Bedieners 

• Mdglíchkeit,  in den  Gеslxiich~n mit  der . 
russischen Seite  die  Frage  des  Betreibens mit 
der  Frage  der  Einkaufsbedingungen ibr Gas 
zu "verknüpfen". 

• Entsprechend  den  vom Eigcntiimгп/Betпt ст 
der  Infrastruktur àufbcliebigc Wcise 
festgelegten Fernleitungsentgclten  (von  deг 
iixndelsgescllschaft akzeptiert) 
mi  Raltn'm bilateraler Vercinbarunge' 

■ Kapаzitätsгeseгvicrung aufbeliebige Wcise" 
die  "mn  Eigent(itnсrder h)frastruknit 
testgefegt wird 

• Keine regulatorischcn Emschráпkungсп 
• мügliсhkeil  der  Buchweg  der 

gcsainien/iiherwiegcndcn Kapazitilt  in' 
Rrthmu) bilateraler Vcrcinbarungen 

• Weitreichende Vcrlraulic]ikcit bezitglictt  der 
Nutzungsbedingungen  der  Infrastruktur, 

■ Wettbewerber haben keinen Zugang zu 
lпfomiutiunen  liber  die von der  bсјгeffendcт' 
Handelsgesellschaft festgelegten 
Bedingungen. 

°1.гыь.сгг  Lc(  '' iдclu Ягг;çliali. гги•1к•пц.фгп. и'гс дсиш( ;V,ti? м игггспг :lггтппlниавлпгити lгтйггагггсггл кггд Лсгигогн дг,gп<гlгтг.•(•г ckr:lпп'и•t  ''iii  «i"' 
tiгxuгrhiдгg,•дгнпuгыiг;  „'1h  o  de'uгR.1i  'fats  ihc ,5•'гцг! )7гсгыц  2.•!!i  crn !пп•гч•xsr ‚k"",ii 1iгц. гал 'й" .lмцгпlсгипуггг  i',,'! t  ""„'бјј 'јј''" drs ;ЕР 
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3.33'  Auswirkungen  der  Аusпnhn'еregсlцng auf  die  1Vеtlbсwerbspоsitiоu  der  ludelsgesеllsсhaftеn  der 
I GNiG-Gruppc -

 

Unter  den  Uп[ernеhmen.  die  unter  den  ue,ativen Fnleen  der  erwarteten WcttbewerbsvcгLerrung im Bereich  des 
Gashandels auf dem еuropäischеп Marki leiden werden, befinden sich auch Unternehmen dir PGNiG-Gruppe: PGNIG 
SA  und  PGNЮ  Supply  &  Trading  GmbH  ("PST"). Die  erwarteten Folgen  der  Ausnahmeregelung  hic  ihr 
wirtschашiches Interesse  und  ihre Wettbewerbsposition werden im Folgenden dargestellt: 

.4usn'irkrurtteы derAиs,я"liјјјereu"е1'u'г" «n/'die U'ёtlhев'erhхnasёiun nun PGr'4ёGS.4  

PGNiG  SA  ist Mlrktfì hгсг auf dem Erdgasmarkt  in  Polen. Das Unternehmen betreibt  die  Expla'itioп und Förderi'g 
von  Gas und Rohйl,  den Import "on  Gas sowie - Qher  seine  wichiigstei TodзΡtеi'gеsdlschatteп  die  Lagerung.  den 
Verkauf,  den  Vertrieb  von  Gas und Ilfissigen Brennstotkn und  die  Produktion  von  "linie und Sn•om. PGNiG hält auch 
Anteile  an  Unternehn'en,  die  spezielle gеulзΡhysikal.ischе und  Bohr-  uud Servicedienstleistungen anbieten. PСг  ]С  SА 
spielt  vine  &hliisselroie aufdcm polnischen Gasmarkt und ist Gir  die  Aufrechterhaltung  der  Energiesicherl'eit 
(les  Landes  vcrnntwortlich. 

"egen  der  begrenzten ипtл uliscl'er' Gasгesmuг'cen tväihst s)"tematiscl'  dei'  Anteil  der  Imporilieferiuigei' im Pо'ili►lío 
von  P(iN  Ю  SА. Im  .latir  201')  in'ponierre das Uruemetimen  14.85  Mìlliurdeu  m'  aus  den'  Ausland, was  fast  '/  der 
Inlandsnaehlrage  en  lspraeh.  Die  Suukttrr  der  Importe  stellte sich wie folgt dar: 

• 60.2%  machten Liеléruпgen ausdcm Osten im Rahmen  des  mi'  Gazprom Gхport umerzeichneten kingt"istigen 
Vertrags aus, 

■ 23,1%  machten LNG-Liefermgcn  an  das I.NG- l'erminal  in  Swiiюujscie aus.  die  im Rahmen  von  zwei 
larigfi'isiigen Vertrugen  mit  Qatargas  und  Srot-Lieferungen ausgehihil'vurden, 

• lб,7°/u machten Liefer'u'gen aus westlicliel•  und  siidiklwr Richtung (aus der" deutschen  und  tschechischen 
Markt),  die  unter anderem  Von PST,  einer auI'(temi deutschen Markt tätigen Tochtergesellschaft. durchge(üh"t 
tVul(letl, - 

Gleichzeitig diversiiziert I'СiNiG  SA  seit mehreren Jahren konsequent ihre Ciaslñrderyuctlen  und  ven•ingert so ihre 
Abhiingigkeit vun I'kl'erungen aus dem Osten.  Der  Seh1(4sse1  in  diesen' 13creicl'schein t  die  Beteiligung  ton  PGNíG  ara 
Baltic Pipe-Projekt zu  sein,  d.h. Projеkl  des  Gaslei'umgsnctrees  und  der  Gtrsverdichtегstatíon,  die die  Verbindung  der 
i.agerstättеrr auf dem  Nor»  egisehen Kontinentalschelf  mit  den  Ubert"agtn'gssystemen Polens  und  I)iinemarks 
ermöglichen werden. 

Die  Projeknräger.  die  lìír  die  Durdi ihruung  des  Projekts verantwortlich sind. sind  die  Betreiber dieser Systеmе, GAZ-
SYSTFЧI  SA  bzw. Energinet.dk.  Der  •l'erminpian sieht  den  Betzinn  lies  kommerziellen Chrsnansports im  4.  Quartal 
2022  '  о" -

 

PGNi(i  SA  hat seit Bettinn  der  konzeptionelten Arbriten  an der  Errichtung dieser lulì•astruktu" Interesse  an  deren 
Nutzung bekundet. Im .fahr  21)17  nahm das Unternehmen  an den' von  GлZ-SY51'Е м  SА  und  Energinel.dk 
urgarúsienen Open Season 2017 Verfahren (OS 2017) teil. 
In der  zweiten  Phase des  "erfalirens hat PGNic;  S:'  eine verbindliche Buchung tiei' Tг"uspoi'tkapаzиtüt  von 
Baltic Pipe ii  FIühe  von ca.  8'G•d. m'/.Iahr iiber einen Zeitraum  von 15  Jahren  (2022-2037)' ог епоmmеn, was 
mit  der  1'erplliclitung  des  t'nternehmens zur Ausgabe  "In an  Gеbühreп für dic angegebene 
Fcr"tdtungsleistung vcrbundcn ist (Berechnung  dei  VerpUiehtung auf  der  Grundlage  der  indikativen 
Fern] eitungsen igelten'). 

Die  im Rahmen vor'  U5 2017  vargenommenc K.apazitätsrеsег'ienu'g zeigt, dпs, das Unienieliinci' ein Interesse daran 
hat. Lieferungen aus östlicher Richtung  (der  langf'istige Vertrag  mit  Gazprum Export ende'  2(122)  ganz oder teilweise 
durcl' Liefern 'gen aus 110r"cgischcr Rfebtung zu ersetzen ,  die  durci':  (i)  eine Vielzahl  von  Lieferanten,  die  bereit 
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sind, Gas auf  der  Grundlпge kurz-, mittel- und langfristiger Vertriige zu verl(at t1ёn, und (ij)  (leu  Zugang zur 
regulierten Infrastruktur  der  Gtl gekennzeichnet sind. 

1)aгjbzr hinaus wird zwisdien  2021  und  2022  auch  die  lnheti'iebnahrne  von  Ciаsvеrbíndungskitungеn  an  (lcr polnisch-
[itauischcn (GIPL-Рrоjel<t) und poinisdi-slowakischen Grenze (GIPS-Рrоjekt) geplant. lutòigedessen wird  von den 
sechs seit  2023  un  aas NTS aneesèhlossеnen Gassystemen das einzige System. das nicht  der  EU-Regulierung unterliegt, 
da, weißnыssische System bleiben. 

Foigtjah ist  es  unter Beriieksichtigui'g sowohl  des  vorgestellten Szenarios zцr Isnhvicklung  der  Iпfrastruklur als 
auch  der  strategischen Ui"•crsifizjerungsplijпe  des  Uuteriehniens sehr wahrsehcútlieli, dass ab  2023 100% der 

(m PGNiG SA nach Polet 
mittels kunventlonclier Rohrleitungsinfrasiruktur importierten Gusbrcunstoffineuge iiher Vérsoгtuutswеte.  
die  unter  die  3ЕР-Verordntmten fallen.  cingef(ihrt "ird, 

:1bhi1tluu_' N:  tic  ‚_'Ii"I'i"  ii''t drtrгп (IO tСјј('2ј111Сг1"  1  1t•mente дг( Gi111.sirnllra.•trut,tui - ј'гй'п ј  'k"  tir  2п23 

( ') Аеикгв па (3цосзауидатаl~сгт 

~ lnterkоnektaг Czerhy - Роtsicа 

(Э) lnterkohektor Ukraina - Pdskд 

lnterltonektbгulalaru3-РWsim 

(~ )  Baltic  Рзрс  (w  reatizacji) 

С6) lneerkonektor Litwa - Ро1в1и  (w  reatizacji) 

('i ')  Interkoewktoi 3lowacja - Pdska (w геаИ'асгг) 

O рогl'rtpa requlac)Qm "Е  ~ г: j;Л.i~,Г;'¡:sл..`r•1r)f~•~ .'~:t~~i:~ 

.1 К С' Ci"  ‚III  1'1(1.1С•1  "I  јIIН" 

' [пнсгп'гтсапг  i  сiю't'i'ч' 1'г'tin 

+ 1г'lсгс{'11r1a-t'Vr  t  'kl''јТ1јС 1'Vtc11 

4 I  јГ''ј'ј' "ј''г  ‚f' йј'јј',I''јј'ј 1'Ч1еп 

~ tt''IIIc t'gп• (  un  L1❑из 

(' 111CCIclЧ)ПСL'tULt 1lJt'C111I ['t'1tn(ll.0 tj' i'j) 

- 1111с(СП1111сL11'г "  it'"  'II'Ci - 1'пlгп 

jsL1h1 я unlr'ныг;н JLr1  L  1-1  ui'гt1г11t"п  w'''' в untc111cq1 olitu tictt  1  1'-4,п.снпl'tLn 

0''' (j'.  !:'i''" t'"''' 'ј h.e+ai,•н'l Чн ЦlАт•игл'(.а7.-JF"IГ.'1l.1{ 

1)ie vorgestellten (iänе für  die  Fntwkkiuiig  der  Iдf•astпlktur innerhalb  des  pulnischen Systems sind aus  der  Sicht dar 
Ueschäпsstralеgie  von  РGNЮ besonders wicluig. Auf  der  Cirundlage  des  bis  2023  verlättцеrten Anschlusssyste►ns  an' 
die  benachbarten Gasrnüгkte geht РGNЮ S.A. nicht nur  von  einer Vеrhessemntg  der  Gasbesdtaftцngsmiiglichkeiјеn. 
sondern auch  von  einer Steuerung  der  "erh-iehsakIi"itäteа im Mittel- und Osteuropa aus und setzt dabei auf  
den  Aulbau einer sлгКеп 1'osition aul'den ukrainischen, litauischen, slm"akischen und tsch~сШΡschеn ttilärktеn. 

Mit großer Wa lu'SChеiтilichkeil kann davon ausgegangen werden, (lass zu  den  Konkurrenten  von  PGNiG auf diesen 
Märkten Handebuntentdhmen eehrn  en  tverdеп.  die  Gas auf dem deutschen iarkt beziehen.  Iii  diesem Zusamiтïeñh(iпst 
'-
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liegt  es  int Interesse  von  PGNIG  SA.  dass NS2  )mit  einem Eiuspeisepunkt  in  das  deutsche  (iasnetz.  der  nur wenige 
Dutzend Kilometer  von der  polnisch-deutschen (iгСнlc'nlfentt ist)  den  gleichen regulatorischen Anforderungen 
unterlieg) wie dir Infrastruktur aus Drittländern.  die von  PGNiG SА uwn Aufbau ihres Liсf'ctportti lils  tin  erster Linie 
Baltic Pipe)  genutzt werden  soil. 

lu  die&em Zusammenhang hat  die  Entscheidung  der  Bundesnetzageulur  über  (le  Ausnahmeregelung lìir NS2  von 
den  Anforderungen  der  Gasrichtlinie eine reale Auswirkung auf das Potenzial  von  PGNiG,  den  Gasabsatz auf  den 
?%Iät•kten  des  .7lttеl-  und  Ostetu•opas zu entwickeln. Solltе  die  Ausnahmeregelung gewälzt werden, utirdе  die 
Position  einer relativ engen Gruppe  von  Slúppегn (Wettbewerber  von  PONiG) gestiidct,  die  NS? verwenden  und  alle 
potenziellen \forteile nutzen werden,  die  sich daraus ergehen, dass sie  nidi  deu rеgulatnrischе  i  Anlbrderungen  des 
Dritten Energiepakets (auslührlich beschiiebt~в im Abschnitt  3.3-1)  unterliegen. 

Zusanmienfassend lässt sich sagen, dass eine mёgliche Ausnahmeregeiung für NS2  von  dei  Anforderungen 
der  Gasrichtlinie  (lie  Wettbewerbsposition vоn PGNIG SА durch folgende negative Auswirkungen 
schwüchen wйrde: 

• Ausivirkuug  1;  Vorzugsbchandl'ing einer kleinen Gruppe  von  iIandelsunternehincn,  die  direkte 
\Fettbewerber  von  PGNiG auf  den  Gasmiirkten  der  ntltte)-  und  osteuropäischen Liinder sind 

• Auswirkung  2:  Begrenzung  des  Entwicklungspotenzials  der  llandelsaktfeiti(tcn  von  I'GNiG  SA in 
(1er Region 

• Auswirkung  3:  Risiko eines signifikanten Anstiegs  der  Kosten für  den  Gnslntpnrt vorn deutschen 
Markt auf den polnischen Markt (eine detaillierte  Analyse  (lieses Risikos  gird in  Kapitel  4 
vorgestellt) 

Wühгспd einedetailliсrtc Schätzungdes Umfangs dcrentgangenen Gewinne  von  l'GNiG  SA  im Falle deroben 
genarmen Auswirkungen lieht гögliсh ist, deutet allein das technische Potenzial  von N52 (55  Mrd. m'/J) 
daraufliin• dass  seine  Vorzugsbehandlung zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen  u  hreп kann' 

.'(пs►гirhmц'eп derrlusјrd,u,eгcxеh" пп"" fj  1 1l  ilthciveгbлy(nsгliо гΡ  ron  PST 

PST  wurde  2011  gegründet und ist  cinc  100%iec Tochtergescllsehaa  von  PGNKi  tif.  Ihr Kerngcsehäll ist  der  E.r(lgаi-
und Stromhandet. 

.-\lii'i1t1iiiiii s t)i'' ()г'iјјi'iјt' tt., 'Гukјьfг+''п  1",1 

P5Ì 
PGNiG Supply & 
Trading  GmbH РSÌ PST Europe Sales XOOL GmbH 

• Triding gazaificraz anerg;a elektr)егла w 
Niemeze[h cian  na  rynkaeh mledzyaarodo:lych 
(w 1ут е(воагн 7ци co Po1sk') 

• Sw'a'ze"ie'i(iug' wiрагс d i»fi' 
одЬЮгсдш ‚xznn'ynIowych w zakre5'e ганиг:оп 
gaz"  jemпcgo. 

• sprzedazdeiahcana gaau ora: anag' 
eletlryczne( dIa одЬгеГ,шАопсошусн :Г 

И'елсгесн(odt'orcyindy.иdw'м orna 
mst(tuclonalri i 

• Maгкa sprzedazлr'а D5Т stancenпowa°е па 
ap«zedaky  gaza  i  aneig' е)ek!гусгпв(  da 
gaspodarsi" domow'd' у Niemczech 

Ин' II' 1'.S  / 
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• -  t  av:llt,utdrl  nu (2.t<•  und  Lncr, тдкСг,.1t 1ür  di','  t  nгh'chcuп 1t.г  nt  L)с'ulкhl.дid  li i  uh,јi'kuјid'.'јј  und  l  чпгисинпи'п  1 

,~t эн;lt Ci1I,h1t . . 

I  ,ill'I'i.(II,1i  k'  ,  ‚„i  ('`( .  'ii'.' ';‚1i  .ui  Уаlсttt  t  i.i.- u'id  l  netetc' cd.,utt ;иг iicc  t  1 au.lt,thc и 1)rut,ј'hl.utcl 1,,пнкпи гсгн 

im Rahmen  der  IIandelsaktivitaten ist  der  5chwerinmkt  der  б  schлΡftsstпitegic  von  PS1'  der  Gasexport auf  den 
polnischen Markt.  in den  Ieizten Jahren  "•urden  diese  Exporte  luiuptsiichlich  VIII  deutschen Markt (Gaspool) Lind iп 
geriпgeгem Nlяfiе vorn tschechjsehtэΡn Markt (OTL) aus gеt tigt,  da  diese \lárktе (iher greпziiberscht'eitendе 
Verbindungen zum polnischen Ferпleiluugsnetz vеггdgeп. 

1)as nach Polen expoiiierle Gos wurde zuvor  an den  ßiirsеn westeuropiiischer i.iinder sowie itn Rahn1еп  von OTC. 
Уегеi ibагungenkontiahiert. Bei hilateralen GeschUkн ist Norwegen eine"der ЅсhlйѕsеliuјгКtе hirdie Gashescha ITung 
in der  PS'i'-G schäftssu'ategic.  Seine  Bedeutitg fiirdas Untenichnien ist aufdrei ifauptgr(inde zuг"üсkт_u(йhren. 

• die  preisliche Wet(hc"'t'rbsmhigkeit,  die  sich aus  der  Vielzahl  der  im NКS tätigen Unternehmen ergibt, 

• das Bestehen  von  PGNЮ tlpstream  Norway  (l'I1N). einem Unternehnneil dér РСNЮ-Gruppe, das im NКS 
im Bereich  der  гiirdеrun'g  und  des  Handels tätig ist.  PUN  mit  einer eigenen Basis  von  Bergbauanlagen - 
go  I'tIjliiCi't  PN l'  tangh•istig eine stabile  und  wirtschaIlich eiiziente Versorgung innuhalb efIcr Kapitalgruppe, 

• (lie  Gewiihrleistuiig  des  Zugangs zu  der  umfangreichen Ierпleitungsiпfrastrukmr, diс NI(S  mit  dem 
deutschen (tlurkt verbindet. dank ihl'er Aufnahme  in  das  EU-Recht 

Daher lieg)  es  im Interesse  von  Рti'I' - das Gas (iber  die von der  FU regulierte lnti•astruktuг beschafft (mit allen damit 
verbundenen Vorteilen und Verptlichtungen) - dass andere Betreiber,  die  Gas aus Di'ittliindern  in den  deutschen Markt 
inlporliereii. von folgenden Vorteilen pi  o  lï tieren 
aus  den  (lberи'aguugsweçten,  die  durch dasselbe Regulierungspaket abgedeckt sind. Nur ein solches Regelungsun)fel(i 
eгmöglicht dic ;'+ul'rеchtсrhиltaпg gleicher Wetlhc"crtisbedingungei' und maximiert das Wctthewerbsniveuu 
zwischen  den  S1tiррern ,  die  ebet'  in  ВеLtt auf  die  наΡпdеlskиmрсleпz als  in  Bezug nul'die Vorteile'  tlie sich aus 
dem Zugang zu Infrastrukturen mit einem iiii lt'rtii Rechtxstu ( us erleben, konkurrieren. 

\hhihiu'ui '‚ bciс'litl;tгiuc•"сЬciп•гдс.11сuhcuiтн.льн,cllcnt'41ирс1дпдст.ltll,+iпlil,uulCгttrhtucг111dcicdcГlubclПihпdiluц'цп1\\2 
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Kierunkt kontuaktacj9 i sprzetiaiy gazu przez PST: 

¡~ Zakup gazu пз NsK i Jcyo transport z wykorzystaмem 
LJ iпfraкtruktuгy prie уој podlegajgcej гegШzсјот UE 

(~) 5przedai gazu na rynkи niem7eddm oraz гугдеа potskim 

(Gerunkt kontraktacjl  i  sprzedaiy gazu przez uuiцtkowпikdw NS2: 

~ m ri ZakupgгzuodGezfx~Exp~гtijegolraпspoz 
vykoгrysianiemN52 niepodegaj;crgocegгdacjomuE 

(  4  ) 5przedai zu  па  rynku niemieddm oraz rynia' polskím 
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Zusätzlich kann sich  die  NS2-лusnahlnсгсgelung auch negativ auf  clic  Kostcnwettbewerbsfiihigkeit  der 
Gasfernleitung iiher  die  .amnl-1..eittutg  am  Einspeisepunkt M»llno" int Reverse-Flote-Betrkl) auswirken.  Dies 

~ ist dic 13asisiuйrasiruktur,  die "On  РЅТ genutzt wird• tnit vom deutsclien Markt aufden polnischen Markt zu li'feпt. 

Uer geschätzte Anstieg  tier  Kosten für  clic  Einspeise  in  das polnische Fernleitungsnetz.  Liber  den  Einspeisepunkt 
Mahlnom  'der  si' h „LIS  der  m  glichen Umleitung  des  russischen Gastransitstrnms  van  der,ianial•l..eitung aufNS2 сi'giht 

liegt  je  nach det• gew:äl)lteп Analysevariante zwischen und f nlulich ist  die 
'Val'rschcinlichkcit groll, dass dic Ausnahmeregelung  lit'  NS2 dic RenfabililiI  der  РSТ-Ycrkdttte  au den 
polnischen Markt erhelllich negativ beeinflusst  und  im Eхti'emFail  die  Nutzung dieses Fen'kitungs'vcges utiгlüglich 
I11aсht. 

Eine detaillierte  Analyse  einer möglichen lrhühung des 't"iriiiiiveaus im Einspeisepunkt Maihtow und einer Erhöhung 
der  Kosten  t г  die  Lieferung  :m  dic polnische Grеnгe wird  in  Kapitel  4.1  und Kapitel  4.2  dieses Dokuments vorgestellt. 

Aus  der  Sicht  von  PS7 würde dic. Gewdhrung  der  NS2-Аusnahmergеlung  von den  Anforderungen  der 
Ciasгiclltlinie durch  die  Bun(lesuelzagentu" daher  die  'Vellbewerbsposition  'les  iinternchntcns durch 
folgende negative Auswirkungen .ѕсhwйсhсп: 

• Auswirkuпg  l:  Bevorzugte Behandlung einer engen Gruppe  von  Ilandekuntcrnehmen,  die 
direkte wetthewerber  von  AST auf dem deutschen und potentiell polnischen Markt sind. 

. Auswirkung  Z:  Sc11wiichung  der  wirtschaftlichen 1Vettl)ewerbsf'ihigkeit  des  РSт-Angebots mit 
der  Folge einer Margenerosion oder eines Rückgangs  des  Gasvcrkaufsvolumcns. 

• Auswirkung  3:  Erhöhte Asymmetrie  (les  'Zugangs zu Informationen iiber  die  "Tarife fíir einzelne 

Elemente (lcr Fernlcitungsin frastruktur zwischen  den  Handelsunternelunen 
(zum Nachteil  von PST). 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist  es  nicht mбglich, das Aasmaß  der  Verloste abzusеhätzen,  die PST  im Falle  der 
oben genannten Auswirkungen erleiden kann. Gleichzeitig kann sich angesielus der Gesamtkapazität  von  NS2 
(als Gasleitung,  die den  Voгschгitteп  des  3EP nicht unterliegt)  von 55  Mrd.  m'  der  potenzielle Srhаden für 
den  Wettbewerb und  den P51' selbst,  der  sich aus  der  Ausnahmeregelung ergibt, als &ч•heblirh erweisen. 

3;а.  Austirirkungcu  der  Ausnuhmcregi'l'I'lg  aut'  die  S(iirlcun„ dir marktbcherrschenden Stc11u1g  "о" 

Gazprom Export bei  den  Gushicferungci'  in  dic Ei' 

Die  Folgen  der  NS2-Attsппhmi;regtlung  von den  Anfoi'dcrungen  der  Gasrichttinie köm)en auch aus  der  Perspektive 
,4ег 1~ctgfristigen Stiirkulg  der Position von  Gягprom Export aufdem EU-Gasversorgungsmarkt analysiert werdгn. .~ 

, Erпг'Reihè  п  i\gaßnahmcn,  die die  EK  in  dea  letzten Jahren ergriflèn hat (eúlsclilìeßlich  der No' elle  der  Gasriçдd,ni_е), 
ггеlсхп ~lдгau ~tb,  die  monopolistischen Praktiken  des  russischen Lieferanten zu verlineern und ihn zur~jtipássun~~ ai~.~ 
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die  Regeln  des ear  рё'kеhсп Gasmarktes zu zwingen.  In  diesem Zusammenhang kйna sich diese Аusnahпieregeluпg 
tits  "Rückschriq erweiscu  und  in  gewisser Weise  die  Tendenz  "ii'  Gnzhro'n zu intrauspareutcu uп~l 
diskrintiпiet'endеп Gcsddiftspraktikcn Iеgiümierеп. 

3.1.1.  KartelIverlàhren  der  Europäischen Kommission 

in den  Jahren 2012-20IR fiilu'te  die  Guropäische Kommission ein Кarteliverfahren gegen Gazprom wegen dir 
Anwenduпg'erbotenerGеscli ftspгakliktп durch das Unternehmen, 

Die  Lrmiulungsphase  des  Vertihrеns•  in der die  EK Beweise sammelt. cinschlicßlíe  h  der Analyse  ruп Dokumenten, 
Anhiirungen usw., endete  2()1  S  mit  der  Herausgabe  der  schrililichen Mitteilung  der  Beschwerdepunkte, Statetпeпt  of 
Objections, 1m  Laulè  des  Verihlirens werde Gazpnim  mit  drei Gruppen  vu"  Vu[wdrlcп beziigIiclt  des  Missbrauchs 
einer marktbeherrschenden Stellung  mach  EU-Läпdem belastet: Bulgarien,  in der  Tschechischen Republik, Estland, 
Um апt,- Leiland. Litauen, Lеttlaщd, Pulen  und Lu  der  Slowakei.  Die  EK wies daraufhin, dass.Gazprum eine Strtegie 
der  Aufteilung  der  Gasversotguпgsmärkte verfolge,  und  zwar durch . 

• Besehriinkung  des  grcпzübcrsclu•citeпdеп Gasverkaufs - (iazpixin hat  in  Vcrtr'igcп "tii Grol3händhm aus 
acht curopitischen Ländern so genannte "Bestimmmngsklauseln" abgescldosscn,  die  weitere Re-I:xpo,le  "on  Gas 
ass diesen Ländrпi einschränken,  und  hat andere nichtvertragliche Mao"almюn gleicher  Art  angewandt (z.B.  die 
Weigerung.  den  i.ieferont zu ändсm). 

• (Iпгаhrе Preispolitik - auf  der  Grundlage cútes Vergleichs  der  (.lisversorgungspreise  in den  einzelnen 
Mitgliedstaaten  mit  den  folgenden Bezugsgi'ыkп: Kosten  von  Gazprom. Pcеisе auf einzelnen geografischen 
Märkten  und  Marktpreise, stellte  die 1K  fest, da5s  die  spezifische Fu~mel zur Festlegung  der  Gasprise  von 
Gazproin  und  ihre Verbindung zu  den  Pг~iseн  von  Ei'diitpruduktcп lìir Gazprnni vorteilhatier ist als lúr.  seine 
Kunden. I)ie Kommission hat die Unгcgclmäl3igkeitcn in Preisformeln 
in 'Lu f iiild2m ideutilìziert: Bulgarien. Estland. Leuhuid. Litauen  und  Polen. 

• '1Ыtiiпgigktit  tier  Gaslhel~r'uи~en  von der  Zusage  der  Gasgrol3hiindlcr,  in die 
'  us  ihertragungsinfrastrnktur zu investieren -  Die 1K  hat ihre вedcпКеп hinsiclnlieh  der  Ausnutzung ihrer 
bcherrscheјide" Stellung  in  Bulgarien umd Polen dadurch zum Ausdruck gebracht, dass  sic  dis  Lieferungen  von 

der  Zusage  des  Kunden (Maßhändlers) ahh{ingig macht,  in  bestimmte Feпјleituпs siпfгastгuktutprujгktг zu 
investieren.  In  Polen wurde zugesagt, dass Gazprom  die  Kontrolle fh~r  die  wichtigste 'fransitgasleitu"g -  die 
Jamal-l.eiüune - beibehilt. 

Das Verfahren endete  201 R  mit  einer Entscheidung,  in der die von  Gazpi'oni angebotenen Verpflichtungen. 
einscltlicl3lich  der  Zusage". akzeptiert wurden, darunter: . 

- Wegnahme  der  Klauseln aus bestehenden Venriugen  mit  Kunden  in  Mittel-  und  Osteuropa,  die den  Reexpoui  und 
Weiterverkauf  von  Gas verbieten oder behindern,  und  Vetp[liehtыng. salehc Klauseln  in  zukünhige Verträge nicht 

a  ulzuuehh"ten. 

- dcu Kunden  "un  Gazprom  in  Mittel-  und  Osteuropa zu'erm(iglichen ihre Lieferungen (tnindе tеns  50  Millionen пt` 
pго .fahr) zwischen bсstinintеn i'aaгeп  der  Greпгiibегgängи gegen eine im Toraus festgelegte Gebülu' ganz oder 
teilweise zu i:ibenragen. Diese Vet7itlichtung zielte. wie  von der  Kommission angegeben, darauf  ab.  "die 
i"fasu•ukiurelte Isolierung  der  baltischem  und  bulgarischen Miirkie dmehzubrecheu 

- neue oder аngemessene Anderungen  an  bestehenden Preiste"isinns-  und  Schiedsklauseln ciizuiiilu•en unter 
iezugnahme auf  die  "kuntinetital westeuropäischen" t\uienmärkte 'md nu1'  die  volumengewiebteten 
Durchscltnittsimpurtpreise  in Deutschland.  Frankreich  und Italien. 

Es  soll darauf hingewiesen werden, dass trutz  des  Ablaufs  "ou  last zwei Jahren nach  der  Entscheidung keines  der  ob4п 
genannten lnsirumentc wirksam angewandt wurde  und  daher ihre Auswirkungen auf  (len  Markt  und  den  Wettbe'verb 
uidU_`egebeu si)ud. Dагdher hinaus weicht  die Praxis der  Beachtung durch Gazprom  der  sich aus  den  Verp.ihichtungen 
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ergebenden Pкisiihe гütìutgsklausel im лllgеmeiпen nicht'on  den  Praktiken vor  der  Entscheidung abb.  Es  sei auch 
darauf hinzнwеisеn, dass  die  G(iltigkeit  der  Kommissionsentscheidunº selbst  "or  dem FU-Gегјcht' anget'cliten wurde. 
Der  innalt  der  Eпtschеidшtg und  der  titaпdpunkt  der  Kemцvission im Laufe  des  Gedchtsverfalnens zcigci deutlich, dass 
die  Komtuissinit bei  der  Annahme  der  Entscheidung nicht einmal  die  Auswirkungen  der  Griindung' an Nord  Strom  2 
selbst auf  die  relevanten мйгk tе ber(icksiclnigt hat (und daher eine tnöghiclte Ausnahmeregelung nicht  in  [3eu•acht 
gezogen hat). 

Diese Faktoren deinen daher darauf hin, dass  die in  d~u Verpflichtungen  "on  Gazprom,  die  sich aus  der 
Kommissionsentscheidung ergeben, vorgesehenen iechanisnten nicht als ntügliche Rechtfertigung li.ir eine 
Ausnahmer•euehrng  in  lЗΡeuaeht gezogen'•erden sollten. 

°  Der  einzige  (lei"  1PGNiG bekannte Kunde.  der  да.  Angebot zur Umsetzung  der  Klausel anzеnummen  und  дсп darin 
согегвгlнгпеп Revisionsmechaiiisn'us aktiviert  l'a  ist Buigargaz. \Veitere Infñrmationen  über  i»mblcme bei  der  Ourchsгtzung 
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3.4.2.  Auswirkungen  der  h52-Ausпаhmеregelung aufdie Verhandlungsnn'icht  "on  Gazprom Expurt 

llic •I'atsachc. dass Gazprom  in der  jüngsten Vergangenheit ihre msrktbеkеiтr chendг Stellung missbraucht hat, safte 
ein  Signal  firm  die  Regulierungs- und Kautrollbсh6гdеп  in  dcii EU-Mitgliedstaaten sein, dass das rechtliche Umfeld_  in 
dem Gazprom tätig ist;  so zu gеtaliеп ist, dass das Risiko diskriminierender Praktikец  in der  Zukunft minimiert wird. 

Gauprom hat ein gesetzliebe, tvtonopol tïir  den  Export  von  ЕrdKаѕ aus dem Gebiet  der  Russischen Föderation, was 
bedeutet. dass sie das aussehließliehe Recht hat. Рipсшiсgus zu exportieren. Daher kann das Unternehmen iiber  seine 
eigenen bevorzugten Gasexporirouten  in die  EU entscheiden. und  es  ist unmöglich, auf dem Markt für 
CasIieferungen aus Russland einen "Wettbewerb  an der  Quelle" zu eut"kkeln. 

Ein (jrundinstrunient  der  Еuropäischеп  Union  zur Вееú 11иssuсьg  der  Aktivititen  von  Gazprom sind daher  die 
Regelungen zur Liberalis'serune  des  Zugangs zur Infrastruktur,  die  vor allem im Rahuien  des  Dritten Energiepakets 
tbnnulien wurden.  Die  Novelle  der  Gasrielitlinic ist ein Beispiel mr  die  Ausweltunr dieser Regolu und verringert 
suпilt erheblich  die  Niliglichkeit für einen marktbeherrschendcn дпbietс•, Praktiken zu verfolgen,  die der  EU-

 

(;esеhgеbitпg zuwiderlaufen. ' 

Aus diesem Grund wiire eine migliche Ausixahmcregetung tïir  N52  eine Maßnalmie,  die  .die.Wirksamkeit 
der  EU-Gesetzgebung als  Instrument  zur Kontrolle eines Drittlands-ыеfcпэΡnteп messbar verringern wпle. 

Dank  der  Ausnahmeregelung wäre Gazprom i.n  der  Inge, zwischen  den  einzelnen Gаsrnйrkteл über 
Pipelines  ('F'runsitrouteu) zu vermitteln,  die  aufgrund  ries  fehlenden Wettbewеrbs bei er Versorgung  von 
anderen auf dem EU-Markt tiitigen Handelsunternehmen nicht  in  Anspruch genommen werden 
könпел, 

Ohne  den  Anlbrden'ngen tïir  die  'l'aritgestaltuug und -verüffentlichung (dгluiiеп 
im ЫС  TAR)  zu unterliegen,  ì  ömte  die  russische Partei  z. 13.  periodisch russisches Gas subventionieren, indem 
sic die  Transportkosten mit NS2 reduziert. 

folglich würde  die  Ausnahmеregeluаg  es  dem russischюn Unternehmen cгnöglichen,  die  Gasflüsse frei zu 
gestalten und ausgewiihlle Gasversorguugspunkle auf dem EU-!Markt zu bevorzugen,  "as  im 
Widerspruch zu  den  öfténtEicheп Erklärungen  der  EU-Organe und  dei  Zielen  der  genteinschaftlicfnen 
Eiiem'giegesc'zgebuiig stünde. 
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4.  ANALYSÉ  DER  А USWV1R(UNGEN  DER  AUSNAHмЕREGELUNG AUE  DIE 

СASTRANSPORТKOSТEN NACH POLEN 

l)k tnbetriebnahine  von N52  und  die  ntiìglìche Utnderikung eines groben Teils  der  Ttansidiefei'uneen auf  den 
westcuгapäischen Markt' auf' NS1  und  NS2 sollte nicht das Risiko eines Ungleicltgew'iclils auf dem polnischen 
Gasmiarki  mit  sich bringen.  Mit  Vel'btndutxgett zu tt'јehгei'еlt anderen Märkten  und  dein Zugang zum globalen LNG-
ыагК► wird Polen  й1  der  Lage  sein. sein  heimisches Gassystem tntabhiingiº  von der  Veгhi tbarkeit  von  Liefèгјungеn aus 
dem Osten au,zиgleichen. 

Es  muss jedoch betont werden. dass  die  Margina)isicrung  der  eveißrussisdwn  und  ukrainischen Raulee  des  russischen 
Gastransits  in die  £U  zugunsten  "on  NS2 zu einem erheblichen Anstieg  der  Gesamtkosten feit•  den  Castransport 
an die  Grenze  des  polnischen 'Franspor•tsystents fiteren kaut. 

Aus dieser Perspektive kann  die  Ce"iihrung  der  Ausnal'neregelung  t-tir  MSZ  mit  alten.Kousequenzen.  die  sich 
aus  der  inangelndet' Тгausparenz  der  'I"aritberect'nungcn  und  der  mangelnden Unabhii» gigkeit  der  Bareiber ergehen 
(ausl ihrtieh heschtieben  in  Kapitel  3)  - zur Erhühuпg  der  Nutzung  von der  NS2-Kпpяzitüt iihcr das  Niveau  hinaus 
beitragen, das sich aus rнtionпlcn "•ir•tschailkheu mied geschäftlichen Berechnungen ergeben würde.  ?ч141 
anderen Worten,  in  cineni Ausnahmeszenario karg das Volumen, (Ins  von den  gegenwiirtigen Routen auf  N52 
"umgekcitet" wird, hьter  sein  als  in  einem Szenario, NS2  mit  den  UE-Regelungen umzufassen. 

Um  die  pсэteпzielIci Ausw•irkul'gen  der  Ausnahmeregelung auf  den  Anstieg  der  Kosten füg  den  Gastninsport nach  Pol  сu 
zu veransehaulieben, "tideeine Símulalian dtv Anstiegs  der  Kastell 4ürden Gasiransport nach Polen  in  zwei 1ereiche❑ 
durchLеRihrt: 

• Mögliche Erhiihung  der  hemhitmtgskasten tiber Gaslernleitungssystem íniыge  der  geringeren Nutztrog  der 
Jamal-Leitung 

• Мёgliсhe krltiihung  der  Koлtеn für Gaslieferungen  an die  pюhiischc Gг~nzс als Fotge  der  Umleitung  der  o'risten 

Mutgen aul• NS  i  und  NS2  und  dci Веschränkung  der  Lieferungen iu јsthјlmег Ricinting. 

Die  Ergebnisse  der  Berechnung werdci im'  den  Kapiteln  4.1  und  4?  dargestellt. 

4.1.  i1[ög1khe Erhöhung  der  Fernkititugskosten Tiber das Gasfcrnleitungssyslem als Talge  der  gcringel•cn 
Nutzung  der  ' аmаl-Leitung (Beschriiukung  der  Ztseckri ( igkeit htir  die  Rikkнusslieferung  a 
[Einspeisestelle h[allnn'•) 

flus  der  Perspektive  der  lmpanlieteпmgen nach Polin spielt  die  ,larnal-Leitung zwei Rallen 

• Ersteo kann ein Teil ihrer Kapаz.it  it (die  nicht air't raisitzwecke genutzt wird) dazu genutzt werdet. Gas aus 
östlicher Richtung  in  das polnische System cinzuftihren. 

• Zweitens ist  es  ab  2014  möglich.  an  Einspeisestelle Mailnow  (an der  polnisch-deutschen (irCnzC) 
Rücktlusslieferuпgcn aus dem tleulsehen Gaspool-Nlarkt ihher  die  bifrasti-iiknmr  (ICY  Jamal -Leitung auf 
kontinшierlicher Basis vorzunehmen 

Die  Míigtickkeit. Gas iiher  die  Jatnal-Leitung nach Polen zu imponieren. ist  in  Abbildung  It)  unten dargestellt. 
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Orn'llr L'r•,'глr lrrcгli•a!'ггкrirгггдиггг(,.1L-l).%•!!.1!-t)'u<гг 

(kgznwiii-tig ist  der  polnische Abschnitt  der  Jamal-Leitung durch eineu sehr hohen Austastungsgrxd (und damit 

das Niveau dcr.Kapazitätsauslasung) gekcnnzeicimnct,  der  nahe  an der  maximalen technischen Kapazitiit licgt.~ 

Infolgedessen bleiben  die  Тапfsäu-e  des  Gasгеlitleitи svsteпis  I  Rie  den  polnischen Abselviitt  der  1mal-Leitung) auf 
einem evett{~cwerbslihiQen Niveau, n'as wirisehafttich effizie'пe Lieferungen 

aus dein deutschen Gaslюvl-Markt ernёglicht. . 

Iii  demi  Jahren  2015-21(19  lag  die  Niеngе  des  nach Polen impлгtielten  Oases  im Revers"-Flog'-Betdeb  am  Einspeisepunkt 
in  Mallnow-Punkt bei etwa  2.5  Milliarden  m'  /Jahr, so  Mass  fàst  die  Hälliе  der  ee•lìigbarcn technischen Kapazitlit 

ausgelastet wurde. I)aher bleibt  der deutsche  Markt aus  der  i'erspekliv'e  der  Di'ersifiziernng  des  Impor1mh  es 

für  dei  polnischen Gasmarkt eine wichtige Vс•sorgungsrichtшig. 

laie  Einstellung oder eine deutliche Reduzierung  des  russischen Gasitвmisits durch  die  Jamal-Leitung 

(zugunsten Nti2) nürde zu einer Егhöhuтtg  der  Fernlcilungsentgelte tm Gasfernleiluttgss}•stem l'iihren.  »us die 

Rentabilitiit  der  Liefpruugeu vom Gаspool-P'larkt  liber  den  Punkt  in  Alallno"  in  Frage stellt 

Der  potenzielle Anstieg  der  Sätте wurde  in  drei Schritten geschätzt: 

• Schritt  1:  Berechnung "Basisvariante"  ("business-as-usual")  - Bestimmung  der  Fепfleituнgskostzn auf  der 

Grundlage  ties  gegenwänig geltenden Tarifdes Gasfemleinmgssvstcros" . 

• Schritt  2:  Berechnung „"яr;a пtе cics 1Uickgaиg5  der  Kapazitiitshuchпng" -  es  wurde angenom  men,  dass 
eine mгчglicht (lmlcituпg  des  russischen Gassiroms  von der  Jamal-Lailltlu auf NS' zu einem Ruck gang  der 

I)tr " ег( d.w it¢иЬспеп  f'  innahin'in  ',ix)  j1i'i ргоgпивггг(сгсе Hühc Jcr KL'parutdi'b'l'Lhiing (йг  2)12!!, die  пiwдет fLiri(aiinng  d»»  13etrriheл  dei 

i  ~~ enungssцsZelui angruuuunui u•Iudèo. Oic A.nwendung d'e','r Armahnen nimm  nit  ßcrcchnun¢ Lkr d,yrj.ci! eelicnda❑ rariGäizc (vun  'hit 
1icitierlв)цнеЬипlе im \1ai  2ј1')  çenelппigl  t  nine  heachien  Rie.  д"'s mtiu  п"  T(iiitclimhal'ene"  1  anrc lìir  2(12П  ;it'  deiu Zcnpwtl.) 'crbitii11idi  „‚nil. an 

,'" dem iti'  Г  пisiL 
1
idung le',1'гвс,деп(ег  der  t  t2(1  tir  Ürnehппуипti Ji.з'i ariis rгcllis.тrliüxflich wird  Dacci  1пи1н  "'i  t1,(псЬаьiгll'пlиеп bczü~цlCdt~° ~~ 
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Kаpuziritsbuchuпg iш Gasfemleitungssystem auf  50% der Basisvariante l  иliren wird. 
Es  «ur  k  angenouunen, dass  der  Rockgang nicht  die  Buchungеn  am  Ausspeisepunkt  des  Gas lernleitungssystems 
in  das polnische Gasfemleimngssystem (P'VP) betrifft, sondern nur diejenigen, dic tür  den  (ìastransit zum 
deutschen Markt "l»stitnmt" sind. Durch  die  Annalune reduzierter Kapazitürsгеservictvngеn wurden 
hvpotlwtisehe Niveaus  von  Tarff's itzејi im Gasfernleitunlssystetu berechnet, 

• Schritt  3:  Berechnung "Vnri:utte eines et•hebikiteu 12ikkgangs  der  Kapazitiitsbuehung" - Annahmen 
analog zur " Variante  des  Riickgangs dct• Kapazítätsbuchuпg ", wobei angenommen wurde. dass eine mügliclie 
Undeittntg  des  russischen Gasliеlеrslrotus zu einem ltüekgang dis Niveaus  der  Kapazitätsreservienuigen im 
Gastzгпleiruпgssуstem au l•  10% der  Basisvariante ("tfigh-llrop-Rеseпгckaplzilälsoptíon") ihren wird, 

Die  Ergebnisse  der  duгchgetìfhrtеn Analysen zeigen, dass 

die  Gesamtkosten  der  Nutzung  (les  Gasfenileitungssystcius  in der  "Basisvrn'iante" Ihr  den  Gasimpact im 
deutschen Gaspool-Markt (1?in'гittsrate  in  das Gastémleitunщssуstеm + Austrittsmte aus dem 
Gaslcmleitungssystеnt ) — 

• dic Gcsuпttkostcn  der  Nutzung  des  Gasferirleituugssystcms  In  dei  ""яriante  des  Rйеkgапgs  der 
Kapnzitiilsbuchung" tïir  den  Gasimport im deutschen Gaspool-Maat (Liniritlsrate  in  das 
(,aslerilеituii~ssyste,n « Аuaгittзr;uе aus dem  t  as:ltituleüuogssysirm  ј 

die  Gesanttkt►;ten  der  Nutzung  des  Gasfernleitungssystems  In der  "Variante  des  erheblichen Riickkaпgs 
der  Kapazltiilsbiichuiig" fiiг  den  Gasimport im deutschen Gaspool Markt (Liutrittsntte  in  das 
Gasfemleitungssystem + Аustrìuэrate aus dem Gas/ernleiumgssystetn ) 

Uie Simulatioпsergchnisse sind  in  Abbildung  Il  tinten  dargestellt. 

Аbhiklung  11:  ltypothc4sгhrr Anuеg  der  (iasl'ecnkitungseгrigclte iut Ga~t'eTпleiluпg'е5y.trП1  а1  Fз,1~е kr 11m1einmg деч гиеегцßгп! 
f.îastnutsits V"i'  der  1ama1-Leilung öuf NS3  (FUR  'M W1г) 
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Die  durchgeführte  Simulation  zeigt, dass  die  Nutzung  der  Jaral-Leitung fйr  den  Tnútsit  von  russischem Gas 
für  die  Aufi'echterhahung  der  Kostenwеttbеwеrbsfählgkeil  des  Revea  im Einspeisepunkt 1'vlalinow  von 
zentraler Веdеutung ist. 

Die  Unilenkung erhcbliсhcr Transiuncugen auf NS2 könnte 'te fach;  die  [.egitimltüt  von  Cttsimporleu 
aus  Deutschland  und' Polen iiber  die  Jamal-Leitung einsehriinlccn. 

Angesichts  oler  begrenzten lпtportkapazität  an  andren Verbindungspunkten  an der'  westlichen und südlichen 
Grenzen (Lastíw, Cieszyп) könnte Polen  luid  in der  Folge dic Länder  Minci-  und Osteuropás,  die  das NTS 
bürden Gasimport nutzen werdet) einen erheblichen Zugang zu einem  der  gгыlеen integrierten Gasmärkte 
in der  EU verliercu. 

4.2.  111ügúchc Lrhühwtg  der  Kosten für  die  Gaslietёruпgen  an die  polnische Grenze  ads  Folge  der  Umleitung 
der  meisten Niengen auf'  N51  und  NS2  und  der  ßeschriinktutg  der  Lieferungen  in  üstlfсher Richttutg 

1'.1пe "'eitere negative Auswirkung (ler Ausnahmel'egelung kiitlnte ein miiglkher Anstieg  der  Kosten tйг 
Gasl efcrungcn  an  dic polnische Grenze  sein, da  clrr Großtefl dc1' Mengen auf NSI/NS2 umgeleitet  und  die 
Liеfirungeп nach Osten  (über  slic .larnal-l'eitung und/oder  die  Nutzung  der  Fcrnleitungsinfrastrukttir  in  drr 
Ukrafnc) begrenzt'verden. 

Nach Schürzungen  der  PGNiO-Gruppe beliеlèn sich  die  r'ussischen (3asimpnг1е nach PO!С' im Jahr  2019  aul'etwa ti.05 
Mid.  m`  (gсgепiiber  e),04 Mrs, r'  im Jahr'  201  Х j"). was einen Rückgatrg  in der  Struktur  des  tvkhtigsten Gasimporteurs 
In  Polen  von  h  "'u  „nl  60%  bedeutet. . 

Dci' grüßte  Tel  dieses Volum'n,s wurde iiber Vсrbindungeп  an  drr Ostgrenze POleIs intpol'ticrl. d.h: 

• zuп ichst  e  iтu"al durch: 

. iinportsteile  an der  Grenze zu WeiBrusslaud im Durf Wysoko¡e. ttud 

Impoistelie  ai'  der  Grenze zur  Ukraine in  Drozdowicz_e. 

• zeveitens iiber  die  Jamal-Leitung (aufgrund drr Nutwгndi keil, zuslirzlicke PeпгlеÌtuigsgeb(i1u'еn zu'atrlen). 

Da  dic Traпspoгtkapazitikсit  an den  Dunklen'Vvsokuie und 1)mzdowicze das Volumen  der  Gasimporte aus östliсhеr 
Richtung übersteigen ( was bedeutet, dass  es  nicht i'olwendig ist.  die  Jrunal-Leitung lïir  den Import "on  Gas aus Russland 
zu nutzen). kann davon ausgegangen werden, dass  die  Kosten iir  die  Gaslieferung aus pstlkher Richtung his zur 
Grenze  der  Republik Pulen dсгzcit O1iR/1 Wl' betragen  (die  Kosten für  die  Lieferung his zur Grenze  der  Republik 
Polin sind  in den  im Preis  des  Rohmaterials enthalten) - "ßasisvariant&'. ('Bпsinеss-as-usuнl"). 

Die  "alternatkе Variante" sollte durch  die  Siгta~ioп deinietl werden,  in der der  llauptstroln  der  Caslieterungen 
aus dem Osten  il'  (lie El  (d.h. iiber  die Ukraine  und 'Veil)russland) auf  die  Infrastruktur  von N51  und NS2 
umgelenkt wird (und  (lie  bestehenden Lieferungen aus dem Osten deutlich reduziert аβerdcn). 

Die  m"ermeidliehe  Fulge  dieser Variante wird  der  Anstieg  der  Kosten für  (lie  Gasversorgung Polens sein. Diese 
Erhühuпg wird sich aus derNolweпdigkeiг ergehen,  die  Kosten  der  derzeit umgesetzten Lietёnmgen  von  [tNi3=гar(l'en 
clerNaсhbаrliindcr im Zusamniefhang mit  der  Lrhringung  von  Fern lcitungsdienstleistungeu auf  der  StrcсКE 
Greifswald/Luhmin -  der  politischen Grenze - zu erhühеп.  Dies  werden ztunilch i  die -deutschen Betreibergebiihren 
sein. gelblgt  von  (aufgrund  der  begrenu.ten Kapar.iliit ап drr westlichen und sildlichen Grenze) tschechischen (Nеr4Gas) 
rund slowakischen (eustream) Betreibergebiihren. 
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Auf  der  Grundlage  der  eurоpíiйаhеn ÜNB-T'arìfsёtzc  "on 2020  kёпute  die  Verwirklichung  der  "alternativen 
Va riante"  zu einem Anstieg  der  linsten  der  Gasversorgung Potens (im Vergleich zur "Basisvariante")11  mit etwa 
I.f100 l'LN führen: 

- im Falle  der  Umleitung  der  Lieferungen  an die deutsche  Grenze (Punkt Mallnow oder 
Las(x\v-): 

• im  File der  Umleitung  der  Liеfепtпu  an die  tseheehisehe Grenze (Punkt  Cieszyn): 

-  ù»  Falle  der  Unileitung  der  Lieferungen  an die  slоwakischе Grenze  (die  pоlniscl-
s owakrsc  he  Сiаѕkјгыng betïndet sieh derzeit im  Bait). 

In  Bezug auf  die  aktuellen 130rsergаspreisc  (ca. 13  EURIMWh als gewichkier Mittelwerg  des  TCifigasl)A  Indexes  im 
letг~ Mопa1) bedeutet  die  Umsetzung  elites  solchen Sгeпtu-ios einen Anstieg  der  Cnspreise  viii  са.-  ter 

Die  Ausnahn'eregelnug uud  die  Umleitung erhebtichcr Transitmeitgen auf NS2 kännten zu einem 
Anstieg  der  Kosten túr  die  Gaslieferung  an die  polnische Grenze f(ihren.  Es  »ird geschiitzt, (lass  die 
Umsetzung eines solchen Szenаrios zu einem Anstieg (Ier Transportkosten  von■  auf■EURß1Wit 
führen könnte,  ‚'as  je nach llöhc  dei'  fсrfügьагеп "frans ortkаpazitäten  an der West-  und Südmrnd zu 
einem Anstieg  der  Mnrktgnspreke  In  Polen  von  eher auf  uf  liber Iihren könnte. 

Uie -1лаlу'.еп gingen гl.ппп  'ј'.'.  'L»'  durrh  die I  «xkj1 ung  der  '  'di  igе'l пlssisdtrп ( јsmtpnгlr'эule uddir lnfra-aUuktur Nti1 tmd  titi?  (111)1  dei  1  n1~. 
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KO1iiENTAR ZU  DEN  AUSWIRKUNGEN  DER  AUSNAHMEREGELUNG AUF 

DIE  1ÖНЕ  DER  GASCRоi НANDELSPRЕISC  IN DER  EUROPksCHEN  UNION 

Die in  Kapitel  3  und  Kapitel  4  dieses Uokumenls vorgeslelltcn Aлаl} еn wiesen auf eine Reihe negativer Folgen  der. 

NS2-Ausnahnteгe_efung für das Weubewегьsпivмu  und  die  Etlizknz  des  europäischen Gasmarktes hin. Diese Folgen 

wurden  in der  ersten Linie unter dem Gesichtsputmkt  der  Auswirkungen  der  лusпalutieгegelung aufdie Versehleehtemng 

der  Weitbewerbspositiomi  vim  Cernleitungsnetzbetreihern  und  iandelsuniernebmea betrachtet. 

Wegen  der  KomрКxit;ii  der  Probleme  "urden  die  polenzielkn iluswirkungen  von  Wеnbewеrbsvcrzeггеiщеn auf  die 

Endverbraucher  in den  EU -Mitgliedstaaten  in  diesem Dokunient nicht analysiert. 

Gleichzeitig ist anzumerken, dass  e.  Analysen gibt, dir darauf hinweisen, dass  die  Entstehung  von  NS2  die  Dynamik 

der  Gaspreise  in  г'iropa negativ beeinllusseü wird, was zu einer weiteren Divergenz zwischen  den  einzelnen Miэrkteп 
liihrcn wird. 

Ein Beispiel tìir eine solche  Analyse  ist  der  Bericht  ,.The impact of the Construction of the Nord  Streаm  2 gas pipeline 

un  Las prices and  competiÚon",  der "iii  Regional  Centre  fйг F.ncrg_v  Policy Research  (REKK) erstellt wurde,  Die 

Autoren  des  Berichts prОgnostiziеrеn, dass  die  Entstehung  won N52  (und  (lie  Umleitung eines Teils  des  Lickrsimnu 

von den  derzeitigen Transitrouten) zu einem erheblichen Anstieg  der  Großhаndelsgaspгeisе  in den  mittel-  und 

osteuropäischen Lüнdem (sogar um  Q4  bis  1.1  EUR/MWh)'bei relativ stabilen Preisen auf  den  westeuropäisehеu 

Mгiгktcn lUhren wird. 

Der  RLKK-Bericht geht zwar nicht direkt auf  die  F=rage  der  Ausnahmeregelung ein, aber dir  in  diesem Bericht 

angegebenen Prcisеrhtìhungen sind aul'die Umleitung eines grotkn Liclerstronis auгNS2 zuгLickzulìilггеn, was, wie  in 

diesen Dokument gezeigt wird, durch dic Ausnahmtгеgеlипe gefördert wird. 

Eine detaillierte Obcrprillinig dem'  von  REKK angegebenen Auswirkungen  des  Einflusses  von  NS2 auf das Niveau  der 

Cìrußhаndclspreise wiirde eine gesonderte Aнalуiс erfordern, aber  es  kann davon ausgegangen weiden, dass  die 

prognostizierten Wetthe"erbsvei rerrllngen , dir durch  die  Аusнаhmerеgсlunh verursacht werdet , tatsächlich zu 

hпbсгеп Gaspreisen zumindest  in  einem Teil  der  Miirkte  der  N•litgliedstaaten  ti.  h •cп werden. 

Folglich kann  die  mögliche Gе"ührung  dei'  Аusnahmeregehiпg fiìr NS2 beziiglich dег 

Gasrichtslinicanforderuugen durch dic ßuiцÍesnсlzлgentur  den  Anstieg  der  Ga sverbrauchskosten für dic 

Eridve Њгаtmсhег zu Folge haben. 
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ich.  Vereidigter Übersetzer für Deutsch/Englisch/Poini'sch'  
beglaubige hiermit  die  wortgetreue Ubersetzung aus einer elektronischen 
Ausfertigung. 
Warszawa, den 08.  Februar  2020  Urkundenrolle  30-14-2020 
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Putin dreht  der Ukraine  mit Gas-Pipeline Nord Stream 2 

F.  PODCASTS  BLOCS  THEMEN TICKER ARCHIV STELLENMARKT 

Politik Ausland Putio droht  der  Ukrei'e mit Gas-Pipeline Nord Stream 2 

гапг нг#er X111gеmеinc 

https://www. faz.net/aktuell/politik/ausland/putin-droht-der-ukraine-mit-g.. 

Anlage BA  11 

HERAUSGEGEBEN  VON  GERALD BRAUNBERGER, JÖRGEN KAUBE, CARSTEN KNIE, BERTHOLD KONLER 

NORD  STREAM 2 

Putins Ohrfeige für  die 
Bundesregierung 
EIN KOMMENTAR  VON  REINHARD VESER - AKTUALISIERTAM  06.06.2021  -  17:45 

Kaum nähert sich  Nord Stream 2 der  Fertigstellung, bringt Putin  die  Gas-Pipeline  gegen 

die Ukraine in  Stellung. Das ist ein  Affront  gegen  die  Bundesregierung,  die  das Projekt 

treu unterstútzt hat. 

U

 

Uber  Jahre hat  die  Bundesregierung alle politischen  Argumente  gegen  die  Gaspipeline  Nord Stream 2 

beiseite gewischt:  Es  sei ein ausschließlich wirtschaftliches Projekt, das  der Ukraine  nicht schaden 

werde, denn  Deutschland  werde dafйr sorgen, dass sie weiter Transitland fUr russisches Gas bleibe. Als 

gehe  es  bei  Nord stream 2  wirklich vor allem um Wirtschaft, wurde  von den  BefUrwortern viel  liber  die  -

durchaus bedeutenden - Einnahmen  der Ukraine  aus dem Gastransit geredet , das eigentliche  Argument 

gegen  die Pipeline  aber  ignoriert: Dass  die Ukraine  verwundbarer fUr politische  und  militärische Attacken 

aus Russland wUrde, sollte  der  Kreml nicht mehr wirtschaftlich vom ungestörten  Transit seines 

wichtigsten Exportguts durch das  Land  abhängig  sein. 

Wladimir Putins Dank fUr Berlins treue Unterstlitzung ist eine verbale Ohrfeige:  An  dem  Tag, an  dem 

Russland behauptet ,  der  erste Strang  von Nord Stream 2  sei fertiggestellt , verlangt er  von der Ukraine 

als Gegenleistung fUr  die  Fortsetzung  des  Gastransits guten Willen". Dankenswerterweise hat  der 

Präsident auch gleich gesagt, was er sich darunter vorstellt: Das  von  seinen Truppen angegriffene  Land 
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davon abhängig machen wurde, dass Putin „guten Willen" beweist - gegenüber  der Ukraine, der 

Opposition  im eigenen  Land,  dem Westen. 

MEHR ZUM THEMA 

WIRTSCHAFTSFORUM ,SPIEF" MEDIEN  IN  RUSSLAND „UNERWÜNSCHT INRUSSLAND 

Deutsche  Unternehmen auf Putin macht  die  Presse platt Ist  der  Petersburger Dialog  am 

Kuschelkursin Russland Ende? 

Reinhard Veser 

Redakteur  in der  Politik. 

Folgen 
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ANZEIGE 

SOLARANLAGEN  FOR  HAUSEIGENTOMER 

Bayern: Deutscher erfindet  5o€-Solaranlage - unglaublicher Ansturm 

MIMO  HELDEN 

Wer eine Immobilie besitzt, sollte diesen genialen Rechner kennen 

WOHNMOBIL SCHNELL  CHECK 

Abgasskandal betrifft immer mehr Wohnmobile - Bis zu  120.000€  Schadensersatz 
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22.7.2021 st  Petersburg International Economic Forum plenary session • President of Russia 

Anlage  BA  1г 

St Petersburg International Economic Forum plenary 
session 

Vladimir Putin took part in the plenary session of the 24th St 

Petersburg International Economic Forum. 

June 4, 2021 17:20  st  Petersburg 

This year's forum, with the theme A Collective Reckoning of the New Global Economic 

Reality, is one of the biggest events since the start of the pandemic. Heads of state 

and government, heads of major Russian and international associations, companies 

and banks, leading experts and politicians are taking part in discussions at the sPIEF 

in person or via videoconference. 

Federal Chancellor of the Republic of Austria Sebastian Kurz and Emir of the State 

of Qatar Tamim bin Hamad AI Thani attended the plenary session via videoconference. 

President of Argentina Alberto Fernandez and President of Brazil Jair Bolsonaro sent 

video messages to the participants. 

*** 
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a memorandum on moving towards establishing, on the basis of the Ukrainian GTS, 

a consortium of Russia, Ukraine and European partners — not just with the Federal 

Republic of Germany but also with other partners. All that would remain Ukraine's 

property and the consortium would repair, maintain, develop it and so on. 

Then another president came to power, Mr Yushchenko, and all that was scrapped. 

Then delivery scandals began and by 2008 deliveries stopped altogether because 

Ukraine blocked  the transit. These are the risks, do you understand? The point is not 

that Ukraine has no money to maintain its army. At present they get $1.5 billion from 

us. They could receive three, four or five (billion). You wrecked everything with your own 

hands. 

But, let me repeat, we have a five-year contract for 40 billion [cubic meters per year]. 

However, we proceed from the assumption that deliveries to Europe will be growing. 

The delivery volume may increase by 50 billion cubic metres in the coming ten years. 

There has been record-high consumption and record-high purchases in the first quarter 

of this year. Last year we delivered around 180 billion while this year we can go beyond 

200 billion cubic metres because demand is on the rise, the economy direly needs gas 

as it is developing and recovering from the pandemic. But in the coming ten years 

delivery volumes to Europe may increase by another 50 billion. There you have it, there 

is an opportunity to use the Ukrainian gas pipeline network in the future, even after our 

transit contract expires.  

Everything is possible, we are ready for this and we want it to happen, but goodwill from  

our Ukrainian partners is required. They should be spending money not on sustaining 

their army and utilising it to resolve their problems in Donbass by force, but on boosting 
their economy, working with people, see what I mean? 

We proceed from the fact that we have complicated relations with Ukraine's leadership, 

yet we take into consideration how people are getting on there. If only we had normal 

relations. Currently the gas price for the population is around $62—$63 per a thousand 

cubic metres. And what do you think the price in Ukraine is? Yesterday at the gas hub 

(that Ukraine pays) price stood at $330 dollars per thousand cubic metres. Add 

transporting, and Ukrainians get their gas for about $350. Belarus pays about three 

times less for our gas than the hub price, I will not give the numbers now whereas 

Ukrainins pay more than that, you see? 
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Anlage  BA 13 

Gazprom decided not to book the Yamal pipe, but it 
doesn't mean it W411 abandon it - BiznesAlert EN 

By deciding lotto take part in the capacity auction for the Polish section of the 
Yamal-Europa gas pipeline, for the first time in the history of the pipe the Russian 
company was not interested in continuing a stable and all year long usage of this 
route to transport gas to Europe. However, this does not mean that the Russian 
giant has completely abandoned Poland as a transit country. This is not because of 
what Gazprom wants, but because of the market — Mariusz Marszalkowski, editor 
at BiznesAlert.pl, writes. 

Will Gazprom abandon Yamal? 

On the 5th of July,  Gaz-System organized annual auctions of the SGT (System of Transmission 
Gas Pipelines) capacity of the Yamal-Europe gas pipeline from Kondratka on the Polish-
Belarusian border to Mallnow on the Polish-German border. The auctions offered a continuous 
reservation of the gas pipeline capacity for the years 2021-2026, and set the beginning of the gas 
year as at the 1st of October. To the surprise of many commentators, all of the available bookings 
remained free, which means Gazprom, as the only entity capable of exporting gas from the east to 
west decided not to book any capacity. It was the second annual auction for the Yamal-Europe 
gas pipeline after the long-term transit agreement has expired on the 18th of May 2020. Since 
that date Gazprom has been obliged to participate in auctions to book the capacity. 
The bookings are available for a few periods: yearly, quarterly, monthly, daily and intraday. This 
model for allocating capacity is in line with the CAM NC  EU  regulations. Instead of offering 
exclusive capacity for just one entity, the system provides free access to transmission 
infrastructure to third parties. Buyers who participate in yearly auctions are always rewarded 
with a lower transmission price. In case of the other offers, a special "premium" is added. The 
shorter the booking the higher the rate. 

During the first yearly auction organized on the 6th of July 2020, Gazprom was the only 
participant, although its name was not listed, which booked capacity on the Yamal pipeline. Back 
then  Gaz-System, the operator of the SGT offered a capacity of 34.41  million kWh/h as part of a 
yearly auction, out of which 34 4 million kWh/h was booked (about 80 mcm a day). During the 
already closed auction, 90 percent of the pipe's capacity was offered. The remaining 1 o percent 
was put on offer on quarterly, monthly, daily and intraday auctions. 

Gaz-System's data show that in 2020 as much as 30.73 bcm of gas 33.68 bсm. A huge majority of 
this volume went to Germany, but the gas transmitted via Yamal has been dropping 
systematically each year. In 2018, 34.66 bcm was transported via the pipe, but in 2019 the figure 
dropped to 33.68 bcm. 

What are Gazprom's alternatives? 

The fact that Gazprom decided not to book any capacity for the coming gas year, which starts 
already on the 1st of October, does not mean the company will stop transmitting gas to the West 
via Poland. A few factors come into play when it comes to this issue. 

The first one pertains to the technical possibilities of transmitting gas to Europe. There are five 
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main transmission pipelines Gazprom can use: 

1.the Yamal-Europe gas pipeline that runs via Belarus and Poland to Germany. Its capacity is 
about 34 bcm a year; 

2.the Nord Stream gas pipeline on the Baltic Sea bed to Germany, capable of transmitting 55 
bcm a year; 

3.the Brotherhood and Soyuz pipelines that run across Ukraine to Slovakia/Hungary/Romania 
with a capacity of 130 bcm a year (contracted as part of a deal signed in 2019 at 40 bcm a year); 

4.the Turkish Stream pipeline on the Black Sea seabed to Turkey/the Balkans with a capacity of 
32 bcm a year; 

5.the Blue Stream on the Black Sea seabed to Turkey with a capacity of 16 bcm a year. 

The total capacity of these pipes is close to 270 a year. This is a lot higher than the demand, which 
in recent years has hovered around 170-201 bcm a year. However, this figure takes into 
consideration the full capacity of the Ukrainian route, which in the past few years has been 
systematically marginalized by Gazprom. In 2014 Gazprom still sent between 80 and l oo bcm a 
year via Ukraine. So, assuming only the contracted 40 bcm will be transmitted until the end of 
2024 via Ukraine, the available capacity will be only 177 bcm a year a year. Such a volume will not 
satisfy the gas demand in Europe during a regular winter season. According to Gazprom's 
estimates, this year the company will export about 200 bem of gas, out of which to bcm will flow 
to China via the Power of Siberia gas pipeline. 

This means there will be a 15-20 bem transmission capacity gap on the market. Since Gazprom 
does not want to extend transmission agreements with Ukraine, the maximum volume of 40 bcm 
will go even lower, or maybe will be scrapped completely once the deal expires. 

This is where another piece of the puzzle enters the stage — the Nord Stream 2 gas pipeline with 
an annual capacity of 55 bcm. This volume would be enough to completely bypass Ukraine, but is 
not enough to cut off the Yamal-Europe gas pipeline. Sit11 between 15 and 20 bem of gas 
(provided the export is at 190-200 bem a year) will have to be transported via Poland. In the 
long-term, Gazprom may want to (and is planning to) build an LNG terminal by the Baltic 
seaside, which will be used to transport the missing gas with LNG tankers to terminals across 
Europe. However, before this happens the Russian giant will have to cooperate with Poland, at 
least to some degree. 

Poland will still be important 

The fact that Gazprom did not take part in the yearly auction doesn't mean the company will not 
book capacity in, e.g. quarterly auctions. Gazprom will have to pay more, because of the 
premium, but in the context of the fact that is has been lately trying to "gas starve" Europe and 
thus increase gas prices on the market, while waiting for the Nord Stream 2 to be completed (and 
launched), the company's decision lotto book the yearly capacity looks like a well thought-out 
and consistent strategy to blackmail its clients. The unbooked ca. 3o bcm of Yamal's capacity has 
caused another nervous reaction on the markets. On Monday, the 5th of July, spot gas prices on 
the Dutch 1F gas hub went over  USD  450 per 1 tern. This is the highest price since 13 years. It is 
worth mentioning that about 80 percent of Gazprom's current export contracts to Europe are 
based on a market benchmark. 

To recapitulate, Gazprom's recent actions (not booking additional transmission capacity despite 
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the gas deficit in Europe) are a cynical attempt at fighting for its interests and showing Europe 
where is its place. This is how Russians want to force Europe to support projects such as Nord 
Stream 2, which in theory are to ensure stable supply to clients. However, this stability is 
conditional, because if there are political issues with a given client, nothing will stand in the way 
of Russia stopping the gas supply, despite the fact that the mentioned gas pipelines directly 
connect Gazrpom to its clients. However, in the long term this will cause a situation where 
Gazprom will lose its credibility and position as a "stable gas supplier", and will have to cooperate 
with Poland irregardless of the fact whether Nord Stream 2 will be completed or not. 
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